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ZUSAMMENFASSUNG

A. AUSGANGSLAGE

Mit einem Anteil von gegen 21% beziehungsweise Uber 1.5 Millionen Auslanderinnen und
Auslandern gehdrt die Schweiz zu den Staaten Europas mit dem hdchsten Auslanderanteil.
Jede dritte Eheschliessung in der Schweiz ist eine binationale Verbindung und jede vierte
Arbeitsstunde wird von auslandischen Erwerbstéatigen geleistet. Heute ist nahezu ein Viertel
der auslandischen Bevélkerung in der Schweiz geboren.*

In Anbetracht des hohen Anteils an der Wohnbevélkerung kann die Integration der
auslandischen Personen im Grossen und Ganzen als erfolgreich bezeichnet werden.? Dieser
Erfolg beruht — neben einer vergleichsweise tiefen Arbeitslosenquote und einem guten
Berufshildungssystem — auch auf der Vielzahl von Massnahmen, die insbesondere auf
kommunaler, aber auch auf kantonaler und nationaler Ebene ergriffen worden sind, um
Auslanderinnen und Auslandern die Teilhabe am wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen
Leben zu ermdéglichen. Dabei handelt es sich einerseits um staatliche Massnahmen.
Andererseits tragen aber auch zahllose Anstrengungen von privaten Organisationen,
insbesondere von Auslandervereinigungen, von Betrieben, von Institutionen oder von
Einzelpersonen zu diesem Resultat bei.

Befunde des Integrationsberichts Bundesamt fur Migration (BEM): Trotz dieses grundsatzlich
positiven Befunds bestehen auch Probleme und Defizite. Der Bericht "Probleme der
Integration von Auslanderinnen und Auslandern in der Schweiz" des BFM vom Juli 2006
(Integrationsbericht BFM) hat erstmals aufgrund einer breiten Bestandesaufnahme in elf
Themenbereichen aufgezeigt, wo heute die hauptséachlichen Schwierigkeiten im Bereich der
Integration liegen und welche Personengruppen besonders davon betroffen sind.?
Integration wird dabei verstanden als Chancengleichheit, welche dann "erreicht” ist, wenn
Auslanderinnen und Auslénder unter Bertcksichtigung ihrer wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Situation beispielsweise hinsichtlich Arbeits- oder Bildungserfolg,
Gesundheit oder Wohnqualitat vergleichbare Werte aufweisen wie Schweizerinnen und
Schweizer in der gleichen Situation. Hinzuweisen ist auf folgende Integrationsdefizite:

e Sprache: Mangelnde Sprachkenntnisse beeintrachtigen die Integrationschancen in den
Bereichen Bildung, Arbeit, Gesundheit oder soziales Zusammenleben. Rund 7% der
erwerbstatigen Auslanderinnen und Auslander haben weder an ihrem Arbeitsplatz noch
in ihrer gesellschaftlichen Umgebung Moéglichkeiten, eine Regionalsprache anzuwenden.

e Berufshildung: Ein Drittel der ausléandischen Erwerbsbevélkerung verfugt tber keine
nachobligatorische Ausbildung (Schweizerinnen und Schweizer: rund 10%). Die
Berufsbildung spielt angesichts der steigenden Anforderungen des Arbeitsmarkts an die
Qualifikation sowie angesichts der Bedeutung des Familiennachzugs (40% der
Zuwanderung) eine wichtige Rolle.

' BFS (2006). Auslanderinnen und Auslander in der Schweiz. Bericht 2006. BFS: Neuchatel.
BFM (2006). Probleme der Integration von Auslanderinnen und Auslandern. BFM: Bern.

Der Bericht behandelt folgende elf Themenbereiche: Schule, Berufsbildung, Arbeit, Soziale
Sicherheit, Gesundheit, Sprache, Wohnumfeld und Quartierentwicklung, Teilnahme am
gesellschaftlichen Leben, Mitbestimmung und Einbirgerung, Religion und Kultur, Sicherheit,
Situation der anerkannten Fliichtlinge und vorlaufig aufgenommenen Personen.
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Arbeitsmarkt: Die Erwerbslosenquote ist bei Auslanderinnen und Auslandern beinahe
dreimal hoéher als bei Schweizerinnen und Schweizern. Besonders hoch ist die
Erwerbslosigkeit bei Jugendlichen aus den Balkanlandern sowie aus den nicht-
europaischen Staaten.

Gesundheit: Auslanderinnen und Auslénder sind in vielen Belangen starker
gesundheitlich beeintrachtigt als Schweizerinnen und Schweizer und rund doppelt so
haufig aus gesundheitlichen Griinden arbeitsunfahig als schweizerische Erwerbstatige.

Offentliche Sicherheit: Rund die Halfte der im Strafregister eingetragenen Strafurteile und
ein Drittel der bei den offiziellen Opferhilfestellen sich meldenden Personen betreffen
auslandische Staatsangehérige.

Situation der anerkannten Flichtlinge und der vorlaufig aufgenommenen Personen: Nur

rund ein Viertel der Flichtlinge in Bundeszustandigkeit im erwerbsféhigen Alter zwischen
16 bis 65 Jahren ist erwerbstétig. Bei den vorlaufig aufgenommenen Personen ist es ein

Drittel.

Aufgrund der Analyse der vorhandenen Daten und Fakten sowie den wissenschaftlich
festgestellten Ursachen ist der Integrationsbericht BFM zu folgenden Schlussfolgerungen

gekommen:

1. Die Integration ist prioritéar im Bereich der Sprache sowie in Bildung und Arbeit noch
weiter zu verstarken.

2. Da der Integrationserfolg im Bereich der Sprache sowie in Bildung und Arbeit eng mit
Mitwirkungs- und Kontaktmaoglichkeiten im lokalen Umfeld sowie mit der Anwendung der
Sprache zusammenhangt, sind die bestehenden Forderungen in diesen Bereichen
fortzufihren und dabei noch starker auf Gebiete auszurichten, in welchen
Integrationsprobleme kumuliert auftreten.

B. AUFTRAG DES BUNDESRATES vVOM 30. AUGUST 2006

Auf Antrag des Eidgenéssischen Justiz- und Polizeidepartements (EJPD) hat der Bundesrat
an seiner Sitzung vom 30. August 2006 folgenden Beschluss gefasst:

1.

Vom "Bericht Uber die Probleme der Integration von Auslanderinnen und Auslandern in
der Schweiz" des Bundesamts fir Migration (Integrationsbericht BFM) wird Kenntnis
genommen.

Die zustandigen Departemente und Amter werden beauftragt, bis am 31. Marz 2007 in
ihren Zustandigkeitsbereichen den integrationspolitischen Handlungsbedarf und allfallige
Massnahmen zu ermitteln. Das EJPD koordiniert im Rahmen der Interdepartementalen
Arbeitsgruppe fur Migrationsfragen (IAM) diese Arbeiten.

Das EJPD erstattet dem Bundesrat bis am 30. Juni 2007 Bericht und unterbreitet
Vorschlage zur geplanten Umsetzung inklusive der Einfiihrung einer geeigneten
Umsetzungsorganisation.

Zu den allfallig zu ergreifenden integrationspolitischen Massnahmen ist im Bericht des
EJPD jeweils auch ein Finanzierungskonzept zu erarbeiten, in welchem auch darzulegen
ist, welche Einsparungen als Folge der geplanten Integrationsmassnahmen allenfalls
erzielt werden kdnnen.

Bei der Umsetzung von allféllig zu ergreifenden Massnahmen darf von der im jeweiligen
Aufgabengebiet geltenden Kompetenzordnung zwischen Bund und Kantonen sowie
Gemeinden nicht abgewichen werden.
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C. RAHMENBEDINGUNGEN

a) Gesetzliche Rahmenbedingungen:

Das neue Auslandergesetz (AuG), welches voraussichtlich per 1.1.2008 in Kraft tritt, legt
erstmals auf Gesetzesebene das Konzept einer Integrationspolitik als staatlicher Aufgabe
fest.* Artikel 53 AuG definiert Integration als Querschnittsaufgabe, die in allen Bereichen
zu berlcksichtigen ist und bei welcher die Behdrden des Bundes, der Kantone und
Gemeinden, die Sozialpartner, die Nichtregierungsorganisationen und die
Auslanderorganisationen zusammenarbeiten. Um eine kohéarente Integrationspolitik zu
gewabhrleisten, kommt daher der Abstimmung der unterschiedlichen Massnahmen eine
wichtige Bedeutung zu. Das Gesetz lbertragt dem Bundesamt fur Migration hier einen
Koordinationsauftrag (Art. 57 AuG sowie Art. 14a geltende VintA).

b) Verbesserung der Integration in den bestehenden Regelstrukturen:

Der Integrationsbericht BFM hat dargelegt, dass seit langerem in den verschiedenen
Bereichen Anstrengungen zur Forderung der Integration von Auslanderinnen und
Auslandern bestehen. Integrationsférderung soll daher massgeblich tber die
Verbesserung des Vollzugs bestehender Massnahmen erfolgen.® Dazu sind die
Regelstrukturen und -massnahmen fir den Umgang mit den spezifischen Anforderungen
und Defiziten auslandischer Personen (z.B. mangelnde Sprachkenntnisse, fehlende
Informationen, Missverstandnisse) zu verbessern. Sondermassnahmen fur
Auslanderinnen und Auslénder oder Personen mit Migrationshintergrund sind daher
mdglichst zu vermeiden, da sie weniger effektiv sind und eine Ausgrenzung zur Folge
haben kdnnen, welche dem Integrationsziel zuwiderlauft. Sie rechtfertigen sich aber dort,
wo sie die notwendigen Voraussetzungen zum Zugang zu den Regelstrukturen schaffen
helfen: in den Bereichen, in welchen die Regelstrukturen dies nicht selber leisten kénnen
(z.B. Sprachférderung fur schwer erreichbare Personengruppen, wie nicht erwerbstétige
Personen, namentlich spat nachgezogene Jugendliche oder Frauen in der
Kindererziehung) oder in welchen sie die Regelstrukturen fir eine kleine Gruppe mit
spezifischen Anforderungen sinnvoll ergénzen (z.B. Massnahmen flr traumatisierte
Personen aus dem Asylbereich).

c) Bereits laufende Reformvorhaben:

In der letzten Zeit sind namentlich in den Bereichen Berufsbildung und Arbeitswelt sowie
in den Systemen der sozialen Sicherheit grossere Reformvorhaben angelaufen, welche
auch eine Verbesserung der Auslénderintegration bewirken werden. Zu nennen sind
beispielsweise die Umsetzungsarbeiten zum Berufsbildungsgesetz ("Case Management”,
Validation d'acquis, u.a.), die Anpassung von Massnahmen der Arbeitslosenversicherung
oder der Invalidenversicherung (5. IV-Revision) sowie des Gesundheitswesens
(Nachfolgestrategie Migration und Gesundheit). Reformen betreffen auch den Bereich der

Die dazugehdérige totalrevidierte Verordnung tber die Integration der Auslanderinnen und
Auslander (VIntA) hat der Bundesrat vom 28. Marz bis zum 30. Juni 2007 in die Vernehmlassung
gegeben.

®  Von integrationsspezifischen Problemen sind nicht nur Personen auslandischer Nationalitat,
sondern auch weitere Personen mit Migrationshintergrund (Eingebiirgerte, zugewanderte
Schweizerinnen und Schweizer, etc.) betroffen. Indem Massnahmen und Vorkehren in den
Regelstrukturen getroffen werden, wird gewahrleistet, dass sie allen zur Verfligung stehen, welche
solcher bedurfen.
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spezifischen Integrationsférderung (neue Instrumente des Auslandergesetzes,
Schwerpunkteprogramm Integrationsférderung, Pilotprojekte "Flichtlingsanlehre™), die
Agglomerationspolitik (Agglomerationsprogramme) oder den Sport (Konzept Sportpolitik).
Auch in anderen Bereichen werden die bestehenden Massnahmen laufend angepasst
und verbessert.

d) Koordination und Abstimmung:

Der Integrationsbericht BFM hat dabei die bisherigen Erfahrungen bestatigt, dass
insbesondere der Koordination und Abstimmung zwischen den verschiedenen
Massnahmen in (Berufs-)Bildung, Arbeit und sozialer Sicherheit sowie gesellschaftlicher
Integration eine grosse Bedeutung fir deren Wirksamkeit zukommt. Es bestehen schon
seit langerem Anstrengungen, die Zusammenarbeit unter den verschiedenen Bereichen
zu verstarken. Dazu zahlt die so genannte Interinstitutionelle Zusammenarbeit (112)
zwischen Arbeitslosenversicherung, Invalidenversicherung, Sozialhilfe und der
Berufsbildung sowie weitere Vorhaben und Projekte (Projekt "Nahtstelle" der
Erziehungsdirektorenkonferenz, u.a.).

e) Zustandigkeiten im Rahmen des Fdderalismus:

Integration findet massgeblich im Betrieb, in der Schule oder im Quartier statt. In vielen
integrationsrelevanten Bereichen, welche die Integrationsférderung betreffen, sind in
erster Linie Stellen vor Ort, d.h. in den Gemeinden und Kantonen, zusténdig. Der Beitrag
des Bundes beschrénkt sich in den meisten Bereichen auf die strategische Steuerung und
Koordination, auf die Rahmengesetzgebung sowie auf die Politikentwicklung und auf
punktuelle Férderungsmassnahmen. Die Wirkung der mit dem vorliegenden Bericht
geplanten Massnahmen setzt daher vornehmlich in diesen Bereichen an. Des Weiteren
zielt die Wirkung von Integrationsférderungsmassnahmen haufig auf einen mittleren oder
langeren Umsetzungszeitraum.

D. SCHWERPUNKTSETZUNGEN

Gestutzt auf die Befunde des Integrationsberichts BFM sowie die Analysen der
Departemente und Amter in ihren verschiedenen Zustandigkeitsbereichen, hat die mit der
Koordination des Bundesratsauftrages betraute IAM unter dem Vorsitz des Direktors BFM
folgende Schwerpunkte gesetzt:

1. Prioritér sind Massnahmen zur Integrationsforderung im Bereich der Sprache sowie
in Bildung und Arbeit zu treffen. Der Sprache ist besonderes Augenmerk zu
schenken, da Integrationsprobleme in anderen Bereichen (Bildung, Arbeit,
Zusammenleben, etc.) sich namentlich auch auf fehlende Sprachkenntnisse
zuruckfihren lassen (Kapitel 2 des vorliegenden Berichts).

2. In zweiter Prioritat sind Massnahmen zur Férderung der gesellschaftlichen Integration
in Wohngebieten zu ergreifen. Verstandigung und Mitwirkung im lokalen Umfeld
bilden wichtige Rahmenbedingungen zur Integration (Kapitel 3 des vorliegenden
Berichts).

3. Zur Verbesserung der Rahmenbedingungen sind weitere Massnahmen zur
Forderung der Integration durchzuftihren (Kapitel 4 des vorliegenden Berichts).

4. Die wichtigste Zielgruppe der Integration sind die jungen auslandischen Personen,
welche langerfristig in der Schweiz verbleiben.
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Gemass den Grundséatzen des neuen AuG setzt eine erfolgreiche Integration sowohl den
entsprechenden Willen der Auslanderinnen und Auslénder als auch die Offenheit der
schweizerischen Bevdlkerung voraus. Die Auslanderinnen und Auslander tragen dabei eine
Eigenverantwortung fir ihre Integration. Es ist insbesondere erforderlich, dass sie eine
Landessprache erlernen und dass sie sich mit den gesellschaftlichen Verhaltnissen und
Lebensbedingungen in der Schweiz auseinandersetzen (Art. 4 AuG).

E. MASSNAHMEN

Gestutzt auf den Bundesratsauftrag vom 30. August 2006 haben die Amter und
Departemente im vorliegenden Bericht 45 unterschiedliche Massnahmen entwickelt. Dabei
handelt es sich in 42 Fallen um den Ausbau bestehender Massnahmen in Bereichen, bei
denen hinsichtlich Integrationsférderung Defizite und Schwachstellen in den bestehenden
Regelstrukturen geortet worden sind. Diese Massnahmen werden die Amter im Rahmen
ihres gesetzlichen Auftrags und ihrer Budgets und Finanzplanungen realisieren kdnnen.
Dariiber hinaus haben drei Amter auch je eine Zusatzmassnahme vorgeschlagen, welche
zusatzliche Mittel erforderlich machen, die in den Budgets und im Finanzplan des Bundes
nicht eingestellt worden sind. Sie beantragen daher dem Bundesrat eine entsprechende
Erhéhung der Mittel ab 2009 von jahrlich insgesamt 2.6 Millionen Franken.

Im Einzelnen prasentieren sich die Massnahmenvorschlage der zustandigen Departemente
und Amter wie folgt:

a) Integration in den Bereichen Berufsbildung, Arbeit und Soziale Sicherheit

Die Analyse der zustandigen Amter hat Probleme, wie Defizite im Bereich der
Sprachkenntnisse, der weit geringere Anteil von auslandischen Erwerbspersonen mit
Berufsbildungsabschluss, der doppelt so hohe Anteil von Jugendlichen in
Uberbriickungsangeboten, die mehr als doppelt so hohe Arbeitslosenquote oder die zum
Teil Uberproportionale Zuwachsrate in der Invalidenberentung, offen gelegt. Die geplanten
Massnhahmen sollen daher einerseits bei der Verbesserung der Ressourcen der
betroffenen Personen ansetzen, namentlich durch Massnahmen zur Férderung der
Sprachkenntnisse, zur beruflichen Qualifizierung, zur Starkung der Motivation oder durch
die Moglichkeit des Anerkennens und Nachholens von Bildungsleistungen. Andererseits
ist die bessere Nutzung der vorhandenen Potenziale durch die Verringerung von
Benachteiligungen anzustreben. Die Analyse hat weiter dargelegt, dass die
Sprachférderung eine Querschnittsaufgabe darstellt, welche in die Zustéandigkeitsbereiche
von Schulbildung, Berufsbildung, Arbeitslosenversicherung, Erwachsenenbildung u.a.
fallt. Das Integrationsforderungsprogramm des Bundes (EJPD) leistet zudem dort einen
Forderbeitrag, wo zwischen diesen Regelmassnahmen noch Liicken bestehen.
Massnahmen im Bereich Sprachférderung sowie in weiteren Schnittstellenbereichen
missen daher die Verbesserung der Abstimmung unter den Massnahmen und Akteuren
sowie die Erarbeitung gemeinsamer Grundlagen und Standards beschlagen.

Der Bereich der Schule und Vorschule ist von grosser Bedeutung fiir die Integration der
Auslanderinnen und Auslénder. Da hier aber keine direkte Zustandigkeit des Bundes
besteht, sind im Rahmen des vorliegenden Bundesratsauftrags keine
Massnahmevorschlage entwickelt worden. Auch im Bereich der Sozialhilfe liegt die
Regelungskompetenz bei den Kantonen.
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Bundesamt fur Berufsbildung und Technologie:

Das BBT hat die Kantone eingeladen, Konzepte zur Schaffung eines "Case
Managements" zu entwickeln. Damit sollen ab dem 7. Schuljahr Risikogruppen unter den
Jugendlichen erfasst und begleitet werden. Das BBT wird das
Integrationsforderungspotenzial der "Case Management'-Konzepte der Kantone
systematisch prifen, namentlich den Einbezug der kantonalen Integrationsdelegierten
und -fachstellen. Erganzend dazu wird das BBT ein Beratungsangebot fur Lehrbetriebe
einrichten (z.B. Telefonhotline), welches auch zu Fragen der Integration in die
Berufsbildung Auskunft und Hilfestellung geben wird. Das BBT priift auch die Aufnahme
eines Forderschwerpunkts Integration im Rahmen der Projektforderung des BBT (Art. 54
BBG), um vermehrt innovative und breit abgestitzte Integrationsprojekte im Rahmen der
Berufsbildung zu konzipieren und umzusetzen. Im Bereich der Validierung von
Bildungsleistungen, welche auf der Grundlage des nationalen Leitfadens in den Kantonen
umgesetzt wird, wird das BBT die Schliisselpersonen zum Thema Integration gezielt
informieren und sensibilisieren.

Staatssekretariat fur Wirtschaft:

Das SECO sieht vor, die Arbeitgeber vermehrt einzubeziehen und fiir das Thema
Integration zu sensibilisieren. Das SECO wird zu Handen der kantonalen Vollzugsstellen
Empfehlungen erarbeiten, mit dem Ziel, bei den Regionalen Arbeitsvermittlungsstellen
(RAV) die Ausbildung, Beratung und Rekrutierung von Personal zu optimieren. Im Bereich
der Arbeitsmarktlichen Massnahmen AMM wird das SECO eine Reihe von bestehenden
Konzepten und Massnahmen mit den zusténdigen kantonalen Stellen im Hinblick auf eine
verbesserte Integration der auslandischen Bevolkerung verbessern. Dies betrifft
namentlich die Konzepte betreffend Basiskompetenzen und Deutsch- / Franzdsisch- und
Italienischforderung sowie die Beschaftigungsmassnahmen und die
Einarbeitungszuschisse.

Bundesamt fiir Sozialversicherungen, Bereich Invaliditat:

Das BSV wird auslénderintegrationsspezifische Aspekte und Fragestellungen im Rahmen
seines Forschungsprogramm IV neu systematisch mitberiicksichtigen und ein
migrationsspezifisches Teilprojekt durchfihren. Weiter sieht das BSV in Zusammenarbeit
mit dem Bildungszentrum der IV (BZIV) vor, fir Fachpersonen der IV-Stellen Aus- und
Weiterbildungen zur Frage des Umgangs mit Personen mit Migrationshintergrund
anzubieten.

Sprachférderung und weitere Schnittstellen in den Bereichen Bildung, Arbeit und Soziale
Sicherheit:

In den integrationsrelevanten Bereichen der Sprachférderung, der Ausbildung von
Fachpersonen mit Kontakt zu auslandischen Personen, wie auch der Interinstitutionellen
Zusammenarbeit (11Z) wird eine verstarkte Koordination und Abstimmung zwischen den
verschiedenen zustandigen Amtern (BBT, SECO, BFM, BSV, BAK, etc. sowie den
zustandigen kantonalen Stellen) vorgesehen. Im Bereich der Sprachforderung soll ein
gemeinsames Rahmenkonzept zur Sprachférderung entwickelt werden, welches auf
gemeinsamen Zielen und Standards abstellt. Im Bereich der [1Z wird eine Abklarung des
Koordinationsbedarfs und des moglichen Einbezugs der Integrationsanliegen im Rahmen
der laufenden IIZ-Projekte auf Kantonsebene vorgenommen. Weiter soll eine
abgestimmte und einheitliche Grundlage zu interkulturellen Kompetenzen von
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Beratungsstellen und -fachpersonen gemeinsam mit den verschiedenen zustandigen
Stellen und Amtern entwickelt werden (inkl. einer Anpassung des Berufsbildes "Asyl- und
Migrationsfachperson™).

b) Gesellschatftliche Integration in Wohngebieten ("Projets urbains")

Die Problemanalyse hat gezeigt, dass sich die ausléandische Wohnbevélkerung in der
Schweiz stark auf vorstadtische sowie auf kernstadtische Gebiete der Agglomerationen
konzentriert. In einigen dieser Gebiete sind zudem Personen mit niedrigem Bildungs- und
Berufsstatus ubervertreten und entsprechend hoch sind die Werte bezuglich
Arbeitslosigkeit und Beanspruchung von Sozialhilfe. Wahrend kernstadtische Gebiete, die
traditionell als "Eingangs- oder Migrantenquartiere™" dienten, heute in der Regel gut mit
Institutionen fir die Integrationsférderung ausgestattet sind, weisen einige
Agglomerationsgemeinden sowie Klein- und Mittelstadte, welche erst in jingerer Zeit eine
starke Zunahme von wenig integrierten Personen erlebten, zum Teil erst wenig
Erfahrungen und Instrumente fir die Integration der Zugewanderten auf.

Das Bundesamt fir Raumentwicklung, das Bundesamt fir Wohnungswesen, das
Bundesamt fur Sport, das Bundesamt fiir Migration, die Eidgendéssische
Auslanderkommission (EKA) und die Fachstelle Rassismusbek&mpfung im GS-EDI sind
Ubereingekommen, gemeinsam in 2 bis 4 Pilotgemeinden so genannte "Projets urbains"
zu unterstitzen. In Wohngebieten mit besonderen Bediirfnissen soll mit abgestimmten
Massnahmepaketen ein Beitrag zur Forderung der gesellschaftlichen Integration geleistet
werden. Die "Projets urbains" sind gemeinsam mit den betreffenden Gemeinden, welche
die Projektleitung stellen, auf die Bedurfnisse vor Ort abzustimmen und kénnen sowohl
Massnahmen zur Sprachférderung, zur Verbesserung der Situation im offentlichen Raum,
im Wohnbereich, im Umfeld der Schule, im Sport oder bei der Bekampfung der
Diskriminierung betreffen. Entsprechende Pilotprojekte sollen fir 4 Jahre mitfinanziert
werden. Aufgrund der Ergebnisse der Evaluation ist dem Bundesrat gegebenenfalls in
einem separaten Antrag ein Ausbau dieser Massnahme vorzuschlagen.

c) Weitere Massnahmen

Die Problemanalyse hat gezeigt, dass schwerpunktméssig Massnahmen zur

Integrationsforderung in den Bereichen Sprache sowie Bildung und Arbeit notwendig sind.

Gleichzeitig liess sich feststellen, dass der Erfolg der Integration in diesen Bereichen von
gunstigen Rahmenbedingungen betreffend der Gesundheit, der Wohnsituation, den
sozialen Kontakten vor Ort oder der Einhaltung der 6ffentlichen Ordnung und Sicherheit
sowie der Herstellung von Chancengleichheit abhangig ist. Neben den oben dargestellten
prioritdren Integrationsbereichen (Sprache, Berufsbhildung, Arbeit, Soziale Sicherheit
sowie gesellschaftliche Integration in Wohngebieten) sind daher von folgenden Amtern
und Stellen weitere Massnahmen entwickelt worden:

Bundesamt fur Migration:

Im Rahmen des Integrationsforderungsprogramms entwickelt das BFM eine neue
Schwerpunkteordnung fur den Zeitraum 2008-2011, welche in Erganzung zu den
Massnahmen der Regelstrukturen wirkt. Die Schwerpunkte werden auf die ergéanzende
Foérderung von Sprache und Bildung, auf die Férderung der Fachstellen Integration in den
Kantonen sowie auf die Unterstitzung innovativer Modellvorhaben gelegt (z.B.
Jugendprojekte). Zur Verstarkung dieser spezifischen Fordermassnahmen beantragt das
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BFM eine Erhéhung des Budgets. Weiter richtet das BFM ab 2008
Integrationspauschalen fir Flichtlinge und vorlaufig aufgenommene Personen an die
Kantone aus. Damit soll die berufliche Integration und der Erwerb einer Landessprache
gefordert werden. Das BFM wird ferner die Forderung der Integration von traumatisierten,
d.h. psychisch belasteten Flichtlingen und vorlaufig aufgenommenen Personen im
Asylbereich unterstiitzen. Als weitere Massnahmen des BFM sind zu nennen: die
Verbreitung von Erkenntnissen aus den Pilotprojekten "Flichtlingsanlehre” sowie die
Erarbeitung von Grundlagen zur Umsetzung des Ausléndergesetzes, namentlich zum
Anwendungsbereich und zu den Inhalten von Integrationsvereinbarungen.

Eidgendssisches Justiz- und Polizeidepartement (BJ, FEDPOL, BFEM):

Die Kriminalitats- und Missbrauchbek&mpfung kann eine Signalwirkung hinsichtlich der
Beachtung der Rechtsordnung haben und tragt damit auch zur Integration der
ausléandischen Bevélkerung bei. Das EJPD sieht Massnahmen vor, welche auf eine
Verbesserung in der Bekdmpfung der Kriminalitat sowie der Gewalt namentlich bei
Jugendlichen abzielen: Das BJ ergreift Massnahmen zur Verklrzung der Verfahrensdauer
im Jugendstrafprozessrecht und im Bereich der stationaren Jugendhilfe und dem
Freiheitsentzug fur Jugendliche. Das FEDPOL erstellt eine gesamtschweizerische
Lageeinschatzung, unter anderem auch im Hinblick auf mdgliche Integrationswirkungen
von Massnahmen im Bereich jugendlicher Intensivtater. Das BFM arbeitet auf eine
konsequente Praxis bei der Ausweisung sowie auf eine bessere Prifung der
Einburgerungsvoraussetzungen hin (Erfahrungsaustausch unter den Behdrden, Zugang
zu Informationen).

Bundesamt fir Raumentwicklung:

Die Integrationspolitik und -férderung in den Agglomerationen kann wirksamer werden,
wenn die Gemeinden einer Agglomeration fur die Erarbeitung und Umsetzung dieser
Politik vermehrt zusammenarbeiten. Das ARE erarbeitet mit seinen Partnern
entsprechende Vorschlage zu méglichen Inhalten, Vorgehen und Instrumenten einer
agglomerationsweiten Abstimmung der Integrationspolitik.

Bundesamt fiir Gesundheit:

Das BAG setzt fur die Jahre 2008-2013 die Bundesstrategie "Migration und Gesundheit"
(Phase Il) um. Massnahmen sind in folgenden vier Handlungsfeldern geplant:
Gesundheitsforderung und Pravention, Aus- und Weiterbildung im Gesundheitswesen,
Gesundheitsversorgung und Forschung.

Bundesamt furr Sport:

Das Thema Integration soll nachhaltig im Bereich Sport aufgenommen werden. Um
dieses Ziel zu erreichen, sieht das BASPO den Aufbau und die Entwicklung eines
Kompetenzzentrums "Sport und Integration” sowie dem Ausbau der bisherigen
Forderprogramme vor. Fir diese Massnahme wird dem Bundesrat eine Erhéhung des
Budgets beantragt.

Bundesamt fur Statistik:

Das BFS entwickelt eine Integrationsberichterstattung, d.h. ein koharentes
Beobachtungssystem, welches Uber Prozesse der Integration regelmassig, systematisch
und fortschreibungsfahig informiert. FUr den verstarkten Ausbau und die
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Weiterentwicklung dieses Indikatorensets wird dem Bundesrat weiter eine Erhéhung des
Budgets beantragt. Auch ist ein weiterer Aufbau der Sozialhilfestatistik (SHS) vorgesehen.
Dabei sollen im Rahmen einer nationalen Datenbank anhand detaillierter Angaben
Informationen unter anderem zu spezifischen Personengruppen sowie zu sozialen und
beruflichen Integrationsmassnahmen zur Verfigung gestellt werden kdnnen. Ebenfalls
wird die Revision der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) in Zusammenarbeit mit
verschiedenen Partnern (unter anderem FEDPOL) vorgenommen.

Bundesamt fiir Sozialversicherungen:

Das BSV férdert integrationsrelevante Projekte im Rahmen der Altershilfe und sieht eine
verstéarkte Ausbildung und Sensibilisierung der Jugendleiter und -leiterinnen zum Thema
Integration vor.

Bundesamt fiir Wohnungswesen:

Das BWO entwickelt Empfehlungen fur Planungsfachleute, Bautrager, Vermieter sowie
Mieter im Bereich Integration und Wohnen.

Fachstelle fiir Rassismusbekampfung:

Die FRB erarbeitet ein Monitoringsystem zur Erhebung fremdenfeindlicher, rassistischer,
antisemitischer und zu Gewalt aufrufender Tendenzen in der schweizerischen
Bevolkerung. Des Weiteren werden themenspezifische Informationsmaterialien entwickelt.

Das Bundesamt fiur Kultur und das Eidgendssische Buro fur die Gleichstellung von Mann
und Frau fuhren ihre Massnahmen weiter, sehen aber nach Prifung des
Handlungsbedarfs keinen Ausbau vor. Das BAK wird zusatzliche integrationswirksame
sprachpolitische Massnahmen entwickeln, falls das Parlament entsprechende
Bestimmungen im Sprachengesetz verabschiedet.

F.  KOORDINATION (UMSETZUNGSORGANISATION)

Der Auftrag des Bundesrats vom 30. August 2006 beinhaltet auch, Vorschlage zur
"geplanten Umsetzung der Massnahmen inklusive der Einfihrung einer geeigneten
Umsetzungsorganisation" zu unterbreiten. Diese Umsetzungsorganisation dient dazu, den
Koordinationsauftrag des BFM (Art. 57 AuG) zu konkretisieren und die Massnahmen der
Integrationsférderung auf Bundesebene mittels eines Monitorings zu begleiten und im
Vollzug aufeinander abzustimmen sowie den Informationsaustausch zwischen den
betroffenen Stellen zu gewahrleisten.

Es wird vorgeschlagen, auf Filhrungsebene (Stufe Direktion der betroffenen Amter) das
Mandat der bestehenden Interdepartementalen Arbeitsgruppe fur Migrationsfragen (1AM,
Vorsitz: BFM) explizit hinsichtlich der Koordination von Integrationsmassnahmen des Bundes
zu erweitern.

Auf Fachebene sollen zur Koordination und Begleitung der Massnahmen folgende, zum Teil
schon bestehende Gremien genutzt werden:
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1. Integration in Bildung, Arbeit und Soziale Sicherheit: Bestehende Interdepartementale
Arbeitsgruppe Ausbildung, Beschaftigung, auslandische Arbeitskrafte (AGBA) unter
dem Vorsitz des SECO. Die AGBA wird namentlich durch kantonale Vertreter ergénzt.

2. Gesellschaftliche Integration in Wohngebieten ("Projets urbains"): Neue Steuergruppe
"Projets urbains" unter dem Vorsitz des Bundesamts fir Raumentwicklung (ARE).

3. Weitere Massnahmen: Bestehender Interdepartementaler Ausschuss Integration (IAl)
unter dem Vorsitz des BFM. Der 1Al wird durch weitere Bundesdmter und kantonale
Vertreter erganzt.

Die drei genannten Fachgremien sind in allen Belangen der Koordination, welche die
Integration betreffen, sowie hinsichtlich der Umsetzung der Massnahmen der IAM
informationspflichtig. Das BFM stellt die Gesamtkoordination und den Informationsaustausch
zwischen den Fachgremien sicher.

Die Motion 06.3739 (SP-Fraktion) verlangt die Schaffung einer oder eines Eidgenéssischen
Integrationsbeauftragten. Gemass der Antwort des Bundesrates zu dieser Motion ist dieses
Anliegen im Rahmen des Bundesratsauftrags Integrationsmassnahmen zu prifen. Die
Schaffung einer/s Integrationsbeauftragten wird aus folgenden Griinden verworfen. Das
Vorhaben, welches eine Gesetzesanderung bedingt, wiirde den Koordinationsaufwand nicht
verringern. Da die neue Stelle weitgehend den bestehenden Koordinationsauftrag des BFM
Ubernehmen misste, wirde ihre Schaffung eher zusétzliche Koordinations- und
Abgrenzungsprobleme zu den Aufgaben des Bundesamts (Zulassungspolitik, Asylpolitik,
etc.) und zur Eidgendssischen Kommission im Bereich Migration (Fusion EKA/EKF)
generieren.

G. FINANZIERUNGSKONZEPT UND ERWARTETE WIRKUNGEN

Die Departemente und Amter haben im Rahmen des Bundesratsauftrags vom 30. August
2006 insgesamt 45 Massnahmen zur Verbesserung der Integrationsférderung der
Auslanderinnen und Auslander entwickelt. Bei den Massnahmen handelt es sich in der Regel
um den Ausbau bestehender Massnahmen, dort, wo hinsichtlich Integrationsférderung,
Defizite und Schwachstellen in den bestehenden Regelstrukturen geortet worden sind.
Dieser Ausbau von Massnahmen kann im Rahmen der bestehenden Budgets und
Finanzplane erfolgen. Fur 16 Massnahmen lassen sich die Aufwendungen ausweisen, fur
weitere 26 Massnahmen lassen sich die Aufwendungen noch nicht beziffern.® Dariiber
hinaus haben drei Bundesamter dem Bundesrat auch Zusatzmassnahmen vorgeschlagen.
Diese drei Massnahmen machen zusatzliche Mittel erforderlich, die in den Budgets und im
Finanzplan des Bundes nicht eingestellt worden sind. Die Zustimmung von Bundesrat und
Parlament vorausgesetzt, wiirden diese ab 2009 jahrlich 2.6 Millionen Franken betragen.

Hinsichtlich der zu erwarteten Wirkungen der Massnahmen ist zu beachten, dass
Integrationsférderungsmassnahmen namentlich im Bereich der Sprache, der Bildung
(Erwerb von Qualifikationen) und der Arbeit (Erwerb von beruflichen Kompetenzen) aus
volkswirtschaftlicher Sicht gleichsam als "Investitionen" betrachtet werden kénnen. Wenn
diese entsprechende Wirkungen entfalten, werfen sie sowohl fir das Individuum Ertrage in

®  Die genaue Summe ist deshalb nicht bezifferbar, weil es sich bei den Massnahmen beispielsweise

um Schwerpunktsetzungen im Foérderbereich handelt, welche an das Engagement der Kantone
oder anderer Projekttrager (Projekteingaben) gebunden ist.
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Form von hoéheren L6hnen ab, als auch fur die Gesellschaft und den Staat in der Form von
héherer Produktivitat, hoheren Steuereinnahmen und starkerem Wirtschaftswachstum. Aus
den vorliegenden Forschungsresultaten zur fiskalischen Bilanz von Zuwanderung und
Integration kann geschlossen werden, dass volkswirtschaftliche Ertrage der
Integrationsforderung bestehen und dass das Potenzial zur Erschliessung von solchen
Ertragen gross ist.’

Inwiefern dieses Potenzial Gber die im Rahmen des Bundesratsauftrags vom 30. August
2006 entwickelten Massnahmen erreicht werden kann, hangt davon ab, wie stark es den
Massnahmen im Einzelnen gelingt, Kosten im System der Sozialen Sicherheit zu vermeiden
und bessere Arbeitsmarktchancen fir Auslanderinnen und Auslander zu generieren. Dies ist
namentlich dann zu erreichen, wenn sie dazu beitragen, die Zahl der im Integrationsbericht
BFM genannten Risikogruppen (namentlich Jugendliche ohne berufliche Ausbildung,
arbeitslose Personen, Working poor und sozialhilfeabh&ngige Personen, etc.) substantiell zu
verringern. Die vorgeschlagenen Integrationsmassnahmen der Bundesstellen und -amter
zielen in diese Richtung.

Es wird Sache der zustédndigen Bundesamter und -stellen sein, die einzelnen Massnahmen
zu evaluieren und damit auch tUber deren Wirkung Rechenschaft abzulegen. Im Rahmen der
Umsetzungsorganisation sind diese Arbeiten laufend zu begleiten und zu bilanzieren.

" Sheldon, George (2007): Migration, Integration und Wachstum. Wirtschaftliche Performance und

Auswirkung der Auslander in der Schweiz. FAI: Basel.
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1. Ausgangslage, Auftrag und Vorgehen
1.1. Ausgangslage

Das neue Auslandergesetz (AuG), welches am 24. September 2006 in der Volksabstimmung
gutgeheissen wurde, legt erstmals auf Gesetzesebene das Konzept einer Integrationspolitik
fest. Artikel 53 AuG definiert Integration als Querschnittsaufgabe, die in allen Bereichen zu
bertcksichtigen ist. Dazu gehdren Schul- und Berufshildung, Arbeitsmarkt, soziale
Sicherheit, Gesundheit, Sprache, Quartierentwicklung, Teilnahme am gesellschaftlichen
Leben, Religion und Kultur und 6ffentliche Sicherheit. Die an der Zusammenarbeit beteiligten
Partner sind die Behérden des Bundes, der Kantone und Gemeinden, die Sozialpartner, die
Nichtregierungsorganisationen und die Ausléanderorganisationen.

Integration ist daher in erster Linie eine Aufgabe der bestehenden Strukturen wie der
Schulen, der Berufsbildungsinstitutionen, der Arbeitsmarktbehérden, der Betriebe oder der
Institutionen des Gesundheitswesens. Sondermassnahmen fur Ausl&nderinnen und
Auslander dienen der ergdnzenden Unterstutzung. Um eine kohérente Integrationspolitik zu
gewahrleisten, kommt der Abstimmung der unterschiedlichen Massnahmen eine wichtige
Bedeutung zu. Das Gesetz Ubertragt dem Bundesamt fiir Migration hier einen
Koordinationsauftrag (Art. 57 AuG sowie Art. 14a der geltenden Integrationsverordnung
VIntA).

Gestitzt auf diesen Auftrag hat das BFM im Juli 2006 den Bericht "Probleme der Integration
von Auslanderinnen und Auslandern in der Schweiz" vorgelegt. Er bietet in einer
Momentaufnahme erstmals eine breite Ubersicht liber den Ist-Zustand der Integration, liber
die Datenlage, die Erkenntnisse zu den Ursachen, die bestehenden Massnahmen, die dafir
geleisteten Aufwendungen und den bestehenden Handlungsbedarf®.

Der Integrationsbericht kommt zu folgenden Schlussfolgerungen:

¢ Die Integration ist prioritéar im Bereich der Sprache sowie in Bildung und Arbeit noch
weiter zu verstarken.

e Da der Integrationserfolg im Bereich der Sprache sowie in Bildung und Arbeit eng mit
Mitwirkungs- und Kontaktmdglichkeiten im lokalen Umfeld sowie mit der Anwendung der
Sprache zusammenhangt, sind die bestehenden Forderungen in diesen Bereichen
fortzufihren und dabei noch starker auf Gebiete auszurichten, in welchen
Integrationsprobleme kumuliert auftreten.

1.2. Bundesratsauftrag Integrationsmassnahmen

Auf Antrag des Eidgendéssischen Justiz- und Polizeidepartements (EJPD) hat der Bundesrat
an seiner Sitzung vom 30. August 2006 folgenden Beschluss gefasst:

1. Vom "Bericht Uber die Probleme der Integration von Auslanderinnen und Auslandern in
der Schweiz" des Bundesamts fir Migration (Integrationsbericht BFM) wird Kenntnis
genommen.

2. Die zustandigen Departemente und Amter werden beauftragt, bis am 31. Marz 2007 in
ihren Zustandigkeitsbereichen den integrationspolitischen Handlungsbedarf und allféllige

8 BFM (2006). Probleme der Integration von Auslanderinnen und Auslandern. BEM: Bern.
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Massnahmen zu ermitteln. Das EJPD koordiniert im Rahmen der Interdepartementalen
Arbeitsgruppe fur Migrationsfragen (IAM) diese Arbeiten.

3. Das EJPD erstattet dem Bundesrat bis am 30. Juni 2007 Bericht und unterbreitet
Vorschlage zur geplanten Umsetzung inklusive der Einfuhrung einer geeigneten
Umsetzungsorganisation.

Zu den allféllig zu ergreifenden integrationspolitischen Massnahmen ist im Bericht des
EJPD jeweils auch ein Finanzierungskonzept zu erarbeiten, in welchem auch darzulegen
ist, welche Einsparungen als Folge der geplanten Integrationsmassnahmen allenfalls
erzielt werden konnen (siehe dazu Kapitel 6 "Finanzierungskonzept und erwartete
Wirkungen™).

Bei der Umsetzung von allfallig zu ergreifenden Massnahmen darf von der im jeweiligen
Aufgabengebiet geltenden Kompetenzordnung zwischen Bund und Kantonen sowie
Gemeinden nicht abgewichen werden.

1.3. Vorgehen und Struktur des Berichts

Die vom Bundesrat beauftragte Koordinationsgruppe, die Interdepartementale Arbeitsgruppe
fur Migrationsfragen (IAM), hat auf der Grundlage des Integrationsberichts folgende
Gliederung des Berichts beschlossen:

1) Integration in Bildung, Arbeit und Soziale Sicherheit (siehe Kapitel 2),
2) Gesellschaftliche Integration in Wohngebieten (siehe Kapitel 3),
3) Weitere Massnahmen der Departemente und Amter (siehe Kapitel 4).

Des Weiteren hat die Steuergruppe im Grundsatz festgelegt, dem Bundesrat im Bericht per
30. Juni 2007 fur jeden Integrationsbereich und jede Bundesstelle Folgendes darzulegen:

o Darlegung der Probleme und Ursachen: Die Bundesstellen legen fur ihren
Zustandigkeitsbereich die festgestellten Probleme hinsichtlich der Integration von
Auslanderinnen und Ausléndern, deren Ursachen sowie den Handlungsbedarf dar.

e Rahmenbedingungen und bestehende Massnahmen: Die Bundesstellen umreissen die
Rahmenbedingungen ihres gesetzlichen Auftrags und stellen die bestehenden Aktivitaten
und Massnahmen dar, welche zur Integrationsfoérderung beitragen, sowie welche Stellen
diese umsetzen.

o Ausbau bestehender Massnahmen: Die Bundesstellen zeigen auf, welche bestehenden
Aktivitaten und Massnahmen sie in Erfillung des bundesratlichen Auftrags hinsichtlich
ihrer integrationsfordernden Wirkung ausbauen oder verbessern werden. Dieser Ausbau
beziehungsweise Optimierung wird von den zustandigen Amtern und ihren Partnern im
Rahmen der bestehenden Strukturen und Budgets geplant und durchgefihrt.

e Zusatzmassnahmen (neue Massnahmen): Dort wo nétig, zeigen die Bundesstellen auf,
welche allfallige Zusatzmassnahmen sie ergreifen wollen. Zusatzmassnahmen sind
demzufolge Massnahmenvorschldge zu Handen des Bundesrates, welche eine bisher im
Budget und Finanzplan nicht vorgesehene Finanzierung voraussetzen.

Der Ausbau bestehender Massnahmen sowie die geplanten Zusatzmassnahmen werden in
einer tabellarischen Ubersicht detailliert dargestellt, indem folgende Aspekte ausgefiihrt
werden (siehe Massnahmenpaket Integrationsmassnahmen: Tabellarische Ubersicht):
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o Projektziele: Ziele.

e Projektorganisation: Wer.

e Projektinhalte: Was.

e Zeitplan: Bis wann.

o Kosten/Finanzierung (Finanzplan): Mit welchen Mitteln.

e Erwartende Wirkungen und deren Uberprifung: Mit welchen Wirkungen.

1.4. Arbeitsweise

Gemass dem Grundsatz, die Integration in den Regelstrukturen zu férdern, liegt die
Entwicklung der Massnahmen in der Fachkompetenz sowie in der gesetzlichen und
finanziellen Verantwortung der jeweils zustandigen Amter und Bundesstellen. Die einzelnen
Amter und Bundesstellen haben in der Regel ihre Partnerbehérden auf kantonaler oder
kommunaler Ebene beziehungsweise ihre Partner im Bereich der Wirtschaft und
Zivilgesellschaft Uber die Entwicklung informiert oder einbezogen.

Das Bundesamt fur Migration hat die zustandigen Ansprechstellen bei der Konferenz der
Kantonsregierungen, bei einzelnen Direktorenkonferenzen sowie beim Stadte- und
Gemeindeverband Uber die Arbeiten ins Bild gesetzt. Einzelne kantonale und kommunale
Stellen sowie Vertreter von Vereinigungen und Konferenzen von kantonalen Behorden
wurden auf fachlicher Ebene im Rahmen von Arbeitsgruppen beigezogen.

Der vorliegende Bericht ist zu Handen des Bundesrats am 24. April 2007 von der
Steuergruppe (Interdepartementale Arbeitsgruppe fir Migrationfragen 1AM), welcher die
Direktionen der an diesem Bericht beteiligten Amter angehoren, verabschiedet worden. Vom
16. bis zum 29. Méarz hat zudem eine kurze Amterkonsultation stattgefunden.

1.5. Begriffe

Integration: Im vorliegenden Bericht ermessen sich Erfolge beziehungsweise Probleme der
Integration der auslandischen Bevélkerung anhand des Kriteriums der Chancengleichheit:
Auf statistischer Ebene ist eine erfolgreiche Integration dann "erreicht", wenn Auslanderinnen
und Auslander unter Bertcksichtigung ihrer soziokonomischen Lage und gesellschaftlichen
Situation vergleichbare Werte beztiglich der Arbeitsmarktchancen, Bildungschancen,
Gesundheit, sozialen Sicherheit, Wohnqualitat etc. aufweisen wie Schweizerinnen und
Schweizer, die sich in der gleichen Situation befinden.

Da das Ziel der Integration insbesondere die Teilhabe der Auslanderinnen und Auslander am
wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Leben darstellt (Art. 4 Abs 2 AuG sowie
Art. 3a VIntA), sind von Defiziten hinsichtlich der Voraussetzungen und Forderung von
Integration in erster Linie Personen betroffen, welche infolge geringer wirtschaftlicher
Ressourcen, bildungsmassiger und beruflicher Qualifikationen, gesundheitlichen oder
sozialen Schwierigkeiten vom gesellschaftlichen Ausschluss bedroht sind.®

° BFM (2006). Probleme der Integration von Auslanderinnen und Auslandern. BEM: Bern: S. 8.
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2. Integration in Bildung, Arbeit und Soziale Sicherheit

2.1. Ausgangslage

Der Bereich der Schule und Vorschule ist von grosser Bedeutung fiir die Integration der
Auslanderinnen und Auslénder. Da hier aber keine direkte Zustandigkeit des Bundes
besteht, hat er im Rahmen des vorliegenden Bundesratsauftrags nicht in der Form von
Massnahmevorschlagen Eingang gefunden.’® Auch im Bereich der Sozialhilfe liegt die
Regelungskompetenz bei den Kantonen. Von Bundesseite wurden hier keine direkten
Massnahmevorschlage entwickelt.™

Die Vorschlage fir den Ausbau von bestehenden Massnahmen und Zusatzmassnahmen
beschlagen die Bereiche Berufshildung, Arbeitslosenversicherung und
Invalidenversicherung.

2.2. Berufsbildung

2.2.1. Darlequng der wichtigsten Probleme

Die Berufshildung leistet einen wirkungsvollen Beitrag zur Integration Jugendlicher und
Erwachsener in den Arbeitsmarkt und in die Gesellschaft. Eine gute Grundbildung verringert
das Risiko der Marginalisierung und der Arbeitslosigkeit. Im Hinblick auf die Migration spielt
zudem die Qualifizierung &alterer Menschen eine Rolle.

Die Politik von Bund und Kantonen besteht darin, mdglichst alle jungen Menschen nach
Abschluss der obligatorischen Schule in ein Bildungsangebot und zu einem Abschluss der
Sekundarstufe Il (Maturitatsschule, Diplommittelschule, Berufsschulen, Lehre inkl.
Berufsmaturitat) zu fihren. Auf Stufe der Erwachsenen werden die Méglichkeiten zu
Nachholbildungen insbesondere mittels Anrechnung von nicht formal erworbenen
Kompetenzen im Hinblick auf schweizerische Abschlisse ausgebaut.

Die schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) hat den
Grundsatz formuliert, dass alle die Mdglichkeit haben sollen, einen ihren Fahigkeiten
angepassten Abschluss auf der Sekundarstufe Il zu erreichen*?. Der Bundesrat hat die
Zielsetzung begriisst, bis 2015 eine Abschlussquote von 95 % zu erreichen.
Arbeitsmarktliche Massnahmen sollen erst in zweiter Linie zum Zuge kommen.

Die Berufsbildung unterscheidet im Gesetz nicht zwischen in- und auslandischen
Jugendlichen. Die absolute Zahl der Schweizerinnen und Schweizer mit Problemen beim

% |m Bereich der schulischen Bildung liegt die Zustandigkeit bei den Kantonen und Gemeinden. Die

Kantone arbeiten im Rahmen der schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
(EDK) zusammen. Der neue Konkordat iber die Harmonisierung der obligatorischen Schule
(HarmoS) tragt zur Schaffung von giinstigen Rahmenbedingungen fir die Integration bei. Die
Kantone ihrerseits haben eine Reihe von Massnahmen zur Férderung der Integration
auslandischer Schilerinnen und Schiiler getroffen. Der Bund unterstiitzt im Bereich der
Bekampfung von Diskriminierung und Rassismus die gemeinsam mit der EDK getragene Stiftung
Bildung und Entwicklung (SBE). Siehe BFM (2006). Probleme der Integration von Auslanderinnen
und Ausléndern. BFM: Bern: S.21ff.

1 BFM (2006). Probleme der Integration von Auslanderinnen und Auslandern. BFM: Bern: S. 55ff.

2 Leitlinien zur Optimierung der Nahtstelle obligatorische Schule - Sekundarstufe II, 27. Oktober

2006.
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Einstieg und wéhrend der Berufshildung ist nach wie vor hdher als diejenige der
auslandischen Bevdlkerung. Hingegen liegt der Anteil der Risikofélle in der beruflichen
Grundbildung bei den auslandischen Jugendlichen klar héher.

Aus integrationspolitischer Sicht besteht bildungsmassiger Handlungsbedarf hauptséchlich in
Bezug auf die Bildungsbeteiligung. Der Schwerpunkt ist auf diejenigen ausléndischen
Jugendlichen zu legen, die Uber keinen ersten nachobligatorischen Abschluss verfligen (z.B.
zweijahrige berufliche Grundbildung mit eidgendssischem Berufsattest, drei- bis vierjahrige
berufliche Grundbildung mit eidgendssischem Fahigkeitszeugnis, Maturitét)
beziehungsweise gar nicht in eine entsprechende Ausbildung gelangen.

Unterschiedlicher Bildungsstand in der erwerbstatigen Bevélkerung: Der Bildungsstand der
auslandischen Bevdlkerung in der Schweiz unterscheidet sich deutlich von demjenigen der
einheimischen Bevdlkerung (vgl. Grafik Bildungsstand der Bevolkerung nach Nationalitét):

e Die Gruppe derjenigen, die die obligatorische Schulzeit im Ausland absolviert haben,
bringt entweder eine sehr gute oder eine sehr schlechte Bildung mit. Sie verteilt sich mit
einem Uberdurchschnittlichen Anteil hauptsachlich auf die beiden Bildungsniveaus "ohne
postobligatorische Ausbildung" einerseits und "Universitat, Fachhochschule”
andererseits.

¢ Auslanderinnen und Auslénder, die die ganze oder einen Teil der obligatorischen Schule
in der Schweiz durchlaufen haben, sind ebenfalls tberdurchschnittlich in der Gruppe
"ohne postobligatorische Ausbildung” vertreten, jedoch unterdurchschnittlich auf dem
Niveau "Universitat, Fachhochschule". Hingegen schliessen sie nahezu gleich haufig wie
Schweizer Birgerinnen und Birger eine berufliche Grundbildung ab.

BILDUNGSSTAND DER BEVOLKERUNG NACH NATIONALITAT: ANTEIL IN % AN DER 25-64-JAHRIGEN
WOHNBEVOLKERUNG NACH HOCHSTER ABGESCHLOSSENER AUSBILDUNG, 2006

‘ ‘ 9.2%

Auslandische Nationalitat mit

obligatorischer Schule im | 37.7% 23:1%
Ausland
4.1%
3.4% 8.79
Ausléndische Nationalitat mit
obligatorischer Schule in der | 35.8% 46.0%: -
Schw eiz
6.1%
8.4%
4.4%
7.3%
Schw eizer 12.0% 50:3%
11.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0O Ohne nach-obligatorische Ausbildung @ Sekundarstufe Il:Berufsausbidlung
@ Sekundarstufe II: Allgemeinausbildung m Hohere Berufsausbildung

m Hochschule, Fachhochschule

Quelle: Schweizerische Arbeitskrafteerhebung BFS, SAKE 2006
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Jugendliche und Berufshildung: Was die Bildungsbeteiligung der jugendlichen
Auslanderinnen und Ausléander in der beruflichen Grundbildung betrifft, so ist der Anteil leicht
héher als bei den Schweizerinnen und Schweizern (vgl. Grafik Allgemeinbildung versus
Berufsbildung nach Nationalitat).

Der Anteil der auslandischen Personen gemessen an allen Personen in der Berufsbildung
betragt knapp 17 %. Das entspricht rund 35’000 von tber 200'000 Bildungsverhaltnissen.

ALLGEMEINBILDUNG VERSUS BERUFSBILDUNG NACH NATIONALITAT, 2005

Total
72.8%
23.6%
Ausland
76.4%
27.9%
Schweiz
72.1%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
‘ Berufshildung m Allgemeinbildung ‘

Quelle: Statistik der Schiler und Studierenden 2005, BFS (100 % entspricht 306'657 Personen).

Ungleichgewicht in Ubergangslosungen: Der hohe Anteil schwécher qualifizierter
Auslanderinnen und Auslander spiegelt sich auch im Besuch von Ubergangslésungen nach
der obligatorischen Schule.

Die Zahl dieser Ubergangslésungen hat seit langerer Zeit kontinuierlich zugenommen (1990:
13,6 %; 2005: 19,7 %). Der durchschnittliche Auslanderanteil in den Ubergangslosungen ist
doppelt so hoch wie der Anteil der Schweizerinnen und Schweizer (vgl. Grafik
Ubergangslosungen nach Nationalitat).

Ubergangslosungen dienen hauptsachlich dazu, Jugendliche mit Orientierungsproblemen
oder Defiziten besser auf die Berufsbildung vorzubereiten. Dazu zéhlen Briickenangebote,
Vorlehren oder Werkjahre.
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UBERGANGSLOSUNGEN NACH NATIONALITAT, 2005: ANTEIL IN % AM TOTAL DER SCHULERINNEN UND
SCHULER DER 9. KLASSE IM VORJAHR

Total

19.7%

Ausland 35.4%

Schweiz 15.8%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Quelle: Statistik der Schiler und Studierenden 2005, BFS (Total entspricht 16'870 Personen).

2.2.2. Darlequng der Ursachen

Auslandische Jugendliche sind aus verschiedensten Grinden schlecht oder gar nicht fur
einen Einstieg in eine berufliche Grundbildung geriistet. Zu nennen sind insbesondere
Defizite schulischer und individueller Art, Sprach- und Motivationsschwierigkeiten oder ein
spater Nachzug in die Schweiz. Weitere Hindernisse stellen kulturelle Hintergriinde und
fehlende soziale Netzwerke dar (z.B. Kontakte zu Lehrbetrieben oder zu Personen mit
Erfahrungen im Bereich der Berufshildung). Zudem verfiigen die Eltern zum Teil nur tGber
geringe Kenntnisse des schweizerischen Berufsbildungssystems. Besonders betroffen sind
Angehorige aus Nationalitaten der letzten Migrationswelle namentlich aus dem Balkan und
der Tirkei, die in Agglomerationen leben.*?

Massnahmen missen einerseits bei der Qualifizierung der betroffenen Jugendlichen und der
Starkung ihrer Motivation, andererseits bei der Verbesserung ihrer Kontakte zu Betrieben
sowie grundsatzlich bei der Verringerung von Benachteiligungen ansetzen. Bei
Auslanderinnen und Ausléndern, die zu einem spéteren Zeitpunkt in die Schweiz kommen,
sind vor allem Qualifikationsangebote zentral, mit Hilfe derer fehlende Voraussetzungen
nachgeholt und anderweitig erworbene Qualifikationen anerkannt werden kénnen.

Bei allen Massnahmen ist zu berticksichtigen, dass nach Ende der obligatorischen Schulzeit
das Prinzip der Freiwilligkeit gilt:

e Jugendliche, die kein Interesse an einer weiterfuhrenden Losung haben, kénnen nicht
dazu gezwungen werden. Es ist daher wichtig, Risikofalle friihzeitig zu erfassen und
individuell zu einem nachobligatorischen Abschluss zu begleiten.

13 Siehe dazu detailliert: BFM (2006). Probleme der Integration von Auslanderinnen und Auslandern.

BFM: Bern: S. 34ff (mit weiterfihrender Literatur).
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e Der Ausbildungsbereitschatft ist ebenso auf Seiten der Betriebe Rechnung zu tragen. Die
Wirtschaft hat ein Interesse an gut ausgebildetem Nachwuchs. Sie ist aber nur begrenzt
in der Lage, soziale Probleme aufzufangen.

2.2.3. Rahmenbedingungen und bestehende Massnahmen

Die schweizerische Berufsbildung beruht auf dem Grundsatz der Verbundpartnerschaft. Sie
ist gemass Artikel 1 des Berufsbildungsgesetzes (BBG) eine gemeinsame Aufgabe von
Bund, Kantonen und Organisationen der Arbeitswelt (Sozialpartner, Berufsverbande, andere
zustandige Organisationen und andere Anbieter der Berufsbildung).

Der Bund ist fur die gesamtschweizerische Regelung und fir die Steuerung und Entwicklung
zustandig. Der Vollzug im Hinblick auf die Lehrstellen, die Lehrbetriebe und die
Berufsfachschulen liegt bei den Kantonen. Sie sind mit den Verhéaltnissen in den Regionen
vertraut und am besten geeignet, Massnahmen zu treffen, um die Jugendlichen bei der
Lehrstellensuche individuell zu unterstitzen. Die Organisationen der Arbeitswelt stellen
Ausbildungsplatze bereit und entwickeln Bildungsangebote, um fiir den Nachwuchs an
qualifizierten Berufsleuten zu sorgen.

Fur die Integration sozial benachteiligter und schulisch schwacherer Jugendlicher stehen
folgende Massnahmen im Zentrum:

Niederschwellige berufliche Grundbildung: Artikel 17 Absatz 2 BBG sieht eine zweijahrige
Grundbildung vor. Sie vermittelt im Vergleich zu den drei- und vierjahrigen Grundbildungen
einfachere berufliche Qualifikationen und tragt den individuellen Voraussetzungen der
Lernenden mit einer besonders angepassten Didaktik Rechnung. Die Ausbildung fihrt zu
einer gesamtschweizerisch anerkannten und arbeitsmarktbezogenen Qualifikation
(Eidgendssisches Berufsattest). Die ersten Teilnehmenden an diesen
Grundbildungsangeboten, namentlich in den Bereichen Verkauf und Gastro, kommen jetzt zu
Abschliissen. Weitere Branchen wie Logistik und Automobil beginnen im laufenden Jahr.

Individuelle Begleitung: Besonders effiziente Massnahmen bei der Lehrstellensuche sind
Mentoring und Coaching. Das neue Berufsbhildungsgesetz sieht zudem eine fachkundige
individuelle Begleitung fur Personen mit Lernschwierigkeiten in der zweijahrigen
Grundbildung vor (Art. 18 BBG). Die Kantone filhren darlber hinaus verschiedene weitere
Begleitungsangebote, um Jugendliche in beruflichen Grundbildungen zu einem erfolgreichen
Abschluss zu bringen. Seit Jahrzehnten z&hlt ausserdem der Stiitzunterricht zur Behebung
schwacher Leistungen zum Standardangebot an Berufsfachschulen.

Projektférderung: Das neue Berufshildungsgesetz bietet verschiedene Mdglichkeiten zur
Entwicklung der Berufsbildung und insbesondere zur Unterstiitzung und Forderung
benachteiligter Gruppen.** Die entsprechenden Kredite sind bereits eingestellt.

e Nach Artikel 54 BBG konnen Beitrage fur Projekte zur Entwicklung der Berufsbildung und
zur Qualitatsentwicklung gesprochen werden. Das erlaubt unter anderem die Férderung
innovativer Massnahmen auch im Migrationsbereich.

" Das Berufsbildungsgesetz (BBG) unterscheidet nicht zwischen schweizerischen Jugendlichen und

Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Durch diesen integrativen Ansatz ist es schwierig, die
finanziellen Mittel genau zu bestimmen, die das BBT fiir Integrationsmassnahmen aufwendet. Im
Rahmen der Projektférderung sind seit 2004 im Bereich Integration fiir 29 Projekte insgesamt rund
10 Millionen Franken bewilligt worden. Der Bund Ubernimmt héchstens 60 % der Gesamtkosten, in
Ausnahmefallen bis 80 %.
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e Artikel 55 Absatz 1 Buchstabe e und f BBG ermdglichen dauerhafte Massnahmen
zugunsten benachteiligter Gruppen oder Regionen, namentlich zur Integration
Jugendlicher mit schulischen, sozialen oder sprachlichen Schwierigkeiten in die
Berufshildung.

Zur Zeit werden Massnahmen namentlich in folgenden Bereichen unterstitzt: Mentoring fur
Jugendliche, Lehrstellenforderung, Informationsfluss und Vorbildfunktion von Lernenden an
Jugendliche (,Rent-a-Stift“), Schaffung von Lehrstellen im niederschwelligen Bereich

(Berufsverbande, Berufsbildungsamter und Speranza 2000), Berufsintegrationsprogramme,

Entwicklungsprojekte zur individuellen Férderung, Massnahmen am Ubergang obligatorische

Schule — Berufshildung, Begleitprogramme fir Eltern von Jugendlichen vor der Berufswahl
und die Ubergreifende Internet-Plattform (,Chance06" beziehungsweise ,,Chance
Berufsbildung®).

Validierung von Bildungsleistungen (,validation des acquis): Artikel 9 des BBG statuiert die
Anrechnung von ausserhalb tblicher Bildungsgange erworbenen beruflichen oder
ausserberuflichen Praxiserfahrungen und der fachlichen oder allgemeinen Bildung. Dieser
Weg ermdglicht es auch Migrantinnen und Migranten, die Giber langjahrige Berufserfahrung,
aber Uber wenig oder keine formale Ausbildung verfigen, zu einem eidgengdssisch
anerkannten Abschluss zu gelangen. Das Verfahren fir die Validierung von
Bildungsleistungen wird 2007 bis 2009 erprobt und weiter entwickelt.

2.2.4. Ausbau bestehender Massnahmen des BBT

Massnahme 1:

»Case Management Berufshildung“: Untersuchungen haben gezeigt, dass es viele
Einrichtungen und Institution zur Behebung von Problemen im Vorfeld und wahrend der
beruflichen Grundbildung gibt. Was fehlt, ist die Koordination unter diesen Angeboten durch
eine Stelle, die einerseits daflr sorgt, dass Problemfélle an das fiir sie richtige Angebot
geraten, und die andererseits daftir verantwortlich ist, dass Jugendliche mit erheblichen
schulischen oder personlichen Defiziten oder Motivationsproblemen nicht aus dem

Bildungssystem fallen und "abtauchen"*.

Seit Anfang 2007 sind die Kantone daran, fiir jene Jugendlichen geeignete so genannte
"Case Management"-Modelle (vorlaufiger Arbeitstitel) fur die Phase vor, am und nach dem
Ubergang von der Sekundarstufe | in die Sekundarstufe Il sowie wahrend der Lehrzeit zu
entwickeln. Die Fallsteuerung ist dann erfolgreich, wenn die Jugendlichen einen
nachobligatorischen Ausbildungsweg abschliessen. Der Bund gewahrt
Anschubfinanzierungen und unterstitzt gegebenenfalls finanziell befristet bereits etablierte
"Case Management"-Massnahmen. Die systematische Erfassung soll bereits in der
obligatorischen Schule erfolgen. Sie hat sich nicht nur auf Schulleistungen zu beschranken,
sondern soll auch die Berufswahlreife sowie das soziale und personliche Umfeld
berticksichtigen. Die bestehenden Strukturen fir die Unterstitzung von Jugendlichen beim
Einstieg in die Berufswelt werden genutzt.

15

2 bis 2,5 % oder 2000 bis 2500 Jungendliche eines Jahrganges — davon 40 % Auslanderinnen und
Auslander — ein hohes Risiko aufweisen, dauerhaft vom Erwerbsprozess ausgegrenzt zu sein
(Egger, Dreher und Partner (2007): ,Vertiefungsstudie Bildungsangebote im Ubergang von der
obligatorischen Schule in die Berufsbildung®, Bern).

Eine vom BBT veranlasste Studie hat ergeben, dass aufgrund der Analyse der Arbeitslosenstatistik
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Das BBT arbeitet auf ein koordiniertes Vorgehen der verschiedenen Akteurinnen und
Akteure im Rahmen der so genannten interinstitutionellen Zusammenarbeit (Berufsbildungs-,
Arbeitsmarkt-, Sozial- und IV-Behotrden, Berufsberatung) sowie im Rahmen der
Schulbehdrden und der Eltern hin. Dadurch sollen gefahrdete Jugendliche friihzeitig zu
erfasst und individuelle Massnahmen im Sinne einer langerfristigen Perspektive entwickelt
werden. Ziel ist die Hilfe zur Selbsthilfe. Bei der Prifung der kantonalen Konzepte wird dem
Integrationsforderungspotenzial der geplanten Massnahmen angemessen Rechnung
getragen.

Massnahme 2:

Ausbau des Beratungsangebots fur Lehrbetriebe: Als flankierende Massnahme des
"Case Management" sind Anlaufstellen fir Lehrbetriebe in Erganzung der kantonalen
Lehraufsicht geplant (z.B. Telefon-Hotline), an die sich Betriebe bei besonderen
Schwierigkeiten mit Lernenden wenden kdnnen. Die in diesen Unterstiitzungs- und
Beratungsangebote tatigen Personen sollen hamentlich auch beztiglich interkultureller
Kompetenzen ausgebildet sein und Fachexperten (z.B. via den Integrationsdelegierten) mit
einbeziehen.

Massnahme 3:

Forderschwerpunkt Integration im Rahmen der Projektférderung des BBT: Im Rahmen
der Projektférderung gemass Artikel 54 BBG wird ein Schwerpunkt Integration im Rahmen
der laufenden Konzeptentwicklung fir eine Schwerpunktbildung gepruft. Es hat sich in den
ersten drei Jahren der Projektférderung gemass dem neuen Berufsbildungsgesetz gezeigt,
dass Unterstitzung fur Querschnittprojekte eher selten und zufallig nachgefragt wird. Sie
mussen gezielter entwickelt und umgesetzt werden.

Massnahme 4:

Optimierung der Validierung von Bildungsleistungen im Hinblick auf die
Integrationsférderung: Im Hinblick auf die Projektphase 2007-2009 des Projekts
"Validierung von Bildungsleistungen" (Aufbau und die Erprobung von Validierungsverfahren,
siehe Kapitel 2.2.4) werden die verschiedenen Partner und Stellen sensibilisiert und tragen in
der Projektumsetzung auch dem Thema Integration Rechnung.

2.3. Arbeit

2.3.1. Darlequng der wichtigsten Probleme

Der Schweizer Arbeitsmarkt zeichnet sich generell durch eine hohe Integrationsfahigkeit aus.
Nur wenige L&nder der OECD erreichen bei der 15-64jahrigen Bevolkerung eine
vergleichbar hohe Erwerbsbeteiligung bei gleichzeitig geringer Erwerbslosigkeit. Auch die
Arbeitsbedingungen durfen im internationalen Vergleich als Giberdurchschnittlich gut
bezeichnet werden. Die nachfolgend diskutierten Probleme bei der Arbeitsmarktintegration
von Auslanderinnen und Auslandern sind vor dem Hintergrund einer insgesamt sehr
erfolgreichen Arbeitsmarktpolitik zu sehen.

Die Motivation, Auslanderinnen und Auslander beziehungsweise Personen mit
Migrationshintergrund als spezielle Zielgruppe von Integrationsmassnahmen zu betrachten,
ist insofern sinnvoll, als jene Menschen auf dem Arbeitsmarkt mit spezifischen Problemen
konfrontiert sind. Diese kénnen moglicherweise durch speziell entwickelte Massnahmen am
effizientesten bekampft werden.
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Die Erwerbsquote von Ausléanderinnen und Ausléndern liegt heute nur leicht unter derjenigen
von Schweizerinnen und Schweizern (vgl. folgende Tabelle).

ERWERBSQUOTEN 15-64 JAHRIGE, NACH ZEITRAUM, NATIONALITAT UND GESCHLECHT

Total Frauen Manner
Zeitraum
Schweiz | Ausland | Schweiz | Ausland | Schweiz | Ausland
1991-1993 79.1 84.3 68.0 74.9 90.9 91.4
2004-2006 81.5 79.4 75.4 70.3 87.8 87.3
Differenz nach Zeitraum 2.4 -5.0 7.3 -4.5 -3.1 -4.0

Quelle: BFS, SAKE 1991-2006

Deutlicher sind die Unterschiede bei der Erwerbslosigkeit: So ist das Risiko, erwerbslos
beziehungsweise arbeitslos zu sein fir Personen auslandischer Herkunft mehr als doppelt so
hoch als bei Schweizerinnen und Schweizern. Im Zeitraum 1991-2006 lag die
Arbeitslosenquote von Auslanderinnen und Ausléndern gemass SECO um den Faktor 2.6,
die Erwerbslosenquote gemass BFS um den Faktor 2.7 Uber dem entsprechenden Wert fur
Schweizerinnen und Schweizer (vgl. folgende Grafik).

ERWERBSLOSENQUOTE NACH NATIONALITAT, 1991-2006
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Quelle: BFS, SAKE 1991-2006

Innerhalb der Kategorie der Auslanderinnen und Auslander gibt es wiederum sehr grosse
Unterschiede bezglich Arbeitsmarktintegration (siehe Tabelle Arbeitsmarktindikatoren nach
Nationalitatengruppen). Wahrend Birgerinnen und Birger aus den 15 EU Landern (EU-15)
eine leicht héhere Erwerbsbeteiligung aufweisen als Schweizerinnen und Schweizer, liegt die
Erwerbsquote der Ubrigen Personen auslandischer Herkunft deutlich darunter. Akzentuierter
sind die Unterschiede in der Erwerbslosigkeit: Wahrend Personen aus nordlichen und
westlichen Landern der EU-15 lediglich eine um rund 25 % héhere Erwerbslosenquote
aufweisen als Schweizerinnen und Schweizer, liegt sie bei den Personen aus den 15
sudlichen EU-L&ndern (insb. Italien, Spanien, Portugal, Griechenland) bereits um den Faktor
2.3 dartiber. Um 4.7-mal hoher liegt die Erwerbslosenquote sodann bei den tbrigen
Auslanderinnen und Ausléandern. Nochmals héher liegen jeweils die entsprechenden
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Erwerbslosenquoten von Jugendlichen, was hinsichtlich des Ziels einer verbesserten
Arbeitsmarktintegration von besonderer Bedeutung ist.

ARBEITSMARKTINDIKATOREN 2006 NACH NATIONALITATENGRUPPEN*®

Schweiz | N-W- Sid- Ubrige | Total
EU-15 | EU-15 Ausland
Erwerbsquote (15-64 Jahre) 81.7 83.7 83.3 73.2 79.5
Erwerbslosenquote 2.8 3.5 6.3 13.1 8.4
Erwerbslosenquote, 15-24 J. 6.1| (9,0)* 11.4 15.6 13.6

* Der Wert in Klammern, beruht auf 10-29 Beobachtungen.
Quelle: BFS, SAKE 2006

Auslandergruppen, welche bereits langer in der Schweiz weilen, sind tendenziell besser im
Arbeitsmarkt integriert. Ferner dirfte auch die relative kulturelle und sprachliche Nahe zur
Schweiz (so im Falle der Nord- und Westeuropder und -européerinnen, sowie teilweise bei
den Sudeuropéern und -europaerinnen) die Integration gewisser Auslandergruppen
erleichtert haben. Es ist dabei davon auszugehen, dass insbesondere den Kenntnissen einer
Landessprache bei der Arbeitsmarktintegration eine sehr hohe Bedeutung zukommt.

Unterschiede zwischen Auslanderinnen und Ausléandern und Schweizerinnen und
Schweizern bestehen auf dem Arbeitsmarkt nicht nur hinsichtlich der Integration an sich,
sondern auch beziglich der Lohn- und Arbeitsbedingungen. So verdienen gewisse Gruppen
von Personen auslandischer Herkunft signifikant weniger als Inlander und Inlanderinnen,
ohne dass sich dies vollstandig durch objektive Merkmale wie Bildung, Berufserfahrung etc.
erklaren liesse.

2.3.2. Darlegung der Ursachen

Die Grunde fur das hohere Arbeitslosenrisiko und die im Vergleich zu Einheimischen
tendenziell schlechteren Lohn- und Arbeitsbedingungen von Auslanderinnen und Auslander
sind vielfach untersucht worden.'” Am Anfang der Erklarungskette steht dabei die
Auslanderpolitik, welche bis Mitte der 90er Jahre die Zuwanderung von wenig qualifizierten
Arbeitskraften Uber das so genannte Saisonierstatut begunstigte. Diese Politik beférderte
eine gewisse Strukturerhaltung und Segmentierung des Arbeitsmarktes. So wurden
Auslanderinnen und Auslander schwergewichtig in Branchen mit erhdhtem
Arbeitslosenrisiko, wie beispielsweise im Gastgewerbe, im Handel, im Baugewerbe oder im
Bereich personliche Dienstleistungen beschaftigt. In den 90er Jahren wuchs die

' Nordwest-Europa bzw. N-W-EU-15: D, A, F, BEL, LUX, NL, DK, UK, IRL, SWE, FIN, NOR, ISL,
LIE, MON;

Sid-Europa bzw. Sud-EU-15: |, E, P, GR, Vatikan, San Marino, Andorra;

Neue EU Mitgliedstaaten (Eintritt 1. Mai 04): POL, HUN, TCH, SLK, LIT, EST, MAL, CYP, SLO
EU-Kandidaten, Westliche Balkanlander: BUL, RUM, TRK, Serbien und Montenegro (inkl. Kosovo),
Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Mazedonien, Albanien.

BASS, biiro a&o (2006). Auslander/innen, Erwerbslosigkeit und Arbeitslosenversicherung, Studie
im Auftrag des SECO Bern zum Thema Arbeitslosigkeit. Siehe auch BFM (2006). Probleme der
Integration von Auslanderinnen und Auslandern. BFM: Bern: S. 49 zum Thema Lohnunterschiede
(mit weiterfihrenden Literatur).

17

30/97



Bericht Integrationsmassnahmen
Uber den Handlungsbedarf und die Massnahmenvorschlage der zustandigen Bundesstellen im Bereich der Integration von
Ausléanderinnen und Ausléandern per 30. Juni 2007

Referenz/Aktenzeichen: G193-0163

Arbeitsnachfrage im Zuge des Strukturwandels stark in Richtung héher qualifizierter
Arbeitskrafte.

Dass Zugewanderte haufiger in strukturschwachen Branchen arbeiten, eine
unterdurchschnittliche Qualifikation sowie zum Teil mangelnde Sprachkenntnisse aufweisen,
ist also eine Folge der friilheren Auslanderpolitik. Zugleich sind diese Elemente erklarende
Faktoren fur ein erhdhtes Arbeitslosenrisiko und die gegeniiber Einheimischen tendenziell
schlechteren Lohn- und Arbeitsbedingungen. Damit bieten diese Faktoren auch mdgliche
Ansatzpunkte fir eine verbesserte Arbeitsmarktintegration. Neben solchen Faktoren geht
allerdings in allen Studien die Nationalitat selber ebenfalls als erklarender Faktor hervor.
Hinter der Herkunft verbergen sich jedoch wiederum viele verschiedene mégliche Griinde fur
ein erhohtes Arbeitslosenrisiko.

Eine wichtige Ursache ist die jeweilige Einwanderungsphase und die damit einhergehende
Ausgestaltung der Migrationspolitik. So spielt es fur die Integration einer
Bevdlkerungsgruppe eine grosse Rolle, zu welchem Zeitpunkt und auf welcher
migrationspolitischen ,Schiene” sie in die Schweiz eingewandert ist. Grundsatzlich dirfte der
Integrationsgrad beispielsweise umso hdher sein, je langer sich die betreffenden Personen in
der Schweiz aufhalten, und je besser die auslanderpolitischen Zulassungsbedingungen an
den (langfristigen) Bedirfnissen des Schweizer Arbeitsmarktes ausgerichtet waren. Auch der
(vergangene und heutige) Aufenthaltsstatus kann fur die Arbeitsmarktintegration eine
gewichtige Rolle spielen, da nicht alle Aufenthaltsstati gleichermassen Zugang zum
Arbeitsmarkt geboten haben und immer noch bieten. Dass es grosse Unterschiede in den
Arbeitslosenrisiken nach Nationalitatengruppen gibt, lasst sich demzufolge zu einem
erheblichen Teil durch die selektierende Wirkung der Migrationspolitik erklaren.

Ein anderer Erklarungsfaktor ware wiederum die Diskriminierung bestimmter
Bevdlkerungsgruppen auf dem Arbeitsmarkt, wobei eine Abgrenzung von den oben
genannten Faktoren relativ schwierig ist. Es konnte zudem wissenschaftlich nachgewiesen
werden, dass Unternehmen beim Einstellungsverfahren zum Teil aufgrund der Herkunft der
Bewerber und Bewerberinnen diskriminieren.'®

2.3.3. Rahmenbedingungen und bestehende Massnahmen

Wahrend das Staatssekretariat fur Wirtschaft (SECO) auf Bundesebene fir die strategische
Entwicklung, Steuerung und Gesetzgebung im Bereich Arbeitsmarktpolitik zustandig ist,
setzen auf kantonaler Ebene die Arbeits- und Wirtschaftsamter die Aufgaben der 6ffentlichen
Hand um. Das Gesetz Uber die obligatorische Arbeitslosenversicherung und
Insolvenzentschadigung (AVIG) sowie das Arbeitsvermittlungsgesetz (AVG) bilden dafir
rechtliche Grundlagen. Die Koordination mit den Kantonen erfolgt tiber den Verband
Schweizerischer Arbeitsamter (VSAA), jene mit anderen interessierten Bundesstellen erfolgt
im Rahmen der Arbeitsgruppe "Beschaftigung, Ausbildung, auslandische Arbeitskrafte"
(AGBA).

Folgende Rahmenbedingungen und arbeitsmarktliche Massnahmen sind relevant:

Aktive Integration der Arbeitslosen: Seit Mitte der 90er Jahre verfolgt die Schweiz eine
Arbeitsmarktpolitik mit dem Ziel der aktiven Integration der Arbeitslosen. Die regionalen

'® Fibbi, Rosita et. al. (2003): Nomen est omen: Quand s’appeler Pierre, Afrim ou Mehmet fait la

différence. Synthesis 3, Progamme national de recherche (PNR). Bern: S.43.
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Arbeitsvermittlungszentren (RAV), Logistikstellen Arbeitsmarktliche Massnahmen (LAM) und
kantonalen Amtsstellen (KAST) der Kantone bilden dabei die wichtigsten Institutionen mit
einem aus Mitteln der Arbeitslosenversicherung finanzierten jahrlichen Vollzugskosten-
Budget von etwa 400 Millionen Franken. Zusammen mit der Beratung und Vermittlung der
RAV sind die arbeitsmarktlichen Massnahmen (AMM) mit einem jahrlichen Budget von Uber
600 Millionen Franken die wichtigsten Instrumente fir die Beratung, Qualifizierung und
Wiedereingliederung der Stellensuchenden. Die AMM bieten Bildungs- und
Beschéaftigungsmassnahmen, spezielle Massnahmen (z.B. Ausbildungszuschiisse,
Einarbeitungszuschiisse) sowie spezifische Massnahmen gegen Jugendarbeitslosigkeit an.
Da die auslandischen Arbeitskréfte in der Schweiz fast die Halfte der registrierten
arbeitslosen Personen ausmachen, kommen ihnen die eingesetzten Instrumente und
Massnahmen bereits heute zu einem Uberdurchschnittlichen Anteil zugute (vgl. dazu Grafik
Erwerbslosenquote nach Nationalitat).

Regionale Arbeitsvermittiungszentren (RAV)/Logistikstellen Arbeitsmarktliche Massnahmen
(LAM): Etwa 2’100 Personalberatende (= 1'880 Vollzeitstellen inkl. Leitung) betreuten in 131
RAV im Jahr 2006 durchschnittlich 197°414 Stellensuchende, davon 131’532 registrierte
Arbeitslose. 41 % der Arbeitslosen (54’749 Personen) waren auslandische Arbeitskréafte.
Weitere ca. 250 Mitarbeitende arbeiten in den 25 kantonalen LAM-Stellen. Sprachbarrieren,
intensivere Begleitung und unterschiedliche Kulturen stellen besondere Anforderungen an
die Mitarbeitenden von RAV und LAM. Grosse Beachtung wird seitens SECO und RAV/LAM
dem Problem Diskriminierung/Chancengleichheit geschenkt. So unterscheidet die Steuerung
bewusst nicht zwischen Inlanderinnen und Inlandern und Auslanderinnen und Auslandern.
Bei der Vermittlung gilt es jedoch zu beachten, dass immer der/die Arbeitgebende Uber die
Anstellung eines vorgeschlagenen Kandidaten beziehungsweise einer Kandidatin
entscheidet.

Arbeitsmarktliche Massnahmen (AMM): Im Jahr 2006 waren rund 41 % von insgesamt
164'000"° an arbeitsmarktlichen Massnahmen Teilnehmenden Auslanderinnen und
Auslandern, was ungefahr deren Anteil am Total der registrierten Arbeitslosen entspricht.
Auslandische Stellensuchende sind in Sprachkursen, in Weiterbildungen im Bereich
Gastgewerbe, Hauswirtschaft und Raumpflege sowie in Kursen zum Erwerb von
Grundqualifikationen (hier ca. 4/5 der Teilnehmenden) tibervertreten. Uberdurchschnittlich
vertreten sind auslandische Stellensuchende auch in Beschaftigungsprogrammen und
Motivationssemestern.

Der hohe Anteil auslandischer Stellensuchender in den erwéahnten arbeitsmarktlichen
Massnahmen hangt auf der einen Seite mit deren Qualifikationsprofil zusammen: 55 %
(2006) der registrierten auslandischen Stellensuchenden haben héchstens die obligatorische
Schule abgeschlossen (Schweizer: 24 %). Bei vielen ausléandischen Stellensuchenden bildet
daher der Erwerb von Basiskompetenzen eine wichtige Voraussetzung fir eine nachhaltige
Eingliederung in den Arbeitsmarkt. Auf der anderen Seite sind auslandische Stellensuchende
in jenen arbeitsmarktlichen Massnahmen tbervertreten, welche das Fachwissen zu
berufsspezifischen Tatigkeitsfeldern vermitteln, die wie z.B. das Gastgewerbe, einen hohen
Auslanderanteil aufweisen?.

1 Dieser Wert enthalt zum Teil Mehrfachz&hlungen.

Da das Informationssystem fiir die Arbeitsvermittiung und die Arbeitsmarktstatistik (AVAM) in
seiner Funktion als elektronisches Erfassungssystem der eingesetzten arbeitsmarktlichen
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Interinstitutionelle Zusammenarbeit: In den Institutionen, d.h. der Berufsberatungs-,
Arbeitsmarkt-, Sozial- und 1V-Behérden, ist eine friihe und wirksame Erkennung
(Triagekriterien) von Menschen mit Mehrfachproblemen (unter anderem Arbeitslosigkeit,
Erwerbsunfahigkeit, medizinische Probleme, Integrationsprobleme, familidre Probleme etc.)
notwendig, damit die Koordination der Massnahmen mit den anderen Institutionen rasch
eingeleitet werden kann (siehe Kapitel 2.5 "Schnittstellen Bildung, Arbeit und Soziale
Sicherheit").

Situationsanalyse des SECO — INTEGRAM: Das SECO ist zustandig fur die
arbeitsmarktliche und wirtschaftspolitische Situationsanalyse des Bundesratsauftrages vom
30. August 2006. Die Federfiihrung fur die Ermittlung des integrationspolitischen
Handlungsbedarfs und allfalliger Massnahmen zu Handen des Bundesrates liegt beim
Leistungsbereich ,Arbeitsmarkt/Arbeitslosenversicherung“. Dieser Bereich ist insbesondere
fur die Steuerung der RAV/LAM/KAST, die arbeitsmarktlichen Massnahmen (AMM) sowie
die interinstitutionelle Zusammenarbeit (11Z) im Bereich Arbeitsmarkt zustandig. Der
Integrationsbericht des BFM und insbesondere die sechs vom SECO bereits 2004 in Auftrag
gegebenen Studien zum Follow-up ,Evaluation Arbeitsmarktpolitik“, namentlich die BASS-
Studie "Auslanderinnen und Auslander, Erwerbslosigkeit und Arbeitslosenversicherung®,
bildeten nebst dem laufenden Erfahrungsaustausch des SECO mit den Kantonen
wesentliche Grundlagen fir die Ermittlung des Handlungsbedarfes. Diese Studien zeigen ein
gewisses Optimierungspotenzial der 6ffentlichen Arbeitsvermittlung. lhre weitere Auswertung
erfolgt durch eine SECO-interne Arbeitsgruppe (Gruppe Optimierung) und sollte im Sommer
2007 abgeschlossen sein. Anschliessend wird die Umsetzung erkannter
Optimierungspotenziale in enger Zusammenarbeit mit den Kantonen erfolgen. Erste
Resultate im Rahmen des Bundesratsauftrags vom 30. August 2006 konnten bei den
Massnahmevorschlagen des SECO zur Integrationsférderung bereits beriicksichtigt werden.

Aus der Analyse der Grunde unterschiedlicher Arbeitslosigkeit lassen sich
zusammenfassend drei an den eigentlichen Ursachen ankniipfende Ansatzpunkte flr eine
verbesserte Integration ableiten:

e Die Ausrichtung der Auslanderpolitik auf die langerfristigen Arbeitsmarktbedirfnisse;

¢ die positive Beeinflussung der persdnlichen Ressourcen der Personen mit
Migrationshintergrund (Humankapital) sowie

o die bessere Nutzung der vorhandenen Potenziale (Chancengleichheit).

Damit wird der Tatsache Rechnung getragen, dass die Instrumente der Arbeitsvermittiung
und der Arbeitslosenversicherung nur sekundar fur die Bekdmpfung der Ursachen geeignet
sind.

2.3.4. Ausbau bestehender Massnahmen des SECO

Massnahme 1:

Sensibilisierung der Arbeitgebenden auf die Problematik der Ungleichbehandlung von
Personen mit Migrationshintergrund sowie auf den Nutzen von Diversity Management:
Das SECO pruft die Gewinnung der Arbeitgeber- und Branchenverbande fir die
Durchfiihrung von Sensibilisierungsmassnahmen.

Massnahmen nur sehr grob nach berufsspezifischen Angeboten unterscheidet, sind
branchenspezifische Auswertungen nur beschrankt (z.B. fir das Gastgewerbe) mdglich.
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Massnahme 2:

Optimieren der Kommunikation zwischen Personalberatenden (PB) und ausléndischen
Stellensuchenden (STE): Das SECO wird in schriftlichen Empfehlungen an die RAV auf die
Bedeutung einer optimalen Kommunikation zwischen Personalberatenden und
Stellensuchenden hinweisen und "good practices" beziehungsweise optimale Lésungen
aufzeigen.

Massnahme 3:

Interkulturelle Aus- und Weiterbildung der Personalberatenden: Der VSAA wird in
Zusammenarbeit mit dem SECO die spezifischen Ausbildungsbedirfnisse erheben und ein
entsprechendes Kursangebot erstellen, welches erlaubt, Vorurteile abzubauen und
spezifische Starken von Auslanderinnen und Auslander zu identifizieren.

Massnahme 4:

Gezielte Rekrutierung von Personalberatenden: Das SECO wird Empfehlungen an den
VSAA und die Kantone richten, wonach bei Neuanstellungen von Personalberatenden nebst
guten Sprachkenntnissen auch das multikulturelle Verstandnis der Bewerbenden
massgeblich ist.

Massnahme 5:

Bewusster Einbezug arbeitsmarktlicher Integrationsmassnahmen in die
Zielvereinbarung Personalberatende/Stellensuchende: Das SECO wird den VSAA und
die Kantone in Empfehlungen darauf aufmerksam machen, dass bei der Zielvereinbarung
zwischen RAV-Personalberatenden und auslandischen Stellensuchenden die
Integrationsproblematik verbindlich, rasch und zielgerichtet angegangen wird.

Massnahme 6:

Aktualisierung und Implementierung des Konzepts zum Erwerb von
arbeitsmarktbezogenen Basiskompetenzen auf der Grundlage aktueller Erkenntnisse
und Anforderungen: Das SECO erarbeitet unter Mitwirkung der kantonalen
Arbeitsmarktbehdrden und externer Experten ein Konzept zur Verbesserung der
Basiskompetenzen bei niedrig qualifizierten Stellensuchenden.

Massnahme 7:

Optimierung des Rahmenkonzepts zur arbeitsmarktorientierten Deutschférderung und
Einfihrung eines Konzepts zur arbeitsmarktorientierten Franzésischférderung in der
Westschweiz und Italienischférderung im Tessin: Das SECO erarbeitet unter Mitwirkung
der kantonalen Arbeitsmarktbehdrden und externer Experten aufgrund der Erfahrungen mit
dem Projekt "arbeitsmarktorientierte Sprachférderung Deutsch" ein entsprechendes Konzept
fur die Franzdsisch- bzw. Italienischférderung.

Massnahme 8:

Aufgabenbestimmung und Verbesserung der Koordination beim Ubergang
Sekundarstufe | und Il (Obligatorische Schule-Berufsbildung beziehungsweise
Ubergang 1): Die Aufgabenbestimmung zwischen Berufsbildung und
Arbeitslosenversicherung beim Ubergang | soll helfen, Doppelspurigkeiten bei der
beruflichen Integration von Jugendlichen zu vermeiden. Der gezielte Einsatz von
Motivationssemestern und Brickenangeboten tragt zur besseren Unterstiitzung von
auslandischen Jugendlichen bei der Lehrstellensuche bei.

Massnahme 9:

Das SECO fordert auf Ebene der kantonalen Arbeitsmarktbehérden und der
Organisatoren arbeitsmarktlicher Massnahmen die Implementierung sowie die
Optimierung von Beschéftigungsprogrammen an den Schnittstellen zum ersten
Arbeitsmarkt: Das SECO erstellt in Zusammenarbeit mit den kantonalen Arbeitsmarkt-
behdrden ein Inventar zu "good practices” im Bereich der Qualifizierung von niedrig
qualifizierten Stellensuchenden und identifiziert weitere mogliche Berufsfelder.
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Massnahme 10:

Verbesserung des Zugangs von auslandischen Stellensuchenden zu
Einarbeitungszuschiissen (EAZ): Das SECO erhebt die Ursachen fiir den
unterdurchschnittlichen Zugang von auslandischen Stellensuchenden zu
Einarbeitungszuschiissen sowie mogliche Massnahmen zur gezielten Unterstiitzung
auslandischer Stellensuchender im Bereich EAZ.

2.4. Soziale Sicherheit im Bereich Invaliditat

2.4.1. Darlequng der wichtigsten Probleme

Die Zahl der IV-Rentenbeziigerinnen und -beziiger in der Schweiz und im Ausland nahm seit
1990 jahrlich um 3.8 % zu. Die Zunahme war bei Personen auslandischer Herkunft (rund

4.5 %) hoher als bei Schweizerinnen und Schweizern (knapp 3.5 %). Daten der Jahre 2001
bis 2006 zeigen, dass bei einigen nationalen Gruppen bedeutende Zuwachsraten zu
verzeichnen sind, wahrend andere ein eher moderates Wachstum aufweisen. Diese
unterschiedlichen Wachstumsraten lassen sich teilweise mit der unterschiedlichen
Alterszusammensetzung sowie weiteren soziodemographischen Merkmalen der Gruppen
erklaren. 2006 war rund ein Viertel beziehungsweise 68'000 Personen von den rund 256'000
in der Schweiz wohnhaften Rentenbeziigerinnen und -beziigern auslandischer Nationalitat.

2.4.2. Darlegung der Ursachen

Bei den Krankheiten ist eine starke Korrelation zwischen den Krankheitsursachen und der
Nationalitat feststellbar. Bei den Neuberentungen in der Schweiz im Jahr 2006 erhielten
Auslanderinnen und Ausléander deutlich haufiger eine IV-Rente wegen Gebrechen im Bereich
-Knochen und Bewegungsorgane" als Schweizerinnen und Schweizer. Dies durfte mit der
grossen Anzahl an Personen auslandischer Herkunft zusammenhéngen, die in der
Baubranche beschatftigt ist. Der haufigste Grund fir eine 1V-Rente (mit rund 40 % der
Neuberentungen) sind indes sowohl bei Schweizerinnen und Schweizern wie bei
Auslanderinnen und Auslander psychische Erkrankungen.

2.4.3. Rahmenbedingungen und bestehende Massnahmen

Das Bundesamt fiir Sozialversicherung (BSV) ist zustandig fur die Gesetzgebung und
Steuerung der Invalidenversicherung. Auf der kantonalen Ebene setzen die kantonalen V-
Stellen die Aufgaben der Invalidenversicherung um.

Die Eidgentssischen Rate haben am 6. Oktober 2006 die 5. Revision des Invalidengesetzes
verabschiedet, welche am 17. Juni 2007 in der Volksabstimmung angenommen wurde.
Diese Revision bezweckt durch eine Reduktion der Zahl der Neurenten um 30 % (bezogen
auf das Jahr 2003) die Ausgaben der IV zu senken, die berufliche Eingliederung deutlich zu
verstarken, bei den Versicherten Anreize zur Integration zu schaffen, respektive bestehende,
negative Anreize zu korrigieren und mittels Sparmassnahmen einen substanziellen Beitrag
zur finanziellen Gesundung des Systems zu leisten, indem die jahrlichen Defizite der IV
verringert werden. Das neu geplante System der Fritherfassung hat zum Ziel, so frih als
moglich mit Personen in Kontakt zu treten, welche aus gesundheitlichen Griinden in ihrer
Arbeitsfahigkeit eingeschrankt sind, deren personliche Situation abzuklaren und zu
beurteilen, ob Massnahmen zur Erhaltung des noch bestehenden Arbeitsplatzes und damit
eine Intervention der IV notwendig sind. Neue, niederschwellig und schnell einsetzende
Frihinterventionsmassnahmen — wie z.B. Anpassung des Arbeitsplatzes, Arbeitsvermittlung,
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etc. — sollen in erster Linie dazu beitragen, dass ganz oder teilweise arbeitsunfahige
Personen ihren bestehenden Arbeitsplatz behalten kbnnen. Zusétzlich zu den bestehenden
beruflichen Eingliederungsmassnahmen sind neue Integrationsmassnahmen vorgesehen.
Einerseits geht es hier um die sozialberufliche Rehabilitation (Gewthnung an den
Arbeitsprozess, Aufbau der Arbeitsmotivation, Stabilisierung der Personlichkeit, Einiben
sozialer Grundelemente) andererseits um Beschaftigung mit dem Ziel, die
Eingliederungsfahigkeit wieder aufzubauen und zu erhalten. Ziel ist es, die betroffenen
Personen wieder im ersten Arbeitsmarkt einzugliedern. Der Perspektivenwechsel aller
Beteiligten in Richtung Eingliederung wird — verstarkt durch eine klare und verbindliche
Mitwirkungspflicht der Versicherten® — durch eine optimale Verwertung der
Restarbeitsfahigkeit und somit eine bestmégliche Arbeitsintegration erreicht.??

Auslanderinnen und Ausléander sind eine wichtige Zielgruppe der Invalidenversicherung.
Entsprechend missen auch die im Rahmen der 5. IV-Revision zu erbringenden
Bemuhungen den spezifischen Bediirfnissen und Mdglichkeiten dieser Gruppe Rechnung
tragen, wenn sie erfolgreich sein sollen. Die Beriicksichtigung der im Vergleich zu
Schweizerinnen und Schweizern ,anderen” Erfahrungshintergriinde ist aber nur moglich,
wenn klarer wird, worin die Unterschiede bestehen, welches allfallige spezifische
Fragestellungen und Zugange sind und wie zudem spezifische Ressourcen genutzt werden
kdnnen.

Im Hinblick auf die 5. IV-Revision hat das BSV ein breit angelegtes, mehrjahriges
Forschungsprogramm zu Invaliditat und Behinderung und zur Umsetzung des
Invalidengesetzes (2006-2009) gestartet (FoP-1V). Das Programmkonzept enthéalt vier
Themenschwerpunkte: "IV als vor- und nachgelagertes System", "Akteure und
Anreizstrukturen”, "Invaliditat aus psychischen Griinden" sowie "Wirkungen des Gesetzes,
der Revisionen und neuer Instrumente”. Auch hier missen im Hinblick auf einen méglichst
breiten, fur die IV wertvollen und weiterfihrenden Erkenntnisgewinn migrationsspezifische
Fragestellungen eingebracht werden.

2.4.4. Ausbau bestehender Massnahmen des BSV

Massnahme 1:

Einbezug der Integrationsfrage in das Forschungsprogramm IV:
Auslanderintegrationsspezifische Aspekte und Fragestellungen werden im Rahmen des
Forschungsprogrammes systematisch mitberticksichtigt und erhoben: In geplanten und, wo
moglich und nétig, auch in bestehende Forschungsvorhaben werden Fragen wie die
besonderen Bedurfnisse, das Ausmass der Betroffenheit oder die spezifischen
Auswirkungen von Massnahmen auf Auslanderinnen und Ausléander mitbertcksichtigt. Eine
Vertretung des Bundesamtes fur Migration wird in die Steuergruppe des Programmes
aufgenommen. Im Rahmen der zweiten Ausschreibung von Forschungsvorhaben Ende 2007

2L Um die Eingliederung zu verstarken, soll die Schadenminderungs- und Mitwirkungspflicht

konkretisiert werden. Eine Verletzung der Schadenminderungs- oder Mitwirkungspflicht hat eine
Kirzung oder Verweigerung von Leistungen zur Folge. Dies kann sowohl Geldleistungen (z.B.
Renten oder Taggelder) als auch Sachleistungen (z.B. Massnahmen der Friihintervention,
Umschulung, Arbeitsvermittlung etc.) betreffen.

Zusatzlich zu den Integrationsmassnahmen ist vorgesehen, die bestehenden beruflichen
Massnahmen durch einen offeneren Anspruch auf Arbeitsvermittlung und die Mdéglichkeit der
Gewahrung von Zuschiissen wahrend der Anlern- oder Einarbeitungszeit zu ergéanzen.

22
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wird ein migrationsspezifisches Teilprojekt geplant und ausgeschrieben.
Massnahmevorschlage aufgrund der Analysen sind per 2008 zu erwarten.

Massnahme 2:

Einbezug der Integrationsfrage in das Ausbildungsprogramm der IV: Das
Bildungszentrum der IV (BZIV), welches Aus- und Weiterbildungen fir Mitarbeitende der V-
Stellen, der Regionalarztlichen Dienste (RAD) und des BSV anbietet, bietet eine Ausbildung
an, welche konkrete Antworten auf Fragen im Umgang mit auslandischen Personen und
ihren spezifischen Bedurfnissen gibt. Es werden Massnahmen gepriift, um einer méglichst
hohen Zahl von Schlisselpersonen die Teilnahme an einer dieser Ausbildung zu
gewabhrleisten.

2.5. Schnittstellen Bildung, Arbeit und Soziale Sicherheit

2.5.1. Rahmenbedinqungen und bestehende Massnahmen

Zwischen den Bereichen Bildung, Arbeit und Soziale Sicherheit bestehen zahlreiche
Schnittstellen. Seit einigen Jahren sind Bestrebungen im Gange, die Koordination der
verschiedenen Stellen zu verbessern.

Die Sprache ist ein Schliisselelement in der Integrationsférderung. Die Sprachférderung
erfolgt in den Regelstrukturen der Schule, der Erwachsenenbildung, der Berufsbildung, der
Arbeitslosenversicherung und durch ergdnzende Sprachkurse. Um ein optimales
Ineinandergreifen der verschiedenen Massnahmen und Angebote zu erreichen, ist ein
gemeinsam von allen Akteuren getragenes Rahmenkonzept in diesem Bereich zentral.

Die so genannte Interinstitutionelle Zusammenarbeit (112) ist eine gemeinsame Strategie zur
verbesserten, zielgerichteten Zusammenarbeit verschiedener Partnerorganisationen aus den
Bereichen Arbeitslosenversicherung, Invalidenversicherung, Sozialhilfe, 6ffentliche
Berufsberatung und anderer Institutionen. Initiiert wurde 11Z im Jahr 2001 durch eine
gemeinsame Empfehlung der Konferenz kantonaler Sozialdirektoren und Sozialdirektorinnen
(SODK) und der Konferenz kantonaler Volkswirtschaftsdirektoren und
Volkswirtschaftsdirektorinnen (VDK). Dies hat auch zur Errichtung einer nationalen 11Z-
Koordinationsgruppe gefthrt. In zahlreichen Kantonen wurden und werden Projekte im
Bereich der 11Z durchgefiihrt.?® Zur Zeit befindet sich das Projekt 11Z MAMAC (Medizinisch-
arbeitsmarktliche Assessments mit Case Management) in der Umsetzung, mit welchem die
Arbeitslosenversicherung, die Invalidenversicherung und die Sozialhilfe mittels
gemeinsamen Assessments beziehungsweise Beurteilungen, geeigneten Massnahmen und
verbindlicher Fallfihrung Personen mit komplexen Mehrfachproblematiken kiunftig rascher
wieder in den Arbeitsmarkt integrieren méchten.?*

Fachpersonen beispielsweise in Regionalen Arbeitsvermittlungsstellen (RAV), IV-Stellen,
Sozialdiensten oder bei der Berufsberatung sind verstarkt mit der Beratung von Personen mit
Migrationshintergrund betraut und spielen damit eine wichtige Rolle bei der nachhaltigen
Integration in den Bereichen Berufsbildung, Arbeit und Soziale Sicherheit (siehe die
entsprechenden Massnahmen in Kapitel 2.2 bis 2.4). Sie bendtigen entsprechende
interkulturelle Kompetenzen, um eine gezielte Beratung auch zu ermdéglichen. Um einen

% Eine laufend aktualisierte Ubersicht findet sich auf der vom SECO betreuten Website www.iiz.ch.

4 Siehe http://www.iiz.ch/llZ_Mamac.aspx.
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einheitlichen Ansatz in diesem Ausbildungsbereich und dadurch eine nachhaltige Integration
zu erreichen, ist eine gezielte Abstimmung von Ausbildungsinhalten anzustreben.

Der Ubergang von der obligatorischen Schulzeit zur Sekundarstufe 1l (Berufsbildung,
Mittelschulen) ist eine der kritischen Phasen des Bildungswesens und bereitet vielen
Jugendlichen Probleme. Mit dem Ziel, die Zusammenarbeit aller Beteiligten zu verbessern
hat die EDK zusammen mit dem Bund und den Organisationen der Arbeitswelt das Projekt
"Nahtstelle-Transition" gestartet, welches aufgrund von Analysen Massnahmen zur
Optimierung dieser fiir alle Jugendlichen wichtigen Nahtstelle entwickelt.?

2.5.2. Gemeinsame Schnittstellenmassnahmen

Massnahme 1:

Rahmenkonzept und Koordination im Bereich Sprachféorderung von Auslanderinnen
und Auslandern: Mit dem Ziel, die Koordination im Bereich der Sprachférderung zwischen
den verschiedenen relevanten Bereichen zu verbessern und gemeinsame Standards im
Bereich Spracherwerb/Sprachstandeinschatzung zu entwickeln, ist auf Bundesebene ein
Gesamtkonzept fur eine bessere Koordination und gemeinsame Strategie der
Sprachférderung zu erarbeiten. Die Federfuihrung liegt beim BFM.

Massnahme 2:

Prifung, wie die Integrationsférderung im Rahmen der bestehenden
Interinstitutionellen Zusammenarbeit gezielt berticksichtigt und weiter aufgebaut
werden kann: Das BFM prift zusammen mit den Partnern der Interinstitutionellen
Zusammenarbeit (11Z) und in Absprache mit den kommunalen und kantonalen
Integrationsstellen, wo und inwieweit auf der operativen Ebene eine Vernetzung mit den
bestehenden Ansatzen zur interinstitutionellen Zusammenarbeit weiter aufzubauen ist. Dies
betrifft namentlich auch das laufende Projekt IZ-MAMAC. Weiter ist auf der strategischen
Ebene eine verstarkt ausgebaute Zusammenarbeit zu prifen.

Massnahme 3:

Erarbeitung von gemeinsamen Grundlagen von Aus- und Weiterbildungsangeboten
fur Fachpersonen im Bereich Integration: Es wird eine abgestimmte und einheitliche
Grundlage (Konzept) zur interkulturellen Kompetenz von verantwortlichen Beratenden in den
Institutionen Bildung, Arbeit und Soziale Sicherheit erarbeitet. Ebenfalls ist dabei das
bestehende Berufsbild der ,Asyl- und Migrationsfachperson (AMFP)* entsprechend
anzupassen. Die Federfiihrung liegt beim BFM.

Massnahme 4:
Prifung der Finanzierung von Aufwendungen im Bereich der Arbeitsmarktintegration
von vorlaufig aufgenommenen Personen: Das EVD und das EJPD (SECO und BFM) sind

% Siehe www.nahtstelle-transition.ch. Das Projekt hat vier Stossrichtungen:

1. Erarbeitung und Verankerung von Leitideen und genereller Grundsatze aller Partner (Kantone,
Bund, Organisationen der Arbeitswelt).

2. Realisierung von Teilprojekten in den Bereichen obligatorische Schule (Standortbestimmung),
Bruckenangebote (Funktion), Anforderungen Sekundarstufe Il (insbesondere Anforderungen
der Betriebe) sowie Angebote und Massnahmen fiir Jugendliche, die den Grundanforderungen
fur die Sekundarstufe Il nicht entsprechen.

3. Identifizierung und Nutzung von Partnerprojekten.

4. Verbesserung des Kenntnisstandes der verantwortlichen Personen Uber Erfolg versprechende
Ansitze zur Optimierung des Ubergangs.
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gemass Bundesratsbeschluss vom 8. November 2006 mit der Prufung beauftragt, die
finanziellen Aufwendungen fir die Arbeitsvermittiung und die Arbeitslosenversicherung von
vorlaufig aufgenommenen Personen infolge der Gesetzesanderung per 1. Januar 2007 zu
ermitteln und Finanzierungsvarianten vorzuschlagen. Dies wird in einem separaten Antrag
an den Bundesrat erfolgen.
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3. Gesellschaftliche Integration in Wohngebieten ("Projets urbains™)
3.1. Darlegung der Probleme und Ursachen

Die auslandische Wohnbevélkerung in der Schweiz konzentriert sich stark auf vorstadtische
sowie auf kernstadtische Gebiete der Agglomerationen. Im internationalen Vergleich gibt es
allerdings keine ausgepréagte raumliche Ausgrenzung einer einzelnen auslandischen
Bevolkerungsgruppe in bestimmten Gebieten, auch wenn die Segregation nach
Zuwanderergruppen in den letzten Jahren zugenommen hat. In der Regel weisen Gebiete
mit hohen Anteilen von Auslanderinnen und Auslandern an der Wohnbevdlkerung eine
ethnisch stark durchmischte Bewohnerschaft auf. In einigen dieser Gebiete sind zudem
Personen mit niedrigem Bildungs- und Berufsstatus Ubervertreten, und entsprechend hoch
sind die Werte bezuglich Arbeitslosigkeit und Beanspruchung von Sozialhilfe. Erfahrungen in
verschiedenen europaischen Landern (Frankreich, Grossbritannien u.a.) zeigen, dass sich in
diesen Wohngebieten Integrationsprobleme gegenseitig verstarken und zu negativen
Entwicklungen fihren kénnen, welche sich nur mit grossem Aufwand rtickgangig lassen
machen. Gebiete, in welchen sich bestimmte Bevoélkerungsgruppen (Auszubildende,
Auslanderinnen und Auslander, Alleinerziehende, Arme, alte Menschen, Kinder und
Jugendliche, etc.) konzentrieren, weisen daher einen besonderen Bedarf fir
Integrationsforderung auf. Genauere Angaben zur Zahl und zum Ausmass der Probleme
sowie zum Handlungsbedarf in einzelnen Wohngebieten fehlen.?®

Die Ursachen fur die Entstehung eines Quartiers oder Gebietes mit besonderen (oder
erhdhten) Anforderungen kdnnen sehr vielfaltig sein. Oftmals ist zu beobachten, dass sich in
einem Wohngebiet Faktoren wie der Standard und die Mietpreise der Wohnungen, der
Investitionswille der Wohnbautrager, die Wirtschaftskraft und die Infrastruktur, die
Bevolkerungszusammensetzung oder das Aussenbild in den Medien gegenseitig so
beeinflussen, dass es zu einer negativen Entwicklungsspirale und wachsenden
Integrationsdefiziten kommen kann.

Die vorliegenden Untersuchungen zeigen, dass in den letzten Jahren eine Verschiebung von
Bevolkerungsgruppen mit wirtschaftlichen und sozialen Benachteiligungen aus den
Kernstadten in vorstadtische Gemeinden stattgefunden hat.?’ Kernstadtische Gebiete,
welche traditionell als "Eingangs- oder Migrantenquartiere” dienten, sind heute in der Regel
gut mit Institutionen fur die Integrationsforderung ausgestattet. Im Gegensatz dazu fehlen
den Agglomerationsgemeinden sowie den Klein- und Mittelstéadten, welche in jingerer Zeit
eine starke Zunahme von wenig integrierten Personen erlebten, oftmals Erfahrungen im
Umgang mit Zugewanderten und Instrumente fur deren Integration. Die ausgepragten
Unterschiede im Angebot und in der Ausgestaltung von Strukturen und Massnahmen der
Integrationsforderung zwischen den Gemeinden stellen demnach eine wichtige Ursache von
Integrationsproblemen dar.?

% Siehe dazu BFM (2006). Probleme der Integration von Auslanderinnen und Auslander in der

Schweiz. BFM: Bern. S. 73ff.

Arend, Michal; Baur, Martin; Schuler, Martin (2005): Bevdlkerungszusammensetzung, Integration
und Ausgrenzung in Urbanen Zonen. Neuchéatel: BFS. Sowie auch: Heye, Corinne; Leuthold, Heiri
(2004): Segregation und Umziige in der Stadt und Agglomeration. Statistik Stadt Zurich. Zirich.
Das Bundesamt fur Migration (BFM) hat in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt fur
Wohnungswesen (BWO) eine Studie erstellen lassen, welche aufgrund von statistischen
Auswertungen und punktuellen Recherchen vor Ort fur einige Gemeinden einen ersten Einblick in

27
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3.2. Rahmenbedingungen und bestehende Massnahmen

Die bisherigen Erfahrungen mit Massnahmen zur Verbesserung der Lebensqualitat in
Gebieten mit besonderen Anforderungen haben gezeigt, dass sich negative spiralférmige
Entwicklungen mit punktuellen Eingriffen kaum beeinflussen lassen. Wirksam sind

Interventionen vor allem dann, wenn Massnahmen miteinander abgestimmt ergriffen werden.

Diese umfassen einerseits (stadte-)bauliche Aktivitdten wie die Verbesserung der
Wohnqualitat, die Umgestaltung des 6ffentlichen Raums oder die Verbesserung der
Verkehrssituation; andererseits Massnahmen zur Starkung des sozialen Zusammenhalts,
welche von der Verbesserung der schulischen Angebote Uber die Gewahrleistung von
Sicherheit und Ordnung bis hin zur Sprachférderung und besserer Information der
auslandischen Bewohnerinnen und Bewohner reichen. Die Interventionen fur die
Verbesserung und spatere Erhaltung der Lebensqualitat sind zudem langfristig auszurichten,
was entsprechende Ressourcen und organisatorische Vorkehren bei den zustéandigen
Behdrden voraussetzt. Solche ganzheitlich und langfristig angelegten Massnahmenpakete
kénnen unter dem Begriff "Projets urbains" subsumiert werden.? "Projets urbains" sollen im
Sinne eines vorausschauenden Managements unerwinschten Tendenzen entgegenwirken,
mittels Intervention und Préavention die Folgekosten fir Individuen und Gesellschaft mildern
und die Lebensqualitat und Entfaltungsmaoglichkeiten der in diesen Wohngebieten lebenden
Menschen verbessern.

3.2.1. Zustandigkeit und Aktivitdten des Bundes

Infolge des Subsidiaritatsprinzips ist der Bund im Bereich der Stadt- und
Gemeindeentwicklung sowie des Zusammenlebens und der Teilhabe am sozialen Leben vor
Ort nicht direkt zustandig. Er verfugt aber in Politikbereichen, welche hierzu einen wichtigen
Beitrag leisten, iber Zusténdigkeiten sowie punktuelle Férderkompetenzen.®

3.2.2. Zustandigkeit und Aktivitdten der Gemeinden und Kantone

Fragen der Verbesserung der Lebensqualitat sowie der gesellschaftlichen Integration in
Gebieten mit besonderen Anforderungen liegen in erster Linie in der Kompetenz der
betroffenen Gemeinden. Je nach Kompetenzzuteilung sind in den jeweiligen Politikbereichen
teilweise auch die Kantone zustandig.

Grossere stadtische Gemeinden verfigen in der Regel Uber eigene Strategien der
Stadtentwicklung und Uber Verwaltungseinheiten, um diese umzusetzen. Viele stadtische
Gemeinden sowie einige Agglomerationsgemeinden haben denn auch Massnahmen zur
Verbesserung der Wohnqualitat in ihren Quartieren und Gebieten mit erhdhten
Anforderungen ergriffen. Teilweise sind diese Interventionen ganzheitlich im Sinne eines

die besonderen Anforderungen und Problemlagen in ausgewdahlten Wohngebieten gibt. Arend,
Michal (2007): Integration und Quartierentwicklung in mittelgrossen und kleineren Stadten
(Arbeitstitel).

Dieser Begriff ist der franzdsischen Praxis entliehen und lasst sich mit "nachhaltiger
Quartierentwicklung" umschreiben. Siehe auch: www.agglomeration.ch --> projet urbain. Siehe
auch BFM (2006). Probleme der Integration von Auslanderinnen und Auslandern in der Schweiz.
Bern: BFM: S. 77ff und EKA (2005d): Integration und Habitat - Lebensqualitéat in benachteiligten
Quartieren verbessern. Bern: Eidgendssische Auslanderkommission EKA/CFE. http://www.eka-
cfe.ch/d/Doku/quartierarbeit.pdf

Siehe dazu auch die Ausfiihrungen in Kapitel 4 "Weitere Massnahmen".
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"Projet urbain” erfolgt, vielfach handelt es sich aber eher um punktuelle und zeitlich eng
befristete Massnahmen.

Es bestehen heute somit Erfahrungen und Erkenntnisse, wie Interventionen im Sinne von
"Projets urbains” in Gebieten mit besonderen Anforderungen erfolgreich durchgefihrt
werden konnen. Auf diese kann zurtickgegriffen werden. Es gibt indes keine einheitliche
Ldsung fur das Erfolg versprechende Vorgehen. Interventionen waren bisher dann
erfolgreich, wenn sie von den jeweiligen lokalen Rahmenbedingungen und Beddrfnissen
ausgingen.

3.2.3. Agglomerationspolitik

Die Bewohnerschaft und weitere Akteure in Quartieren und Gebieten mit besonderen
Anforderungen Gbernehmen oft einen betrachtlichen Anteil der Integrationsarbeit einer
ganzen Agglomeration. Es liegt daher nicht nur im Interesse einer (Kern-) Stadtgemeinde,
sondern ebenso der Agglomerationsgemeinden, des Kantons sowie des Bundes, diese
Gebiete und ihre Bewohner in ihrer Integrationsfunktion zu unterstiitzen. Mit einem guten
Management der Integrationskapazitaten auf Agglomerationsebene lasst sich verhindern,
dass Bevolkerungsgruppen mit besonderen Anforderungen von einem Gebiet der
Agglomeration in das andere verdrangt werden. Voraussetzung daflr ist eine bessere
Zusammenarbeit benachbarter Gemeinden, wie dies unter anderem mit der
Agglomerationspolitik des Bundes angestrebt wird.

Am 19. Dezember 2001 hat der Bundesrat die Agglomerationspolitik des Bundes lanciert.
Deren Anliegen ist es, in Ausfihrung von Artikel 50 BV die Bundespolitiken auf die
besonderen Bedurfnisse der Agglomerationen abzustimmen. Der Bund will die
Zusammenarbeit in den Agglomerationen férdern, damit diese in der Lage sind, ihre
Probleme effizient zu I6sen und ihre Wirtschaftskraft und Lebensqualitat zu verbessern.®*
2001 wurde die Tripartite Agglomerationskonferenz TAK ins Leben gerufen, an welcher der
Bund, die Konferenz der Kantonsregierungen sowie der Stadte- und Gemeindeverband
vertreten sind. Die TAK ist eine Diskussions- und Koordinationsplattform auf
Regierungsebene, Uber die der Bund, die Kantone und die Gemeinden die
Agglomerationsproblematik gemeinsam angehen und Lésungswege finden kénnen. Die TAK
hat eine Reihe von Empfehlungen zu Fragen der vertikalen und horizontalen Koordination in
den Agglomerationen entwickelt. Die Ausl&nder- und Integrationspolitik ist ebenso ein
Schwerpunkt der TAK.

3.3.  Abstimmung bestehender Massnahmen ("Projets urbains")

In Erfullung des bundesrétlichen Auftrags Integrationsmassnahmen vom 30. August 2006
und mit dem Ziel einer nachhaltigen und gezielten Férderung der gesellschaftlichen
Integration der Auslanderinnen und Auslander, sind die betroffenen Bundesstellen
ubereingekommen, wie folgt vorzugehen:

31 siehe www.agglomeration.ch

Namentlich hat die TAK im Jahre 2005 eine nationale Integrationskonferenz organisiert und einen
Bericht sowie spezifische Empfehlungen zu ,Rechtlichen Integrationshemmnissen* veréffentlicht.
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3.3.1. Fokussierung auf Wohngebiete mit besonderen Anforderungen

Die bestehenden Massnahmen des Bundes, die zur Verbesserung der Lebensqualitat und
des sozialen Zusammenhalts in Wohngebieten mit erhéhten Anforderungen (Kumulation von
Problemen) direkt oder indirekt beitragen, sollen systematischer aufeinander abgestimmt
werden. Die betroffenen Bundesstellen kommen tberein, im Rahmen ihrer Zustandigkeiten
mit einem fachlichen Beitrag sowie einem bestimmten maximalen Anteil ihrer Fordermittel
beziehungsweise durch direkte operative Leistungen sich an gemeinsam getragenen
Projekten zu beteiligen.

Ziel ist es, von Seiten des Bundes Impulse fir ein ganzheitliches und nachhaltiges Vorgehen
in Gebieten mit besonderen Anforderungen zu geben. Damit soll die "Ghettobildung”
gehemmt, die Sicherheit erhdéht und ein starkerer sozialer Zusammenhalt ermdglicht werden.
Als Instrumente dienen die "Projets urbains”, die das Wissen generieren, den
Erfahrungsaustausch unterstiitzen und damit zur Entwicklung der Agglomerationspolitik
beitragen sollen.

3.3.2. Organisationsstruktur (Wer)

Aufgrund ihrer gesetzlichen Auftrage und Rahmenbedingungen sind folgende Bundesstellen
im Bereich von "Projets urbains" integrationsférdernd aktiv:

e das Bundesamt fir Raumentwicklung (ARE) im Bereich der Agglomerationspolitik
(Modellvorhaben),

e das Bundesamt fir Wohnungswesen (BWO) im Bereich der Wohnraumférderung und der
Wohnforschung,

e das Bundesamt fur Sport (BASPO) im Bereich der Integrationsférderung im und durch
den Sport,

e das Bundesamt fuir Migration (BFM) und die Eidgendtssische Auslanderkommission EKA
(Ab 2008: Eidgendssische Migrationskommission durch Fusion EKA/EKF) im Bereich der
Auslanderintegrationsférderung,

o die Fachstelle fir Rassismusbekampfung (FRB) im GS-EDI im Bereich der schulischen
und ausserschulischen Massnahmen zur Diskriminierungsbekampfung.

Vertretungen der genannten Bundesstellen bilden die Steuergruppe "Projets urbains" Deren
Mitglieder werden von den jeweiligen Bundesstellen bestimmt und mandatiert. Die
Steuergruppe legt die inhaltlichen und formalen Kriterien fur die Projektunterstiitzung fest, sie
wahlt die Projekte aus, koordiniert deren Begleitung und stellt die Evaluation sicher. Sie
entscheidet des Weiteren Uber alle relevanten Fragen im Rahmen der Zusammenarbeit der
Bundesstellen im Bereich "Projets urbains". Es gilt das Prinzip der Einstimmigkeit.

% Das Bundesamt fir Sozialversicherungen (BSV) fordert Projekte im Jugendbereich. Die

bestehenden gesetzlichen Regelungen ermdglichen eine Férderung nur auf nationaler Ebene; eine
gezielte Zusammenarbeit und Ausrichtung auf Gebiete mit erhéhtem Férderbedarf ist nicht
moglich.

Das Bundesamt fiir Gesundheit (BAG) hat im Rahmen des Aktionsplans Umwelt und Gesundheit
(APUG) von 2001-2006 drei Pilotregionen gefordert. Es hat Erfahrungen gewonnen, wie Regionen
Gesundheits- und Umweltanliegen in konkreten Projekten verkniipfen kénnen und hat diese
Erfahrungen weiteren Regionen und Gemeinden zur Verfiigung gestellt. Das Programm ist 2006
beendet worden.

43/97



Bericht Integrationsmassnahmen
Uber den Handlungsbedarf und die Massnahmenvorschlage der zustandigen Bundesstellen im Bereich der Integration von
Ausléanderinnen und Ausléandern per 30. Juni 2007

Referenz/Aktenzeichen: G193-0163

Das Bundesamt fir Raumplanung (ARE) tbernimmt die operative Federfiihrung. Es dient als
Ansprechstelle des Bundes im Bereich "Pilotprojekt Projets urbains". Es zieht dazu die
anderen in der Steuergruppe vertretenen Amter und Stellen bei.

Operative und koordinierende Federfihrung:
"Pilotprojekt Projets urbains"

Bundesamt fur Raumentwicklung (ARE) (=Projektleitung)
e Federfihrung Umsetzung

e Koordination und Information
e Ansprechstelle gegen Aussen

Steuergruppe "Pilotprojekt Projets urbains”

Bundesamt fir Raumentwicklung (ARE), Bundesamt fuir Sport (BASPO), Bundesamt fir
Wohnungswesen (BWO), Fachstelle Rassismusbekampfung (FRB), Bundesamt fur
Migration (BFM), Eidg. Auslanderkommission (EKA) (= Projektverantwortung)

e Entscheid tiber formale und inhaltliche Unterstitzungskriterien

e Auswahl Projektgebiete und Unterstiitzungsentscheide

e Fachliche Begleitung der Projekte (Koordination durch ARE)

3.3.3. Umsetzung (Was)

Die Bundesstellen treten gemeinsam tUber den jeweiligen Kanton an Gemeinden heran,
welche Wohngebiete mit besonderen Anforderungen aufweisen. Die betreffenden
Gemeinden werden unter anderem aufgrund der Resultate der gemeinsamen Studie von
BFM und BWO durch die Steuergruppe ausgewahlt. Es wird keine Ausschreibung
vorgenommen.

Eine Bundesunterstiitzung an ein "Projet urbain” setzt die Bereitschaft der Gemeinde und
des Kantons voraus, dieses im Rahmen ihrer Mdglichkeiten politisch und finanziell
mitzutragen. Die betroffenen Gemeinden werden eingeladen, auf der Basis von Abklarungen
vor Ort ein Projektkonzept zu entwickeln. Der Kanton ist dabei auf geeignete Weise
beizuziehen.

Bei der Planung und Umsetzung von "Projets urbains" sind folgende Faktoren zu
bertcksichtigen:

e "Projets urbains" zielen auf eine von moglichst allen wichtigen Akteuren der Gemeinde
getragene Strategie beziehungsweise Gesamtplanung ab. Sie wird nach aussen als
Gesamtprozess kommuniziert. Die Gesamtplanung (Strategie) enthalt ein Paket von
abgestimmten Massnahmen. Es werden keine Einzelmassnahmen unterstuitzt.

e Bei der Konzeptentwicklung ist ein interdisziplindrer Ansatz zu verfolgen. Einerseits sind
Antworten auf stéadtebaulich-raumplanerische Defizite zu prifen: die Verbesserung der
Verkehrssituation, die Aufwertung des Wohnumfelds oder die Gestaltung des o6ffentlichen
Raums. Anderseits sind Massnahmen zur Lésung von gesellschaftspolitischen Fragen zu
entwickeln: Diese kénnen die Situation in der Schule, der Jugendarbeit sowie des Sport-
und Vereinslebens oder den nachbarschaftlichen Zusammenhalt, namentlich hinsichtlich
der Integration von Zugewanderten, beschlagen. Schliesslich ist der Frage der
Wahrnehmung (Image) des Wohngebiets sowie den Verunsicherungen und
Missverstandnissen in der Bewohnerschaft durch geeignete Massnahmen der
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Kommunikation und Information Rechnung zu tragen.

Das Konzept eines "Projet urbain” und die Auswahl der Massnahmen orientieren sich
indes an den Bedurfnissen, Problemlagen und Ressourcen vor Ort, wobei den bereits
bestehenden oder geplanten Massnahmen (der Gemeinde, von privaten Institutionen,
Organisationen, etc.) Rechnung zu tragen ist. Massnahmen im Rahmen von "Projet
urbains" kénnen sowohl die schweizerische wie auch die auslandische Bevdlkerung
betreffen (fir konkrete Beispiele siehe Massnahmepaket Bundesratsauftrag
Integrationsmassnahmen: Tabellarische Ubersicht. Kapitel 2).

e Die Gemeinde setzt eine Projektleitung ein. Diese dient als Scharnier- und
Ansprechstelle nach aussen und zu den Behdrden und Ubernimmt die Rolle der Trieb-
und Koordinationskraft vor Ort (wenn moglich ist eine im Projektgebiet verankerte Stelle
einzusetzen: Quartierverein, professionelle lokale Projektleitung, etc.).

o Die Projektleitung gewéahrleistet die Mitwirkung der Bevoélkerung des Gebiets unter
Beteiligung der Migrantinnen und Migranten. Insbesondere ist dabei auf den friihzeitigen
Einbezug der Wohnbautrager und der lokalen Wirtschaft zu achten.

¢ Die Gemeindeexekutive tragt die Projektverantwortung. Sie gewéhrleistet die
Koordination und Zusammenarbeit zwischen der Projektleitung vor Ort, den betroffenen
Amitsstellen in der Gemeindeverwaltung sowie weiteren Akteuren auf Gemeindeebene.

¢ Die Forderung des Bundes besteht in einer Mitfinanzierung des Projekts im Umfang von
maximal der Halfte der anrechenbaren Projektkosten. Das Projektkonzept hat
nachzuweisen, dass eine ganzheitliche Herangehensweise sichergestellt und die
Anliegen der beteiligten Bundesamter angemessen bertcksichtigt werden kdnnen.
Projekte, welche vom Kanton und / oder von einem Verbund von
Agglomerationsgemeinden getragen werden, werden bevorzugt. Eine Mitfinanzierung
durch den jeweiligen Kanton ist anzustreben. Voraussetzung fir Bundesbeitrage ist die
Einbettung der Projekte in die integrationspolitischen Bestrebungen der jeweiligen
Gemeinde(n) sowie des betreffenden Kantons.

e Im Sinne der nachhaltigen Entwicklung der unterstitzten Wohngebiete ist im
einzureichenden Konzept vorzusehen, wie nach Abschluss der Bundesunterstiitzung
eine Verstetigung des Projekts beziehungsweise seiner Wirkungen gewahrleistet werden
kann.

e Die "Projets urbains" sind in den Gesamtkontext der Stadt- und
Agglomerationsentwicklung einzubetten.

Die Projekte sollen zum gesamtschweizerischen Erkenntnisgewinn beitragen. Die
Projekttragerschaften (Gemeinden) verpflichten sich, in angemessener Weise zum
Erfahrungsaustausch beizutragen.

Die Steuergruppe entscheidet, ab welcher Breite von Massnahmen und mit welchem
Cofinanzierungsgrad der Gemeinde / des Kantons eine Unterstitzung des Bundes erfolgen
kann.

Die verschiedenen Bundesstellen unterstiitzen im Rahmen ihrer Mdglichkeiten die
Projektleitung vor Ort in fachlicher Hinsicht. Dies wird durch die federfihrende Bundesstelle
im ARE koordiniert.
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3.3.4. Ablauf (Bis wann)

Das Bundesamt fir Raumentwicklung nimmt unter Einbezug der anderen Bundesstellen und
in Absprache mit dem jeweiligen Kanton ab Ende Juni 2007 mit moéglichen Gemeinden
Verhandlungen auf.

Da die Entwicklung der Massnahmen und die darauf gestitzten Entscheide auf der
kommunalen und kantonalen Ebene an die ordentlichen Ablaufe gekoppelt sind, kann mit
dem Start von Massnahmen friihestens zu Beginn des Jahres 2008 gerechnet werden.

Die Pilotphase dauert vier Jahre und schliesst mit einer Evaluation ab.

3.3.5. Varianten (Mit welchen Mitteln)

Pilotprojekt "Projets urbains": Die finanzielle Beteiligung erfolgt durch die beteiligten Amter
und Stellen fur die Pilotphase im Rahmen der verfligbaren Mittel. Die beteiligten
Bundesstellen unterstutzen "Projets urbains” mit jahrlich maximal 580'000 Franken. Die
Beitrage des ARE, des BFM, des BWO und der FRB erfolgen aus den jeweiligen
Forderprogrammen und -krediten dieser Stellen. Der Beitrag des BASPO besteht aus
erarbeiteten Interventionsinstrumenten und aus Leistungen durch Mitarbeitende des BASPO,
welche operativ und vor Ort fir die Umsetzung von Massnahmen des "Projets urbains"
erbracht werden. Im Rahmen der Pilotphase werden 2 bis 4 Projekte unterstitzt.

"Fonds Projets urbains": Nach Abschluss der Pilotprojekte wird gestitzt auf die
Evaluationsergebnisse gepriift, ob dem Bundesrat eine Ausweitung des Programms
beantragt werden soll. Mit einer Erhéhung eines bestehenden Kredits des Bundesamts flr
Raumentwicklung in der Grossenordnung von rund 8 Millionen Franken kdnnten rund ein bis
zwei Dutzend Projekte untersttitzt werden. Zudem waren auf Bundesebene zusatzliche
personelle Ressourcen bereitzustellen. Der Antrag an den Bundesrat erfolgt 2012.

Eine Variante "Bundesprogramm Projets urbains”, dh. ein breit wirksames
Interventionsinstrument des Bundes fiir die Wohngebietsentwicklung ist aufgrund der
foderalistischen Kompetenzordnung nicht weiter geprift worden.

3.3.6. Evaluation (Mit welchen Wirkungen)

Das ARE gewabhrleistet die Berichterstattung und in Zusammenarbeit mit anderen
Bundesstellen die Begleitung der unterstutzten Projekte. Die Steuergruppe stellt eine
begleitende Prozess- und Wirkungsevaluation sicher, welche nach Ablauf der 4 Jahre
Laufzeit unter anderem Aufschluss gibt tUber die Frage der Fortfihrung beziehungsweise
Ausweitung der Bundesunterstutzung fir "Projets urbains" (Antrag an den Bundesrat 2012).

Ein Hauptziel der "Projets urbains" ist es, Uber die jeweiligen Wohngebiete hinaus Impulse
fur eine gezielte und lokal vernetzte Integrationsforderung zu geben. Die Massnahmen sollen
Wissen generieren und den Erfahrungsaustausch unter den Gemeinden anregen sowie im
Sinne der Agglomerationspolitik zu einer gemeinsamen Strategie der
Agglomerationsgemeinden im Bereich der Entwicklung von Wohngebieten mit besonderen
Anforderungen beitragen.

Um den gesamtschweizerischen Erfahrungsaustausch und Erkenntnisgewinn zu
gewabhrleisten, organisiert die Steuergruppe einen regelmassigen Erfahrungsaustausch
zwischen den Projekttragern und organisiert Workshops fir eine breitere Vermittlung der
Erfahrungen.
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3.3.7. Massnahme

"Projets urbains” - Gesellschaftliche Integration in Wohngebieten mit besonderen
Anforderungen: ARE, BWO, BASPO, FRB und BFM/EKA férdern gemeinsam mit jahrlich
maximal 580'000 Franken in der Form von zwei bis vier Pilotprojekten so genannte "Projets
urbains". Diese bezwecken die Verbesserung der Lebensqualitat sowie die gezielte
Forderung der gesellschaftlichen Integration in Wohngebieten mit besonderen
Anforderungen (Verhinderung der "Ghettobildung", Erhdhung der Sicherheit, Verbesserung
des sozialen Zusammenhalts).
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4. Weitere Massnahmen
4.1. Massnahmen des Bundesamts fur Migration BFM

4.1.1. Darlegung der wichtigsten Probleme

Der vom Bundesamt fur Migration im Juli 2006 erstellte Integrationsbericht zeigt auf, dass die
Integration in der Schweiz im Grossen und Ganzen gut gelungen ist.

Er kommt zum Schluss, dass Defizite namentlich in den Regelbereichen Bildung (Schule und
Berufsbildung), Arbeit und der sozialen Sicherheit bestehen sowie auch im Bereich der
offentlichen Sicherheit (vgl. Kapitel 2 sowie Kapitel 4.2.). Damit die Integration in Bildung
und Arbeit gelingen kann, bedarf es erganzenden Massnahmen im Bereich der
gesellschatftlichen Integration, namentlich hinsichtlich der Férderung des Erwerbs einer
Landessprache. Die hier bestehenden Massnahmen sind noch effizienter auszurichten.

Im Bereich der anerkannten Fliichtlinge und vorlaufig aufgenommenen Personen, in
welchem das BFM direkt zustandig ist, sind Schwierigkeiten beim Einstieg ins Berufsleben
festzustellen. Die Erwerbsquote der Fliichtlinge in Bundeszustandigkeit und der vorlaufig
aufgenommenen Personen ist mit rund einem Drittel der erwerbsféahigen Personen
ausgesprochen tief.3

4.1.2. Darlegung der Ursachen

Die Ursachen von Integrationsproblemen sind vor allem auf schwierige sozio-6konomische
Lagen und Bildungsferne zuriickzufuhren. Diese Faktoren treffen auf Auslanderinnen und
Auslander Uberdurchschnittlich zu. Ungenligende Sprachkenntnisse und Informationen, das
Fehlen von sozialen Kontakten sowie die Rahmenbedingungen der Integration (z.B. nicht
Anerkennung auslandischer Diplome, Wirtschaftlage etc.) sind weitere Faktoren, die zu einer
mangelnden Integration fihren kénnen. Es hat sich gezeigt, dass die Ursachen der
Integrationsprobleme in den verschiedenen Lebensbereichen in der Regel eng miteinander
verbunden sind.

Anerkannte Flichtlinge und vorlaufig aufgenommene Personen sind mit spezifischen
Integrationsschwierigkeiten konfrontiert, zu welchen die Erfahrungen der Verfolgung und
Flucht aus dem Heimatland oder der unsicheren Aufenthaltsituation bei der Ankunft
beitragen. Dazu zahlen namentlich auch Schwierigkeiten hinsichtlich physischer und
psychischer Gesundheit, Sprache und Bildung.

Die mangelnde Koordination und Abstimmung von Massnahmen der verschiedenen Stellen
(Berufsbildung, Arbeit, Soziale Sicherung, Migration, etc.) kann zu Integrationshemmnissen
fuhren.

* Trotz Gleichstellung mit der einheimischen Bevélkerung in wichtigen Bereichen (Zugang zum

Arbeitsmarkt, Familiennachzug, Sozialversicherungen), waren per 30. September 2006 nur 25.4 %
der Flichtlinge in Bundeszustandigkeit im erwerbsfahigen Alter erwerbstatig. Bei vorlaufig
aufgenommenen Personen, die bisher nur einen eingeschrankten Zugang zur Berufsbildung und
zum Arbeitsmarkt hatten, betrug die Erwerbsquote 37,4 % (Bis zum Inkrafttreten des Art. 14c Abs.
3 der Begrenzungsverordnung am 1. Januar 2007 konnten die vorlaufig aufgenommen Personen
nur zur Erwerbstatigkeit zugelassen werden, wenn der Arbeitsmarkt und die wirtschaftliche Lage
dies zuliessen).
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4.1.3. Rahmenbedingungen und bestehende Massnahmen

Das neue Bundesgesetz Uiber die Auslanderinnen und Auslander (geplantes Inkraftreten 1.
Januar 2008), enthalt ein eigenes Kapitel, das in sechs Artikeln (Art. 53-58 AuG) im Sinne
von Rechten und Pflichten den Integrationsbereich regelt. Mit dem neuen Erlass wird die
Integration erstmals umfassend auf Gesetzesstufe geregelt. Gestlitzt auf diese neuen
Gesetzesbestimmungen und auf die Revision des Asylgesetzes (AsylG) ist die Verordnung
uber die Integration der Ausléanderinnen und Ausléander (VIntA) totalrevidiert worden. Der
Bundesrat hat am 28. Marz 2007 einen Entwurf der VIntA in Vernehmlassung gegeben,
welcher gestitzt auf das neue AuG ein umfassendes integrationspolitisches Konzept
beinhaltet. Der Verordnungsentwurf

¢ nennt die Grundsétze der Integrationspolitik und -férderung,
o konkretisiert den Beitrag der Auslanderinnen und Auslander zur Integration,
¢ verdeutlicht die Aufgaben des Bundes und der Kantone und

e regelt die Ausrichtung der finanziellen Beitrage zur Integrationsférderung gemass dem
Auslandergesetz und dem revidierten Asylgesetz.

Grundsatze der Integrationspolitik: Ziel der Integration ist die chancengleiche Teilhabe der
Auslanderinnen und Auslander. Sie ist eine Querschnittsaufgabe, welche staatliche
Behdrden und nichtstaatliche Organisationen gemeinsam wahrnehmen. Die Forderung soll
in erster Linie Uber die Regelstrukturen erfolgen. Sondermassen sind nur im Sinne einer
ergadnzenden Unterstitzung anzubieten.

Beitrag der Auslanderinnen und Auslénder zur Integration: Das neue Auslandergesetz legt
fest, dass die Behtérden im Rahmen ihres Ermessens bei auslanderrechtlichen Entscheiden
den Integrationsgrad beriicksichtigen sollen.® Der Verordnungsentwurf konkretisiert die
Rahmenbedingungen fir diese Entscheide.

Koordinations- und Informationsauftrag des EJPD/BFM: Das BFM erhalt mit dem neuen AuG
einen Koordinationsauftrag (siehe Kapitel 5 "Koordination der Integrationsmassnahmen®).
Dieser erstreckt sich auch auf die Sicherstellung einer zielgruppengerechten Information der
Auslanderinnen und Auslénder. Die Kantone bezeichnen gegeniber dem BFM eine
Ansprechstelle fir Integrationsfragen. Diese geben dem BFM Auskunft Giber die im Kanton
getroffenen integrationsrelevanten Massnahmen, die zustandigen Stellen und deren Praxis
(z.B. arbeitsmarktliche Massnahmen der Arbeitsdmter, Integrationsklassen der
Berufbildungsamter beziehungsweise Berufsschulen, Massnahmen in den Schulen, etc.).
Dies betrifft namentlich auch die Verwendung der vom Bund ausgerichteten finanziellen
Beitréage und die Wirksamkeit der geforderten Massnahmen. Die Ansprechstelle des Kantons
soll gleichzeitig fur Fragen der Integration nach Ausléander- wie auch nach Asylgesetz
zustandig sein.

* Namentlich ist bei erfolgreicher Integration die Erteilung der Niederlassungsbewilligung neu nach
funf, statt wie bisher nach zehn Jahren méglich. Die Behdrden kénnen bei der Erteilung oder
Erneuerung der Aufenthaltsbewilligung (mit Ausnahme von Personen aus dem EU-EFTA-Raum)
auch Integrationsvereinbarungen abschliessen. Diese Bestimmung kann namentlich bei gewissen
Personengruppen, welche eine Tatigkeit mit 6ffentlichem Charakter ausiben (religiose
Betreuungspersonen, Lehrkrafte fir heimatkundliche Sprache und Kultur), angewendet werden.
Bei sozialhilfeabhangigen Personen aus dem Asylbereich ist eine Integrationsverpflichtung
vorgesehen.
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Finanzielle Beitrdge nach Auslandergesetz: Gestiitzt auf die neuen Erkenntnisse des
Integrationsberichts sowie des erarbeiteten Massnahmenkataloges der Amter und
Departemente im Rahmen des Bundesratsauftrags Integrationsmassnahmen erarbeitet das
BFM gemeinsam mit der Eidgendssischen Ausléanderkommission EKA eine Neuausrichtung
der Schwerpunkteordnung 2008 bis 2011 des Integrationsforderungsprogrammes des
Bundes.* Mittels neuen Vollzugsinstrumenten (Programmen, Leistungsvereinbarungen,
Modellvorhaben) wird die Umsetzungsverantwortung verstarkt zu den kantonalen
Ansprechstellen fur Integrationsfragen verlagert.

Finanzielle Beitrage nach Asylgesetz: Mit der Inkraftsetzung des revidierten Asylgesetzes
erfolgt ein Paradigmenwechsel fir vorlaufig Aufgenommene, die neu Zielgruppe von
Integrationsmassnahmen sind. Zudem soll die Integration erleichtert werden: Seit dem

1. Januar 2007 kénnen die Kantone vorlaufig Aufgenommene ohne Prifung des
Inlandervorranges zum Arbeitsmarkt zulassen. Ab dem 1. Januar 2008 wird ein neues
Finanzierungsmodell eingefiihrt. Der Bund richtet den Kantonen pro Person eine so
genannte Integrationspauschale aus. Prioritares Ziel ist die berufliche Integration und die
Sprachférderung.®’

Durch einen gezielten Aus- beziehungsweise Umbaus bestehender Integrationsprojekte im
Asyl- und Fluchtlingsbereich wird seit 2006 angestrebt, die Erwerbsquote der vorlaufig
aufgenommenen Personen und der Flichtlinge in Bundeszustandigkeit zu steigern
(Kurzfristige Massnahme).®

4.1.4. Ausbau bestehender Massnahmen des BFEM

Massnahme 1:

Neue Schwerpunkteordnung 2008 - 2011 des Integrationsforderungsprogramms des
Bundes: Es sind folgende Schwerpunkte vorgesehen: 1. Férderung von Sprache und
Bildung, 2. Unterstlitzung von kantonalen Fachstellen Integration, 3. Férderung von
Modellvorhaben Integration. Die im Rahmen der neuen Schwerpunkteordnung untersttitzten
Massnahmen sollen ergdnzend und unterstitzend zu den Regelstrukturen wirken. Im
Verlaufe des Zeitraums 2008 bis 2011 sollen die Kantone gestiitzt auf Programmkonzepte
mehr Autonomie in der Ausgestaltung und Umsetzung von Integrationsmassnahmen
erhalten. Der Bund wird seine Aktivitaten auf die Programmsteuerung, die
Gesamtkoordination sowie die Entwicklung von innovativen Ansatzen fokussieren.

Massnahme 2:
Ausrichtung von Integrationspauschalen an die Kantone als Beitrag zur Integration
der Flichtlinge und vorlaufig aufgenommenen Personen: Gestiitzt auf Art. 88 Abs. 3

% 3eit 2001 fordert der Bund die Integration der Auslanderinnen und Auslander. Der Kredit ist fir die

Schwerpunkteprogramme 2001-2003 und 2004-2007 von der EKA verwaltet worden. Mit dem
Entscheid Uber die Fusion der EKA mit der EKF hat der Bundesrat auch beschlossen, dass die
Verwaltung des Kredits grundsétzlich durch das BFM erfolgen soll.

Der Bund ist gemass Asylgesetz fiir die anerkannten Fliichtlinge bis fiinf Jahre nach deren Einreise
zustandig. Mit der Revision des Asylgesetzes per 1. Januar 2008 geht die Zustandigkeit der
vorlaufig aufgenommen Personen neu nach 7 Jahren in die Verantwortung der Kantone tber. Im
Rahmen des bisherigen Gesetzesauftrags unterstitzte der Bund die Integration beider Zielgruppen
durch Sprachunterricht und Eingliederungsmassnahmen.

Insgesamt wurden fur das Jahr 2006 mit Mitteln von rund 3 Millionen Franken 700 Platze finanziert
(ca.500 Platze fir Fluchtlinge und 200 Platze fiir vorlaufig Aufgenommene). Ein erster
Abschlussbericht liegt per 1. September 2007 vor. Erste Erfahrungen sind positiv.

37
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AsylG sowie Art. 87 AuG wird der Bund den Kantonen ab 1. Januar 2008 pro anerkannten
Flachtling und vorlaufig aufgenommene Person eine Integrationspauschale ausrichten. Ein
Teil wird erfolgsorientiert ausgerichtet; als Indikator dient die Erwerbsquote unter
Bericksichtigung des kantonalen Arbeitsmarkts.

Massnahme 3:

Forderung der Integration von traumatisierten, d.h. psychisch belasteten Flichtlingen
und vorlaufig aufgenommenen Personen im Asylbereich: Mit dem Ziel das spezifische
Angebot im medizinisch-therapeutischen Bereich sowie im Rahmen von
Beratungssituationen nachhaltig zu verbessern, unterstitzt das BFM die gesellschaftliche
und berufliche Integration von traumatisierten Fliichtligen und vorlaufig aufgenommenen
Personen durch eine finanzielle Unterstiitzung von spezifischen Projekten und im Rahmen
von Leistungsvertragen.

Massnahme 4:

Information Gber Resultate der Pilotprojekte in Zusammenarbeit mit Berufs- und
Branchenverbéanden: Das BFM fuhrt zur Zeit in Zusammenarbeit mit Wirtschafts- und
Branchenverbanden Pilotprojekte durch und nutzt deren Know-How bei der Durchfihrung.
Die Pilotprojekte sollen Erkenntnisse dartber bringen, wie die berufliche Integration der
Fluchtlinge verbessert werden kann (so genannte "Flichtlingsanlehre™). Die Ursachen der
tiefen Erwerbsquote von Fliichtlingen werden erhoben und Empfehlungen zur Verbesserung
der beruflichen Integration erarbeitet. Zustandige und interessierte Partner werden gezielt
informiert.

Massnahme 5:

Erarbeitung von Empfehlungen zum Anwendungsbereich und zu den Inhalten von
Integrationsvereinbarungen: Das BFM erarbeitet unter Beizug der zustdndigen kantonalen
Behorden ein Konzept mit Entwirfen sowie gegebenenfalls ein Kreisschreiben mit konkreten
Angaben zum Anwendungsbereich und zu den Inhalten von Integrationsvereinbarungen.
Diese werden den zustandigen kantonalen Behdrden im Sinne einer Empfehlung zur
Verfiigung gestellt.

(Siehe weitere Massnahmen BFM unter Kapitel 4.2 Massnahmen des EJPD im Bereich der
offentlichen Sicherheit).

4.1.5. Zusatzmassnahme des BFM

Zusatzmassnahme 1:

Krediterhohung - Neue Schwerpunkteordnung 2008 - 2011 des
Integrationsférderungsprogramms des Bundes: Die Evaluationen des laufenden
Schwerpunkteprogrammes haben ergeben, dass mit den bestehenden Mitteln dem
integrationspolitischen Handlungsbedarf namentlich in den geplanten Schwerpunkten 1.
Sprache und Bildung (z.B. Licken in l&ndlichen Regionen, Zielgruppen Jugendliche,
Qualitatssicherung) und 3. Modellvorhaben Integration (z.B. Jugendprojekte) nicht
angemessen entsprochen werden kann. Das BFM beantragt deshalb, den Kredit um jahrlich
2 Millionen Franken zu erhdhen.
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4.2.

4.2.1. Darlequng der wichtigsten Probleme

Die Gesamtzahl der Jugendstrafurteile wegen Gewaltdelikten hat in den Jahren 2000 bis
2005 von 1'202 auf 2'268 Verurteilungen jahrlich zugenommen.*® Markant sind die
Steigerungsraten insbesondere bei bestimmten Gewaltdelikten:

JUGENDSTRAFURTEILE NACH DELIKT, 2000-2005

Massnahmen des EJPD im Bereich der 6ffentlichen Sicherheit

Delikt 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Einfache Korperverletzung 265 381 401 466 519 638
Raub 209 241 259 322 332 374
Drohung 148 208 218 244 298 317

Quelle: Statistik der Jugendstrafurteile 2006, Tabelle 16

Bekanntlich lasst sich von Strafurteilsstatistiken nicht ohne weiteres auf die tats&chliche
Haufigkeit von Straftaten schliessen (sog. Dunkelfeldproblematik), so dass Uber das
Ausmass und die Entwicklung der Jugendgewalt keine vollstandige Klarheit besteht.*
Insgesamt ist unabhangig vom Ausmass der Steigerungsraten festzuhalten: Jugendgewalt
besteht und der Handlungsbedarf ist ausgewiesen.

Jugendkriminalitat oder auch Jugendgewalt sind sehr generelle Uberbegriffe fiir teils sehr
mannigfache Verhaltensweisen mit unterschiedlichen Ursachen, die demzufolge auch
verschiedene Massnahmen erfordern. Dunkelfeldstudien oder einzelne Untersuchungen
belegen, dass ein grosser Teil der (Gewalt)-Delikte von verhaltnisméssig wenig jugendlichen
Tatern veribt wird. Gemass internationalen Forschungsresultaten kann man davon
ausgehen, dass vier bis sechs Prozent eines Geburtenjahrgangs fir zirka 40 bis 60 Prozent
der (registrierten) Delikte verantwortlich sind, die dieser Geburtenjahrgang insgesamt
begeht. Mehr als die Halfte der von den Intensivtatern begangenen Straftaten werden von
mehreren Téatern gemeinsam begangen, selten aber in Grossgruppen. Diese vier bis sechs
Prozent Jugenddelinquenten werden auch unter dem Begriff der jugendlichen Intensivtater
diskutiert.**

¥ statistik der Jugendstrafurteile 2006, Tabelle 16. Stand der Datenbank: 31. August 2006. Der
Bericht liegt noch nicht in gedruckter Fassung vor. Die Zahlen wurden vom Bundesamt fiir Statistik
(BFS) zur Verfligung gestellt. Siehe dazu die Website des BFS:
http://lwww.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/19/03/04.html.

Entsprechend kontrovers wird das Thema in der Fachwelt diskutiert. So kommt etwa die von der
Eidgendssischen Auslanderkommission publizierte Studie "Pravention von Jugendgewalt" von
Eisner/Ribeaud/Bittel zum Schluss, die starke Zunahme von angezeigter Jugendgewalt sei
"vermutlich im Wesentlichen auf eine erhéhte Sensibilisierung der Gesellschaft, eine steigende
Anzeigebereitschaft und eine vermehrte Registrierung zurtickzufihren” (S. 15). Demgegenuber
betrachten z.B. Killias/Lucia/Lamon/ Simonin, "Juvenile Delinquency in Switzerland over 50 Years:
Assessing Trends Beyond Statistics", in: European Journal on Criminal Policy and Research 2004,
S. 111 ff., die steigenden Zahlen als Hinweis auf eine zunehmende Gewaltbereitschaft
Jugendlicher.

40

*1 Es liegt allerdings keine einheitliche Begriffsdefinition des jugendlichen Intensivtaters vor. Fiir

statistische Auswertungen wird allenfalls eine bestimmte Anzahl Straftaten in den vergangenen
Jahren in einer gewissen Auspragung und Kontinuitat gezahlt.
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4.2.2. Darlegung der Ursachen

Untersuchungen zu jugendlichen Intensivtatern und Jugendbandenkriminalitét belegen, dass
Uberproportional viele Tater auslandischer Herkunft sind und dass beztiglich Ausbildung,
Berufsaussichten, Familienverhaltnissen und Drogen in der Regel bei Jugendgewalttatern
problematische Verhaltnisse vorliegen. Fir eine prozentual zum Bevdlkerungsanteil héhere
Verzeigungsquote sind dadurch in erster Linie nicht die ethnisch-kulturelle Herkunft, als
vielmehr Risikofaktoren massgebend, die auch bei Schweizern zu Gewalt und Kriminalitat
fuhren kénnen. Diese Faktoren lassen sich zusammenfassen unter Kategorien wie
Schichtzugehdrigkeit, tiefes Bildungsniveau, das Alter, das Geschlecht und ein spezifisches,
urbanes Umfeld. Die statistisch hohen Kriminalitdtskennzahlen von Auslanderinnen und
Auslandern mit Wohnsitz in der Schweiz sind hauptsachlich auf den hohen Anteil von jungen
Mannern aus tieferen sozialen Schichten zurtickzufiihren.

Gemass vorliegenden Untersuchungen lassen sich die Form und das Ausmass von
Straffalligkeit von Auslanderinnen und Auslandern zum Teil auch auf das Zusammentreffen
von unterschiedlichen Vorstellungen bezlglich Gewalt, Recht und Bestrafung
zurickzufthren. Weitere Untersuchungen haben festgestellt, dass gegeniber
Auslanderinnen und Ausléndern auch eine hohere Anzeigehaufigkeit festzustellen ist.

4.2.3. Rahmenbedingungen und bestehende Massnahmen.

Die Strafverfolgung im Bereich Jugendkriminalitat liegt in kantonaler Kompetenz. Das
Bundesamt fur Polizei FEDPOL hat schon deshalb kaum Méglichkeiten, mit den Kantonen
spezifische Massnahmen zu entwickeln, die Integrationswirkungen im Bereich
Strafverfolgung haben.

Per 1.1.2007 ist das neue Jugendstrafgesetz in Kraft getreten. Die neuen Massnahmen
lehnen sich noch starker als bisher an das Zivilrecht an und sind kinftig obligatorisch mit
einer Strafe zu verbinden (Art. 11 JStG), was auf die Verhaltnisse des einzelnen
Jugendlichen noch besser abgestimmte Reaktionen ermdglicht.

Das Auslander- und Birgerrecht sehen Moglichkeiten vor, bei Straffalligkeit auslandischer
Personen zu sanktionieren bzw. die Einbiirgerung zu verweigern.*?

2 Des Weiteren sei auf die Antworten des Bundesrats zu verschiedenen parlamentarischen
Vorstdssen zum Thema Jugendgewalt verwiesen: 06.3646 Postulat Amherd Viola:Jugendgewalt.
Mehr Effizienz und Wirkung in der Pravention vom 6.12.2006; 06.3647 Motion Amherd Viola:
Jugendgewalt. Inpflichtnahme der Eltern vom 6.12.2006; 06.486 Motion SVP-Fraktion: Entzug des
Schweizer Burgerrechts vom 18.12.2006; 06.3071 Interpellation Dunant: Auslanderkriminalitat und
Jugendgewalt durch Kenntnis der Fakten wirksamer bekdmpfen vom 22.3.2006; 02. 3329
Interpellation Schlier: Gewaltbereite "Secondos" vom 20.6.2002.
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4.2.4. Ausbau bestehender Massnahmen des BJ

Massnahme 1:

Verkiirzung der Verfahrensdauer im Bereich des Jugendstrafprozessrechts und
Verbesserung der Behdrdenzusammenarbeit und Verfahrenskoordination: Steigerung
der Effizienz der Strafverfolgung, dadurch erfolgt eine Verkirzung der Verfahrensdauer.
Verbesserung der Zusammenarbeit und Abbau von Vorurteilen zwischen den Behérden,
dadurch Vermeidung von Doppelspurigkeiten und Entwicklung einer koharenten Praxis.

Massnahme 2:

Vorkehrungen im Bereich der stationaren Jugendhilfe und dem Freiheitsentzug fir
Jugendliche: Im Rahmen seiner Ausrichtung der Betriebsbeitrédge an
Erziehungseinrichtungen verstéarkt das BJ seine Uberpriifung hinsichtlich der Qualitat der
sozialpadagogischen Arbeit namentlich auch in Bezug auf die Integration auslandischer
Jugendlicher.

4.2.5. Ausbau bestehender Massnahmen des FEDPOL

Massnahme 1:

Erstellung einer gesamtschweizerischen Lageeinschatzung mit Fokus auf jugendliche
Tater. Erfassung von kantonalen Massnahmen: FEDPOL erarbeitet in enger
Zusammenarbeit mit den Kantonen einen Uberblick zur gesamtschweizerischen Lage sowie
Empfehlungen zu mdéglichen Optimierungen, unter anderem auch im Hinblick auf mdgliche
Integrationswirkungen von Massnahmen im Bereich jugendlicher Intensivtéter.

Massnahme 2:
Revision der polizeilichen Anzeigestatistik: In Zusammenarbeit mit dem BFS. Siehe
dazu, Kapitel 4.7, Massnahmen des Bundesamts fur Statistik BFS.

4.2.6. Ausbau bestehender Massnahmen des BFM

Massnahme 6:

Konsequente Praxis der Kantone bei der Wegweisung von straffalligen
Auslanderinnen und Auslandern: Das BFM sieht zusammen mit den zustandigen Partnern
die Entwicklung von gemeinsamen Grundsatzen beim Entscheid Gber die Wegweisung von
straffalligen Auslénderinnen und Auslandern vor. Diese finden Aufnahme in die
Uberarbeiteten Weisungen und Erlauterungen des BFM zum neuen Ausléndergesetz (AuG).

Massnahme 7:

Bessere Prifung der Einblrgerungsvoraussetzungen durch Kantone und Gemeinden:
Verbesserte Uberpriifung der Einbiirgerungsvoraussetzungen durch die Errichtung von
verbindlichen Richtlinien sowie durch die Institutionalisierung des Meinungs- und
Erfahrungsaustauschs unter den beteiligten Einblrgerungsbehdrden. Die entwickelten
Grundsatze sollen insbesondere in den zustandigen Gemeinden konsequent angewandt
werden.

Massnahme 8:

Verbesserung des Datenaustauschs zwischen den Einburgerungsbehérden und den
ubrigen von Integrationsfragen betroffenen Behdrden: Es wird sichergestellt, dass die
Einburgerungsbehdrden tber alle fir die Einblrgerung wesentlichen Informationen verfiigen.
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4.3. Massnahmen des Bundesamts fiir Raumentwicklung ARE
4.3.1. Darlequng der wichtigsten Probleme

Die bestehenden Probleme der Integration in unterschiedlichen Bereichen (Bildung, Arbeit,
Soziale Sicherheit, Gesundheit, etc.)** konzentrieren sich raumlich auf die Agglomerationen.
Innerhalb der Agglomerationen sind namentlich die Kernstadte sowie einzelne
Agglomerationsgemeinden betroffen.

4.3.2. Darlequng der Ursachen

Knapp 75 % der Bevolkerung der Schweiz lebt in Agglomerationen. Der Auslénderanteil in
den Agglomerationen betrug im Jahr 2000 24 %, in den Kernstadten 28 % (landlicher Raum:
12,5 %; Gesamtschweiz 20,5 %). Zunehmend weisen auch einzelne Gemeinden im ersten
Agglomerationsgiirtel steigende Ausléanderanteile auf.** Die Reaktion der Gemeinden auf
Kumulierung von Integrationsschwierigkeiten in Teilen ihres Gebiets ist unterschiedlich. Die
grosseren Stadte haben aus eigener Kraft integrationspolitisches Know-How aufgebaut und
Ubernehmen damit regionale und Uberregionale Aufgaben. In vielen kleineren Stadten und
Gemeinden besteht dagegen die Gefahr, dass das erforderliche Wissen und die Ressourcen
fehlen.

4.3.3. Rahmenbedingungen und bestehende Massnahmen

Der Bund hat Ende 2001 die Agglomerationspolitik des Bundes mit dem Anliegen lanciert,
die Agglomerationen bei der Lésung ihrer Probleme zu unterstiitzen. Uber Anreize und
fachliche Unterstiitzung sollen die Agglomerationen zu vermehrter Zusammenarbeit und
Koordination angehalten werden. Fir eine verbesserte Koordination und Priorisierung auf
Agglomerationsebene schlagt der Bund die Erarbeitung von so genannten
"Agglomerationsprogrammen" vor.

Bisher konzentrierten sich die meisten Agglomerationen darauf, "Agglomerationsprogramme”
in den Bereichen Siedlung und Verkehr zu erarbeiten, um in den Genuss der
Agglomerationsverkehrsfinanzierung im Rahmen des Infrastrukturfonds zu gelangen. Der
finanzielle Anreiz hat dabei entscheidend zu einer Verstarkung der Koordination und
Kooperation beigetragen.*

Ein Bedarf fir eine vermehrte Kooperation und Koordination auf regionaler Stufe besteht
indes nicht nur im Bereich Agglomerationsverkehr, sondern auch in anderen Bereichen wie
Sozialpolitik, Integrationspolitik, Kulturpolitik, Sportpolitik, Wirtschaftsforderung, Tourismus,
Wohnungspolitik etc. Das ARE plant deshalb in Zusammenarbeit mit anderen Bundesamtern
sowie mit den Kantonen und Gemeinden, die Moglichkeiten und Zweckmassigkeit einer
agglomerationsweiten Kooperation in anderen Politikbereichen zu prifen. Aufgrund des
vorliegenden Bundesratsauftrags Integrationsmassnahmen setzt das ARE einen ersten
Schwerpunkt auf die Integrationspolitik. Die Massnahme eines Agglomerationsprogrammes

* Siehe Kapitel 2.2. bis 2.4. Ausfiihrlicher in BFM (2006). Probleme der Integration von
Ausléanderinnen und Auslander in der Schweiz. BFM: Bern.

Monitoring Urbaner Raum Schweiz; A3, Soziodemografische Struktur der
Agglomerationsbevolkerung (www.agglomeration.ch - Monitoring Urbaner Raum).
Agglomerationspolitik des Bundes: Zwischenbericht 2006 (Bundesratsbeschluss vom 31. Januar
2007).
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Integrationspolitik geht tGber die Entwicklung von "Projets urbains” in einzelnen
Wohngebieten (siehe Kapitel 3) hinaus und zielt auf eine kohérente und zwischen den
Agglomerationsgemeinden abgestimmte Integrationspolitik in allen Bereichen, welche in der
Zustandigkeit der Gemeinden liegen.

4.3.4. Ausbau bestehender Massnahmen des ARE

Massnahme 1:

Erarbeiten von Vorschlagen zur Umsetzung der Integrationspolitik und -férderung
mittels eines "Agglomerationsprogramms": Das ARE erarbeitet gemeinsam mit
Vertretern aus Gemeinden, Kantonen, Bundesbehtrden und weiteren geeigneten Partnern
Vorschlage, wie auf Agglomerationsebene eine wirksame Integrationsférderungspolitik
umzusetzen ist.

4.4. Massnahmen des Bundesamts fur Gesundheit BAG

4.4.1. Darlegung der wichtigsten Probleme

Verschiedene Grundlagenarbeiten, welche im Auftrag des BAG und unter der Mitarbeit des
BFM zur Definition der Nachfolgestrategie im Bereich Migration und Gesundheit (Phase 1)
durchgefiihrt wurden, zeigen, dass die Beeintrachtigung der gesundheitlichen
Chancengleichheit von Migrantinnen und Migranten im Wesentlichen auf drei Gruppen von
Faktoren zurtickzufuhren ist:

¢ Materielle und psychosoziale Belastungen: Eine unginstige sozioékonomische Lage,
belastende Arbeitsbedingungen und ein unsicherer Aufenthaltsstatus sind Faktoren, die
fur Teile der Migrationsbevoélkerung im Vergleich mit der einheimischen Bevélkerung
erhdhte gesundheitliche Belastungen darstellen. Auch die Migrationserfahrung kann
unter Umsténden die Gesundheit beeintrachtigen.

e Gesundheitsbezogene Verhaltensweisen: Im Vergleich mit der einheimischen
Bevolkerung zeigen Personen mit Migrationshintergrund tendenziell ein erhdhtes
Risikoverhalten in Bezug auf die eigene Gesundheit (Tabakkonsum, ungesunde
Ernahrung, Ubergewicht, zu wenig Bewegung). Sie sind schlechter tiber das
Gesundheitssystem informiert und nutzen Praventions- und Gesundheits-
forderungsangebote wie z.B. Untersuchungen zur Krebsvorsorge weniger.

e Ausgestaltung des Gesundheitssystems: Das schweizerische Gesundheitssystem ist
noch zu wenig migrationsgerecht. Nachholbedarf besteht vor allem hinsichtlich der
Zuganglichkeit und der Adaquatheit des Leistungsangebots, der transkulturellen
Kompetenz des Gesundheitspersonals sowie des Einsatzes von interkultureller
Ubersetzung.

Insbesondere das im Jahre 2004 erstmals durchgefuhrte Gesundheitsmonitoring der
Migrationsbevdlkerung in der Schweiz (GMM) zeigt auf, dass grosse Teile der
Migrationsbevolkerung aus sozialepidemiologischer Perspektive besonders risikobehaftet
und vulnerabel sind.*°

6 Problemfelder in der Migrationsbevdlkerung sind insbesondere: eine erhghte peri-, neo-, und
postnatale Sterblichkeit, eine gréssere Rate an Abtreibungen sowie an Schwangerschafts- und
Geburtskomplikationen, schlechtere Zahngesundheit bei Kindern und Jugendlichen, haufigere
Betroffenheit durch sexuell Gbertragbare, parasitéare oder infektuése Krankheiten sowie durch
weibliche Genitalverstimmelung (Female Genital Mutilation FGM), mehr psychische
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4.4.2. Darlegung der Ursachen

Gesundheitsdeterminanten sind vielfaltig und stehen miteinander in Wechselwirkung. Neben
personlichen Faktoren wie Alter, Geschlecht und genetischen Dispositionen wirken sich
sowohl politische, 6konomische, gesellschaftliche und umweltbezogene
Rahmenbedingungen als auch konkrete Beschaftigungs- und Lebensbedingungen auf die
Gesundheit aus. Mit dem Gesundheitsmonitoring der Migrationsbevélkerung in der Schweiz
(GMM) konnte der Zusammenhang zwischen erlebter Diskriminierung, fehlender
sprachlicher Integration oder sozialer Lage einerseits und der Gesundheitssituation
andererseits belegt werden. Menschen, die geringe Moéglichkeiten haben, die unginstigen
materiellen und gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen sie leben, zu verbessern, sind
tendenziell auch gesundheitlich benachteiligt.

4.4.3. Rahmenbedingungen und bestehende Massnahmen

Das WHO-Ziel der gesundheitlichen Chancengleichheit ist auch in der Schweizer
Bundesverfassung zu finden. Zur besseren Erreichung dieses Ziels hat der Bund unter der
Federfuihrung des Bundesamts fiir Gesundheit und Mitarbeit des Bundesamts fur Migration
in den Jahren 2002-2007 die Strategie ,Migration und Gesundheit* umgesetzt. Um den
chancengleichen Zugang zu Leistungen der Gesundheitsvorsorge (Pravention,
Gesundheitsférderung) und der Gesundheitsversorgung sowie zu Informationen Uber das
Gesundheitssystem zu férdern, wurden folgende Massnahmen ergriffen:

Im Bereich Bildung wurden Bildungsangebote zur Entwicklung transkultureller wie auch
migrationsspezifischer Kompetenz flir in Gesundheitsberufen tatige Fachleute entwickelt
sowie eine zertifizierte Ausbildung zur/m interkulturellen Ubersetzer/in aufgebaut.

Im Bereich Information/Pravention/Gesundheitsforderung setzte sich der Bund fiir die
systematische Forderung der Informationsvermittlung Gber das Gesundheitssystem wie auch
der Pravention und der Gesundheitsférderung in der Migrationsbevdlkerung ein. Zudem
wirkte er darauf hin, dass das Thema Migration und Gesundheit in die wichtigsten
leistungserbringenden Dienste in der Schweiz eingebracht wird.

Im Bereich Gesundheitsversorgung wurden Projekte initiiert, die darauf ausgerichtet sind, die
Angebote bereits bestehender Institutionen des Gesundheitswesens (inshesondere der
Spitaler) leichter zugénglich zu machen. Namentlich férderte der Bund auch den Einsatz von
interkulturellen Ubersetzerinnen und Ubersetzern, indem Leistungsvertrage mit Stellen
abgeschlossen wurden, die professionelle interkulturelle Ubersetzung vermitteln.

Im Handlungsfeld Therapieangebote fir Traumatisierte im Asylbereich wurden gemeinsam
mit dem BFM bereits bestehende spezialisierte Therapieangebote flr Traumatisierte mit
lAngerfristiger Aufenthaltsperspektive unterstiitzt und eine Dezentralisierung der
Therapieeinrichtungen bewirkt.

Im Bereich Forschung wurden mit einzelnen Projekten gezielt problemorientierte
Grundlagenforschungen unterstiitzt sowie eine fur die Schweiz erstmaligen breiten
Gesundheitsbefragung unter der Migrationsbevdlkerung (Gesundheitsmonitoring GMM)
durchgefihrt.

Gesundheitsstorungen (insbesondere bei Opfern von Krieg, Gewalt und Folter), erhéhtes
Risikoverhalten in Bezug auf die eigene Gesundheit (wie z.B. Tabakkonsum, ungesunde
Ernahrung, Ubergewicht, zu wenig Bewegung), mehr Erwerbstéatigkeit unter
gesundheitsgefahrdenden Bedingungen (héheres Unfallrisiko und berufsbhedingte Beschwerden),
geringere Informiertheit Gber die Funktionsweise des schweizerischen Gesundheitssystems,
erhdhte Zugangsbarrieren zur Gesundheitsversorgung, geringeres Interesse an
Vorsorgeuntersuchungen (z.B. Friherkennung von Krebs), geringere Nutzung der bestehenden
Praventions- und Gesundheitsférderungsangebote.
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Die Gesamtevaluation der Bundesstrategie ,Migration und Gesundheit 2002-2007* und ihre
Umsetzung stellt dieser im Wesentlichen ein gutes Zeugnis aus: Ihre Ziele werden als
relevant und die Loésungsansatze mehrheitlich als geeignet bezeichnet.

4.4.4. Ausbau bestehender Massnahmen des BAG

Massnahme 1:

Umsetzung der Strategie "Migration und Gesundheit" Phase II: Das BAG fuhrt fur die
Jahre 2008-2013 die Bundesstrategie ,Migration und Gesundheit* weiter, indem die
Massnahmen noch stérker in den Regelstrukturen verankert werden. Die Strategie ist auf
vier Handlungsfelder ausgerichtet: Pravention und Gesundheitsférderung,
Gesundheitsversorgung, Aus- und Weiterbildung im Gesundheitswesen und Forschung.
Hinzu kommt die Querschnittsaufgabe Mainstreaming Migration. Die Strategie ist vom
Bundesrat am 27. Juni 2007 gutgeheissen worden.

45. Massnahmen des Bundesamts fiur Kultur BAK

4.5.1. Darlequng der wichtigsten Probleme

Der Erwerb von Kenntnissen einer Landessprache stellt eine Voraussetzung zur
Kommunikation und Information dar. Mangelnde Sprachkenntnisse kénnen die Chancen in
Integrationsbereichen wie Schule, Berufsbildung, Arbeit oder an der Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben gefahrden. 9 % der Gesamtbevdlkerung der Schweiz gab in der
Volkszahlung 2000 eine Nicht-Landessprache als Hauptsprache an. Dieser Anteil ist in den
letzten 15 Jahren konstant geblieben. Eine verbreitete Verwendung von Nicht-
Landessprachen als Hauptsprache ist vor allem bei Personen der zweiten Migrationwelle
festzustellen. Die Lebensumsté&nde von 7 % aller erwerbstatigen Ausléanderinnen und
Auslander fihren dazu, dass sie weder am Arbeitsplatz noch in ihrer gesellschatftlichen
Umgebung regelmassig eine Landessprache anwenden kdnnen. Wegen Mangel an
Sprachkenntnissen besonders von Desintegration betroffen sind Jugendliche, die nach der
obligatorischen Schulzeit in die Schweiz gekommen sind oder Personen in tief qualifizierten
Anstellungen mit grossen Arbeitspensen und geringer Bildung.

4.5.2. Darlegung der Ursachen

Ursachen von mangelnden Sprachkenntnissen sind unter anderem auf Bildungsferne,
mangelnde Lerngewohnheiten und fehlende Mdéglichkeiten und Motivation zur
Sprachanwendung bei einem Teil der auslandischen Bevolkerung zurtickzufiihren. Auch die
mangelnde Beherrschung der Erstsprache (Herkunftssprache) ist ein Faktor, der den Erwerb
von einer Fremdsprache erschwert.

Gute Fahigkeiten in der Erstsprache erleichtern wesentlich den Erwerb einer zweiten
Sprache und verbessern dadurch die Integration und den Schulerfolg der Migrantenkinder.
Die positiven Effekte des Erstsprachunterrichts sind wissenschaftlich belegt.*’ Die Férderung
der Kurse in heimatlicher Sprache und Kultur (HSK) liegt somit im Interesse der Migrantinnen
und Migranten selbst wie auch der Schweiz als Aufnahmeland. Die EDK ihrerseits empfiehlt

*" Muller, Romano (1997): Sozialpsychologische Grundlagen des schulischen Zweitspracherwerbs
bei Migrantenschilerinnen. Theoretische Grundlagen und empirische Studien bei zweisprachigen
und einsprachigen Schilerlnnen aus der 6.—10. Klasse in der Schweiz. Sauerléander. Aarau et al. /
Reich, Hans H.;Roth, Hans-Joachim et al. (2002): Spracherwerb zweisprachig aufwachsender
Kinder und Jugendlicher. Ein Uberblick tiber den Stand der nationalen und internationalen
Forschung. SIZ SchulinformationsZentrum. Hamburg.
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die Unterstitzung der Kurse HSK auf allen Stufen (Empfehlungen der EDK zur Schulung der
fremdsprachigen Kinder vom 24./25. Oktober 1991).

4.5.3. Rahmenbedingungen und bestehende Massnahmen

Aufgrund des Bundesgesetzes vom 19. Dezember 2003 Uber die Ausrichtung von
Finanzhilfen an die Stiftung Bibliomedia (SR 432.28) und den Richtlinien vom 22. Mai 1990
Uber die Verwendung des Kredits zur Forderung der Kinder- und Jugendliteratur unterstitzt
das Bundesamt fur Kultur (BAK) im Bereich der Sprachforderung folgende Massnahmen,
welche zur Verbesserung der Integration beitragen:

Das Bundesamt fur Kultur unterstitzt den Verein Biicher ohne Grenzen (Association livres
sans frontieres), welcher interkulturelle Bibliotheken einschliesst. Die Ziele der
interkulturellen Bibliotheken sind: Schaffung von Méglichkeiten, Blicher in der jeweiligen
Muttersprache zu lesen, Forderung des interkulturellen Austausches durch Zugang zu
Literatur und Dokumentationen aus verschiedenen Landern und Sprachgebieten sowie
Ermutigung von Kindern und Jugendlichen, die seit kurzem in der Schweiz leben, die
Muttersprache und Beziehungen zur Herkunftsprachgemeinschaft zu pflegen.

Unterstitzung der Stiftung Bibliomedia: Die Bibliomedia setzt sich fir die Sicherstellung und
Verbesserung des Zugangs zu Biichern und Medien in der ganzen Schweiz ein. Durch ihre
Aktivitaten unterhalt die Stiftung ein dichtes Netzwerk von Bibliotheken in allen Regionen des
Landes und erleichtert die Arbeit der Bibliothekarinnen und Bibliothekaren. Dank des
fremdsprachigen Blcherangebots (gegenwartig in sieben Sprachen) wird der Besuch von
Bibliotheken durch Personen mit Migrationshintergrund geférdert. Der Beitrag des BAK fur
die Periode 2004-2007 betrug rund 7,5 Millionen Franken.

Im Entwurf des Sprachengesetzes ist eine Bestimmung zur Férderung der Kenntnisse
Anderssprachiger in ihrer Erstsprache enthalten (Art. 16 Bst ¢). Damit sind die Sprachen der
Migrantinnen und Migranten sowie das Ratoromanische und das Italienische ausserhalb der
traditionellen Sprachgebiete angesprochen. Heute besteht in der Schweiz ein fakultatives
Angebot von Kursen in heimatlicher Sprache und Kultur (Kurse HSK) in allen grosseren
Nicht-Landessprachen sowie in Italienisch fir italienische und Franzdsisch fur franzdsische
Staatsbuirgerinnen und Staatsbirger. Die Kurse HSK werden mehrheitlich von den
Herkunftslandern zusammen mit den Elternorganisationen finanziert und durchgefiihrt. Das
Angebot konzentriert sich auf Gemeinden mit grossem Anteil an Kindern aus
Migrantenfamilien, vor allem in stadtischen Zentren der Kantone Zurich, Basel und Genf.

4.5.4. Massnahmen des BAK

Die bestehenden Massnahmen werden weitergefiihrt. Es werden keine weiteren
Massnahmen entwickelt. Das BAK wird zuséatzliche integrationswirksame sprachpolitische
Massnahmen entwickeln, falls das Parlament entsprechende Bestimmungen im
Sprachengesetz verabschiedet.

4.6. Massnahmen des Bundesamts fur Sport BASPO

4.6.1. Darlegung der wichtigsten Probleme

In verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen wie der Arbeitswelt, aber auch der Schule
und den Strukturen der Freizeitgestaltung wie beispielsweise dem organisierten Sport
(Vereine, Klubs etc.) bestehen Tendenzen der sozialen Aus- oder Abgrenzung eines Teils
der auslandischen Bevolkerung. In den vielen Sportvereinen sind Auslanderinnen und
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Auslander untervertreten. Ebenfalls erhalten oder Gibernehmen sie in den Vereinen nur in
geringem Ausmasse Funktionen in der Freiwilligenarbeit. In der Teamsportart Fussball
hingegen sind Aktivmitglieder mit Migrationshintergrund proportional gut bis tbervertreten.
Kulturelle Vielfalt wirkt hier einerseits bereichernd und leistungssteigernd, andererseits
besteht — latent bis manifest — vor allem im Wettkampfbereich ein steigendes
Konfliktpotenzial.

4.6.2. Darlegung der Ursachen

Fur die Aus- oder Abgrenzung im organisierten Sport gibt es Ursachen auf beiden Seiten:
Einerseits kbnnen die bestehenden Strukturen der Vereine unbewusst oder bewusst
abschreckend oder gar ausgrenzend wirken, andererseits erschweren fehlende Kenntnisse
und mangelndes Vertrauen der auslandischen Bevolkerung den Kontakt beziehungsweise
den Einstieg in einen Verein. Weiter ist festzustellen, dass sich die auslandische
Bevolkerung stark in Quartieren mit schlechtem Standortfaktor konzentriert. In diesen
Quartieren fehlt das Freizeitangebot weitgehend, was oft zu problematischer
Freizeitgestaltung der Jugendlichen bis hin zu grenziberschreitendem Verhalten
(Aggression und Delinquenz) fihren kann. Eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und
eine gute Integration in die Gesellschaft werden dadurch schwierig.

Soziale Kontakte, die beispielsweise eine Vereinsmitgliedschaft mit sich bringen wiirde, sind
wichtig fur das Erlernen einer Sprache, fur den Bildungserfolg und die berufliche
Eingliederung sowie das soziale Zusammenleben.

Massnahmen im Bereich des Sports und der Freizeitgestaltung reduzieren Aus- und
Abgrenzungstendenzen und verbessern die Integrationsméglichkeiten betrachtlich.
Menschen mit vielfaltigen Hintergriinden und unterschiedlichen Starken und Schwachen
sollen, zum Nutzen aller, in soziale Netzwerke (wie z.B. demjenigen des organisierten
Sports) eingebunden werden.

4.6.3. Rahmenbedingungen und bestehende Massnahmen

Das Konzept fur eine Sportpolitik der Schweiz wurde im November 2000 durch den
Bundesrat verabschiedet. Es definiert Schwerpunkte und Ziele verschiedener
Forderbereiche wie Gesundheit, Bildung, Leistung, Wirtschaft und Nachhaltigkeit. Das
Konzept setzt sich ausserdem zum Ziel, Fairplay, Gewalt- und Suchtpravention sowie soziale
Integration speziell zu férdern, was dann auch bei einigen integrationsrelevanten Projekten
mittels (finanzieller) Unterstitzung und Beratung geschah. Ein Giberaus grosses
Integrationspotenzial eréffnet sich angesichts der quantitativen Daten von Jugend+Sport
(J+S) aus dem Jahr 2006: ca. 550'000 Kinder und Jugendliche beteiligten sich an J+S-
Sportaktivitaten, welche von Uber 53'000 engagierten Leiterinnen und Leitern ausgebildet
und in ihrer Personlichkeitsentwicklung begleitet wurden. Einen bedeutenden Beitrag zur
Integration der auslandischen Bevdélkerung leisten auch die rund 22'000 Sportvereine.
Insgesamt starken sie den gesellschaftlichen Zusammenhalt (Kohasion).

Massnahmen, die zur Verbesserung der Integration der auslandischen Bevdlkerung
beitragen sollen, wurden bisher am BASPO beziehungsweise an der Eidg. Hochschule fir
Sport (EHSM) in verschiedenen Bereichen entwickelt und unterstitzt:

Aus- und Fortbildungsmassnahmen: Die EHSM fuhrt integrationsrelevante Aktivitaten im
Bereich der Aus- und Fortbildung durch: Aktuell erfolgt bereits — alle zwei Jahre — die
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Durchfuhrung des Curriculums im Berufsfeld APA (adapted physical activity — Sportférderung
bei speziellen Zielgruppen) fir Sportstudierende sowie ein eineinhalb jahriger
Nachdiplomkurs Sport fiir Fachleute aus sozialen Institutionen; weiter findet alle zwei Jahre
ein 3-tagiger Sportlehrgang fur Mitarbeiter von Asylzentren an der EHSM statt. Grundlagen
fur Fortbildungsmodule fur Lehrpersonen und Sportleitetende wurden im Forschungs- und
Entwicklungsprojekt "Begegnung durch Bewegung" (2005-07) erarbeitet.

Forschung und Entwicklung: Als Produkt von "Begegnung durch Bewegung", dem
anwendungsorientierten Forschungs- und Entwicklungsprojekt (Kooperation zwischen EHSM
und Swiss Academy for Development (SAD), sind Module fir Lehrerinnen und Lehrer sowie
Leiterinnen und Leiter in Vorbereitung, welche die Verbindung zwischen Schule und Verein
starken sollen. Ein Umsetzungs-Handbuch fiir Schliisselpersonen (Lehrer/innen und
Vereinsleiter/innen) wird demndachst publiziert und soll in der Folge als
Interventionsinstrument auf breiter Ebene (insbesondere in Schulklassen mit hohem
Auslanderanteil) getestet und wissenschaftlich evaluiert werden.

Vernetzung: Eine Bestandesaufnahme von sportspezifischen Integrationsprojekten wurde
realisiert und im Rahmen eines Austauschworkshops, zusammen mit EKA, FRB, SAD,
interessierten Partnern zugénglich gemacht.

Projektberatung und (Teil-)finanzierung durch das BASPO: Uber die gezielte Unterstiitzung
und Mitfinanzierung von innovativen Projekten kann, zum Nutzen aller, ein wichtiger
Knowhow-Gewinn erzielt werden. So wurden Projekte im Bereich des organisierten Sports
(z.B. "Teamplay" und "Umgang mit Vielfalt" im Kanton Luzern) untersttitzt, aber auch solche,
die sich ausserhalb der etablierten Sport-Strukturen bewegen wie beispielsweise Projekte
zur Quartierentwicklung (z.B. im Kanton Schaffhausen), zur Durchfiihrung von
Integrationsolympiaden (Langenthal) und Midnight-Basketball-Turnieren (in mehreren
Stadten), zur Starkung der Freiwilligenarbeit und zur Ausbildung von auslandischen Frauen
als Gymnastikleiterinnen.

Das BASPO ist weiter in der Sport- und Entwicklungskooperation*® tatig und hat
verschiedene Publikationen und Unterlagen veréffentlicht.*

8 |nternationale Dimension: Sport- und Entwicklungskooperationen ("sport and development")

BASPO-Unterlagen zum Thema, entstanden in den letzten Jahren. Das BASPO arbeitet seit 2002
in der nationalen DEZA-Arbeitsgruppe "Sport und Entwicklung" aktiv mit, war Gastgeberin von zwei
internationalen Kongressen "sport and development” (2003 und 2005) und hatte die Projektleitung
des internationalen Jahres des Sports und der Sporterziehung (2005) inne. Operativ lauft eine
erfolgreiche Bildungszusammenarbeit mit dem westafrikanischen Land Céte d'lvoire und seinem
"Institut National de la Jeunesse et des Sports” (INJS) in Abidjan.

Folgende Publikationen und Unterlagen sind als Produkt durchgefiihrter Projekte und bisheriger
Erfahrungen am BASPO in Magglingen entstanden und stehen einem interessierten Fachpublikum
zur Verfuigung: Publikation "Bewegung, Spiel und Sport mit Asylsuchenden” fiir Flichtlingsbetreuer
(2000); Schwerpunktnummer der BASPO - Zeitschrift mobile (5/2004) zum Thema "Integration";
Projekt-Dossier fir Workshop BASPO, EKA, SAD, FRB (2005); Unterlagen, Publikation zum
EHSM / SAD-Projekt (z.B. "Orientierungs - Lauf zur Integration in Land und Sprache", 2005);
Beitrage in Zeitschriften und Publikationen (TANGRAM Nr. 15. April 2004, DEZA-Publikation "Sport
fiir Entwicklung und Frieden - 2005); "Begegnung durch Bewegung", Handbuch fiir Unterricht und
Training (erscheint Mitte 2007).

49
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4.6.4. Zusatzmassnahme des BASPO

Zusatzmassnahme 1:

Aufbau und Entwicklung eines Kompetenzzentrums "Sport und Integration" im
BASPO: Die Thematik Integration im und durch den Sport soll am BASPO so verankert
werden, dass ein Ubergang von projektgebundenen und somit zeitlich beschrankten
Aktivitaten zur langfristigen Arbeit im Sinne einer Kompetenzstelle "Sport und Integration”
stattfindet. Erarbeitete Grundlagen stehen schwergewichtig den drei Zielbereichen 6ffentliche
Schule, organisierter (vereins-gebundener) Sport und nicht-organisierter (vereins-
ungebundener) Sport zur Verfiigung. Die Arbeitsbereiche sind dabei wie folgt angesiedelt
(siehe auch Anhang): Aus- und Fortbildungsmassnahmen, Forschung und Entwicklung,
Vernetzung, Projektberatung und (Teil-)finanzierung durch das BASPO, Internationale
Dimension: Sport- und Entwicklungskooperationen ("sport and development").

4.7. Massnahmen des Bundesamts fiir Statistik BFS

4.7.1. Darlegung der wichtigsten Probleme

Eine Beurteilung beziehungsweise Messung der Integrationsprozesse in der Gesellschaft ist
sehr schwierig. Zu einem wichtigen Teil mangelt es an aktuellen und verlasslichen Daten, um
empirisch fundierte Vergleiche hinsichtlich Schulerfolg, Berufshildungserfolg,
Arbeitsmarktpartizipation etc. der einheimischen und der ausléndischen Bevélkerung zu
machen. Die verfligbare statistische Information ist vor allem unzureichend hinsichtlich der
differenzierten Erfassung der Zielgruppen der Integration. Daher kann die Integration der
Bevdlkerung mit Migrationshintergrund mit Blick auf die vorliegenden Fakten und Ursachen
nur anndhernd bestimmt werden.

4.7.2. Darlegung der Ursachen

Die Statistiken werden heute grosstenteils aus Verwaltungsdaten gewonnen. Daher sind die
von der 6ffentlichen Statistik verwendeten Kategorien stark mit politisch-rechtlichen
Definitionen verknipft. Noch immer ist die Unterscheidung Schweizer-Auslénder das
dominante Gliederungskriterium. Bei bestehenden statistischen Reprasentativbefragungen
ist der Migrationsstatus beziehungsweise der Umstand, dass eine Person aus dem Ausland
zugewandert ist, in der Regel kein Bestandteil des Fragenkatalogs.

Integrationsrelevante Analysen missen nach Alter, Geschlecht, Herkunft,
Anwesenheitsdauer, individuellen und sozialen Ressourcen sowie Motiven der Migration
unterscheiden. Diese Informationen sind aber — mit Ausnahme der demografischen
Grunddaten — in vielen statistischen Erhebungen nicht oder nicht in der nétigen Qualitat
erfasst, und es muss auf Annaherungen zurtickgegriffen werden. Zudem ist es oft schwierig,
die Nachkommen von Migrantinnen und Migranten in den statistischen Daten zu erkennen.

4.7.3. Rahmenbedingungen und bestehende Massnahmen

Das BFS hat damit begonnen, der Anwesenheitsdauer und dem Migrationsstatus vermehrt
Beachtung zu schenken und auch Informationen zur "zweiten Generation" zu erheben (so
insbesondere in der Volkszahlung und in der Schweizerischen Arbeitskrafteerhebung SAKE).
Bei Erhebungen im Bildungsbereich (wie z.B. PISA) gehort die Ermittlung des
Migrationshintergrunds heute bereits zum Standard, um die Integration ins Bildungssystem
unabhangig von der Staatsangehdrigkeit beurteilen zu kénnen.
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Wegen der unzureichenden Datengrundlage und fehlenden Ressourcen ist das BFS kurz-
und mittelfristig nicht in der Lage, die fehlenden Kennzahlen zur Integration umfassend
bereitzustellen und regelméssig zu aktualisieren. Eine wichtige Wissenslicke bleibt somit
vorlaufig weiterhin bestehen. Besondere Anstrengungen werden im Bereich der polizeilichen
Kriminalstatistik und der Sozialhilfestatistik unternommen, um vergleichbare und
aussagekraftige Daten fUr auslandische und schweizerische Personen zu gewinnen.

Zur Verbesserung der statistischen Datengrundlage beabsichtigt das BFS mittelfristig ein
integriertes statistisches Informationssystem tber Personen und Haushalte aufzubauen,
welches den europdaischen Anforderungen Rechnung tragt und die nationalen Bediirfnisse
angemessen bericksichtigt. Dieses System setzt sich aus Registerdaten, heute
bestehenden Erhebungen (z.B. SAKE) und neuen, ergdnzenden Erhebungen zusammen.
Die Auswertung von Registerdaten und erganzenden Erhebungen Iésen ab 2010 die
bisherige Volkszahlung ab. Mit einer jahrlichen Auswertung von Personenregistern des
Bundes, der Kantone und Gemeinden werden die demografischen Basisinformationen
gewonnen. Befragungen, eine jahrliche Strukturerhebung der nicht in Registern enthaltenen
Merkmale, eine Omnibusbefragung zu Einstellungen und Wertehaltungen und flnfjahrige
thematische Stichprobenerhebungen zu Schwerpunktthemen wie Gesundheit, Mobilitat,
Familie und Generationen, kulturelle Vielfalt und Integration sowie Aus- und Weiterbildung
erganzen diese Informationen.

In diesem Zusammenhang werden konzeptionelle Vorgaben erarbeitet, um die Zielgruppen
der Integration durch die Aufnahme von harmonisierten Schlisselmerkmalen identifizieren zu
kénnen. Darauf abgestltzt soll ein Indikatorenset geschaffen werden, welches tber
Strukturen und Prozesse der Integration regelmassig, systematisch und koharent informiert.
Ziel dieser Aktivitaten ist die Produktion und regelmassige Nachfiihrung von aktuellen und
verlasslichen statistischen Indikatoren, welche eine wichtige Wissensgrundlage fiir
informierte und transparente Entscheidungen und Einschatzungen zukuinftiger
Entwicklungen im Integrationsbereich bilden.

4.7.4. Ausbau bestehender Massnahmen des BFES

Massnahme 1:

Indikatorenset zur Integration der Bevolkerung mit Migrationshintergrund: Erstellen der
Datenbasis fur die regelmassige Berechnung und Nachflihrung von bereits heute
verfigbaren Schlisselindikatoren fur einzelne Migrantengruppen. Kurzfristiges Ziel ist die
Berechnung einer ersten Serie von ca. 15 Schlusselindikatoren auf der Basis bestehender
Register und Erhebungen (Zentrales Auslanderregister ZAR, automatisiertes
Personenregister AUPER, Schweizerischen Arbeitskrafteerhebung SAKE) ab 2008.

Massnahme 2:

Revision Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS): (in Zusammenarbeit mit dem Fedpol >
siehe auch Massnahmen Fedpol): Die kantonalen und nationalen polizeilichen
Kriminalstatistiken werden komplett revidiert. Es wird eine nationale Datenbank samtlicher
spezifizierten polizeilichen Ereignisse aufgebaut. Anhand detaillierter Angaben zu den
Tatverdachtigen und den Opfern werden differenzierte Analysen zum Aufkommen, zur
Struktur und zur Entwicklung der Delinquenz und Opferwerdung von ausléndischen
Personen durchgefihrt. Mittels systematischer Vergleiche der schweizerischen mit der
sténdigen ausléndischen Wohnbevolkerung werden Indikatoren zu allfalligen
Integrationsdefiziten erarbeitet und kontinuierlich weitergefuhrt.
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Massnahme 3:

Weiterer Aufbau der Sozialhilfestatistik (SHS): Die Sozialhilfestatistik im engeren Sinn ist
in den Jahren 2001 bis 2005 realisiert und in den Kantonen eingefiihrt worden. In einer
zweiten Etappe werden im Laufe der nachsten 3 Jahre weitere vorgelagerte
Bedarfsleistungen miteinbezogen (Sozialhilfestatistik im weiteren Sinne). Es wird eine
nationale Datenbank aufgebaut, die alle Empfangerinnen und Empféanger von Sozialhilfe und
weitere wichtige bedarfsabhangige Sozialleistungen umfasst. Anhand detaillierter Angaben
kénnen Informationen zum Bestand, zur Entwicklung und zu spezifischen Personengruppen
in der Sozialhilfe sowie zu sozialen und beruflichen Integrationsmassnahmen zur Verfigung
gestellt werden.

4.7.5. Zusatzmassnahme des BFS

Zusatzmassnahme 1:

Ausbau und Weiterentwicklung des Indikatorensets zur Integration der Bevdlkerung
mit Migrationshintergrund: Mittelfristiges Ziel ist die Verbesserung der unvollstandigen und
heterogenen Datenlage im Rahmen des aufzubauenden, integrierten statistischen
Informationssystems Uber Personen und Haushalte auf der Grundlage von Register- und
Befragungsdaten. Fachliche Konzepte sind zu erstellen, damit die Zielbevdlkerung der
Integration in den Erhebungen im notwendigen Differenzierungsgrad erfasst werden kann.
Fragenkataloge, welche insbesondere tber die soziokulturelle Dimension der Integration
informieren kdnnen, sind auszuarbeiten. Die Datenbank Uber Integrationsindikatoren ist zu
erweitern. FUr eine zeitgerechte und adaquate Umsetzung des Zieles sind zusatzliche Mittel
notwendig und werden beantragt.

4.8. Massnahmen des Bundesamts fir Sozialversicherungen BSV

4.8.1. Darlegung der wichtigsten Probleme

Ungefahr ein Drittel der alteren Migrantinnen und Migranten bleiben wahrend ihrer Pension
in der Schweiz, ein Drittel kehrt in ihr Herkunftsland zurtick und ein Drittel verbringt das
Rentenalter in beiden Landern. Diese Personen mussen Uber ihre Rechte, Pflichten und
Mdglichkeiten im Alter informiert werden, damit sie entscheiden kénnen, ob sie in der
Schweiz bleiben oder nicht. 110'000 Auslanderinnen und Auslander, die 65 Jahre oder alter
sind und in der Schweiz leben, ziehen immer ofters eine Pflege im Altersheim oder einer
medizinisch-sozialen Institution in Erwégung. Die betroffenen Institutionen sind doppelt
besorgt Gber die Integration der Migrantinnen und Migranten: Einerseits haben einige ihrer
Kunden und andererseits auch ein Teil des Personals einen Migrationshintergrund.

Eine Erhebung im Jahre 2002 hat ergeben, dass von tiber 50 % der in der Schweiz lebenden
Jugendlichen mindestens ein Elternteil einen ausléndischen Pass besitzt. Der Anteil
auslandischer Jugendlicher zwischen 14 und 17 Jahren ist in den letzten 20 Jahren von

14 % auf 21 % aller Jugendlichen gestiegen. Hingegen hat eine Erhebung zur
Mitgliederstruktur der Pfadibewegung Schweiz bestatigt, dass der Anteil der Kinder und
Jugendlichen von auslandischen Eltern im Vergleich zum schweizerischen Mittel klein ist (3-
10 % je nach Altersstufe). Auch andere Jugendverbdnde kommen zu der Einschatzung,
dass Jugendliche mit Migrationshintergrund stark untervertreten sind. In allen grossen
Jugendverbanden besteht jedoch eine zunehmende Sensibilitat fur die Problematik
verbunden mit Pilotvorhaben und Ausbildungsanstrengungen, um eine Offnung der
Jugendverbandsarbeit zu erreichen.

64/97



Bericht Integrationsmassnahmen
Uber den Handlungsbedarf und die Massnahmenvorschlage der zustandigen Bundesstellen im Bereich der Integration von
Ausléanderinnen und Ausléandern per 30. Juni 2007

Referenz/Aktenzeichen: G193-0163

4.8.2. Darlegung der Ursachen

Die Integration von Migrantinnen und Migranten im Alter stellt eine Herausforderung dar fur
Heime, medizinisch-soziale Einrichtungen und andere Hilfsorganisationen. Sowaohl
Sprachschwierigkeiten als auch andere Essgewohnheiten, Lebensweisen und Brauche
kénnen Hindernisse im Bereich der Pflege und Hilfe darstellen.

Wissenschattliche fundierte Aussagen tber Griinde und Ursachen der Untervertretung von
Jugendlichen mit Migrationshintergrund in den Jugendverbé&nden kdnnen nicht gemacht
werden. Es kdnnen jedoch folgende mdgliche Grinde genannt werden: der traditionelle
Rekrutierungsmodus bewirkt ein Reproduzieren der Mitgliederstruktur, die
Jugendverbandsarbeit ist bei Jugendlichen und Erwachsenen mit Migrationshintergrund
wenig bekannt, die in den Jugendverbanden aktiven Jugendlichen stammen mehrheitlich aus
der Mittelschicht, in welcher Auslanderinnen und Auslander untervertreten sind.

4.8.3. Rahmenbedingungen und bestehende Massnahmen

Aufgrund von Artikel 101bis AHVG kann die Altersversicherung Subventionen fur die
Unterstitzung im Alter ausrichten. Das Bundesamt fiir Sozialversicherungen (BSV) schliesst
dazu Leistungsvertrage mit Organisationen auf dem nationalen Niveau ab (bspw. Pro
Senectute, CURAVIVA, Spitex Verband Schweiz, Rotes Kreuz Schweiz).

Gemass Artikel 101bis AHVG wird beispielsweise das Projekt "Mitgrationsbus" mitfinanziert.
Mit einer landesweiten Informationskampagne sollen die alteren Migrantinnen und Migranten
einerseits auf Fragen die sich in der Rente und im Alter ergeben sensibilisiert werden.
Andererseits soll die Zielgruppe uber ihre Rechte und das Dienstleistungsangebot fir altere
Personen informiert werden.

Jugendorganisationen spielen eine wichtige Rolle bei der Sozialisation der Jugendlichen, der
Partizipation am gesellschaftlichen Leben sowie bei der Erwerbung der Selbststéandigkeit und
beim Ubernehmen der Verantwortung.

Auf der Grundlage des Bundesgesetzes Uber die Forderung der ausserschulischen
Jugendarbeit (Jugendférderungsgesetz, JFG) gewahrt der Bund Finanzhilfen an
Jugendorganisationen, welche im ausserschulischen Bereich téatig sind (Vereine, Non-Profit-
Organisationen). Es handelt sich dabei namentlich auch um Beitrdge an die Aus- und
Weiterbildung von Jugendlichen, welche in der Jugendarbeit in verantwortlicher Stellung tatig
sind sowie an spezifische Projekte mit dffentlichem Charakter und von nationalem Interesse.

4.8.4. Ausbau bestehender Massnahmen des BSV

Massnahme 3:

Forderung von integrationsrelevanten Projekten im Rahmen der Altershilfe:
Integrationsrelevanten Projekte, die den Bedurfnisses der alteren Migrantinnen und
Migranten entsprechen, werden gefdrdert (nach Art. 101bis AHVG). Im Rahmen von
laufenden und neuen Leistungsvertragen wird mit Vertragspartner vereinbart, gezielte
Massnahmen fir die altere Migrationsbevoélkerung zu entwickeln und umzusetzen.

Massnahme 4:

Ausbildung und Sensibilisierung der Jugendleiter und -leiterinnen zum Thema
Integration: Die revidierte Vereinbarung fur Entschadigungen fir Jugendleiterinnen-
beziehungsweise Jugendleiterausbildungen von Jugendorganisationen bericksichtigt das
Integrationsanliegen.
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4.9. Massnahmen des Bundesamts fir Wohnungswesen BWO
4.9.1. Darlegung der Probleme

Haushalte auslandischer Herkunft sind unter den Haushalten mit vergleichsweise schlechter
Wohnungsversorgung liberproportional vertreten.*® Zudem gehéren sie zu den Haushalten
mit Uberdurchschnittlich haufigen Wohnungswechseln.>* Beengte Wohnverhéltnisse sind fiir
Kinder und Jugendliche Anlass, sich mehr als andere im 6ffentlichen Raum aufzuhalten. Die
haufigen Wohnungswechsel verhindern, dass sich ausléndische Kinder und Erwachsene in
Nachbarschaften einleben und lernen, die im alltdglichen Zusammenleben wichtigen
Umgangs- und Verhaltensregeln zu respektieren.

4.9.2. Darlequng der Ursachen

Als Ursachen der schlechteren Wohnungsversorgung spielen nachfrageseitig der Mangel an
finanziellen Ressourcen, fehlendes Wissen tber das Funktionieren des Marktes und dessen
Angebote, andere Praferenzen (z.B. Zahlungen ins Heimatland) sowie andere Wohnkulturen
der Auslanderinnen und Auslander eine Rolle. Angebotsseitige Ursachen sind ein Mangel an
preisgunstigen und qualitativ guten Wohnungen, die sich in Siedlungen mit attraktivem
Standort und integrationsférdernden Massnahmen, (namentlich bauliche und
organisatorische Konzepte) befinden, sowie Diskriminierungen durch Mieter- und
Vermieterschatft.

Die angebotsseitigen Ursachen sind ohne unerwtinschte Eingriffe in den Markt schwierig zu
beeinflussen, da Investoren aufgrund von Renditeliberlegungen in der Regel wenig Interesse
zeigen, auch fur die einkommensschwachere Nachfrage Wohnraum guter Qualitat an
zumutbaren Standorten zur Verfigung zu stellen. Es sind die gemeinnitzigen
Wohnbautrager (Wohnbaugenossenschaften, Stiftungen, gemeinniitzige AG’s etc.), welche
mit ihrer Verpflichtung zur Kostenmiete Gewabhr leisten, dass ihr Wohnraum langfristig
preisglnstig bleibt.

4.9.3. Rahmenbedingungen und bestehende Massnahmen

Aufgrund des haufig fehlenden Eigenkapitals sind gemeinnitzige Wohnbautrager far
Neubauvorhaben und Gebaudeerneuerungen oftmals auf 6ffentliche Unterstiitzung
angewiesen. Neben Finanzierungshilfen braucht es in einer Anfangsphase zuséatzlich
spezifische Vergilnstigungen der Mieten teurer Neubau oder erneuerten Wohnungen, damit
diese an die Zielgruppen vermietet werden kénnen. Gemeinnutzige Wohnbautréger bieten
zudem oftmals weitere Zusatzleistungen, die fir die gesellschaftliche Integration und den
Zusammenhalt von grosser Bedeutung sind. Dazu gehdren Gemeinschaftsraume,
Kindergarten und Horte sowie Mieterberatungen.

Offnung im gemeinniitzigen Sektor: Die Mittel der Wohnraumférderung des Bundes kommen
heute im Mietsektor ausschliesslich gemeinnttzigen Bautragern und deren Mieterschaft
zugute. Der gemeinnutzige Sektor ist aufgrund der in einer gemeinsamen Charta

* Farago, Peter; Beat Brunner (2005): Wohnverhaltnisse ausgewahlter sozialer Gruppen. In:

Wohnen 2000. Schriftenreihe Wohnungswesen, Band 75: Grenchen.

Farago, Peter; Beat Brunner (2004): Wohnverhaltnisse in der Schweiz 1970 — 2000.
Forschungsbericht BWO: Grenchen: S. 80ff.
www.bwo.admin.ch/dokumentation/00106/00108/index.html?lang=de
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festgehaltenen Ziele und der offentlichen Unterstitzung pradestiniert, einen wichtigen
Integrationsbeitrag zu leisten (vgl. Beispiel im Kasten). Das gemeinnitzige Angebot hat sich
in jungerer Zeit stark fir auslandische Haushalte gedffnet, doch besteht bei verschiedenen
Bautrdgern noch Verbesserungspotenzial.

Beispiel: Siedlung Regina-Kagi-Hof in Neu-Oerlikon: Diese durch die Allgemeine Baugenossenschaft
Zurich (ABZ) vor wenigen Jahren dank Unterstltzung von Bund und Kanton Zurich erstellte Siedlung
bietet in einem stadtischen Entwicklungsgebiet mit generell hohem Mietzinsniveau
Familienwohnungen an, die auch fur einkommensschwache Haushalte erschwinglich sind. In der
Uberbauung mit 126 Wohnungen wird knapp ein Drittel von auslandischen Haushalten bewohnt, was
fur ein Neuangebot ein ungewoéhnlich hoher Anteil ist. Kinder mit auslandischen Eltern wachsen
zusammen mit einheimischen Kindern auf und sprechen schnell deren Sprache. Uber die
Gemeinschaftsraume und gemeinschaftsfoérdernde Aktivitdten der Siedlungskommission werden
Kinder wie Eltern in die Siedlungsgemeinschatft integriert, sie lernen die hier geltenden Grundwerte
und Verhaltensregeln kennen und der Gruppendruck der Siedlungsgemeinschaft bewirkt, dass diese
auch respektiert werden. Dieses Beispiel®* zeigt, wie dank 6ffentlicher Unterstiitzung der
Wohnbautrager auslandische Haushalte in sozial durchmischten Siedlungen und Quartieren wohnen
kénnen und nicht mit Wohnraum minderer Qualitat in infrastrukturell schlecht ausgestatteten
Quatrtieren mit bereits hohem Ausléanderanteil Vorlieb nehmen muissen.

Gezielte Bundesdarlehen: Die Bundeskompetenz fir die Wohnbauférderung ist in Artikel 108
BV festgehalten. Als Ausfihrungsgesetz dient seit 2003 das Wohnraumfoérderungsgesetz
(WFG). Dieses sieht als Hauptinstrument Bundesdarlehen vor, mit denen die
Wohnungsmieten fur einkommensschwache Haushalte dank Verzicht auf die Verzinsung
gezielt verbilligt werden konnen.

Indirekte Bundesmittel fir gemeinnitzigen Wohnungsbau: Der Bundesrat hat am 28. Februar
2007 beschlossen, auf die Ausrichtung dieser Darlehen, die im Rahmen des
Entlastungsprogramm 03 fur den Bundeshaushalt (EP 03) bis Ende 2008 sistiert worden
war, kunftig zu verzichten. Weitergefuhrt und im Finanzplan ab 2009 mit Mitteln versehen
werden hingegen die so genannten indirekten Hilfen fir den gemeinnitzigen Wohnungsbau:
Bundesbirgschaften fiir die Anleihen der Emissionszentrale der gemeinnitzigen Bautrager
(EGW) sowie zinsguinstige Darlehen aus dem Fonds de roulement, den die
Dachorganisationen der gemeinnttzigen Bautrager im Auftrag des Bundes verwalten.

Gestitzt auf Artikel 41 des Wohnraumforderungsgesetzes (WFG) vom 21. Mérz 2003 fordert
der Bund die Wohnforschung mit dem Ziel, die Markttransparenz zu erhfhen sowie das
Wohnungsangebot und das Wohnumfeld zu verbessern. Dazu dienen jeweils vierjahrige
Forschungsprogramme, die das Amt zusammen mit der Eidgenéssischen Kommission fur
Wohnungswesen (EKW) erstellt. Bereits im aktuellen Programm figuriert als Schwerpunkt die
Lintegration im Wohnungswesen“. Unter diesem Titel sind unter anderem
Quartierentwicklungsprojekte unterstitzt und evaluiert worden, auf die bei der Konzeption
von "Projets urbains” (siehe Kapitel 3) aufgebaut werden kann. Weitere Themen der
Forschungsarbeiten waren die Ursachen und Ablaufe von Mieterkonflikten oder die
spezifischen Wohnprobleme ausléndischer Arbeitskrafte in Tourismusgebieten. Das BWO
wird diese Arbeiten weiterzufiihren und auch im Forschungsprogramm 2008-2011 einen
Schwerpunkt ,Integration“ setzen.

°2 Hugentobler, Margrit; Hoffman, Marco (2006): KraftWerk1 und Regina-Kagi-Hof in Ziirich — vier

Jahre nach Bezug: Grenchen.
www.bwo.admin.ch/dokumentation/00106/00108/index.html?lang=de
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4.9.4. Ausbau bestehender Massnahmen des BWO

Massnahme 1:

Erarbeiten und Verbreiten von Empfehlungen fir Planungsfachleute, Bautrager,
Vermieter- sowie Mieterschaft im Bereich Integration und Wohnen: Im Rahmen der
Forschungs- und Informationsmassnahmen sollen konkrete Empfehlungen und
Massnahmenvorschlage erarbeitet werden. Ziel ist es, Planungsfachleute, Bautrager,
Vermieter- und Mieterschaft im Hinblick auf Verbesserung des Zugangs zum
Wohnungsmarkt, den Abbau von Versorgungsdefiziten sowie auf die Schaffung einer
stabilen und langfristigen Wohnsituation der ausléandischen Zielgruppen zu sensibilisieren.
Finden sich gemeinnitzige Bautrager, welche die Empfehlungen in Bauprojekten umsetzen,
kdnnten diese mit Darlehen unterstlitzt werden, die im "Fonds de roulement” fiir
Modellvorhaben reserviert sind.

4.10. Massnahmen des Eidgendssischen Biuros fir die Gleichstellung von
Frau und Mann EBG

4.10.1. Darlegung der wichtigsten Probleme

Die Gleichstellung zwischen Frauen und Mannern ist in der Schweiz in rechtlicher Hinsicht
weitgehend erreicht. Im tatsachlichen Leben zeigen sich jedoch weiterhin grosse
Ungleichheiten und Diskriminierungen. Beispielsweise verdienen in Erwerbsleben Frauen fiir
die gleichwertige Arbeit nach wie vor weniger als Manner. Die Vereinbarkeit von Beruf und
Familie gestaltet sich schwierig. Der Zugang zum Erwerbsleben ist eingeschrénkt. Frauen
haben in Unternehmen schlechtere Aufstiegsmdglichkeiten als Manner und sind in
Fuhrungspositionen stark untervertreten. Bei Migrantinnen kumulieren sich
Diskriminierungen auf Grund des Geschlechts mit den Faktoren Herkunft und
Aufenthaltsstatus. Sie stellen deshalb eine besonders gefahrdete Gruppe dar.

4.10.2. Darlequng der Ursachen

Studien aus den In- und Ausland belegen, dass die Benachteiligungen von Frauen in
Gesellschaft und Kultur stark verankert ist. Sie bewirken unter anderem, dass Frauen
schlechtere Chancen haben sich beruflich zu qualifizieren und 6konomisch unabhangig zu
werden. Bei Migrantinnen wirkt sich erschwerend aus, dass Fahigkeiten und Kompetenzen,
die im Herkunftsland férderlich sind, in der Schweiz auf Grund der unterschiedlichen Kultur
keine oder nur eine marginale Bedeutung haben. Oft fiihrt auch eine fehlende Ausbildung
verbunden mit ungeniigenden Sprachkenntnissen und fehlenden sozialen Beziehungen zu
einer gewissen Ausgrenzung.

4.10.3. Rahmenbedingungen und bestehende Massnahmen

Das Eidg. Buro fur die Gleichstellung von Frau und Mann kann im Rahmen der Finanzhilfen
nach dem Gleichstellungsgesetz (Artikel 14 und15 GIG) Projekte unterstitzen, welche die
Gleichstellung von Frau und Mann im Erwerbsleben férdern. Die Férderbereiche umfassen
den Zugang zum Erwerbsleben, die Gleichstellung am Arbeitsplatz und die Férderung der
Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Zudem kénnen Beratungsstellen mitfinanziert werden,
die Frauen bei beruflichen Fragen informieren und beraten. Im Rahmen dieser Finanzhilfen
werden auch Projekte unterstitzt, die sich spezifisch an Migrantinnen richten.
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In den letzten Jahren konzentrierten sich die Projekte, die mit Finanzhilfen nach dem
Gleichstellungsgesetz unterstitzt wurden und sich spezifisch an Migrantinnen richteten,
mehrheitlich darauf, den Zugang zur Erwerbsarbeit zu erméglichen. So wurden
beispielsweise spezifische Qualifikationsprogramme fiir den Einstieg in die Gastronomie-
oder Verkaufsbranche entwickelt. In andern Projekten wurden Informationen zur
Berufshildung und zur Arbeitswelt vermittelt. In Mentoringprogrammen wurden junge
Migrantinnen auf der Suche nach einer Lehrstelle begleitet. Zudem wurden in verschieden
Sprachen Informationen zum Gleichstellungsgesetz, zum Arbeitsrecht und zur Frage der
Rechte am Arbeitsplatz bei Schwangerschaft und Geburt erarbeitet. Eine vollstandige
Ubersicht der unterstiitzten Projekte bietet die Internetsite www.topbox.ch.

Mit Finanzhilfen nach dem Gleichstellungsgesetz werden aktuell zehn Beratungsstellen
mitfinanziert, die Frauen in Fragen zur beruflichen Entwicklung und zu
Diskriminierungssituationen informieren und unterstiitzen. Diese Beratungsdienstleitungen
werden zum Teil auch von Migrantinnen genutzt.

4.10.4. Massnahmen des EBG

Die bestehenden Massnahmen werden weitergefihrt. Es werden keine weiteren
Massnahmen entwickelt.

4.11. Massnahmen der Fachstelle fir Rassismusbekampfung FRB
4.11.1. Darlegung der wichtigsten Probleme

Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit sind langfristig wirkende gesellschatftliche
Probleme, denen kontinuierlich entgegengetreten werden muss. Der Staat spielt dabei eine
zentrale Rolle. Er hat die Grundrechte aktiv zu férdern (Art. 35 BV) und jede Form der
Diskriminierung (Art. 8 BV), wie Rassismus und Fremdenfeindlichkeit zu bekampfen.

Diskriminierungen kommen in allen Lebensbereichen vor. Im Integrationsbericht des BFM
wird z.B. auf zwei Studien verwiesen. Die erste belegt die diskriminierenden Motive, die dazu
fuhren, dass Auslanderkinder durch ungleiche Zuweisungspraxis in Sonderschulen und
Sonderklassen (Kleinklassen, Hilfsklassen) benachteiligt werden.>® Die zweite belegt die
Diskriminierung von Lehrstellensuchenden, die insbhesondere Tirken und albanisch
sprechende Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien trifft.>*

Der Einsatz fur Integration und Chancengleichheit bedingt einerseits den Einsatz gegen
Diskriminierung. Und jeder Fall von Diskriminierung unterwandert andererseits die
Integrationsbemuihungen. Die Respektierung der Grundrechte kann von Migrantinnen und
Migranten nur eingefordert werden, wenn diese auch vom Staat glaubhaft verteidigt und von
allen Teilen der Bevolkerung respektiert werden.

*% Lanfranchi, Andrea (2005): WASA 1I: Nomen est omen: Diskriminierung bei sonderpadagogischen

Zuweisungen. Schweizerischer Zeitschrift fur Heilpadagogik, Nr. 7-8 Vorabdruck).

Fibbi, Rosita; Kaya, Bilent; Piguet, Etienne (2003a): Le passeport ou le dipldme? Etude des
discriminations a I'embauche des jeunes issus de la migration. SFM (Forum suisse pour I'étude
des migrations et de la population) Neuchétel.
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4.11.2. Darlegung der Ursachen

Unabhéangige Studien belegen, dass nicht geahndete Diskriminierungen und
fremdenfeindliche Haltungen und Handlungen messbare Konsequenzen fir den sozialen
Frieden im Land haben. Die Entwicklung in den Nachbarstaaten weckt die Befurchtung, dass
sich die Problematik in Zukunft verscharfen kénnte. Entwicklungen im internationalen
Kontext beeinflussen auch die hiesigen Manifestationen von Rassismus.

Das Zusammenleben von Menschen unterschiedlichster Herkunft, die
Integrationsbemihungen auf dem Arbeitsmarkt, im Wohn- und Bildungsbereich und in der
Freizeit fUhren notwendigerweise zu Spannungen und Konflikten zwischen Zuwanderern und
Schweizern sowie zwischen unterschiedlichen Zuwanderungsgruppen. Deshalb tragen
Sensibilisierung, Pravention und gezielte Intervention zur Konfliktentscharfung und einer
erfolgreichen Integration bei.

4.11.3. Rahmenbedingungen und bestehende Massnahmen

Die Bek&dmpfung von Diskriminierung ist eine Querschnittsaufgabe verschiedener Bereiche
und Themen. Die Fachstelle fir Rassismusbekdmpfung (FRB) arbeitet mit zahlreichen
Bundesstellen zusammen, um das Anliegen der Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung
im Rahmen der Regelstrukturen zu verankern. Besonders hervorzuheben ist die
Zusammenarbeit im Bereich der Integration.

Die Fachstelle zur Bildung, Professionalisierung und Vernetzung leistet gezielte Aktivitaten.
Ihre Einsatzbereiche sind zurzeit schwergewichtig: Bildung, Jugendarbeit, Arbeitswelt und
gesellschaftliche Integration.

Im schulischen Bereich unterstiitzt die FRB die gemeinsam von Bund und der
Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) getragene Stiftung
Bildung und Entwicklung (SBE). Diese stellt Lehrmaterialien bereit, bietet Aus- und
Weiterbildungen an und unterstitzt entsprechende schulische Projekte finanziell und
inhaltlich. Die EDK hat nach einer Evaluation den Tétigkeiten der SBE eine sehr positive
Wirkung attestiert.

Im nicht-schulischen Bereich unterstitzt die FRB Anlauf- und Beratungsstellen fiir Opfer
rassistischer Diskriminierung und fur Hilfe bei Konfliktsituationen, die Professionalisierung
von fachspezifischen Organisationen, die nachhaltige Vernetzung engagierter
Organisationen Uber regionale und fachspezifische Grenzen hinweg, die Vervielfaltigung und
spezifische Ausrichtung von Aus- und Weiterbildungen sowie die Erprobung und Evaluation
innovativer Zugange zur Intervention, Pravention und Sensibilisierung.

4.11.4. Ausbau bestehender Massnahmen der FRB

Massnahme 1:

Schaffung eines Monitoring Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Antisemitismus sowie
Rechtsextremismus und Gewalt: Prifung und Erarbeitung eines Monitoringsystems zur
Erhebung fremdenfeindlicher, rassistischer, antisemitischer und zu Gewalt aufrufender
Tendenzen in der Bevdlkerung der Schweiz.

Massnahme 2:

Publikation von Resultaten des NFP 40+ , Rechtsextremismus: Ursachen und
Gegenmassnahmen* fir ein breites Publikum: Im Rahmen des NFP 40+
~Rechtsextremismus: Ursachen und Gegenmassnahmen* wurden 13 Projekte unterstuitzt.
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Sechs davon betreffen unmittelbar den Wirkungsbereich der FRB und sollen in drei
Broschiren zu folgenden Themen publiziert werden: ,Pravention in der Schule®;
.Massnahmen und deren Evaluation auf Gemeindeebene"; ,Einsteiger, Aussteiger, Opfer*
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5. Koordination der Integrationsmassnahmen (Umsetzungsorganisation)
5.1. Ausgangslage und Auftrag

Artikel 57 des neuen Auslandergesetzes (AuG) legt fest: "Das Bundesamt flr Migration
koordiniert die Massnahmen der Bundesstellen zur Integration der Ausl&nderinnen und
Auslander, insbesondere in den Bereichen der Arbeitslosenversicherung, der Berufshildung
und des Gesundheitswesens.">®

Der Bundesrat hat am 30. August 2006 dem EJPD den Auftrag erteilt, im Bericht an den
Bundesrat per 30. Juni 2007 Vorschlage zur "geplanten Umsetzung der Massnahmen
inklusive der Einfihrung einer geeigneten Umsetzungsorganisation" zu unterbreiten (siehe
Kapitel 1.2 "Bundesratsauftrag Integrationsmassnahmen”).

Die Umsetzungsorganisation dient dazu, die Massnahmen der Integrationsférderung auf
Bundesebene mittels eines Monitorings (Meilensteine und Fortschritt der Massnahmen) zu
begleiten und im Sinne einer koharenten Integrationspolitik aufeinander abzustimmen sowie
den Informationsaustausch zwischen den betroffenen Stellen zu gewéhrleisten.

Die Fraktion der Sozialdemokratischen Partei hat am 19. Dezember 2006 eine Motion
eingereicht, welche die Schaffung eines Eidgendssischen Integrationsdelegierten verlangt
(06.3739: Motion SP-Fraktion Préposé-e fédéral-e a l'intégration). Der Bundesrat hat die
Motion am 28. Februar 2007 abgelehnt und in seiner Antwort in Aussicht gestellt, dass im
Rahmen des vorliegenden Berichts die Schaffung einer Integrationsbeauftragtenstelle
gepriift wird.>®

5.2. Varianten der Umsetzungsorganisation

5.2.1. Variante 1: Erweitertes Mandat der bestehenden Interdepartementalen
Arbeitsgruppe fur Migration 1AM

Auf Fihrungsebene (Stufe Direktion der betroffenen Bundesstellen) wird die bestehende
Interdepartementale Arbeitsgruppe fur Migration (IAM) unter dem Vorsitz des Direktors BFM
vom Bundesrat wie folgt mandatiert.>” Die IAM ist verantwortlich fiir die Koordination der
Umsetzung der mit dem vorliegenden Bericht vorgeschlagenen Massnahmen sowie der
Entwicklung und Umsetzung allfalliger weiterer Massnahmen. Sie ist zustandig fur Fragen
der Koordination von Integrationsmassnahmen des Bundes und stellt bei Bedarf via das
EJPD Antrag an den Bundesrat. Dazu wird sie durch Vertreterinnen und Vertreter der
folgenden Bundesamter und -stellen ergdnzt: EJPD: Bundesamt fir Justiz; EDI: Bundesamt
fur Kultur, Eidgendssisches Biuro fur die Gleichstellung von Mann und Frau; EVD:
Bundesamt fur Berufshildung und Technologie, Bundesamt fir Wohnungswesen; UVEK:

** Das Bundesamt fir Migration verfiigt bereits seit dem 1. Februar 2006 tiber einen entsprechenden,

auf Verordnungsstufe geregelten Auftrag in VIntA Art. 14a.
06.3739 Motion SP-Fraktion vom 19. Dezember 2006: Préposée fédérale a l'intégration.

Die Interdepartementale Arbeitsgruppe fur Migrationsfragen wurde aufgrund des
Bundesratsbeschlusses vom 22. April 1998 eingesetzt. Gemass diesem Beschluss setzen sich die
Teilnehmenden der bestehenden IAM aus Vertretern folgender Bundesstellen zusammen:
Bundesamt fiir Migration, Bundesamt furr Polizei, Politische Abteilung IV (EDA), Direktion
Volkerrecht (EDA), DEZA (EDA), Oberzolldirektion, Bundesamt fiir Zivilluftfahrt, Generalsekretariat
EDI, Bundesamt fur Statistik, Bundesamt flir Gesundheit, Bundesamt fiir Sozialversicherungen,
Staatsekretariat fur Wirtschaft, Eidgendssische Finanzverwaltung.
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Bundesamt fur Raumentwicklung; VBS: Bundesamt flr Sport.
Die IAM trifft sich in der Regel 2- bis 4-mal jahrlich.

Auf Fachebene werden zur Koordination und Begleitung der Massnahmen in den drei
Bereichen

1. Integration in Bildung, Arbeit und Soziale Sicherheit (siehe Kapitel 2),

2. Gesellschaftliche Integration in Wohngebieten ("Projets urbains”; siehe Kapitel 3) und
3. Weitere Massnahmen (siehe Kapitel 4)

folgende, zum Teil schon bestehende Gremien genutzt:

1. Zur Koordination der Massnahmen im Bereich Bildung, Arbeit, Soziale Sicherheit
delegiert das BFM die Umsetzung der Koordinationsaufgabe an die bestehende
Interdepartementale Arbeitsgruppe Ausbildung, Beschéaftigung, auslandische
Arbeitskrafte (AGBA) unter dem Vorsitz des Direktors fur Arbeit im SECO. Die AGBA
wird durch fachlich zustandige kantonale Vertreter aus den Bereichen Berufsbildung,
Arbeitsmarkt, Soziale Sicherheit und Integration sowie durch eine Vertretung der
Fachstelle fiir Rassismusbekampfung (FRB) im GS-EDI erganzt.*®

2. Zur Koordination der Massnahmen im Bereich Gesellschaftliche Integration in
Wohngebieten ("Projets urbains") delegiert das BFM die Umsetzung der
Koordinationsaufgabe an die neue Steuergruppe "Projets urbains" unter dem Vorsitz des
Leiters Agglomerationspolitik im Bundesamt fiir Raumentwicklung (ARE) (siehe dazu
Kapitel 3.3.2 "Organisationsstruktur").

3. Zur Koordination aller weiteren Massnahmen der Bundesamter und -stellen dient der
bestehende Interdepartementale Ausschuss Integration (IAl) unter dem Vorsitz des
zustandigen Vizedirektors BFM.*®

% Die Interdepartementale Arbeitsgruppe Ausbildung, Beschéaftigung, ausléandische Arbeitskrafte

(AGBA) unter dem Vorsitz des Direktors fuir Arbeit im Staatssekretariat fiir Wirtschaft, setzt sich
aus Direktionsmitgliedern oder Vertretern des hdheren Kaders des SECO, des BFM, des BBT und
des BSV sowie kantonaler Vertretern, wie des Verbands der Schweizer Arbeitsamter, zusammen.
Diese Arbeitsgruppe befasst sich namentlich mit Fragen im Schnittstellenbereich von Auslander-
und Arbeitsmarkt- und Berufsbildungspolitik, darunter auch Fragen der (beruflichen) Integration von
Auslanderinnen und Auslandern.

Seit 2004 besteht unter dem Vorsitz des zustandigen Vizedirektors des BFM der der
Interdepartementale Ausschuss Integration (IAl). Es handelt sich um einen erweiterten Ausschuss
der Interdepartementalen Arbeitsgruppe fiir Migrationsfragen (IAM). Der Interdepartementale
Ausschuss Integration wird von den betroffenen Bundesstellen durch mittleres Kader und
wissenschaftliche Mitarbeitende beschickt. Er dient zur Information und zum Austausch von
laufenden Geschéften, welche die Integration betreffen. Vertreten sind folgende Bundesstellen:
Bundesamt fur Migration, Bundesamt fur Polizei, Bundesamt fiir Sozialversicherungen, Bundesamt
fur Statistik, Bundesamt fur Gesundheit, Fachstelle Rassismusbekampfung (GS EDI),
Staatssekretariat fur Wirtschaft, Bundesamt fir Wohnungswesen, Bundesamt fir Raumentwicklung
und Bundesamt fiir Berufsbildung und Technologie. Das Sekretariat der Eidgenéssischen
Auslanderkommission sowie das Sekretariat der Konferenz der Kantonsregierungen sind standige
Gaste.

Um die Umsetzung der Massnahmen zu gewabhrleisten, soll der 1Al von den Amtern und Stellen mit
mittlerem Kader beschickt werden. Zusétzlich ist der Ausschuss durch Vertretende des
Bundesamts fiir Sport, fiir Justiz und fiir Kultur sowie durch das Sekretariat der Kantonalen
Erziehungsdirektorenkonferenz sowie der Konferenz der Integrationsdelegierten zu erganzen.
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Die drei genannten Fachgremien sind der Interdepartementalen Arbeitsgruppe fur Migration
(IAM) unter dem Vorsitz des BFM hinsichtlich aller Belange der Koordination im
Integrationsbereich sowie der Umsetzung der Massnahmen informationspflichtig.

Das BFM stellt die Gesamtkoordination und den Informationsaustausch zwischen den
Fachgremien sicher. Es fuhrt den Vorsitz und das Sekretariat der Interdepartementalen
Arbeitsgruppe fiir Migration IAM. Dazu fihrt das BFM ein Monitoring der Massnahmen durch
und erstattet im Rahmen seines Vorsitzes der Interdepartementalen Arbeitsgruppe fir
Migration IAM regelmassig Bericht.

Das BFM wird von den Bundesstellen bei der Umsetzung der Massnahmen sowie bei der
Planung von weiteren integrationsrelevanten Massnahmen frithzeitig beigezogen (Art. 57
AuG sowie Art. 8 VintA-E). Das BFM kann zur Wahrnahme seines Koordinationsauftrags
allenfalls weitere Fachgremien ins Leben rufen beziehungsweise bestehende Gremien, nach
Absprache mit diesen, mit weiteren Aufgaben betrauen.

Interdepartementale Arbeitsgruppe
far Migrationsfragen 1AM

Vorsitz: Dir. BFM

Fuhrungsebene aller Amter mit direktem Bezug
Zu Integration

BFM

Interdepartementaler
Ausschuss Integration IAl
Vorsitz: BFM

Fachebene Bundesamter und —
stellen sowie interkantonale
Gremien und kantonale Stellen

Steuergruppe
"Projets urbains"

Vorsitz: ARE

Fachebene Bundesamter und -
stellen

Arbeitsgruppe Ausbildung,
Beschéftigung, auslandische
Arbeitskrafte AGBA

Vorsitz: Dir. Arbeit, SECO

Fachebene Bundesamter und -
stellen

Neu: Interkantonale Gremien und
kantonale Stellen

5.2.2. Variante 2: "Eidgendssische/r Integrationsbeauftragte/r"

Gemass der Begriindung der Motion 06.3739 wird mit der Schaffung einer oder eines
Eidgendssischen Integrationsbeauftragten das Ziel verfolgt, die Zusammenarbeit zwischen
den staatlichen Akteuren und den verschiedenen tatigen Organisationen zu férdern, die
Umsetzung von interdepartementalen Projekten der Bundesverwaltung zu verstarken und
nationale Sensibilisierungs- und Weiterbildungsprogramme effizienter durchzufihren.

Die Schaffung einer oder eines Integrationsdelegierten benétigt eine Gesetzesanderung. Im
Rahmen dieser Gesetzesanderung ware zu klaren, welche Aufgaben der
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Integrationsdelegierte wahrnehmen wirde und fur welche das Bundesamt fir und / oder die
Eidgenotssische Kommission im Bereich Migration (Fusion EKA/EKF) weiterhin zusténdig
bliebe. Dies betrifft neben dem Koordinationsauftrag des Bundesamts (Art. 57 AuG)
namentlich die Ausrichtung von finanziellen Beitrédgen zur Integrationsférderung (Art. 55
AuG), der Information (Art. 56 AuG) sowie der Rechtsetzung im Bereich der Integration.

Um die genannten Ziele der Zusammenarbeit und der Durchfihrung interdepartementaler
Projekte und nationaler Programme zu erreichen, misste mindestens auf Bundesebene
unter dem Vorsitz des Integrationsbeauftragten ein interdepartementales
Koordinationsgefass geschaffen werden, @ahnlich wie die unter Variante 1 vorgeschlagene
Interdepartementale Arbeitsgruppe fur Migrationfragen IAM. Des Weiteren wéare zu prifen,
ob auf fachlicher Ebene Arbeitsgruppen zu schaffen, beziehungsweise zu beauftragen
waren.

Integrationsbeauftragter

BFM

i Interdepartementale i
i Bundesbegleitgruppe fur Integration,
. z.B. 1AM '

Fuhrungsebene

Arbeitsgruppe 1 Arbeitsgruppe 2 Arbeitsgruppe 3

Fachebene Fachebene Fachebene

___________________________________________________________________

5.2.3. Wirdigung der Varianten

Variante 1: Erweitertes Mandat der bestehenden Interdepartementalen Arbeitsgruppe fur
Migration IAM

Vorteile: Die Variante entspricht weitgehend der Organisation zur Erstellung des
vorliegenden Berichts, welche sich als effizient erwiesen hat. Sie ist im Rahmen der
bestehenden Ressourcen und Gesetze umsetzbar. Doppelspurigkeiten kdnnen vermieden
werden, indem auf der Fihrungs- wie auch auf der Fachebene bestehende Gefasse und
Gremien genutzt werden. Die Integrationspolitik als Teilauftrag des BFM bleibt bei dieser
Lésung eng mit weiteren Fragen der Migrationspolitik verbunden.

Nachteile: Die Integrationspolitik und -forderung des Bundes erhélt kein klares Gesicht,
sondern ist in die Migrationspolitik eingebettet. Der Direktor des BFM ist neben
Integrationsfragen auch fir weitere Fragen der Migrationspolitik zustandig.

Variante 2: Eidgendssische/r Integrationsbeauftragte/r

Vorteile: Die Integrationspolitik des Bundes erhélt ein klares Gesicht und eine Stimme nach
aussen ("Mister/Miss Integration™).
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Nachteile: Die notwendige Gesetzesadnderung und die Schaffung eines oder einer
Eidgenossischen Integrationsbeauftragten wirde zeitweilig unklare Zustandigkeiten schaffen
und damit die Umsetzung und Koordination der Integrationsmassnahmen (Monitoring)
erschweren.

Der Koordinationsaufwand wiirde mit der Schaffung eines oder einer
Integrationsbeauftragten nicht ab, sondern zunehmen. Da die Integrationspolitik institutionell
aus dem Zusammenhang der Migrationpolitik gerissen wirde, wo sie heute im BFM
angesiedelt ist, ergabe sich neuer Koordinationsbedarf, namentlich mit Fragen der
Zulassungspolitik, bei welcher die Integration gemass Artikel 54 AuG zu berlcksichtigen ist
(dies betrifft namentlich auch die Frage der Integrationsvereinbarung). Des Weiteren
entstinden neue Schnittstellen zu Fragen der internationalen Entwicklung im Bereich
Migration, zu Fragen der Rickkehr sowie insbesondere zu Fragen des Asyls, namentlich der
Finanzierung der Betreuung und Unterbringung von Personen des Asylbereichs durch den
Bund. Koordinationsbedarf ergébe sich auch zu der zu schaffenden neuen Eidgendssischen
Kommmission im Migrations- und Integrationsbereich (Fusion der Eidgendssischen

Auslanderkommission und der Fliichtlingskommission gemass Bundesratsbeschluss vom 31.

Januar 2007).
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6. Finanzierungskonzept und erwartete Wirkungen der Massnahmen

6.1. Auftrag des Bundesrates

Der Bundesratsauftrag vom 30. August 2006 sieht vor, dass im vorliegenden Bericht fir die
Massnahmen "jeweils ein Finanzierungskonzept zu erarbeiten ist, in welchem auch
darzulegen ist, welche Einsparungen als Folge der geplanten Integrationsmassnahmen
allenfalls erzielt werden konnen."

Im Folgenden werden die Finanzierung der geplanten Massnahmen in einer Ubersicht
dargestellt sowie Ausflihrungen zu den erwarteten finanzpolitischen Folgen und Wirkungen
der geplanten Integrationsmassnahmen gemacht.

6.2. Finanzierungskonzept

Die Departemente und Amter schlagen im Rahmen des Bundesratsauftrags vom 30. August
2006 insgesamt 45 Massnahmen zur Verbesserung der Integrationsférderung der
Ausléanderinnen und Auslénder vor.

6.2.1. Ausbau bestehender Massnahmen und Zusatzmassnahmen

Ausbau bestehender Massnahmen: Gemass dem Grundsatz, die Integration durch
Verbesserungen in den Regelstrukturen zu férdern und Sondermassnahmen zu vermeiden,
haben die Amter und Departemente in ihren Zustandigkeitsbereichen namentlich einen
Ausbau bestehender Massnahmen vorgesehen. Dieser ist im Rahmen der geltenden
Gesetze und der bestehenden Budgets und Finanzpldne méglich und wird daher keine
zusatzlichen personellen und finanzielle Konsequenzen haben.

Betreffend den Ausbau der bestehenden Massnahmen haben die Departemente und Amter
daher dort, wo dies mdglich gewesen ist, die Hohe der erwarteten Aufwendungen fir die
geplanten Massnahmen in den kommenden Jahren sowie die betroffenen Kreditpositionen
ausgewiesen (6.2.2.). Es war jedoch nicht oder noch nicht fur alle Massnahmen mdéglich, den
genauen Umfang der Aufwendungen zu beziffern (6.2.3.).

Zusatzmassnahmen: Einige Amter schlagen dem Bundesrat auch neue, zusétzliche
Massnahmen vor. Die Aufwendungen fir diese Zusatzmassnahmen sind im Budget und im
Finanzplan der betreffenden Amter noch nicht eingestellt. Diese Amter beantragen deshalb
fur die Zusatzmassnahmen ab dem Jahr 2009 eine Erhéhung ihres Budgets und ihres
Finanzplans. Falls der Bundesrat den Antragen zustimmt, werden die betreffenden Amter
und Stellen die veranschlagten Aufwendungen in ihren Budgets und Finanzplanen fir das
Jahr 2009 und allfalligen Folgejahre einbringen. Diese werden somit in den normalen
Budgetprozess ab 2009 eingespeist.

6.2.2. Ausgewiesene Aufwendungen der Departemente und Amter fiir den Ausbau
der bestehenden Massnahmen

Fur 16 Massnahmen (Ausbau bestehender Massnahmen) haben die zustandigen Amter und
Stellen die Aufwendungen berechnet. Bei diesen Massnahmen handelt es sich
beispielsweise um die Entwicklung von Informations- und Ausbildungsangeboten von
Fachpersonen oder um die Anpassung von Steuerungs- und Koordinationsinstrumenten. Es
handelt sich auch um gezielte Sondermassnahmen namentlich im Bereich der ergdnzenden
Integrationsforderung des BFM.
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Die Amter und Stellen haben fiir die vorgeschlagenen Massahmen ab 2008 Aufwendungen
von jahrlich zwischen rund 51.5 und 54 Millionen Franken ausgewiesen.

Der weitaus grosste Anteil dieser Aufwendungen betrifft dabei den Ausbau oder die
Neuausrichtung von spezifischen Integrationsférderungsmassnahmen des BFM an den
Regelstrukturen, welche nach den geltenden oder neu in Kraft tretenden gesetzlichen
Bestimmungen ohnehin vorgesehen sind. Es handelt sich dabei um tber 50 Millionen
Franken (jahrliche Aufwendungen fir das Integrationsférderungsprogramm: 14 Millionen
Franken, die neue Integrationspauschale Vorlaufig Aufgenommene/Flichtlinge: 36 Millionen
Franken sowie die Forderung der Integration traumatisierter Personen aus dem Asylbereich:
600'000.-). Fur detaillierte Angaben zu den ausgewiesenen Aufwendungen siehe Tabelle | im
Anhang.

6.2.3. Nicht ausgewiesene Aufwendungen der Departemente und Amter fiir den
Ausbau der bestehenden Massnahmen

Fur 26 Massnahmen konnten die Amter und Stellen die erwarteten Aufwendungen nicht
ausweisen. Diese werden aber im Rahmen der bestehenden Budgets und Finanzplane
erbracht (Ausbau bestehender Massnahmen). Bei diesen Massnahmen handelt es sich
namentlich um eine verstarkte Ausrichtung bestehender Férdermassnahmen hinsichtlich
ihres Beitrags zur Integrationsforderung. Zum gegenwartigen Zeitpunkt kann der Umfang des
Ausbaus dieser bestehenden Massnahmen bzw. die Auswirkung der Neuausrichtung auf die
Finanzierung nicht beziffert werden, da Férdermassnahmen des Bundes in der Regel eine
Mitfinanzierung von Projekttragerschaften oder Kantonen bedingen (z.B. Massnahmen
gemass Berufshildungsgesetz Art. 54 und 55, gemass Arbeitslosenversicherung, gemass
Alters- und Hinterbliebenenversicherung, geméass Jugendférderungsgesetz Art. 5ff, etc.). Fur
detaillierte Angaben siehe Tabelle Il im Anhang.

6.2.4. Zusatzmassnahmen

Drei Amter schlagen dem Bundesrat neue Zusatzmassnahmen ab 2009 vor, welche eine
Erhéhung ihres Budgets und des geltenden Finanzplans bedingen. Es handelt sich um
folgende Amter und Zusatzmassnahmen:

0 Bundesamt flir Neue Schwerpunkteordnung Insgesamt 6 Millionen Franken fur
Migration 2008 - 2011 der die Jahre 2009-2011. Die
Integrationsforderung des beantragte Erh6hung des
Bundes: Krediterhdhung Kreditvolumens ist unbefristet (auch

im Legislaturfinanzplan ab 2012).

0 Bundesamt flr Auf- und Ausbau eines Insgesamt 2 Millionen Franken fiir
Sport Kompetenzzentrums "Sport und  die Jahre 2009-2012.
Integration”
0 Bundesamt fir Ausbau und Weiterentwicklung Insgesamt 480'000.- Franken fiir die
Statistik des Indikatorensets zur Jahre 2009-2012.

Integration der Bevolkerung mit
Migrationshintergrund

78/97



Bericht Integrationsmassnahmen
Uber den Handlungsbedarf und die Massnahmenvorschlage der zustandigen Bundesstellen im Bereich der Integration von
Ausléanderinnen und Ausléandern per 30. Juni 2007

Referenz/Aktenzeichen: G193-0163

Insgesamt beantragen die vier Amter ab 2009 eine Erhéhung der Budgets um jahrlich rund
2.6 Millionen Franken. Fur detaillierte Angaben zu den Aufwendungen siehe Tabelle 11l im
Anhang.

6.3. Erwartete Wirkungen

Hinsichtlich der zu erwartenden Folgen und Wirkungen der geplanten Massnahmen zur
Verbesserung der Integration hat sich gezeigt, dass sich Berechnungen tber das Verhaltnis
von Kosten und Nutzen fir die wenigsten Massnahmen anstellen lassen. Dies liegt einerseits
daran, dass sich die Wirkung von einigen Massahmen nur schwer in Franken und Rappen
abschatzen lassen (z.B. Ausbildung von Fachpersonen). Andererseits lasst sich der Erfolg
des Massnahmepakets insgesamt auch deshalb schwierig abschatzen, weil er stark von der
Art der Durchfihrung sowie von den Rahmenbedingungen (Konjunkturlage, langfristige und
kurzfristige gesellschaftliche und politische Entwicklungen, etc.) abhéngig ist.

Die zustandigen Amter und Stellen werden dort, wo dies geplant und angemessen ist, die
erwartenden Wirkungen und Folgen der getroffenen Massnahmen evaluieren und sich tber
deren Wirkung Rechenschaft zu geben (siehe Massnahmepaket: Tabellarische Ubersicht).

Mit dem Ziel, dem Auftrag des Bundesrates, mogliche "Einsparungen als Folge der
geplanten Integrationsmassnahmen” aufzuzeigen, moglichst zu entsprechen, werden im
Folgenden generelle Uberlegungen und Berechnungen zu Kosten und Nutzen von
Integrationsmassnahmen angestellt. Diese werden soweit moglich auf die konkreten
Massnahmenvorschlage der Amter und Departemente iibertragen.

6.3.1. Allgemeine Uberlegungen zu Kosten und Nutzen der Migration

Befunde des Integrationsberichts: Allgemein hat der Integrationsbericht BFM folgende
Vorteile der Integrationsférderung festgehalten:®

o "Aus volkswirtschaftlicher Sicht: Der leichte Zugang von beruflich weniger qualifizierten
Arbeitskraften aus dem Ausland, der bis Ende der Neunziger Jahre bestand, hat zu
einem extensiven Wachstum der Schweizer Wirtschaft beigetragen, aber die
technologische Erneuerung und die Innovation eher behindert.®* Aus
volkswirtschaftlicher Sicht ist demnach zu erwarten, dass eine verbesserte Integration
der auslandischen Bevodlkerung in den Bereichen Schule, Berufsbildung und
Weiterbildung das Wirtschaftswachstum positiv beeinflusst. Die Férderung der Integration
kann allerdings keine neuen Arbeitsplatze schaffen; sie verbessert jedoch die Chancen
auf dem Arbeitsmarkt.

0 Aus gesellschaftspolitischer Sicht: Die Integration der auslandischen Bevolkerung
erleichtert das Zusammenleben und ermdglicht es den Auslanderinnen und Auslandern,
ihre Fahigkeiten tatsachlich zu nutzen. Dies entspricht auch den Anliegen der
Bundesverfassung hinsichtlich der Menschenwirde, der Rechtsgleichheit sowie der
Sozialziele.

o Aus finanzpolitischer Sicht: Es bestehen keine aktuellen Untersuchungen hinsichtlich der
finanziellen Auswirkungen der Zuwanderung. Eine verbesserte Integration der

BFM (2006). Probleme der Integration von Auslanderinnen und Auslandern in der Schweiz. Bern:
BFM: S. 104.

®. Botschaft zum Bundesgesetz tiber die Auslanderinnen und Auslander (AuG) vom 8. Marz 2002:

3726. http://www.admin.ch/ch/d/ff/2002/3709.pdf.
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auslandischen Bevdlkerung in den Arbeitsmarkt tragt indessen zu einem steigenden
Steueraufkommen und zu geringeren Kosten im Sozialsystem bei."

Fur das Jahr 1990 hatte eine Studie erstmals belegt, dass ein auslandischer Haushalt
jahrlich mittels Abgaben und Steuern deutlich mehr zu den 6ffentlichen Finanzen beitragt, als
er an staatlichen Leistungen bezieht.®? Auch Studien aus dem Ausland zeigen auf, dass
Auslanderinnen und Auslander sich im Allgemeinen nicht als finanzielle Last fur den Staat
erweisen.®®

Daten des Bundesamtes fiur Statistik fiir die Periode 2000-2003 zeigen“, dass ein
durchschnittlicher auslandischer Haushalt 950 Franken an AHV-, Pensionskassen und
sonstigen Sozialleistungen bezieht, jedoch 2190 Franken an Sozialversicherungsleistungen,
Krankenkassenpramien sowie Steuern und Gebuhren zahlt. Bei den schweizerischen
Haushalten belaufen sich die entsprechenden Zahlen auf 1610 bzw. 2145 Franken. In
beiden Fallen sind die obligatorischen Transferausgaben deutlich grosser als die bezogenen
Transfereinkommen. Bei den auslandischen Haushalten ist das Verhdltnis aber deutlich
positiver.

Dies erklart sich vor allem dadurch, dass die schweizerischen Haushalte wesentlich alter
sind als die auslandischen Haushalte und mehr AHV- und Pensionskassenleistungen
beziehen. Die auslandischen Haushalte sind jinger und grosser, umfassen mehr Kinder und
junge Erwachsene im Erwerbsalter. Entsprechend beziehen sie im Durchschnitt auch mehr
~sonstige Sozialleistungen® (vor allem ALV und Sozialhilfe) als die schweizerischen
Haushalte. Auffallend ist andererseits, dass die auslandischen Haushalte durchschnittlich
weniger Steuern bezahlen als die schweizerischen Haushalte. Dies hangt mit dem tieferen
pro Kopf Einkommen und dem geringeren Selbstandigenanteil bei den auslandischen
Haushalten zusammen.

Die ,Transferbilanz" ist bei neu zugewanderten Personen mit Aufenthaltsbewilligung positiver
als bei den Personen mit Niederlassungsbewilligung, die bereits seit langerem in der
Schweiz leben. Dies ist unter anderem eine Folge der veranderten Herkunft und Struktur der
Neuzuwanderer, die seit dem Ende der 1990er Jahre beruflich wesentlich hdher qualifiziert
sind.

Diese Daten zeigen, dass das finanzpolitische Potenzial®®

Auslanderinnen und Ausléander vor allem darin liegt, dass

einer verbesserten Integration der

o die Abhangigkeit von Sozialleistungen (ALV und Sozialhilfe) reduziert wird und

o die Einkommen aus unselbstandiger und selbstandiger Arbeit durch eine erfolgreiche
Integration in den Arbeitsmarkt steigen.

%2 Straubhaar, Thomas und René Weber (1993): Die Wirkungen der Einwanderung auf das staatliche

Umverteilungssystem des Gastlandes. Eine Empirische Untersuchung fir die Schweiz, in:
Schweizerische Zeitschrift fur Volkswirtschaft und Statistik 1993, Vol. 129 (3): S. 514

Sheldon (2007): Migration, Integration und Wachstum. Wirtschatftliche Performance und
Auswirkung der Auslander in der Schweiz, Universitat Basel, 66ff stellt die Forschungsliteratur zu
Auswirkungen von Zuwanderung und Integration auf die 6ffentlichen Finanzhaushalte dar.

BFS (2007), Spezialauswertung der Einkommens- und Verbrauchserhebung (EVE) fir die Jahre
2000-2003 (Mittel von vier Jahren).

Von Loeffelholz Hans Dietrich, Thomas Bauer, John Haisken-DeNew, Christoph M. Schmidt
(2004): Fiskalische Kosten der Zuwanderer. Endbericht zum Forschungsvorhaben des
Sachverstandigenrates fir Zuwanderung und Integration, Essen.
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Dies erhoht gleichzeitig das Steuersubstrat und die Sozialversicherungsbeitrage. Der Abbau
von Benachteiligungen und die Férderung einer raschen und nachhaltigen Integration
namentlich im Kindes- und Jugendalter lassen aus finanzpolitischer Sicht die grossten
Wirkungen von Integrationsmassnahmen erwarten.

Forderalistische Zustandigkeiten: Es ist zu beachten, dass die finanzielle Wirkung im
Rahmen der foderalistischen Zustandigkeiten auf verschiedenen staatlichen Ebenen und in
verschiedenen Systemen der sozialen Sicherung anfallen kann. So schlagen beispielsweise
Einsparungen bei Arbeitslosenversicherung und Invalidenversicherung hauptséachlich auf der
Ebene des Bundes zu Buche, wahrend Einsparungen in der Sozialhilfe sowie zuséatzliche
Steuereinnahmen mehrheitlich den Kantons- und Gemeindefinanzen zugute kommen.®®

6.3.2. Abschatzung von Kosten und Nutzen der Integrationsférderung

Fehlende Daten: In der Schweiz liegen keine finanzpolitischen Wirkungsanalysen zum
Nutzen von einzelnen bereits bestehenden Integrationsmassnahmen vor, aus welchen sich
detaillierte Schlusse fir die im vorliegenden Bericht vorgestellten Massnahmenvorschlage
ableiten liessen.®’

Investitionscharakter von Integrationsforderungsmassnahmen: Volkswirtschaftlich gesehen
handelt es sich bei Integrationsférderungsmassnahmen im Bereich der Bildung (Erwerb von
Qualifikationen) und der Arbeit (Erwerb von beruflichen Kompetenzen) gleichsam um eine
Investition. Die Massnahmen verursachen in einem ersten Schritt Kosten. Wenn sie eine
entsprechende Wirkungen entfalten, werfen sie auf der anderen Seite sowohl fir das
Individuum Ertrage in Form von héheren Lohnen ab, als auch fiir die Gesellschaft und den
Staat in der Form von hoherer Produktivitéat und Steuereinnahmen. Dabei zeigt sich, dass fur
Zugewanderte zusatzlich der Aufbau von sozialen Netzwerken notwendig ist, damit die
Qualifikationen und Kompetenzen nutzbar gemacht werden kdénnen (z.B. Kontakte zu
Betrieben).

Mdgliche sozialstaatliche Kosten infolge fehlender Investition in die Integration: Mangelnde
Integration kann das Risiko erhéhen, auf Leistungen von Sozialversicherungen oder auf
sozialstaatliche Unterstitzung angewiesen zu sein. Wie die folgenden Beispiele zeigen,
kénnen die sozialen Kosten potentiell sehr hoch ausfallen.®®

66 Beziglich der Einsparungen bei der Arbeitslosen- und Invalidenversicherung ist aber auch in
Rechnung zu stellen, dass diese lber Lohnbeitrage finanziert werden und dass eine wachsende
Lohnsumme infolge héherer Arbeitsmarktpartizipation auch die Beitrage von Bund und Kantonen
(infolge derer Abhangigkeit von der Lohnsumme) erhoht.

Unter den bestehenden Analysen zur Integrationsférderung sind zu nennen: Huttner (2005):
Sprachférderung in der Zweitsprache fir Migrant/innen. Im Auftrag des Bundesamits fiir Migration
BFM. Im Weiteren auch EKA (2004): Evaluation des Schwerpunktprogramms 2001 bis 2003
Integrationsférderung des Bundes. Zudem sind von der laufenden Evaluation des
Integrationsforderprogramms des Bundes 2004 bis 2007 zumindest im Schwerpunkt
Sprachférderung, welcher am stérksten auf die Bildung von Humankapital ausgerichtet ist, erste
Zahlen zur Wirkung von Sprachkursen auf die Arbeitsmarktintegration von Migrantinnen und
Migranten zu erwarten.

Es handelt sich hierbei um illustrative Beispiele. Ein Urteil, ob sich die Investition lohnt oder nicht,
kann nicht gemacht werden, da die Aufwendungen zur Verhinderung dieser sozialen Kosten nicht
beziffert werden kénnen.
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0 Berechnungen zeigen, dass durch friihzeitige bessere Integration in das Bildungssystem
spatere Leistungen der Arbeitslosenversicherung von durchschnittlich 14'000 Franken
pro Jahr verhindert werden kénnen.®

o Langerfristige Bezuge von Sozialhilfe fallen starker als die zeitlich beschrankten
Zahlungen der Arbeitslosenversicherung ins Gewicht. Die staatlichen Kosten fir eine
Person, welche aufgrund gesundheitlicher Einschrankungen auf ihrem angestammten
Beruf nicht mehr arbeiten kann und ein geringes Umschulungspotenzial aufweist, sind
hoch. Kann z.B. mittels Integrationsmassnahmen vermieden werden, dass eine solche
Person staatliche Unterstiitzungsleistungen bezieht, dann liegt hier ein grosses
Einsparungspotenzial fir die 6ffentliche Hand vor. Allein die Einsparung der staatlichen
Unterstutzung in der H6he des Existenzminimums hat Einsparungen in der Hohe von
rund 22’000 Franken jahrlich zur Folge.”

0 Bei Rentenbeziigen von invaliden Personen ist mit noch héheren Kosten des
Sozialversicherungssystems zu rechnen. Falls mittels frihzeitigen
Integrationsmassnahmen ein Beitrag zur Vermeidung eines IV-Unterstitzungsfalles
geleistet werden kann, lassen sich sich fur die 6ffentliche Hand Unterstiitzungsleistungen
in der Hohe von rund 25'000 Franken jahrlich einsparen.”

o0 Integrationsmassnahmen tragen auch dazu bei, Folgekosten von Gewalt und Kriminalitat
zu vermeiden. Die stationére Betreuung eines straffallig gewordenen Jugendlichen in
einem Heim oder in einer Pflegefamilie kostet beispielsweise bis zu 50'000 Franken
jahrlich.”

6.3.3. Integration in Bildung, Arbeit, soziale Sicherheit, Gesundheit und 6ffentliche
Sicherheit

Bildung: Um eine friihzeitige Integration der auslandischen Kinder und Jugendlichen zu
erreichen und um zu verhindern, dass fur die zweite Generation sich ein tiefer Bildungsstand
der Eltern "vererbt", muss die Integration derselben in das Bildungssystem verstarkt werden.
Damit werden sie sich den Herausforderungen der Wissensgesellschaft erfolgreich stellen
kénnen und im Wettbewerb um hoch qualifizierte Arbeitsplatze ihren Beitrag zur
technologischen Erneuerung und Innovation sowie zum Wachstum der Schweizer Wirtschaft
leisten kénnen.

o Das BBT schlagt Massnahmen zur Erfassung und Begleitung von Jugendlichen bei
der Lehrstellensuche sowie zur Verhinderung von Lehrabbriichen vor. Diese

% Durchschnittliche jahrliche Leistung der ALV im Jahr 2004: 13'801 Franken, aus: BSV (2005).
Schweizerische Sozialversicherungsstatistik. S. 221.

Durchschnittliche jahrliche Leistung der Sozialhilfe im Kanton Zirich im Jahr 2005: 22’368 Franken
(Nettobedarf Mittelwert), aus: Sozialbericht Kanton Ziirich 2005, S. 123. Fir die Schweiz sind keine
entsprechenden Zahlen verfligbar, vgl. BFS (2004). Die Schweizerische Sozialhilfestatistik 2004.

Diese Schétzung beruht auf folgender Berechnung: Durchschnittliche jahrliche Rentenkosten einer
in der Schweiz wohnhaften ausléandischen Person mit Invaliditatsrente im Jahr 2006: 20’238
Franken IV-Renten (BSV, IV-Statistik 2006 Tabellenteil S. 30f), 4634 Franken EL (BSV, Statistik
der Erganzungsleistungen zur AHV und IV 2006 in Vorbereitung S. 19). In der Summe sind dies
24'872 Franken im Jahr. Dazu kommen eventuelle Renten aus der Beruflichen Vorsorge, welche
jedoch aufgrund der bestehenden Datenbasis nicht berechnet werden kénnen.

Durchschnittsaufwendungen pro Fall fur Platzierungskosten der Jugend- und Sozialhilfe in der
Stadt Zurich im Jahr 2004: 49'277 Franken, aus: Stutz Heidi und Tobias Fritschi (2006): Kosten-
Nutzen-Analyse der Bedarfsleistungen des Sozialdepartements der Stadt Zirich, S. 17.
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Massnahmen werden auch den Bedirfnissen auslandischer Personen angepasst
(BBT M 1 bis M 3)."®

Arbeit: FUr Auslanderinnen und Auslander und Personen mit Migrationshintergrund sollen die
Chancen auf dem Arbeitsmarkt in dem Sinne verbessert werden, dass sie sich flexibler
verhalten kénnen. Dies bedarf in vielen Fallen der Nachqualifikation, der Weiterbildung sowie
der Anerkennung bisheriger Bildungsleistungen.” Dadurch soll verhindert werden, dass sie
bei Arbeitslosigkeit und gesundheitlichen Problemen in die Abhangigkeit von staatlichen
Transferzahlungen eintreten und dort verbleiben.

o Das SECO schlagt hier Massnahmen im Bereich der beruflichen Wiedereingliederung
vor, welche auch darauf abzielen, die angebotenen Beratungen und Angebote noch
besser auf auslandische Arbeitskrafte auszurichten (SECO M 2 bis M 10). Das BBT
schlagt Massnahmen vor, um die Anerkennung von Bildungsleistungen auch fir
auslandische Personen zu optimieren (BBT M 5).

Soziale Sicherheit (Invaliditat): Im Januar 2006 waren 26 Prozent der IV-
Rentenbeziigerinnen und -beziiger mit Wohnsitz in der Schweiz Personen auslandischer
Nationalitat.” Diese gegeniiber dem Anteil an der Erwerbsbevélkerung fast doppelte
Ubervertretung ist hauptséchlich auf den geringeren Bildungsstand der auslandischen
Arbeitskrafte und die damit verbundene Beschéatftigung in Branchen mit grésseren
gesundheitlichen Risiken zurtickzufuhren.

o Das BSV schlagt Massnahmen zur Sensibilisierung und Ausbildung der
Fachpersonen in den IV-Stellen vor, das namentlich bei der allfalligen Umsetzung der
5. IV-Revision (System der Friiherkennung und -intervention) von Bedeutung sein
werden (BSV M 2).

Gesundheit: Die durchschnittlich schlechtere Gesundheitssituation von Migrantinnen und
Migranten hangt einerseits mit tiefer sozialer Lage, mit der fehlenden sprachlichen
Integration oder mit erlebter Diskrimierung zusammen. Andererseits spielt auch die
Unkenntnis des schweizerischen Gesundheitsystems, unterschiedliche Vorstellungen von
Krankheit und Gesundheit und damit einhergehende Missverstdndnisse zusammen. Eine
gute gesundheitliche Situation spielt fir die Integration in Bezug auf Bildung und Arbeit eine
zentrale Voraussetzung.

o Das BAG wird im Rahmen der Strategie "Migration und Gesundheit" Massnahmen
entwickeln, welche sowohl im Bereich der Pravention wie der Versorgung wirksam
werden (BAG M 1).

Offentliche Sicherheit / Straffalligkeit: Die 6ffentliche Sicherheit soll durch Integration fiir alle
Mitglieder der Gesellschaft erhdht werden. Dadurch kénnen in gewissen Bereichen Kosten
der offentlichen Hand eingespart werden. Die Kriminalitats- und Missbrauchbekdmpfung hat

" Das Bildungssystem fallt nur im Berufsbildungsbereich in die Regelungskompetenz des Bundes.

Folglich beziehen sich die Massnahmen und Wirkungen auf diesen Bereich.

Spycher Stefan, Patrick Detzel und Jurg Guggisberg (2006): Auslander/innen, Erwerbslosigkeit und
Arbeitslosenversicherung. Teilberichte 1 und 2. Bern: SECO. sowie Guggisberg Jiirg, Patrick
Detzel und Heidi Stutz (2007): Volkswirtschaftliche Kosten der Leseschwéche in der Schweiz.
Neuenburg: BFS.

Die Wahrscheinlichkeit einer Invaliditat in der Schweiz betrug 2005 im Durchschnitt der

Bevolkerung 4.4 Promille. Bei der auslandischen Bevolkerung lag diese Wahrscheinlichkeit leicht
hoher (5.5. Promille), in der schweizerischen Bevdlkerung leicht tiefer (4.0 Promille).
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dabei auch eine Signalwirkung und tragt damit zur Beachtung der Rechtsordnung und damit
auch zur Integration der auslandischen Bevolkerung bei.

o Das EJPD (BFM, FEDPOL, BJ) sehen Massnahmen vor, welche eine Verbesserung
in der Bekdmpfung der Kriminalitdt sowie der Gewalt bei Jugendlichen vorsehen.

6.3.4. Weitere Rahmenbedingungen im Bereich der gesellschaftlichen Integration

Untersuchungen zeigen, dass Erfolge in Beruf und Arbeit eng mit weichen Faktoren wie
Kommunikationsféhigkeiten, Kontakten, Beziehungsnetzen und dem individuellen
Informationsgrad zusammenhangen.

Sprache: Je friher im Lebenslauf die Investitionen in Human- und Sozialkapital getatigt
werden, desto grosser sind die langerfristigen Ertrage davon, weil bei vorzeitigen
Massnahmen auch Kosten von spateren Massnahmen eingespart werden.’® Im Erwerbsalter
stellen mangelnde Sprachkenntnisse eine wichtige Ursache fir den Eintritt auslandischer
Arbeitskrafte in die Erwerbslosigkeit dar. Erfahrungen mit dem Integrationsférderprogramm
des Bundes haben hier deutlich gemacht, dass gut fokussierte und auf den Arbeitsmarkt
ausgerichtete Sprachkurse die Arbeitsmarktchancen der teilnehmenden Auslanderinnen und
Auslander steigern kdnnen.

o Das BFM wird im Integrationsférderungsprogramm 2008-11 ein Schwerpunkt
Sprache und Bildung setzen. Dabei sind auch Modellvorhaben im Bereich der
sprachlichen Frihfoérderung geplant (BFM M 1). Als Zusatzmassnahme beantragt das
BFM, den entsprechenden Kredit zu erhéhen (BFM ZM 1).

o Da bereits heute zahlreiche Angebote im Bereich der Sprachférderung bestehen,
betrifft der Ausbau von Massnahmen namentlich die Koordination. Auf Bundesebene
soll mittels eines Rahmenkonzepts die Sprachférderung abgestimmt werden (SchnSt
M 1). Das BFM sieht im Rahmen des Integrationsférderungskredits vor, die
Abstimmung seiner Sprachférderungsmassnahmen mit den Regelstrukturen auf
kantonaler Ebene weiter zu verbessern (BFM M 1). Auch das SECO sieht vor, im
Rahmen der Arbeitsmarktlichen Massnahmen (AMM) auf Konzeptebene die Deutsch-
, Franzgsisch- und Italienischférderung zu verbessern (SECO M 7).

Motivation und Kontakte: Untersuchungen haben dargelegt, dass Beziehungen zu
Lehrbetrieben oder zu Personen mit Kenntnissen des Berufsbildungssystems Vorteile beim
Einstieg in den Berufsbildungsmarkt bringen.”” Zudem spielen die von den Eltern oder
anderen Bezugspersonen erfolgte Unterstilitzung sowie deren Erwartungen an die
Jugendlichen eine wichtige Rolle.” Hierin zeigt sich, dass die Integration in den Bereichen
Bildung und Arbeit eng mit der gesellschaftlichen Integration und dem sozialen Umfeld

® Untersuchungen aus dem Ausland zeigen, dass beispielsweise Sprachférdermassnahmen im

Kindergarten rund 10 Euro pro Kind kosten, wahrend die Kosten fir spatere sprachliche
Sondermassnahmen wéhrend der obligatorischen Schulzeit bis zu 40'000 Euro pro Jahr und Kind
betragen kdnnen. Siehe: Keller, J6rg, Zvi Penner und Karin Wymann (2004): Aktuelle Forschung
fur die Praxis. Sprachliche Frihférderung von Migrantenkindern. Fachtagung 5. Mérz 2004,
Universitat Bern, 19.

So liess sich zeigen, dass soziale Netzwerke teilweise von grésserer Bedeutung fur die Besetzung
einer Lehrstelle sind als schulische Qualifikationen. BFM (2006): S. 35.

Bowles Samuel, Herbert Gintis und Melissa Osborne Groves (Hrsg.) (2002): Unequal Chances.
Family Background and Economic Sucess. New York, Princeton and Oxford: S.101
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verbunden ist.”® Aber auch fiir Personen im Erwachsenenalter sowie fiir ltere Menschen
spielt die Integration in der Nachbarschaft und der Austausch mit Gleichgesinnten eine
wichtige Rolle.

o Die vorgeschlagenen zusatzlichen Massnahmen des BASPO zielen darauf ab, die
Teilhabe von Auslanderinnen und Auslander am Sport zu erhéhen und damit auch
Kontaktmaoglichkeiten zur einheimischen Bevdlkerung zu schaffen (BASPO ZM 1).

0 Auch das BSV schlagt zur vermehrten Teilnahme und besseren Integration
auslandischer Jugendlichen in Jugendorganisationen vor, die Jugendleiterinnen und -
leiter entsprechend auszubilden (BSV M 2). Das BSV wird auch Integrationsprojekte
unterstitzen, welche sich an altere Menschen richten (BSV M 1).

o Im Rahmen der "Projets urbains" wird die Bildung von sozialen Netzwerken gezielt
unterstitzt (GM 1).

Ungleichbehandlung und Benachteiligung: Gewisse Diskriminierungen von auslandischen
Jugendlichen bei der Stellenvergabe sind nachgewiesen worden.® Diskriminierung kann
dabei unterschiedliche Hintergriinde haben. Sie kann auf Aversionen oder Vorurteilen
beruhen, aber auch auf mangelndes Wissen oder wenig aussagekraftige Grundlagen und
Zeugnisse zurlickgefuhrt werden, welche ungewollt zu leistungsungerechten Behandlungen
fuhren.®

Als Massnahme gegen Benachteiligungen bei der Stellenvergabe aufgrund der Herkunft
wurden anonymisierte Bewerbungsunterlagen vorgeschlagen. Sowohl in der Schweiz wie im
Ausland haben entsprechende Versuche bei 6ffentlichen und privaten Arbeitgebern zu
keinen dauerhaften Losungen gefiihrt. Hauptgrund war der gegentber Ublichen
Bewerbungen um das Mehrfache erhdéhte administrative Aufwand, ohne dass sich an der
Einstellungspraxis Wesentliches gedndert hatte.?? Bei den Versuchen mit anonymisierten
Bewerbungen bewerteten die Unternehmen indes die dadurch erfolgte Sensibilisierung fr
die Problematik von Vorurteilen als positiv. Im Sinne nachhaltiger Massnahmen ist hier
anzusetzen.®®

o Das SECO schlagt eine Massnahme zur Sensibilisierung der Arbeitgeber auf
Diskriminierung von auslandischen Arbeitskraften vor (SECO M 1). Das BBT will den
Zugang zur Validierung von Bildungsleistungen fur auslandische Personen
erleichtern (BBT M 4). Die FRB will ein Monitoring zu Fremdenfeindlichkeit,
Rassismus, Antisemitismus sowie Rechtsextremismus und Gewalt schaffen, um
entsprechende Tendenzen in der Schweizer Bevdlkerung feststellen zu kénnen (FRB
M 1 und 2). Das BWO will die Akteure im Bereich des Wohnens
(Immobilienwirtschaft, Vermieter, Mieter) hinsichtlich Integrationsfragen
sensibilisieren (BWO M 1).

" BFM (2006): S. 49.
8 BFM (2006):S. 35

8 Sheldon (2006): S. 5.

8 Als weitere Griinde wurden genannt, dass Personalfachleute — wenn die Unterlagen noch

aussagekraftig sein sollten — trotz Anonymisierungen oft noch auf Geschlecht, Herkunft und Alter
schliessen konnten. Haufig wurde auch darauf hingewiesen, dass sich immer Griinde finden,
jemanden zu diskriminieren. Das Problem werde héchstens auf spater verlagert.

8 Es liegt auch nicht im Interesse der Kandidatinnen und Kandidaten, bei allfallig diskriminierenden

Arbeitgebern zu arbeiten. Hingegen ist es im Interesse aller Seiten, Stellenprofile, Arbeitsumfeld
und Qualifikationen bestmdoglich zur Deckung zu bringen.
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Befahigung von Massnahmenverantwortlichen sowie Abstimmung und Koordination: Zu den
weichen Faktoren, welche die Wirksamkeit und damit das Kosten-Nutzenverhaltnis von
Integrationsmassnahmen beeinflussen, gehéren auch die Kompetenzen und Qualifikationen
derjenigen Stellen und Personen, welche Massnahmen anordnen oder durchfiihren. Aus den
Erfahrungen von Verwaltungsreformprojekten sowie Neugestaltungen von Zusténdigkeiten
ist bekannt, dass der Abstimmung von Massnahmen sowie der Vermeidung von
Doppelspurigkeiten grosse Bedeutung hinsichtlich der Effizienz und Effektivitat von
Massnahmen zukommit.

o Verschiedene Amter sehen Massnahmen zur Schulung und / oder Sensibilisierung
von verantwortlichen Fachpersonen in den Vollzugsbehérden ihres
Zustandigkeitsbereichs vor (SECO M 3, BSV M 2, SchnSt M 3).

o Das ARE will einen Beitrag leisten, die Umsetzung von integrationspolitischen
Massnahmen auf der Ebene der Agglomerationen effektiver zu gestalten (ARE M 1).

o Die Umsetzung von "Projets urbains" bedarf einer umfassenden Zusammenarbeit
sowie einer Bindelung von Ressourcen von verschiedenen Bundesémtern und -
stellen unter Federfihrung des ARE. Zudem wird die Zusammenarbeit mit der
kantonalen und der kommunalen Ebenen verstarkt (GM 1).

0 Eine Reihe von Schnittstellenmassnahmen (SchnSt M 1 bis SchnSt M4), welche
mehrheitlich unter der Federfihrung des BFM umgesetzt werden, sehen einen
Ausbau und eine Verbesserung der Koordination und Zusammenarbeit von
verschiedenen Stellen vor. Auch die vorgeschlagene Umsetzungsorganisation
(Kapitel 5) bezweckt eine bessere Abstimmung und Koharenz der Massnahmen.

Gesicherte Grundlagen und Erkenntnisse: Schliesslich ist zu erwahnen, dass die Messung
der dargestellten Zusammenhénge nur aufgrund von reprasentativen Erhebungen,
spezialisierten Untersuchungen und begleitenden Evaluationen méglich ist.®

o Das BFS schlagt hier vor, das Indikatorenset zur Integration der Bevolkerung mit
Migrationshintergrund auszubauen und weiterzuentwickeln (BFS M 1 und ZM 1). Das
BSV nimmt die Integrationsthematik in sein Forschungsprogramm auf (BSV M 1).

6.3.5. Bilanz: Erwartete Wirkungen

Volkswirtschaftlich gesehen handelt es sich bei Integrationsférderungsmassnahmen im
Bereich der Bildung (Erwerb von Qualifikationen) und der Arbeit (Erwerb von beruflichen
Kompetenzen) gleichsam um eine Investition. Wenn diese entsprechende Wirkungen
entfalten, werfen sie sowohl fur das Individuum Ertrage in Form von héheren Léhnen ab, als
auch fur die Gesellschaft und den Staat in der Form von hoherer Produktivitat, hdheren
Steuereinnahmen und starkerem Wirtschaftswachstum. Aus den vorliegenden
Forschungsresultaten zur fiskalischen Bilanz von Zuwanderung und Integration kann
geschlossen werden, dass fiskalische Ertrage der Integrationsférderung bestehen und dass
das Potenzial zur Erschliessung von solchen Ertragen gross ist.®

8 Fritschi/Stutz/ Schmugge (2007). Gesellschaftliche Kosten der Nichtintegration von Zuwanderinnen

und Zuwanderern in Kommunen. Welches Kosten-Nutzen-Verhaltnis weisen
Integrationsmassnahmen auf bei der Verhinderung von gesellschaftlichen Kosten sowie bei der
Erschliessung von Potenzialen? Bertelsmann Stiftung, Gutersloh

Sheldon (2007): Migration, Integration und Wachstum. Wirtschaftliche Performance und
Auswirkung der Auslander in der Schweiz. FAI: Basel.
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Inwiefern dieses Potenzial Gber die im Rahmen des Bundesratsauftrags vom 30. August
2006 entwickelten 45 Massnahmen erreicht werden kann, hangt davon ab, wie stark es den
Massnahmen im Einzelnen gelingt, Kosten im System der Sozialen Sicherheit zu vermeiden
und bessere Arbeitsmarktchancen fur Ausléanderinnen und Auslander zu generieren. Dies ist
namentlich dann zu erreichen, wenn sie dazu beitragen, die Zahl der im Integrationsbericht
BFM genannten Risikogruppen (namentlich Jugendliche ohne berufliche Ausbildung,
Arbeitslose Personen, Working poor und sozialhilfeabhangige Personen, etc.) substantiell zu
verringern. Uberlegungen aufgrund bestehender Daten und Studien zeigen, dass die
vorgeschlagenen Integrationsmassnahmen der Bundesstellen und -amter in diese Richtung
zielen.

Es wird Sache der zustandigen Bundesamter und -stellen sein, die einzelnen Massnahmen
zu evaluieren und sich damit auch tUber deren Wirkung Rechenschaft abzulegen. Im Rahmen
der Umsetzungsorganisation sind diese Arbeiten laufend zu begleiten und zu bilanzieren.
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7. Schlussfolgerungen

Aufgrund der Arbeiten im Rahmen des Bundesratsauftrags Integrationsmassnahmen vom
30. August 2006 lassen sich folgende Schlussfolgerungen ziehen:

In Anbetracht des hohen Anteils von gegen 21 % beziehungsweise tber 1.5 Millionen
Auslanderinnen und Ausléndern an der Wohnbevdlkerung ist die Integration der
auslandischen Personen im Grossen und Ganzen erfolgreich verlaufen.®® Dieser Erfolg
beruht — neben einer vergleichsweise tiefen Arbeitslosenquote und einem guten
Berufsbildungssystem — auch auf der Vielzahl von bestehenden Massnahmen, die
insbesondere auf kommunaler, aber auch auf kantonaler und nationaler Ebene sowohl von
der offentlichen Hand wie von Privaten umgesetzt werden, um Ausléanderinnen und
Auslandern die Teilhabe am wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben zu ermdglichen.

Trotz diesem grundsatzlich positiven Befund bestehen auch Probleme und Defizite. Der
Bericht "Probleme der Integration von Auslénderinnen und Auslénder in der Schweiz" des
Bundesamits fiir Migration vom Juli 2006 (Integrationsbericht BFM) hat erstmals aufgrund
einer breiten Bestandesaufnahme in elf Themenbereichen aufgezeigt, wo heute die
hauptsachlichen Schwierigkeiten im Bereich der Integration liegen und welche
Personengruppen besonders davon betroffen sind. Dabei ist der Bericht zur
Schlussfolgerung gekommen, dass in erster Prioritat die Sprache sowie die Bildung und die
Arbeit zentrale Bereiche der Integration darstellen. In zweiter Prioritat spielt auch die
gesellschaftliche Integration eine wichtige Rolle (Zusammenleben und Kontakte in Quartier
und Gemeinden).

7.1. Auftrag

Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 30. August 2006 den Integrationsbericht BFM zur
Kenntnis genommen und die Departemente und Amter beauftragt, in ihren
Zustandigkeitsbereichen den integrationspolitischen Handlungsbedarf und allfallige
Massnahmen zu ermitteln. Das EJPD (BFM) hat diese Arbeiten im Rahmen der
Interdepartementalen Arbeitsgruppe fur Migrationsfragen (IAM) koordiniert und erstattet dem
Bundesrat bis am 30. Juni 2007 Bericht.

7.2. Rahmenbedingungen

Die Befunde des Integrationsberichts BFM sowie die Arbeiten im Rahmen des vorliegenden
Berichts Integrationsmassnahmen haben deutlich gemacht, dass seit I&ngerem in den
verschiedenen Bereichen Anstrengungen zur Férderung der Integration von Auslénderinnen
und Auslandern bestehen. In der letzten Zeit sind zudem namentlich in den Bereichen
Berufsbildung und Arbeitswelt sowie in den Systemen der sozialen Sicherheit grossere
Reformvorhaben angelaufen, welche auch eine Verbesserung der Auslanderintegration
bewirken werden (Umsetzungsarbeiten zum Berufsbildungsgesetz, Anpassung von
Massnahmen der Arbeitslosenversicherung oder der Invalidenversicherung). Auch in
anderen Bereichen werden die bestehenden Massnahmen laufend angepasst und
verbessert (namentlich im Gesundheitswesen, im Bereich der spezifischen
Integrationsforderung, in der Agglomerationspolitik, im Sport, etc.).

% BFM (2006). Probleme der Integration von Auslanderinnen und Auslandern. BFM: Bern.
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Der Erfolg der Integrationsforderung hangt daher entscheidend von Verbesserungen des
Vollzugs bestehender Massnahmen im Rahmen dieser Regelstrukturen
(Bildungsinstitutionen, Arbeitsmarkt, Gesundheitswesen, etc.) ab und kann nur bedingt durch
den Aufbau von Sondermassnahmen und -strukturen erreicht werden. Die Massnahmen der
Regelstrukturen sind daher hinsichtlich des Umgangs mit den spezifischen Anforderungen
und Defiziten auslandischer Personen (z.B. mangelnde Sprachkenntnisse, fehlende
Informationen, Missverstandnisse) auszubauen und zu verbessern. Tendenzen zur
Ungleichbehandlung, Benachteiligung und Diskriminierung ist mit geeigneten Massnahmen
entgegenzutreten.

Die Federfihrung und Finanzverantwortung der einzelnen Massnahmen sowie die
Sicherstellung deren Wirksamkeit liegt in der Zustandigkeit der jeweiligen Amter und Stellen.
Dies betrifft namentlich die Massnahmen zur Forderung der Integration im Bildungswesen
und in den Arbeitsmarkt.

Andere Bereiche, wie derjenige der Sprachférderung, stellen Querschnittsaufgaben dar. Hier
liegt die Federfihrung und Finanzverantwortung nach dem Prinzip "Jeder an seinem Ort" bei
verschiedenen Stellen auf Bundes- und auf kantonaler und kommunaler Ebene. Im Bereich
der Sprache sind daher vorrangig Massnahmen zur Verbesserung der Zusammenarbeit zu
ergreifen (Rahmenkonzepte) sowie die Federfiihrung der Koordination zu klaren. Auch
weitere Bereiche der gesellschaftlichen Integration (Zusammenleben in Gemeinden und
Quartieren) bedurfen einer verbesserten Abstimmung der Massnahmen unterschiedlicher
Stellen.

Das neue Auslandergesetz, welches voraussichtlich am 1.1.2008 in Kraft treten wird, schafft
hierzu die notwendigen Grundlagen. Es definiert Integrationsforderung in Artikel 53 AuG als
Querschnittsaufgabe, die in allen Bereichen zu berticksichtigen ist und bei welcher die
Behotrden des Bundes, der Kantone und Gemeinden, die Sozialpartner, die
Nichtregierungsorganisationen und die Ausl&nderorganisationen zusammenarbeiten.

Auf Bundesebene Ubertragt das Gesetz dem Bundesamt flir Migration einen
Koordinationsauftrag (Art. 57 AuG). Da schon seit langerem Anstrengungen bestehen, die
Zusammenarbeit unter den verschiedenen Bereichen (namentlich Berufsbildung,
Arbeitslosenversicherung, Soziale Sicherheit oder Gesundheitswesen) zu verstarken, wird
die Koordination der Integrationsférderung durch das BFM an diese Anstrengungen
anknipfen und auch bestehende Gefasse und Gremien nutzen. Dieses Vorgehen hat sich im
Rahmen des Bundesratsauftrags Integrationsmassnahmen als zielfiihrend erwiesen und
sollte auch in Zukunft beibehalten werden.

In den meisten Bereichen, welche die Integrationsforderung betreffen, sind kantonale oder
auch kommunale Stellen fur die konkrete Umsetzung von Massnahmen zustandig. Der
Beitrag des Bundes beschrankt sich in der Regel auf die strategische Steuerung und
Koordination, auf die Rahmengesetzgebung sowie auf die Politikentwicklung und auf
punktuelle Férderungsmassnahmen. Das neue Ausléndergesetz sieht auch auf kantonaler
Ebene Koordinationsstellen vor: Die Kantone bezeichnen dazu dem Bund kantonale
Ansprechstelle fir Integrationsfragen (Art. 57 AuG).
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7.3. Schwerpunktsetzungen

Gestutzt auf die Befunde des Integrationsberichts BFM sowie die Analysen der
Departemente und Amter in ihren verschiedenen Zustandigkeitsbereichen, hat die mit der
Koordination des Bundesratsauftrages betraute IAM unter dem Vorsitz des Direktors BFM
folgende Schwerpunkte gesetzt:

1. Prioritéar sind Massnahmen zur Integrationsforderung im Bereich der Sprache sowie
in Bildung und Arbeit zu treffen. Der Sprache ist besonderes Augenmerk zu
schenken, da Integrationsprobleme in anderen Bereichen (Bildung, Arbeit,
Zusammenleben, etc.) sich namentlich auch auf fehlende Sprachkenntnisse
zurickfihren lassen.

2. In zweiter Prioritat sind Massnahmen zur Forderung der gesellschaftlichen Integration
in Wohngebieten zu ergreifen. Verstandigung und Mitwirkung im lokalen Umfeld
bilden wichtige Rahmenbedingungen zur Integration.

3. Zur Verbesserung der Rahmenbedingungen sind weitere Massnahmen zur
Forderung der Integration durchzufiihren.

4. Die wichtigste Zielgruppe der Integration sind die jungen auslandischen Personen,
welche langerfristig in der Schweiz verbleiben.

Gemass den Grundsétzen des neuen AuG setzt eine erfolgreiche Integration sowohl den
entsprechenden Willen der Auslédnderinnen und Auslénder als auch die Offenheit der
schweizerischen Bevdlkerung voraus. Die Auslanderinnen und Auslander tragen dabei eine
Eigenverantwortung zu ihrer Integration. Es ist insbesondere erforderlich, dass sie eine
Landessprache erlernen und dass sie sich mit den gesellschaftlichen Verhaltnissen und
Lebensbedingungen in der Schweiz auseinandersetzen (Art. 4 AuG).

7.4. Massnahmen

In Erfillung des bundesratlichen Auftrags Integrationsmassnahmen vom 30. August 2006
haben die Departemente und Amter 45 verschiedene Massnahmen entwickelt. Diese
beschlagen schwerpunktmassig die im Integrationsbericht des BFM vom Juli 2006 als
prioritéar eingestuften Bereiche der Sprache und der Berufsbildung, der Arbeit und der
Sozialen Sicherheit sowie zusatzliche Bereiche, welche im Sinne glinstiger
Rahmenbedingungen fir die erfolgreiche Integration von Bedeutung sind (namentlich
Zusammenleben im Wohngebiet und in der Gemeinde, Gesundheit, Verhinderung von
Benachteiligungen und Diskriminierungen, 6ffentliche Sicherheit, etc.).

Bei den Massnahmen handelt es sich einerseits um den Ausbau bestehender Massnahmen,
dort, wo hinsichtlich Integrationsforderung Defizite und Schwachstellen in den bestehenden
Regelstrukturen geortet worden sind. Fir 16 Massnahmen lassen sich die Aufwendungen
ausweisen. Diese ausgewiesenen Aufwendungen betragen insgesamt zwischen 51.5 und 54
Millionen Franken, wobei tiber 50 Millionen Franken Massnahmen des BFM im Bereich der
Integrationsforderung betreffen, welche nach Gesetz ohnehin vorgesehen sind. Fur weitere
26 Massnahmen lassen sich die Aufwendungen nicht beziffern.?’

8 Die genaue Summe ist deshalb nicht bezifferbar, weil es sich bei den Massnahmen beispielsweise

um Schwerpunktsetzungen im Foérderbereich handelt, welche an das Engagement der Kantone
oder anderer Projekttrager (Projekteingaben) gebunden ist.
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Daruber hinaus haben drei Bundesdmter dem Bundesrat auch Zusatzmassnahmen
vorgeschlagen. Diese drei Massnahmen machen zusatzliche Mittel erforderlich, die in den
Budgets und im Finanzplan des Bundes nicht eingestellt worden sind. Die Zustimmung von
Bundesrat und Parlament vorausgesetzt, wirden diese ab 2009 jahrlich 2.6 Millionen
Franken betragen.

Eine Ubersicht zu den Massnahmen findet sich im Anhang (Tabellen | bis 1I).

91/97



Bericht Integrationsmassnahmen
Uber den Handlungsbedarf und die Massnahmenvorschlage der zustandigen Bundesstellen im Bereich der Integration von

Ausléanderinnen und Ausléandern per 30. Juni 2007
Referenz/Aktenzeichen: G193-0163

Anhang

92/97



Bericht Integrationsmassnahmen
Uber den Handlungsbedarf und die Massnahmenvorschlage der zustandigen Bundesstellen im Bereich der Integration von Ausléanderinnen und Ausléndern per 30. Juni 2007

Referenz/Aktenzeichen: G193-0163

TABELLE |: AUSGEWIESENE AUFWENDUNGEN DER DEPARTEMENTE UND AMTER FUR AUSBAU BESTEHENDER MASSNAHMEN BIS 2010

Ausgewiesene Betrage

Amt Massnahme Rechtliche Grundlagen
2008 2009 2010

BSV M1 Einbezug der Integrationsfrage in das Forschungsprogramm V. 50'000 -- -- | Art. 68 IVG

BSV M2 Einbezug der Integrationsfrage in das Ausbildungsprogramm IV. 25'000 -- -- [ Art. 68 IVG i.V. mit Art. 92 IVV

SchnSt M1 [ Rahmenkonzept und Koordination im Bereich Sprachférderung von 20000 20000 20'000 | Art. 55 und 56 sowie 87 AuG
Auslanderinnen und Auslandern.
Beitrage BFM (oben) und SECO (unten). 10'000 10'000 10'000

SchnSt M2 [ Beriicksichtigung der Integrationsforderung im Rahmen der Art. 25 Abs. 1 ANAG (Art. 55
bestehenden Interinstitutionellen Zusammenarbeit. 10'000 10'000 -- [ AuG) und Art. 15 VIntA

SchnSt M3 | Erarbeitung von gemeinsamen Grundlagen von Aus- und Art. 25 Abs. 1 ANAG (AuG
Weiterbildungsangeboten fir Fachpersonen im Bereich Integration. 10'000 10'000 -- [ Art. 55) und Art. 15 VIntA

GM 1 Unterstlitzung von "Projets urbains" zur Forderung der WEG,; SR 843/ WFG; SR 842/
Integrationschancen und Pravention von Integrationsdefiziten AUG; SR 142.20/ Art. 386
(Pilotprojekt "Projets urbains"). StGB; SR 311.0; SR 151.21
BWO 100'000 100'000 100'000
ARE 100'000 100'000 100'000
BASPO 100'000 100'000 100'000
GS-EDI 80'000 80'000 80'000
BFM 200'000 200'000 200'000
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BFM M1 [ Neue Schwerpunkteordnung 2008 - 2011 des Art. 25 Abs. 1 ANAG (Art. 55
Integrationsforderungsprogramms des Bundes. 14'000'000 | 14'000'000 | 14'000'000 [ AuG) und Art. 15 VIntA
BFM M2 [ Ausrichtung von Integrationspauschalen an die Kantone als Beitrag Art. 88 und 91 AsylG
zur Integration der Fluchtlinge und vorlaufig Aufgenommenen. 36'000'000 | 36'000'000| 36'000'000
BFM M3 | Forderung der Integration von traumatisierten, d.h. psychisch 300'000 300000 300'000 | Art- 91 Abs. 4 AsylG Art. 45
belasteten Fliichtlingen und vorlaufig aufgenommenen Personen im Abs. 1 AsylV 2
Asylbereich. 3000000 3000000 300000
BFM M4 | Information Gber Resultate der Pilotprojekte in Zusammenarbeit mit Art. 91 Abs. 4 AsylG Art. 45
Berufs- und Branchenverbanden. 10'000 -- --| Abs. 1 AsylV 2
BFM M7 | Bessere Priufung der Einblrgerungsvoraussetzungen durch Kantone Art. 37 BUG
und Gemeinden. 20'000 20'000 20'000
ARE M1 |Erarbeiten von Vorschlagen zur Umsetzung der Integrationspolitik und
-férderung auf Agglomerationsstufe, z.B. im Rahmen eines
Agglomerationsprogramms. 10'000 5'000 --
BAG M1 [Umsetzung der Strategie Migration und Gesundheit - Phase Il (2008-
2013). --| 2'400'000( 2'400'000
BFS M1 |[Indikatorenset zur Integration der Bevolkerung mit Bundesstatistikgesetz, SR
Migrationshintergrund. 30'000 30'000 30'000 431.01; SR 431.012.1
BWO M1 [ Erarbeiten und Verbreiten von Empfehlungen fir Planungsfachleute, WFG; SR 842
Bautrager, Vermieter sowie Mieter im Bereich Integration und
Wohnen. 80'000 80'000 80'000
FRB M1 [ Schaffung eines Monitoring Fremdenfeindlichkeit, Rassismus,
Antisemitismus sowie Rechtsextremismus und Gewalt. 150'000 -- 150'000
TOTAL 51'605'000 | 53'765'000 | 53'890'000
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TABELLE Il: NICHT AUSGEWIESENE AUFWENDUNGEN DER DEPARTEMENTE UND AMTER FUR AUSBAU BESTEHENDER MASSNAHMEN BIS 2010

Amt Massnahme Rechtliche Grundlage
BBT M1 Forderung von ,Case Management Berufsbildung". Art. 3 Bst. aund c, Art. 7, Art. 12/ Art. 54 und 55
BBG
BBT M2 Ausbau des Beratungsangebots fiir Lehrbetriebe (Anlaufstelle). Art. 3 Bst. aund c, Art. 7, Art. 12/ Art. 54 BBG
BBT M3 Schwerpunkt Integration im Rahmen der Projektférderung. Art. 3 Bst. aund c, Art. 7, Art. 12 / Art 54 BBG
BBT M4 Validierung bereits erbrachter Bildungsleistungen. Art. 4 und 9 Abs. 2 BBG
SECO M1 Sensibilisierung von Arbeitgebenden auf die Problematik der Ungleichbehandlung | Art. 59 AVIG (ALV-Fonds)
von Personen mit Migrationshintergrund sowie auf den Nutzen von Diversity
Management.
SECO M2 Optimieren der Kommunikation zwischen Personalberatenden PB und Art. 92 Abs. 7 AVIG und Art. 119b AVIV (ALV-
auslandischen Stellensuchenden STE. Fonds)
SECO M3 Interkulturelle Aus- und Weiterbildung der Personalberatenden. Art. 92 Abs. 7 AVIG und Art. 119b AVIV (ALV-
Fonds)
SECO M4 Gezielte Rekrutierung von Personalberatenden bzgl. Migration. Art. 92 Abs. 7 AVIG
SECO M5 Bewusster Einbezug arbeitsmarktlicher Integrationsmassnahmen in die Art. 92 Abs. 7 AVIG und Art. 102¢c AVIV (ALV-
Zielvereinbarungen PB/STE. Fonds)
SECO M6 Aktualisierung und Implementierung des Konzepts zum Erwerb von Art. 59 AVIG (ALV-Fonds)
arbeitsmarktbezogenen Basiskompetenzen auf der Grundlage aktueller
Erkenntnisse und Anforderungen.
SECO M7 Optimierung des Rahmenkonzepts zur arbeitsmarktorientierten Deutschférderung Art. 59 AVIG (ALV-Fonds)
und Einflhrung eines Konzepts zur arbeitsmarktorientierten Franzésischférderung
in der Westschweiz und Italienischférderung im Tessin.
SECO M8 Aufgabenabstimmung und Verbesserung der Koordination beim Ubergang Art. 59 AVIG (ALV-Fonds)

Obligatorische Schule — Berufsbildung (Ubergang ).
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SECO M9 Das SECO férdert auf Ebene der kantonalen Arbeitsmarktbehdrden und der Art. 59 AVIG (ALV-Fonds)
Organisatoren arbeitsmarktlicher Massnahmen die Implementierung sowie die
Optimierung von Beschéftigungsprogrammen an den Schnittstellen zum ersten
Arbeitsmarkt.

SECO M10 Verbesserung des Zugangs von auslandischen Stellensuchenden zu Art. 65 AVIG (ALV-Fonds)
Einarbeitungszuschiissen (EAZ).

SchnSt M4 Berufliche Integration von vorlaufig aufgenommenen Personen: Finanzierung eines
allfalligen Mehraufwands fir die Arbeitsvermittlung und die
Arbeitslosenversicherung. Auftrag an EVD und EJPD (SECO und BFM).

BSV M3 Forderung von integrationsrelevanten Projekten im Rahmen der Altershilfe. Art.101bis AHVG

BSV M4 Ausbildung und Sensibilisierung der Jugendleiter und -leiterinnen zum Thema Art.5ff JFG
Integration.

FRB M2 Publikation von Resultaten des NFP 40+ ,Rechtsextremismus: Ursachen und
Gegenmassnahmen* fir ein breites Publikum.

BFM M5 Erarbeitung von Empfehlungen zum Anwendungsbereich und zu den Inhalten von | Art. 54 AuG und Art. 5 und 7 VIntA
Integrationsvereinbarungen.

BFS M2 Revision der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS).

BFS M3 Weiterer Aufbau der Sozialhilfestatistik (SHS)

BJ M1 Verkirzung der Verfahrensdauer im Bereich des Jugendstrafprozessrechts und Art. 123 BV
Verbesserung der Behdrdenzusammenarbeit und Verfahrenskoordination.

BJ M2 Vorkehrungen im Bereich der stationéren Jugendhilfe und dem Freiheitsentzug fur | Art. 5 ff LSMG (SR 341) sowie Art. 3ff LSMV (SR
Jugendliche. 341.1)

FEDPOL M1 |Erstellung einer gesamtschweizerischen Lageeinschatzung mit Fokus auf Art. 2 lit ¢ ZentG; Art. 3Abs.3 ZentVo
jugendliche Tater. Erfassung von kantonalen Massnahmen.

BFM M6 Konsequente Praxis der Kantone bei der Wegweisung von straffélligen Art. 64 bis 68; Art. 96 AuG

Auslanderinnen und Auslandern.
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BFM M8 Verbesserung des Datenaustauschs zwischen den Einblrgerungsbehérden und Art. 49a ff BUG
den Ubrigen von Integrationsfragen betroffenen Behorden.
TABELLE Ill: AUFWENDUNGEN FUR ZUSATZMASSNAHMEN DER DEPARTEMENTE UND AMTER VON 2009 BIS 2012
Ausgewiesene Betrage
Amt Zusatzmassnahme Rechtliche Grundlage
2009 2010 2011 2012
BFM ZM1 Krediterhn6hung — Neue Schwerpunkteordnung Art. 55 AuG ; Art. 25
2008 — 2011 des Abs. 1 ANAG und Art. 15
Integrationsférderungsprogramms des Bundes. 2'000'000 2'000'000 2'000'000 2'000'000 | VIntA
BASPO ZM1 | Auf- und Ausbau eines Kompetenzzentrums SR 415.0; BG uber
"Sport und Integration”. Forderung von Turnen
500'000 500'000 500'000 500'000 | und Sport
BFS ZzM1 Ausbau und Weiterentwicklung des SR 431.01/ SR
Indikatorensets zur Integration der Bevélkerung 431.012.1
mit Migrationshintergrund. 140'000 140'000 140'000 140'000
TOTAL 2'640'000 2'640'000 2'640'000 2'640'000
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1. Integration in Bildung, Arbeit und soziale Sicherheit
1.1. Berufsbildung

1.1.1. Ausbau bestehender Massnahmen des BBT

BBTM1

Forderung des ,, Case Management Berufsbildung*

Ziel

Primares Ziel des "Case Managements" ist es, einer mdglichst grossen
Zahl von Jugendlichen den Abschluss einer postobligatorischen
Ausbildung zu erméglichen. Durch die Kumulierung von Defiziten und
Ubergangsproblemen gehdrt ein tiberdurchschnittlicher Teil der
Jugendlichen mit Migrationshintergrund zur Zielgruppe.

Wer macht

Projektverantwortung: BBT
Projektleitung: Kantone (Berufsbildungsamter)
Beratendes Gremium: Eidgendssische Berufsbildungskommission

Was

Das "Case Management Berufshildung" baut im Rahmen bestehender
Gefasse Strukturen auf, um sozial benachteiligte und schulisch oder
sprachlich schwache Jugendliche bereits ab dem 7. Schuljahr zu
identifizieren und allenfalls notwendige Massnahmen einzuleiten.
Massnahmen kénnen aber auch erst am Ubergang Schule /
Berufsbhildung oder wahrend der beruflichen Grundbildung erforderlich
werden. Eine verantwortliche Stelle soll sicherstellen, dass der Weg
von der Schule tber die Grundbildung in die Berufswelt erfolgreich
gegangen wird. Sie koordiniert die beteiligten Akteurinnen und Akteure
sowohl tber institutionelle und professionelle Grenzen als auch tber
die Dauer der Berufswahl und der Grundbildung hinweg. Die
systematische Erfassung soll sich nicht nur auf Schulleistungen
beschréanken, sondern auch die Berufswahlreife sowie das soziale und
personliche Umfeld beriicksichtigen.

Der Bund unterstitzt die Kantone beim Auf- und Ausbau des "Case
Managements Berufsbildung". Er richtet fur die Erarbeitung eines
kantonalen Konzepts eine Pauschale aus. Die Kantone kdnnen
Gesuche zur Unterstiitzung von Massnahmen zum Aus- und Aufbau
des "Case Managements Berufsbildung" beim BBT einreichen. Das
BBT beurteilt die Gesuche im Rahmen von Art. 54 und Art. 55 BBG
und aufgrund des kantonalen Gesamtkonzepts.

Es zieht dazu auch Fachpersonen aus dem Integrationsbereich bei.

Bis wann

31. August 2007: Die Berufshildungsamter haben ein kantonales
Gesamtkonzept fiir das "Case Management Berufsbildung" erstellt und
als Grundlage fiur die Subventionierung von Massnahmen beim BBT
eingereicht.

Prifung der kantonalen Konzepte unter Einbezug von
Integrationsfachpersonen (BFM, Integrationsdelegierte).

Ab Sommer 2007: Das BBT fordert Projekte, die im Rahmen
kantonaler Gesamtkonzepte fir das "Case Management
Berufsbildung" gestartet werden. Die Projektantrdge werden tber die
Berufsbildungsamter koordiniert.
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Mit Gestutzt auf Art. 3 Bst. a und c, Art. 7, Art. 12 BBG.
welchen [ gpr 2007 2008 2009 2010
Mitteln

Bundesmittel im Rahmen der Kredite Art. 54 und
55 BBG.

Diese Mittel sind in Budget und Finanzplanung eingestellt.

Mit Die Massnahmen sind erfolgreich, wenn die betroffenen Jugendlichen
welchen eine nachobligatorische Ausbildung abschliessen.
Wirkungen

BBT M2 |Ausbau des Beratungsangebots fiir Lehrbetriebe (Anlaufstelle)

Ziel Als flankierende Massnahme zum ,Case Management Berufsbildung*
sind Uber die Ubliche Lehraufsicht hinaus Anlaufstellen fiir Lehrbetriebe
geplant (z.B. Telefon-Hotline), die bei Schwierigkeiten mit Lernenden,
namentlich auch mit auslandischen Personen, Hilfestellungen anbieten
und auf Unterstlitzungs- und Beratungsangebote hinweisen.

Die bei den Anlaufstellen tatigen Personen sind bezuglich interkultureller
Kompetenzen ausgebildet.

Wer macht | Projektverantwortung: Direktion BBT

Projektleitung: Leistungsbereich Berufsbildung
Beratendes Gremium: Eidgenéssische Berufshildungskommission

Was Unterstutzung fir Lehrbetriebe, die Jugendliche mit besonderen
Anforderungen ausbilden. Im Vordergrund stehen:

¢ Beratung und Unterstiitzung in rechtlichen, organisatorischen und
sozialen Fragen.

¢ Vermittlungstatigkeit bei Konflikten und in Krisensituationen.

e Die Kantone definieren Ansprechstellen in Absprache mit den
regionalen Organisationen der Arbeitswelt.

Bei der Erarbeitung des Konzepts und dessen Umsetzung werden
Fachexperten (z.B. kantonale Integrationsdelegierte) beigezogen.

Bis wann | Frihjahr 2008: Konzept liegt vor

2008: Umsetzungsphase
Mit Gestutzt auf Art. 3 Bst. a und c, Art. 7, Art. 12 BBG.
welchen || gy 2007 2008 2009 2010
Mitteln
Bundesmittel im Rahmen der Kredite Art. 54 BBG.
Diese Mittel sind in Budget und Finanzplanung eingestellt.
Mit Unterstutzung und Sensibilisierung von Lehrbetrieben, die bereit sind

welchen Schwéchere, unter anderem auch in Bezug auf Integrationsfragen,
Wirkungen | auszubilden.
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BBT M3 |Schwerpunkt Integration im Rahmen der Projektférderung

Ziel Im Rahmen der Projektférderung gemass BBG Art. 54 erarbeitet das
BBT ein Konzept fir Schwerpunktbildungen. Dabei ist u.a. die Aufnahme
eines eigenen Schwerpunktes zur verstarkten Integration von Personen
mit Migrationshintergrund in die Berufsbildung vorgesehen.

Wer macht | Projektverantwortung:  Direktion BBT

Projektleitung: Leistungsbereich Berufsbildung
Beratendes Gremium:  Eidgendéssische Berufsbildungskommission

Was Das BBT unterstitzt in Zusammenarbeit mit den Verbundpartnern
bereits seit tber zehn Jahren Projekte fir die Integration von
Jugendlichen mit sprachlichen, sozialen oder schulischen
Schwierigkeiten.

Bis Ende 2007 wird im Rahmen der Projektférderung ein Konzept flr
eine standige Schwerpunktbildung zur Integration von Personen mit
Migrationshintergrund erarbeitet, insbesondere:

e Forderung durch individuelle Begleitung (Mentoring durch integrierte
Personen mit gleichem oder ahnlichem Migrationshintergrund wie die
Jugendlichen und gleichzeitig guten Kontakten zu den
Lehrbetrieben).

e Lehrstellenférderung, u.a. im Bereich der Attestausbildung fur
auslandische Jugendliche.

e Schulung von Berufsbildnerinnen und Berufsbildner im Bereich der
Integration, z.B. praxisnaher Spracherwerb im Lehrbetrieb.

Bis wann | Januar 2007: Besetzung einer 40%-Stelle fur die Konzeptarbeiten zur
Schwerpunktentwicklung und zur Abwicklung der in diesem
Zusammenhang zu behandelnden Projekte.

Frihjahr 2008: Entscheid und Evaluationskonzept tber die
Schwerpunktbildung durch das BBT.

e Bei Aufnahme eines Schwerpunkts Integration erfolgt eine gezielte
Information der Verbundpartner sowie anderer Projekttragerschaften
Uber den Forderschwerpunkt im Rahmen der Forderstrategie des
BBT. Partner sind Kantone, nationale Organisationen der Arbeitswelt
und Dritte (regionale und kantonale Organisationen der Arbeitswelt,
Schulen, Unternehmen, Lehrbetriebsverbinde,
Arbeitsgemeinschaften, NGO, Einzelpersonen).

e Bei der Gesuchsprifung von integrationsrelevanten Projekten
kénnen Fachexperten (z.B. kantonale Integrationsdelegierte, BFM)
zur Stellungnahme beigebezogen werden (Expertenpool).

Mit Gestitzt auf Art. 3 Bst. a und c, Art. 7, Art. 12 BBG.
welchen |/ ot 2007 2008 2009 2010
Mitteln

Bundesmittel im Rahmen der Kredite Art. 54 BBG.

Diese Mittel sind in Budget und Finanzplanung eingestellt.
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Mit Die Wirkungen sind fir jedes Projekt im Rahmen der Ublichen
welchen Prozeduren der Projektférderung des BBT zu definieren.
Wirkungen

BBT M 4 Validierung bereits erbrachter Bildungsleistungen

Ziel Die verschiedenen zustandigen Verbundpartner und Stellen werden im
Hinblick auf die Projektphase 2007-2009 (Aufbau und die Erprobung von
Validierungsverfahren basierend auf nationalem Leitfaden) sensibilisiert.
Sie tragen dem Thema Integration von auslandischen Personen in der
Projektumsetzung Rechnung.

Wer macht | Projektverantwortung: Direktion BBT

Projektleitung: Leistungsbereich Berufsbildung
Begleitgruppe: Verbundpartner und Eidgendssische

Berufsbildungskommission

Was Die Validierung von Bildungsleistungen ist das Verfahren zur
Anrechnung ausserhalb blicher Bildungsgéange erworbener beruflicher
oder ausserberuflicher Praxiserfahrung und fachlicher oder allgemeiner
Bildung. Das Verfahren wird in vier Etappen aufgeteilt:

1) Information/Beratung (bei Bedarf mit persénlicher Beratung)

2) Bilanzierung (selbstandige oder begleitete Zusammenstellung der
personlichen Kompetenzen)

3) Beurteilung durch Experten

4) Anrechnung durch zusténdige Stellen (Teilzertifizierung, verkurzte
Bildungsgange)

Bei der Erarbeitung des Konzepts auf der Systemebene geht es um die

allgemeine Sensibilisierung fiir die Validierung. Dem Thema Integration
wird dabei angemessen Rechnung getragen.

Bis wann Ende Dezember 2006: Vernehmlassung ist abgeschlossen.

Herbst 2007: Kommunikationskonzept liegt vor.

Projektphase 2007 - 2009: laufende Information und Sensibilisierung der
verschiedenen Partner

Mit Gestitzt auf Art. 4 und 9 Abs.2 BBG
welchen BBT 2007 2008 2009 2010
Mitteln

Im Rahmen bestehender Mittel.

Diese Mittel sind in Budget und Finanzplanung eingestellt.

Mit Die beteiligten Verbundpartner sind zu méglichen Ansatzen im Bereich
welchen der Validierung von Bildungsleistungen sensibilisiert und informiert.
Wirkungen
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1.2. Arbeit

1.2.1. Ausbau bestehender Massnahmen des SECO

SECOM1

Sensibilisierung der Arbeitgebenden auf die Problematik der
Ungleichbehandlung von Personen mit Migrationshintergrund
sowie auf den Nutzen von Diversity Management

Ziel

Hohere Arbeitsmarktpartizipation von Personen mit
Mitgrationshintergrund.

Wer macht

Projektverantwortung: Geschéftsleitung SECO
Projektleitung: SECO-DA (Direktion fur Arbeit)

Koordination mit; VSAA/Kantonen, Arbeitgeberverbanden, BBT,
BFM resp. Konferenz der Integrationsdelegierten
KID, AGBA in neuer Zusammensetzung
(siehe Kapitel 5).

Was

Das SECO unternimmt zuséatzliche Sensibilisierungsarbeit bzgl. der
Diskriminierung auslandischer Arbeitnehmender sowie des Nutzens von
Diversity Management. Das SECO unterstiitzt dabei insb. auch die
Organisationen der Arbeitswelt und die Kantone. Das SECO und die
ALV nutzen dazu auch ihre Kontakte zu Arbeitgebenden zusammen mit
den RAV.

Es werden namentlich folgende Massnahmen vertiefend geprift:
¢ Gewinnung der Arbeitgeber und Branchenverbande sowie

ausgewahlter grosser Unternehmen zur Durchfihrung von
Sensibilisierungsmassnahmen

¢ Prifen allfalliger Gesuche fir Pilotprojekte zur gezielten Erhéhung
und Anwerbung von Mitgliedern mit Migrationshintergrund
(Rekrutierung auslandischer Unternehmen in die Branchenverbande)

Anpassungen im Arbeitsrecht sind — wegen des Risikos negativer
Rickwirkungen - nicht vorgesehen.

Bis wann

September 2007:  Brainstorming Uber geeignete
Sensibilisierungsmassnahmen mit Schweiz.
Arbeitgeberverband und Schweiz. Gewerbeverband.

Ende 2007: Erarbeiten eines Konzeptes mit Massnahmenvorschlagen
mit Arbeitgebern.

ab 2008: Umsetzung.

Mit
welchen
Mitteln

Gestitzt auf Arbeitslosenversicherungsgesetz, Art. 59 AVIG.
SECO 2007 2008 2009 2010
Ordentliche Mittel (ALV-Fonds)

Diese Mittel sind in Budget und Finanzplanung eingestellt.

Mit
welchen
Wirkungen

Geringere Erwerbslosenquoten bei Personen mit Migrationshintergrund.
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A. Massnahmen RAV

SECO M2

Optimieren der Kommunikation zwischen Personalberatenden PB
und auslandischen Stellensuchenden STE
(Empfehlungen des SECO)

Ziel

Integration der Thematik in die Aus- und Weiterbildung der RAV-PB.

Wer

Projektverantwortung:VSAA
Projektleitung: GL VSAA

Koordination mit: BFM, resp. Konferenz der Integrationsdelegierten
KID

Macht was

In einem Empfehlungsschreiben wird auf die Bedeutung einer optimalen
Kommunikation (PB — STE) und der Problemstellung hingewiesen.
Anhand konkreter Beispiele wird aufgezeigt wie eine optimale
Abgleichung von Personalberatenden — Stellensuchenden gestaltet
werden kann. Beispielsweise sollen Stellensuchende nach
Triagekriterien wie Geschlecht / Alter/ kultureller Hintergrund/ Ambitionen
und soziale Kompetenzen des/der PB zugeteilt werden. Diese Thematik
soll via VSAA in die Aus- und Weiterbildung der RAV-PB einfliessen.

Bis wann

3 Monate nach Genehmigung des Massnahmeplans durch den VSAA.

Mit
welchen
Mitteln

Gestutzt auf Art. 92 Abs. 7 AVIG und Art. 119b AVIV
SECO 2007 2008 2009

2010

Die konkreten Mittelentscheide werden durch die
Kantone (mit dem VSAA) im Rahmen der
bewilligten Vollzugskostenbudgets getroffen
(beziglich Rahmen siehe
Vollzugskostenentschadigungs-Verordnung).

Diese Mittel sind in Budget und Finanzplanung der Kantone eingestellt.

Mit
welchen
Wirkungen

Anlasslich einer ERFA-Tagung mit den PB ist geklart, ob sich ein
Praxiswandel mittels der Interpretationshilfen abbilden lasst (Evaluation).

SECOM3

Interkulturelle Aus- und Weiterbildung der Personalberatenden

Ziel

Erhdhung der interkulturellen Kompetenz der Personalberatenden und
Erhéhung der Vermittlungschancen der auslandischen
Stellensuchenden.

Wer macht

Projektverantwortung: Verband Schweizerischer Arbeitsamter (VSAA)

Projektleitung: Geschaftsleitung VSAA,
Ausbildungsverantwortliche

BFM resp. Konferenz der Integrationsdelegierten
(KID)

Koordination mit:

Was

Spezifische Ausbildungsbediirfnisse der Personalberatenden zum
Themenkreis erheben, mit dem Ziel Vorurteile abzubauen, spezifische
Starken von Auslanderinnen und Auslandern identifizieren zu kdnnen
etc.

Ein Kursangebot fiir die interkulturelle Aus- und Weiterbildung der PB
wird erstellt.
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Bis wann |ca. ab 2008: Realisierung des neuen Aus- und
Weiterbildungskonzeptes des VSAA.
Mit Gestutzt auf Art. 92 Abs. 7 AVIG und Art. 119b AVIV.
welchen
Mitteln 2007 2008 2009 2010
Die konkreten Mittelentscheide werden durch die
Kantone (mit dem VSAA) im Rahmen der
bewilligten Vollzugskostenbudgets getroffen
(bezuglich Rahmen siehe
Vollzugskostenentschadigungs-Verordnung).
Diese Mittel sind in Budget und Finanzplanung der Kantone eingestellit.
Mit Regelmassige Ergebnisse aus den Befragungen der
welchen Personalberatenden werden erarbeitet.
Wirkungen | pje interkulturellen Kompetenzen der Personalberatenden sind erhoht.
Auslanderinnen und Auslénder werden in den Arbeitsmarkt vermittelt.
SECO M 4 | Gezielte Rekrutierung von Personalberatenden beziiglich Migration
(Empfehlungen des SECO)
Ziel Optimale Rekrutierung von Personalberatenden beziiglich Migration.
Wer macht | Projektverantwortung: jeder Kanton (gemass Art. 85b AVIG ist der
Kanton zustéandig fur Betrieb und Fuhrung der
RAV). Beim RAV-Personal handelt es sich um
kantonale Angestellte, welche dem
entsprechenden kantonalen Personalrecht
unterstehen
Projektleitung SECO-DA
Koordination mit: VSAA (Kantone), BFM resp. Konferenz der
Integrationsdelegierten KID
Was SECO Empfehlungen an VSAA und Kantone: Bei Neuanstellungen von
Personalberatenden sollen sowohl Sprachkenntnisse als auch
interkulturelle Kompetenzen der angehenden PB fiir eine Anstellung
massgeblich sein.
Bis wann |Im Rahmen der Personalfluktuation in den RAV.
Mit Gestitzt auf Art. 92 Abs. 7 AVIG.
welchen
Mitteln SECO 2007 2008 2009 2010
Die konkreten Mittelentscheide werden durch die
Kantone (mit dem VSAA) im Rahmen der
bewilligten Vollzugskostenbudgets getroffen
(beziglich Rahmen siehe
Vollzugskostenentschadigungs-Verordnung).
Diese Mittel sind in Budget und Finanzplanung der Kantone eingestellt.
Mit Erhéhung der interkulturellen Kompetenz der Personalberatenden.
welchen
Wirkungen
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SECO M5 |Bewusster Einbezug arbeitsmarktlicher Integrationsmassnahmen in
die Zielvereinbarung Personalberatende/Stellensuchende
(Empfehlungen des SECO)

Ziel Rasche und gezielte Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt.
Wer macht | Projektverantwortung: GL DA (Direktion fiir Arbeit)

Projektleitung: SECO-DA

Betelligte: RAV, VSAA
Was SECO-Empfehlungen an VSAA und RAV: Bei der Zielvereinbarung

zwischen RAV-Personalberatenden und Stellensuchenden ist rasch (d.h.
beim ersten Beratungsgespréach) die Integrationssituation zu analysieren.
Notigenfalls sind méglichst verbindlich geeignete Massnahmen
einzuleiten welche die Vermittlungschancen des Stellensuchenden

verbessern.
Bis wann | Ende 2007: Empfehlungen des SECO sind erarbeitet.
Mit Gestitzt auf Art. 92 Abs. 7 AVIG und Art. 102c AVIV.
welchen
Mitteln 2007 2008 2009 2010
Die konkreten Mittelentscheide werden durch die
Kantone (mit dem VSAA) im Rahmen der
bewilligten Vollzugskostenbudgets sowie des
AMM-Budgets getroffen (bezliglich Rahmen siehe
Vollzugskostenentschadigungs-Verordnung und
Verordnung uber die Vergitung von AMM).
Diese Mittel sind in Budget und Finanzplanung der Kantone eingestellt.
Mit Die Strategie zur Wiedereingliederung ist optimiert.
welchen
Wirkungen

B. Massnahmen AMM

SECO M 6 | Aktualisierung und Implementierung des Konzepts zum Erwerb von
arbeitsmarktbezogenen Basiskompetenzen auf der Grundlage
aktueller Erkenntnisse und Anforderungen

Ziel Kompetenzsteigerung im Bereich der Basiskompetenzen.
Wer macht | Projektverantwortung: GL-SECO

Projektleitung: SECO-DA

Koordination mit: VSAA, BFM resp. Konferenz der

Integrationsdelegierten KID, externen Experten

Was Vor dem Hintergrund der neueren Erkenntnisse zu arbeitsmarktlichen
Basiskompetenzen (Literalitéat, Numeralitét, Problemldsungskompetenz
und digitale Kompetenz) und der in diesem Bereich bestehenden
Konzepte (Grundqualifikationen — Acquisition de qualifications de base)
wird in Zusammenarbeit mit interessierten kantonalen
Arbeitsmarktbehdrden ein Konzept zur Verbesserung von
Basiskompetenzen bei niedrig qualifizierten Stellensuchenden erarbeitet.
Um eine mdglichst umfassende, auf die unterschiedlichen Bedirfnisse
abgestimmte Wirkung erzielen zu kdnnen, sollen die im Rahmen des
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Konzepts erarbeiteten Instrumente einen bedarfsorientierten Einsatz
auch ausserhalb der Grundqualifikationskurse ermdglichen (z.B.
punktuelle Intervention zur Starkung der Lesekompetenzen oder der
digitalen Kompetenzen im Rahmen eines Einsatzes in einem
Beschéftigungsprogramm).

Bis wann

zw. Ende 2007 und Mitte 2008:
im Verlauf von 2008 und 2009:

Konzeptentwicklung
Implementierung und Evaluation

Mit
welchen
Mitteln

Gestlitzt auf Art. 59 AVIG.

2007 2008 2009 2010

Fr. 60'000.- (ALV-Fonds) Uber ca. 2 Jahre.
Finanzplanung abhéngig von
Arbeitsmarktentwicklung. Finanzierung teilweise
durch Kantone.

Mit
welchen
Wirkungen

Starkung der Autonomie von niedrig Qualifizierten, namentlich von
auslandischen Personen, bei der Stellensuche und Bewaltigung
beruflicher Tatigkeiten.

SECOM7

Optimierung des Rahmenkonzepts zur arbeitsmarktorientierten
Deutschforderung und Einfuhrung eines Konzepts zur
arbeitsmarktorientierten Franzosischférderung in der Westschweiz
und ltalienischférderung im Tessin

Ziel

Verbesserung der Arbeitsmarktfahigkeit.

Wer macht

Projektverantwortung: GL SECO
Projektleitung: SECO-DA

Koordination mit: VSAA, BFM resp. Konferenz der kantonalen
Integrationsdelegierten KID, externen Experten

Was

In Zusammenarbeit mit interessierten kantonalen Amtsstellen entwickelt
das SECO das Projekt ,arbeitsmarktorientierte Sprachforderung* fir
niedrig qualifizierte Arbeitslose im Rahmen von Erfahrungsaustauschen
weiter.

Nach der Einflihrung in einigen Deutschschweizer Kantonen wird die
Erarbeitung eines entsprechenden Konzepts oder entsprechender
Instrumente fir die Franzdsisch- und Italienischférderung in
Zusammenarbeit mit kantonalen Amtsstellen gepruft.

Zu den Kernelementen des Rahmenkonzepts gehéren die Formulierung
von arbeitsmarktorientierten Lernzielen auf der Grundlage des
gemeinsamen europaischen Referenzrahmens fur Sprachen (GER), die
Vermittlung von Instrumenten zur Erhebung des branchenspezifischen
Sprachbedarfs und die Vermittlung von didaktischen Instrumenten zur
Sprachférderung bei schulungewohnten Personen.

Bis wann

Mitte 2007:  Evaluation der bisherigen Erfahrungen bei der
Implementierung des Rahmenkonzepts zur
arbeitsmarktorientierten Deutschférderung in

Zusammenarbeit mit den am Projekt beteiligten Kantonen.
Bei Bedarf werden Workshops zur Optimierung der

Sprachférderung bei niedrig qualifizierten Zugewanderten
organisiert (Deutschschweiz). Weiter wird eine Befragung

Herbst 2007:
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der Arbeitsmarktbehdrde der Westschweiz und des
Tessins zum Bedarf nach einem Rahmenkonzept zur
arbeitsmarktorientierten Sprachférderung oder der
Organisation entsprechender Workshops durchgefihrt.

bei Bedarf Konzeptiberarbeitung oder Durchfihrung von
Workshops.

Ab 2008:

Mit
welchen
Mitteln

Gestutzt auf Art. 59 AVIG.
SECO 2007 2008 2009 2010

Bis Fr. 30'000.- (je nach Vorhaben) (ALV-Fonds)
Uber ca. 2 Jahre; teilweise Finanzierung durch
Kantone.

Mit
welchen
Wirkungen

Verbesserte Orientierung der Sprachférderung an den Bedurfnissen des
Arbeitsmarkts.

SECO M 8

Aufgabenabstimmung und Verbesserung der Koordination beim
Ubergang Obligatorische Schule — Berufshildung (Ubergang 1)

Ziel

Bessere Abstimmung des Angebots fiir Jugendliche im Ubergang .

Wer macht

Projektverantwortung: GL SECO
Projektleitung: SECO-DA

Koordination mit: BBT, VSAA, SVB, Aufsichtskommission ALV,
BFM resp. Konferenz der
Integrationsdelegierten KID

Was

Eine Arbeitsgruppe des SECO diskutiert im Frihjahr 2007 unter
Einbezug der Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Kantone, der Berufsbildung
und der Berufsberatung Uber mdgliche Anpassungen im Bereich der
Motivationssemester mit dem Ziel, die Massnahme zu optimieren und
besser mit den Briickenangeboten der Berufsbildung zu koordinieren.
Die Aufgabenabstimmung zwischen Berufsbildung und
Arbeitslosenversicherung beim Ubergang | soll dazu dienen,
Doppelspurigkeiten bei der beruflichen Integration von Jugendlichen zu
verhindern. Der gezieltere Einsatz von Motivationssemestern und
Briickenangeboten tragt zur verbesserten Unterstiitzung von
auslandischen Jugendlichen bei der Lehrstellensuche bei.

Die Arbeitsgruppe wird bis Mitte 2007 der Aufsichtskommission der ALV
einen Bericht vorlegen, in dem bei Bedarf Verbesserungsvorschlage
formuliert werden.

Bis wann

Mitte 2007:  Bericht an die Aufsichtskommission.

Der weitere Zeitplan richtet sich nach den Diskussionen
in der Arbeitsgruppe sowie den Entscheiden der
Aufsichtskommission.

Mit welchen
Mitteln

Gestltzt auf Art. 59 AVIG.
SECO 2007

2008 2009 2010

Fr. 60'000.— als finanzielle Beteiligung an einer
Studie (ALV-Fonds), Uber ca. 2 Jahre.
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Mit welchen
Wirkungen

Eine bessere Unterstiitzung und Eingliederung der Jugendlichen in den
Arbeitsmarkt.

SECO M9

Das SECO fordert auf Ebene der kantonalen Arbeitsmarktbehdrden
und der Organisatoren arbeitsmarktlicher Massnahmen die
Implementierung sowie die Optimierung von
Beschaftigungsprogrammen an den Schnittstellen zum ersten
Arbeitsmarkt.

Ziel

Implementierung/Optimierung von Beschéaftigungsprogrammen an den
Schnittstellen zum ersten Arbeitsmarkt.

Wer macht

Projektverantwortung: GL-SECO
Projektleitung: SECO-DA

Koordination mit: VSAA, BFM resp. Konferenz der
Integrationsdelegierten KID, Berufsverbande

Was

Das SECO erstellt in Zusammenarbeit mit kantonalen
Arbeitsmarktbehdrden ein Inventar bestehender qualifizierender
arbeitsmarktlicher Massnahmen, die niedrig qualifizierenden
Stellensuchenden, namentlich auslandische Personen, das Erreichen
eines von einer Berufsbranche anerkannten Abschlusses bzw. einen
Anschluss an weiterfiihrende Weiterbildungen erméglichen.

Auf dieser Grundlage werden in Zusammenarbeit mit Vertretenden der
kantonalen Arbeitsmarktbehdrde weitere mogliche Berufsfelder
identifiziert, fur die (nach Mdglichkeit modular aufgebaute)
Qualifikationsangebote in Zusammenarbeit mit Arbeitgebenden oder
Verbanden konzipiert werden kdénnten.

Bis wann

Bis Ende 2007: Erstellung eines Inventars zu ,good practices” im
Bereich der Qualifizierung von niedrig qualifizierten
Stellensuchenden.

Bis Mitte 2008: Prasentation der Ergebnisse. Im Rahmen von
Workshops oder durch andere Gefasse werden weitere
Berufsfelder erhoben, fir die in Zusammenarbeit mit
Arbeitgebenden Qualifizierungsangebote fir niedrig
qualifizierte Stellensuchende konzipiert werden kénnen.

Mit
welchen
Mitteln

Gestutzt auf Art. 59 AVIG.

SECO 2007 2008 2009 2010

-- insgesamt 30'000.- -
(ALV-Fonds)

Diese Mittel sind in Budget und Finanzplanung eingestellt.

Mit
welchen
Wirkungen

Starkere Anbindung der arbeitsmarktlichen Massnahmen an den
Arbeitsmarkt.
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SECO M |Verbesserung des Zugangs von auslandischen Stellensuchenden

10 zu Einarbeitungszuschissen (EAZ)

Ziel Situationsanalyse, Ermittlung des Handlungsbedarfs, allfallige
Massnahmen fir den verbesserten Zugang von auslandischen
Stellensuchenden zu EAZ.

Wer macht | Projektverantwortung: GL-SECO
Projektleitung: SECO-DA
Koordination mit: VSAA, BFM resp. Konferenz der

Integrationsdelegierten KID

Was Das SECO erhebt im Rahmen von Erfahrungsaustauschen mit
Vertretenden kantonaler Arbeitsmarktbehdérden die Ursachen fir den
unterdurchschnittlichen Zugang von auslandischen Stellensuchenden zu
Einarbeitungszuschissen. In einem zweiten Schritt werden mégliche
Massnahmen fir eine gezieltere Unterstiitzung von auslandischen
Stellensuchenden bei der Suche nach potentiellen Arbeitgebern im
Bereich EAZ besprochen. Das SECO begleitet deren Implementierung.

Bis wann |Ende 2007: Erhebung ist erfolgt

Mit Gestiitzt auf Art. 65 AVIG.

welchen

Mitteln SECO 2007 2008 2009 2010

10'000.- - - -
(ALV-
Fonds)

Diese Mittel sind in Budget und Finanzplanung eingestellt.

Mit Erhdhung des Zugangs von auslandischen Stellensuchenden zu

welchen Einarbeitungszuschiissen.

Wirkungen
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1.3. Soziale Sicherheit im Bereich Invaliditat

1.3.1. Ausbau bestehender Massnahmen des BSV

BSVM1

Einbezug der Integrationsfrage in das Forschungsprogramm IV

Ziel

Im Forschungsprogramm FoP-IV werden Studien definiert, die Wissen
Uber das IV-System erarbeiten sollen, um eine verbesserte Integration
von Personen mit gesundheitlichen Beschwerden in den Arbeitsmarkt zu
bewirken. Migrations- und integrationsspezifische Aspekte werden in den
Studien systematisch berticksichtigt.

Wer macht

Projektverantwortung: Steuergruppe FoP-IV im BSV (BSV, SECO,
IVSK, SODK, zusétzlicher Einsitz: BFM)

Zustandige Teilprojektgruppen

Projektleitung:

Was

e Zur Sicherstellung der systematischen Beriicksichtigung
integrationsspezifischer Aspekte nimmt ein Vertreter des BFM in der
Steuergruppe Einsitz.

e Gegebenenfalls werden Fachleute aus dem Integrationsbereich bei
der Ausarbeitung der Studienkonzepte beigezogen.

¢ Die genannte Projektorganisation stellt sicher, dass auslander- bzw.
migrationsspezifisches Wissen in die Gestaltung des
Forschungsprogramms einfliesst und nutzbare
Massnahmenvorschlége zur Verbesserung der Integration generiert
werden.

e Zusatzlich geht ein Teilprojekt schwerpunktmassig dem Aspekt der
unterschiedlichen Betroffenheit von Ausléanderinnen und Ausléndern
durch das IV-System nach (Sonderprojekt oder Synthese aus den
verschiedenen Studienresultaten unter der Perspektive Integration).

Bis wann

Mérz 2007: Erstmaliger Einsitz des BFM-Vertreters in der
Steuergruppe. Der Einsitz ist fir die ganze weitere

Laufzeit des Programms (2006 bis 2009) vorgesehen.

Prifung der Ausschreibung eines
migrationsspezifischen Teilprojekts oder einer Synthese
der bestehenden Studien.

Erste Resultate im Sinne von Massnahmenvorschlagen
zur Forderung der Integration im IV-System.

Herbst 2007:

Frihjahr 2008:

Mit
welchen
Mitteln

Gestutzt auf Art. 68 IVG.
BSV 2007
50'000.-

2008 2009 2010
50’000.- - -

Diese Mittel sind in Budget und Finanzplanung eingestellt.

Mit
welchen
Wirkungen

Die Integrationsthematik wird in allen relevanten Projekten mit
aufgenommen. Die Forschungsberichte geben Hinweise auf
Integrationsdefizite und schlagen Massnahmen vor. Das spezifische
Projekt zur ungleichen Betroffenheit nach Nationalitat liefert ebenfalls
Massnahmen- oder Revisionsvorschlage, die in einer nachsten Runde
umgesetzt und evaluiert werden kdnnen.
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BSV M 2 |Einbezug der Integrationsfrage in das Ausbildungsprogramm der IV

Ziel Das Bildungszentrum der IV (BZIV) verfugt Gber ein grosses
Kursangebot fir die Mitarbeitenden der IV-Stellen und des BSV, das
laufend den aktuellen Entwicklungen angepasst wird. Im Sinne des
.Mainstreaming“ wird ein integrationsspezifischer Kurs entwickelt, der
zum Erfolg der Eingliederungsarbeit beitragen soll.

Wer macht | Projektverantwortung: Direktion BSV

Projektleitung: Bildungszentrum IV
Projektpartner/ BZ IV, IVSK,
Begleitgruppe: Integrationsfachpersonen (via BFM),
Migrantenorganisationen
Was Das Bildungszentrum IV wird den in den Jahren 2001 - 2004

angebotenen Kurs oder Varianten desselben organisieren bzw.
entsprechend den aktuellen Bedirfnissen anpassen.

Des Weiteren ist im Hinblick auf die neue
Friherfassung/Frihintervention zu gewéhrleisten, dass die Frage des
Umgangs mit Klienten mit Migrationshintergrund in die Aus- und
Weiterbildungen angemessen aufgenommen werden kann.

Bis wann | Sommer/Herbst 2007: Anpassung des bestehenden Kurses.

Ab 2008: Der angepasste Migrationkurs wird durch das
Bildungszentrum IV angeboten.
Beginn 2008: Konzept zur Uberprifung des gesamten Aus- und

Weiterbildungsangebots im Hinblick auf eine
Optimierung und Starkung der Professionalitat
der Teilnehmenden im Umgang mit Migrantinnen
und Migranten liegt vor.

Fruhjahr 2008: Entwicklung von Modulen zur Erganzung und
Optimierung des Aus- und
Weiterbildungsangebots.

Mit Gestlitzt auf Art. 64 IVG i.V. mit Art. 92 IVV.

welchen

Mitteln BSV 2007 2008 2009 2010
25'000.- 25'000.- -- --

Diese Mittel sind in Budget und Finanzplanung eingestellt.

Der Kurs im Rahmen des Bildungsprogramms des BZ IV wird tGiber das
Ubliche Budget des Bildungszentrums finanziert.

Mit Reduktion von Missverstandnissen und gescheiterten

welchen Integrationsversuchen (=Integration in den ersten Arbeitsmarkt!) bei
Wirkungen |versicherten Personen mit Migrationshintergrund dank angemessener
Kommunikation und sensibilisierter Wahrnehmung von kulturbedingten
Besonderheiten im Zusammenhang mit Krankheit, Invaliditat und
Verstandnis/Bedeutung des sozialen Systems.
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1.4.

Massnahmen - Schnittstelle Bildung, Arbeit und Soziale Sicherheit

1.4.1. Gemeinsame Schnittstellenmassnahmen

SchnSt
M1

Rahmenkonzept und Koordination im Bereich Sprachférderung von
Auslénderinnen und Auslandern

Ziel

Die Sprachférderung erfolgt in verschiedenen Bereichen und
Regelstrukturen (Schule, Erwachsenenbildung, Berufsbildung,
Arbeitslosenversicherung, ergdnzende Sprachkurse, etc.). Mit dem Ziel,
die Koordination zu verbessern und gemeinsame Standards im Bereich
Spracherwerb/Sprachstandeinschatzung zu entwickeln, ist auf
Bundesebene ein Gesamtkonzept fir eine bessere Koordination und
gemeinsame Strategie der Sprachférderung zu erarbeiten.

Wer macht

Projektverantwortung: Direktion BFM als Vorsitz der erweiterten
Interdepartementalen Arbeitsgruppe fur
Migrationsfragen (IAM)

Sektion Integration, BFM
SECO, BBT, SBF, BAK, Eidg.
Migrationskommission sowie kantonale Partner,

namentlich EDK, Konferenz der
Integrationsdelegierten (KID), Stadte, etc.

Federfuhrung:
Projektpartner:

Was

Die betroffenen Bundesstellen entwickeln gemeinsam mit den
kantonalen Partnern ein Rahmenkonzept im Bereich
Sprache/Sprachférderung. Namentlich folgende Fragen sind zu klaren:

1. Forderung der allgemeinen Verwendung des Gemeinsamen
Europaischen Rahmens (GER) fur die Beschreibung von
Sprachkompetenzen bei Sprachkursen, welche vom Bund
subventioniert werden (Empfehlung an die Kantone, Férderung von
Weiterbildungen zur Verwendung des GER).

2. Unterstitzung oder Mitwirkung bei der Schaffung eines
Sprachenportfolios fur Migrantinnen und Migranten, welches u.a.
arbeitsmarktliche Eingliederungsziele verfolgt.

3. Entwicklung eines Rahmenkonzepts flr einheitliche Sprachstandards
je Status (Bewilligungen, Einblrgerung, Anforderungen beruflicher
und schulischer Art, etc.) einschliesslich auf die Lernférderung
ausgerichtete Test- und Einschatzungsverfahren.

4. Moglichkeiten der Verbindlichkeitserklarung solcher Verfahren sowie
andere Wege der Umsetzung (Schulung, Sensibilisierung) werden
gepruft.

Bis wann

Kick-off
Konzeptentwurf liegt vor
Rahmenkonzept liegt vor

Oktober 2007:

Frihjahr 2008:
Bis Ende 2008:

Mit
welchen
Mitteln

Gestitzt auf Art. 55 und 56 AuG sowie Art. 77 (SR 142.31); Art. 113
AsylG.

BFM 2007 2008 2009 2010

20'000.-

-- 20'000.- 20'000.-
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Diese Mittel sind in Budget und Finanzplanung eingestellt.

SECO 2007 2008 2009 2010

-- 10'000.- 10'000.- 10'000.-

Diese Mittel sind in Budget und Finanzplanung eingestellt.

Mit Erh6hte Transparenz bei der Beurteilung von Sprachkompetenzen,
welchen insbesondere von Migrantinnen und Migranten.

Wirkungen | Einheitlicher Ansatz bei der Beschreibung von Sprachkompetenzen.

Optimales Ineinandergreifen der verschiedenen
Sprachférderungsmassnahmen.

SchnSt Bertucksichtigung der Integrationsférderung im Rahmen der
M 2 bestehenden Interinstitutionellen Zusammenarbeit
Ziel Das BFM prift zusammen mit den Partnern der Interinstitutionellen

Zusammenarbeit (11Z) und in Absprache mit den kommunalen und
kantonalen Integrationsstellen, wo und inwieweit auf der operativen
Ebene eine Vernetzung mit den bestehenden Anséatzen zur
interinstitutionellen Zusammenarbeit weiter aufzubauen ist. Dies betrifft
namentlich auch das laufende Projekt [IZ-MAMAC (Medizinisch-
ArbeitsMarktliche Assessments mit Case Management). Weiter ist auf
der strategischen Ebene eine verstarkt ausgebaute Zusammenarbeit zu
prufen.

Wer macht | Projektverantwortung: Direktion BFM als Vorsitz der erweiterten
Interdepartementalen Arbeitsgruppe flr
Migrationsfragen (IAM)

Federfiihrung: Sektion Integration, BFM

Begleitgruppe/Projektpartner: SECO, BBT, BSV, Nationale 11Z-
Koordinationsgruppe, Konferenz der
Integrationsdelegierten (KID)

Was, bis Bis Friihling 08: Vertiefte Abklarungen der allfalligen

wann Schnittstellen und des Koordinationsbedarfs
sowie Erhebung bereits bestehender
Massnahmen/Kontakte auf Kantonsebene (best
practices).

Parallel: Abklarung des Einbezugs Integration in
das laufende Projekt 11Z-MAMAC (namentlich
Ausbildung).

Herbst 2008: Erarbeitung eines allfalligen gemeinsamen
Vorgehensplans ab 2009 zwecks Einbezug der
Integrationsférderung in die Strategie 11Z.

Mit Gestutzt auf Art. 25 Abs. 1 ANAG (bzw. ab 1.1.2008 neues Art. 55 AuG)

welchen und Art. 15 VIntA.

Mitteln BFM 2008 2009 2010 2011
10'000.- 10'000.- -- --

Diese Mittel sind in Budget und Finanzplanung eingestellt.

18/55



Anhang Massnahmenpaket (Tabellarische Ubersicht) zum Bericht Integrationsmassnahmen:
Uiber den Handlungsbedarf und die Massnahmenvorschléage der zustéandigen Bundesstellen im Bereich der Integration von
Auslanderinnen und Auslandern per 30. Juni 2007

Referenz/Aktenzeichen: G193-0298

Mit Es wird geprift, wie die Querschnittsaufgabe Integration in der I1Z
welchen verankert werden kann. Im Rahmen der Umsetzung der einzelnen
Wirkungen | Massnhahmen sind die Wirkungen und Ziele gesondert zu definieren.

SchnSt Erarbeitung von gemeinsamen Grundlagen von Aus- und
M 3 Weiterbildungsangeboten fir Fachpersonen im Bereich Integration

Ziel Das BFM erarbeitet mit Partnern die Grundlagen von Aus- und
Weiterbildungsangeboten fir Fachpersonen, die in RAV, IV-Stellen,
Sozialdiensten, Berufsberatung etc. mit Beratung, Betreuung und
Forderung von Personen mit Migrationshintergrund betraut sind.

Dabei ist auch das Profil des Berufs ,Asyl- und Migrationsfachperson®
mit eidg. Fachausweis gemeinsam mit zusétzlichen neuen Partnern dem
veranderten Bedarf im Integrationsbereich anzupassen.

Ausbildung und Berufsprufung fordern die interinstitutionelle
Zusammenarbeit im Bereich Integration.

Wer macht | Projektverantwortung: Direktion BFM als Vorsitz der erweiterten
Interdepartementalen Arbeitsgruppe fur
Migrationsfragen (IAM)

Federfihrung: Sektion Integration, BFM
Begleitgruppe/ AGBA erweitert
Projektpartner: Verein zur Férderung von
Berufsausbildung im Bereich Asyl und Migration
(Probam)
Was Es wird eine abgestimmte und einheitliche Grundlage (Konzept) zur

interkulturellen Kompetenz von verantwortlichen Beratenden in den
Institutionen Bildung, Arbeit und soziale Sicherheit erarbeitet.

Es ist das bestehende (und seit 2006 formell gem. Art. 28.Abs. 2 nBBG
anerkannte) Berufsbild der ,Asyl- und Migrationsfachperson AMFP*
entsprechend anzupassen.

Bis wann |Juni 2007: Kick-off Sitzung

Bis Winter 2007: Vertiefte Abklarungen der Bedrfnisse der
verschiedenen Stellen und des entsprechenden
Anpassungsbedarfs des Berufsbildes

Ende 2007: Anpassung der Prifungsordnung und Wegleitung
Mit Gestitzt auf Art. 25 Abs. 1 ANAG (bzw. ab 1. Januar 2008 Art. 55 neues
welchen AUG) und Art. 15 VIntA.
Mitteln BFM 2008 2009 2010 2011

10'000.- 10'000.- - -

Diese Mittel sind in Budget und Finanzplanung eingestellt.

Mit Durch die erlangten interkulturellen Kompetenzen bei verantwortlichen
welchen Beratenden in den Institutionen Bildung, Arbeit und soziale Sicherheit
Wirkungen |wird eine gezieltere Beratung der ausléandischen Personen und somit
eine verbesserte Integration in den verschiedenen Bereichen wie Bildung
und Arbeit ermdglicht.
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SchnSt Berufliche Integration von vorlaufig aufgenommenen Personen:
M 4 Finanzierung eines allfalligen Mehraufwands fir die
Arbeitsvermittlung und die Arbeitslosenversicherung. Auftrag an
EVD und EJPD (SECO und BFM)
Ziel Nachhaltige Verbesserung der beruflichen Integration von vorlaufig
aufgenommenen Personen (VA).
Wer Projektauftraggeber:  Bundesrat (Auftrag vom 8.11.2006)
macht Projektverantwortung: Direktor BFM, Leiter Direktion flr Arbeit im
SECO
Projektleitung: BEM: Direktionsbereich Arbeit, Personenfreiziigigkeit
und Auswanderung
Projektleitung: SECO: Ressort Grundlagen und Analysen
Was Der weitaus grosste Teil der vorlaufig aufgenommenen Personen bleibt

fur langere Zeit oder dauerhatft in der Schweiz. Am 31.Dezember 2005
hielten sich insgesamt 23'711 vorlaufig aufgenommenen Personen in
der Schweiz auf. Davon waren ca. 57% im erwerbsfahigen Alter
zwischen 16 und 65 Jahren und ca. 40% zwischen 0 und 16 Jahren alt.
Bei vorlaufig aufgenommenen Personen ist somit der Anteil von Kindern
und Jugendlichen deutlich héher als bei der schweizerischen
Wohnbevdlkerung (der Anteil der Schweizerinnen und Schweizer im
Alter von 0 bis 16 Jahren betragt 18%).

Die Erwerbsquote der vorlaufig aufgenommenen Personen im
erwerbsfahigen Alter lag 2005 bei rund 4'500 bzw. 34% (43% der
Manner und 26% der Frauen), bei der schweizerischen
Wohnbevdlkerung bei 80 %. Vorlaufig aufgenommene Personen sind
vor allem im Gastgewerbe (1'796), in der Industrie (727) und in der
Reinigung (696) tatig.

Vor diesem Hintergrund haben Bundesrat und Gesetzgeber im Rahmen
der Teilrevision des Asylgesetzes Entscheide getroffen, mit welchen die
bis anhin bestehenden Integrationshemmnisse flr vorlaufig
aufgenommene Personen beseitigt und die Integrationschancen
entsprechend geftrdert werden sollen: Seit dem 1.1.2007 kénnen die
kantonalen Behérden vorlaufig aufgenommenen Personen unabhangig
von der Arbeitsmarkt- und Wirtschaftslage eine Bewilligung zur
Erwerbstatigkeit erteilen (Art. 14c Abs. 3 ANAG). Durch gleichzeitige
Anderung der Begrenzungsverordnung wurde der Inlandervorrang
aufgehoben und so der Zugang der vorlaufig aufgenommenen
Personen zum Arbeitsmarkt verbessert. Per 1. Februar 2006 wurde
zudem durch eine Revision der Integrationsverordnung auch der
Zugang zu Integrationsmassnahmen verbessert.

Per 1. Januar 2008 wird die Finanzierung der Kosten im Asylbereich
zwischen Bund und Kantonen neu geregelt. Einerseits geht die
finanzielle Zustandigkeit fir vorlaufig aufgenommene Personen mit
mehr als 7 Jahren Aufenthalt vom Bund an die Kantone uber,
andererseits richtet der Bund den Kantonen eine Integrationspauschale
pro vorlaufig aufgenommene Person aus. Die Kantone werden somit
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ein grosses Interesse daran haben, vorlaufig aufgenommenen
Personen durch eine friihzeitige Arbeitsmarktintegration die
wirtschaftliche Selbststandigkeit zu ermdglichen.

Der Bundesrat hat am 8. November 2006 anlasslich den Beratungen
zur Inkraftsetzung des ersten Teils des revidierten Asylgesetzes und
der entsprechenden Ausfiihrungsverordnungen per 1. Januar 2007
folgenden Auftrag erlassen:

Das seco und das BFM prifen, in welchem Umfang zusatzliche
Aufwendungen fir die Arbeitsvermittlung und die
Arbeitslosenversicherung von vorlaufig Aufgenommenen infolge der
Gesetzesanderung vom 1. Januar 2007 anfallen und wie diese
finanziert werden kdnnen.

Bis wann Herbst 2007: separater Antrag EVD/EJPD an Bundesrat /
anschliessend Entscheid Bundesrat.

Gegebenenfalls sind neue Weisungen des SECO im Einvernehmen mit
dem BFM zu erarbeiten. Des Weiteren ist ein RS SECO an die
Arbeitsamter VSAA/RAYV (allenfalls gemeinsame Weisungen
SECO/BFM) zu erlassen. Evt. Gesetzesénderungen.

Mit Frage der Mittel bildet Gegenstand der Abklarung.

welchen | Gemeinsame Empfehlungen/Weisungen SECO/BFM an Kantone

Mitteln ev. Gesetzesanderung.

Mit Nachhaltige Verbesserung der beruflichen Integration der vorlaufig

welchen aufgenommen Personen.

Wirkungen

- Siehe auch Massnahme 2 des BFM
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2. Gesellschaftliche Integration in Wohngebieten ("Projets urbains")

2.1.1. Gemeinsame Massnahme im Bereich gesellschaftliche Integration in
Wohngebieten

GM1 Unterstutzung von "Projets urbains"” zur Forderung der
Integrationschancen und Préavention von Integrationsdefiziten
(Pilotprojekte "Projets urbains")

Ziel Verbesserung der Lebensqualitéat sowie gezielte Férderung der sozialen
Integration in Wohngebieten mit besonderen Anforderungen. Durch
abgestimmte integrative Massnahmen soll eine "Ghettobildung"
verhindert, die Sicherheit erh6ht und ein verbesserter sozialer
Zusammenhalt erméglicht werden.

Wer macht | Gemeinsame Projektverantwortung: Fach- und Steuergruppe mit
Vertretung ARE, BWO, BASPO, FRB, BFM, Eidgendssische
Migrationskommission (Fusion EKA/EKF), anteilsmassige
Finanzverantwortung

Projektleitung (Federfiihrung): Bundesamt fiir Raumentwicklung (ARE)

Was Unterstiitzung von Gemeinden (via Kantone) bei der Entwicklung und
Durchfiihrung umfassender Interventionsmassnahmen in Wohngebieten
mit erhéhten Anforderungen ("Projets urbains"). Die Massnahmen
werden dabei auf die Bedirfnisse vor Ort abgestimmit.

Bis wann | April/Mai 2007: Abschluss der Studie BFM/BWO.
Sommer 2007: Aufnahme der Verhandlungen mit Gemeinden.
Herbst 2007: Vorlaufige Entscheide der Steuergruppe.

Herbst/Winter 2007: Entwicklung der Konzepte fiir "Projets urbains"
durch die Gemeinden.

Beginn 2008: Start der ersten Projekte.
Dauer der Bundesunterstitzung: 4 Jahre.

Mit Gestitzt auf das Wohnbau- und Eigentumsférderungsgesetz (WEG; SR
welchen 843) und Wohnraumférderungsgesetz (WFG; SR 842), Gesetz Uber
Mitteln Aufenthalt und Niederlassung der Auslander (ab 1. Januar 2008: AuG;

(SR 142.20)); Art. 386 StGB (SR 311.0); Menschenrechts- und
Antirassismusprojekte-Verordnung (SR 151.21) sowie entsprechende
Bundesratsbeschliisse.

BWO 2008 2009 2010 2011*
Wohnforschung

100'000.- |100'000.- |100'000.- |100'000.-

22

! Die Massnahme ist unter Vorbehalt der Budget- und Finanzierungsplanung und den

Resultaten der Evaluation auch in der Legislatur ab 2012 weiterzufihren.
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ARE 2008 2009 2010 20112
Umsetzung
Agglome-
rationspolitik

100'000.- |100'000.- 100'000.- 100'000.-
BASPO 2008 2009 2010
Sportpolitisches
Konzept

100'000.- |100'000.- ([100'000.- |100'000.-

Bei den Leistungen des BASPO handelt es sich um operative Einsatze
vor Ort fur die Umsetzung von Massnahmen im Rahmen von "Projets

urbains".
GS-EDI 2008 2009 2010
Pravention Rassismus
80'000.- 80'000.- 80'000.- 80'000.-
BFM 2008 2009 2010
Integrations-
férderungs-
massnahmen
200'000.- |200'000.- |[200'000.- |200'000.-

Gestutzt auf die Evaluationsresultate wird dem Bundesrat ein separater
Antrag gestellt, eventuell ab 2012 einen zusatzlichen Betrag von 8.1 Mio.
Fr. in Budget und Finanzplanung des ARE einzustellen.

Mit
welchen
Wirkungen

Festlegung eines Evaluationskonzepts im Hinblick auf BR-Entscheid.
Evaluation wéahrend der Laufzeit und nach Abschluss durch eine

unbeteiligte Stelle. Sicherstellung des Wissensaufbaus und -transfer.

2

Die Massnahme ist unter Vorbehalt der Budget- und Finanzierungsplanung und den

Resultaten der Evaluation auch in der Legislatur ab 2012 weiterzufiihren.
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Anmerkung: Beispiele von moglichen Massnahmen im Rahmen von "Projets urbains”:

Da bei der inhaltlichen Ausgestaltung der Massnahmen eines "Projet urbain” den
Gegebenheiten des jeweiligen Gebiets Rechnung zu tragen ist, lassen sich im Sinne eines
"Baukastens" nur Beispiele von moglichen Massnahmen anfiihren, welche sich in Quartieren
mit besonderen Anforderungen im In- und Ausland bewahrt haben:

- Hinsichtlich der Férderung der sozialen Integration sind beispielsweise folgende
Massnahmen ins Auge zu fassen: Ausbau der Angebote fir die Schule mittels Aus- und
Weiterbildung sowie Hilfestellung fiir Lehrpersonen, Gewahrleistung der Teilhabe und
Erreichbarkeit der Gebietsbevélkerung (namentlich der Eltern) durch den Aufbau von
Netzwerken (Schlusselpersonen), Offnung der Quartiervereine mit dem Ziel einer optimalen
Reprasentation der Bewohnerschaft, Information und Kommunikation der Férderangebote
sowie der Regeln und Ordnungen im Quartier, Einbezug und Befahigung der
Sicherheitsbehtrden sowie Angebote zur Konfliktpréavention und -intervention, Bereitstellung
eines Angebots an Sprach- und Integrationskursen, Gewéhrleistung regelmassiger
obligatorischer arztlicher Kontrollen mit Abklarung des sozialen Umfelds (,Quartierarztlicher
Dienst"), Hausbesuchsprogramm fir kleine Kinder aus Familien, die aufgrund ihrer
Lebenssituation unter schwierigen Bedingungen Kinder grossziehen (Programm "Opstapje”),
Erganzung und Befahigung der Angebote der ausserfamiliaren Kleinkinderbetreuung sowie
von Tagesstrukturen Kindergarten/Schule, Abklarung der individuellen Bedurfnisse, gezielte
Forderung der Teilnahme und Angebot an HSK-Kursen fiir die Kinder, etc.

- Hinsichtlich der Verbesserung der Wohnverhaltnisse konnten folgende Massnahmen in
Frage kommen: Aufwertung des o6ffentlichen Raumes als kommunale Vorleistung und Anreiz
fur private Investitionen, Erneuerung kommunaler Liegenschaften, Bautragerberatung bzw.
Bautrager“organisierung“ im Hinblick auf gemeinsam getragene Strategien betreffend
Aufwertung des halbdffentlichen Raumes, der Gebaude- und Wohnungserneuerung sowie
der Vermietungspolitik, Prifung Mitfinanzierung des Projekts durch Wohnungseigentimer,
Kontaktstelle fir Mieterinnen und Mieter, Kurse fur Immobilienverwaltungen / Hauswarte,
sozialvertragliche Ausgestaltung der Wohnungserneuerungen mittels 6ffentlicher
Unterstitzung (Gemeinde, Kanton, oder Bund), etc.

Hinsichtlich der Integrationsforderung im und durch den Sport ist an folgende Massnahmen
zu denken: Vermittlung / Eingliederung von Kindern und Jugendlichen mit
Migrationshintergrund in den organisierten Sport: a) Schiene Schule - Sportverein
(Weiterbildung von Lehrer/innen, Trainern und fihrenden Vereinsmitgliedern) und b) Schiene
ethnische Vielfalt und ethnische Sportvereine (Beratungs- und Weiterbildungsangebote fir
leitende Vereinsmitglieder). Férderung der aktiven Freizeitgestaltung durch Sportangebote
ausserhalb des strukturierten (vereinsgebundenen) Sports wie Midnight-Basketball-Turniere,
Integrationsolympiaden, Schaffung von lokalen Sportnetzen als Koordinationsmassnahme
etc.

Hinsichtlich der Raumentwicklung sind folgende Massnahmen ins Auge zu fassen:
coordination des actions sectorielles (environnement construit, intégration sociale, logement,
sport, lutte contre la discrimination) et des processus d'Agenda 21, requalification des
espaces verts et des espaces publics (espaces de jeux, mise en réseau des différents
espaces, lieux pour les fétes de quartier, zones de rencontre, création de jardins familiaux,
etc.), améliorer I'offre en transport public pour favoriser une meilleure accessibilité, privilégier
la mobilité douce (réseau piétonnier, boulevard urbain, voies cyclables, sécuriser les
chemins piétonniers et I'espace résidentiel, etc.), requalifier I'environnement construit
(structurer le bati, planifier les infrastructures de quartier nécessaires, définir une occupation
du sol cohérente, respecter le paysage environnant, etc.).

Hinsichtlich der Bekampfung von Diskriminierung sind Mediation, interkulturelle
Zusammenarbeit, Beratungsstellen, Konfliktintervention- und -praventionsarbeit,
Sensibilisierungsarbeit im schulischen Bereich zu nennen.
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3. Weitere Massnahmen

3.1. Massnahmen des Bundesamts fur Migration BFM

3.2. Ausbau bestehender Massnahmen des BFM

BFM M1

Neue Schwerpunkteordnung 2008 - 2011 des
Integrationsférderungsprogramms des Bundes

Ziel

Mit dem neuen Schwerpunkteprogramm des
Integrationsférderungskredits sollen erganzende und heranfiihrende
Angebote zu den Regelstrukturen der Integration (namentlich im Bereich
Sprache) gefordert, kantonale Fachstellen unterstitzt sowie viel
versprechende Ansétze der Integrationsforderung mittels
Modellvorhaben (Pilotprojekten) entwickelt werden.

Wer macht

Projektverantwortung: Direktionsbereich Blrgerrecht, Integration &
Bundesbeitrage, BFM sowie Eidgendssische
Auslanderkommission (EKA); ab 2008:
Eidgendssische Migrationskommission (Fusion
EKA/EKF)

Projektleitung: Sektion Integration, BFM

Was

EKA und BFM erarbeiten gemeinsam ein Schwerpunkteprogramm fir
die Jahre 2008 bis 2011. Dieses sieht vor, dass zukunftig die Kantone
eine bestimmende Rolle in der Umsetzung der Schwerpunkteordnung
spielen sollen. Der Bund tragt mittels Modellvorhaben mit nationaler
Ausstrahlung (Pilotprojekten) zur Praxisentwicklung bei.

In den Jahren 2008-2011 werden folgende Schwerpunkte unterstitzt:

e Schwerpunkt 1, Sprache und Bildung:
Spracherwerb von Zielgruppen, welche keinen oder einen
erschwerten Zugang zu den Regelangeboten haben (zum Beispiel
spat nachgezogene Jugendliche, Frauen).
Sprachkurse sowie Massnahmen, welche den Gebrauch der Sprache
im Erwerbsleben und in der Freizeit unterstiitzen (Motivation,
Information).
Modellvorhaben: Sprachliche Frihférderung.

e Schwerpunkt 2, Fachstellen Integration:
Unterstiitzung der mehrheitlich privat organisierten Auslanderdienste
Uber Leistungsvertrage (Fortfihrung). Ziel ist eine héhere
Professionalisierung der Dienste und eine verstarkte
Zusammenarbeit mit und Beratung der Regelstrukturen.
Unterstiitzung der Vermittlungsstellen fiir interkulturelle Ubersetzer
(Fortfihrung). Vermittlungen von Einsatzen namentlich im
Gesundheitswesen.
Bis Ende 2009 werden Vorkehrungen getroffen, damit die Zukunft
dieser Stellen gegebenenfalls auch ohne Bundesunterstiitzung
gesichert werden kann.

e Schwerpunkt 3, Modellvorhaben Integration:
Unterstitzung und Begleitung von Pilotprojekten, welche von
nationaler Bedeutung fir die Weiterentwicklung der
Integrationspraxis sind:
z.B. Projekte in benachteiligten Wohngebieten mit dem Ziel der
Bek&mpfung von Ghettobildung (Modellvorhaben "Projets urbains"),
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Rahmenkonzept Sprachforderung. Allfallige weitere
Umsetzungsprojekte. Modellvorhaben der Eidgendssischen
Migrationskommission (z.B. Jugendprojekte, etc.).

Bis wann

Juli 2007: Veroffentlichung der Ausschreibungsunterlagen.

1. Januar 2008: Beginn der Unterstltzung von Projekten,

Programmvereinbarungen und Modellvorhaben.

Anvisiertes Ziel: Die Unterstiitzung soll Uberall gestitzt
auf Programmkonzepte der Kantone erfolgen.

1. Januar 2010:

Mit
welchen
Mitteln

Gestitzt auf Art. 25 Abs. 1 ANAG (bzw. Art. 55 ab 1. Januar 2008 neues
AuG) und Art. 15 VIntA.

BFM 2008 2009 2010 2011

14 Mio. 14 Mio. 14 Mio. 14 Mio.

Diese Mittel sind in Budget und Finanzplanung eingestellt.

Mit
welchen
Wirkungen

Ziel ist es, den chancengleichen Zugang der Auslanderinnen und
Auslander zu den wirtschaftlichen und sozialen Ressourcen zu
verbessern und das Zusammenleben zu férdern.

BFM M 2

Ausrichtung von Integrationspauschalen an die Kantone als Beitrag
zur Integration der Flichtlinge und vorlaufig Aufgenommenen

Ziel

Die Kantone erhalten pro Fluchtling und vorléaufig aufgenommener
Person einen Beitrag zur gezielten Forderung der sprachlichen und
beruflichen Integration dieser Zielgruppen. Vorlaufig Aufgenommene sind
neu Zielgruppe von Integrationsmassnahmen.

Wer macht

Projektverantwortung: BFM, Direktion

Projektleitung:

Direktionsbereich Birgerrecht, Integration &
Bundesbeitrage (BIB)

SODK, KdK sowie VDK, EDK, KKJPD VSAA,
SECO

Projektpartner:

Was

Ab 1.1.2008 richtet der Bund den Kantonen pro anerkannten Fliichtling
sowie pro vorlaufig aufgenommene Person einen Beitrag zur Férderung
der Integration aus (Integrationspauschale).

Ein Teil dieser Pauschale (20%) wird den Kantonen erfolgsorientiert
ausgerichtet. Indikator zur Erfolgsmessung ist die Erwerbsquote in
Abhangigkeit vom kantonalen Arbeitsmarkt. Damit sollen den Kantonen
Anreize gesetzt werden, die Integrationsmassnahmen verstarkt auf die
berufliche Integration auszurichten.

Die totalrevidierte Integrationsverordnung sieht vor, diese Pauschale den
Ansprechsstellen fir Integration auszurichten. Die Kantone haben tber
samtliche Projekte, fur welche Betrage eingesetzt wurden, umfassend
Uber die getroffenen Massnahmen und die dadurch erzielten Wirkungen
zu berichten (Reporting gemass Art. 9 Abs. 2 al. a VIntA,voraussichtlich
in Kraft 1. Januar 2008).
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Bis wann | Herbst 2007: Die Leitplanken der Berichterstattung der
Verwendung der Pauschalen sind durch das BFM
erarbeitet und liegen vor.

Dezember 2007: Richtlinien tber Berichterstattung der Kantone
Uber die Verwendung der Pauschale liegen vor.
1. Januar 2008: Umsetzung
Mit Gestitzt auf Art. 88 und 91 AsylG.
Ich

WECNEN MBEM 2007 2008 2009 2010

Mitteln
- 36 Mio. 36 Mio. 36 Mio.

Diese Mittel sind in Budget und Finanzplanung eingestellt.

Mit Verbesserte Erwerbsquote der Fliichtlinge und vorlaufig

welchen Aufgenommenen.

Wirkungen

= Siehe auch Schnittstellenmassnahme 4 in Zusammenarbeit mit dem SECO

BFM M 3

Forderung der Integration von traumatisierten, d.h. psychisch
belasteteten Fliichtlingen und vorlaufig aufgenommenen Personen
im Asylbereich

Ziel

Mit dem Ziel die soziale und berufliche Integration von traumatisierten
Flichtlingen und vorlaufig aufgenommenen Personen des Asylbereichs
zu fordern und ein spezifisches und bedirfnisgerechtes Angebot im
medizinisch-therapeutischen Bereich sowie im Rahmen von
Beratungssituationen nachhaltig zu verbessern, unterstiitzt das BFM
ausgewahlten und geeigneten Projekten und nimmt das Anliegen im
Rahmen von Leistungsvertragen auf.

Wer macht

Projektverantwortung:
Projektleitung: Sektion Integration
Mogliche Projektpartner: BAG, SRK, SFH etc.

DB Birgerrecht, Integration & Bundesbeitrage

Was

"Traumatisierungen™ im Sinne einer medizinischen Diagnose sind bei
Flichtlingen und vorlaufig aufgenommenen Personen des Asylbereichs
quantitativ stark vertreten, bei der Ubrigen, in der Schweiz lebenden
Bevdlkerung indes eher selten. Grinde daflr liegen in der spezifischen
Flichtlingsbiographie, die haufig von Folter-, Gewalt- und
Kriegserfahrungen gepragt ist. Die fachliche Auseinandersetzung mit den
spezifischen Bedurfnissen dieser psychisch belasteten Personengruppe
bedeutet fir die Regelstrukturen - sei es im medizinisch-therapeutischen
Bereich sowie im Rahmen sozialberaterischer Angebote - einen
erheblichen Aufwand, der angesichts der zahlenmassig kleinen Gruppe
oft nicht geleistet wird.

Das BFM unterstiitzt in Abstimmung und Einbettung in die Strategie
"Migration und Gesundheit" des BAG (siehe BAG M 1) folgende
Massnahmen, welche

1. auf die nationale bzw. iberregionale und auf die spezifischen
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Bedirfnisse dieser kleinen Personengruppe ausgerichtet sind und
wesentliche Unterstiitzung im gesundheitlichen Bereich sowie im
Hinblick auf die Integrationsféahigkeit leisten,

2. das Ziel haben, bestehende Regelstrukturen zu 6ffnen bzw. mit
spezifischen Angeboten komplementéar zu erganzen.

Bis wann

Sommer 2007: Konzept auf 3 Jahre liegt vor. Ausschreibungsunterlagen
fur die Auswahl geeigneter Projekte sind bereitgestellt.

Beginn der Umsetzung auf 3 Jahre. Entscheid tber
Leistungsvertrage und Projektfinanzierung liegen vor.

Evaluation der Massnahmen liegt vor - gestitzt auf die
Evaluationsergebnisse wird Uber das weitere Vorgehen
entschieden.

1. Januar 2008:

1. Juni 2010:

Mit
welchen
Mitteln

Gestutzt auf Art. 91 Abs. 4 AsylG Art. 45 Abs. 1 AsylV 2
BFM 2008 2009
600'000.- 600'000.-

2010
600'000.-

Die entsprechenden Mittel sind im Budget und Finanzplanung eingestellt.

Mit
welchen
Wirkungen

Bessere soziale und berufliche Integration von traumatisierten, d.h.
psychisch belasteten Flichtlingen und vorlaufig aufgenommenen
Personen des Asylbereichs.

BFM M 4

Information lUber Resultate der Pilotprojekte in Zusammenarbeit mit
Berufs- und Branchenverbanden

Ziel

Flichtlinge weisen eine tiefe Erwerbsquote auf. Im Rahmen von
Pilotprojekten in Zusammenarbeit mit Berufs- und Branchenverbanden
werden die Ursachen erhoben und Vorschlage, wie ihre berufliche
Integration verbessert werden kdnnte, liegen vor. Zusténdige und
interessierte Partner werden gezielt Uber die Erkenntnisse informiert.

Wer macht

Projektverantwortung:

Projektleitung:
Begleitgruppe/Projektpartner: Flichtlingskoordinatoren, Projektanbieter,
SECO, VSAA

BIB, BFM
Sektion Integration BFM

Was

Das BFM fuhrt in Zusammenarbeit mit Wirtschafts- und
Branchenverbanden Pilotprojekte durch, die Erkenntnisse dartiber
bringen, wie die berufliche Integration der Fllichtlinge verbessert werden
kann. Die Ursachen der tiefen Erwerbsquote von Fluchtlingen sind
erhoben und Vorschlage, wie ihre berufliche Integration verbessert
werden konnte, liegen vor. Aufgrund der vorgenommenen Evaluation
werden zustandige und interessierte Partner gezielt informiert.

Bis wann

Herbst 2006:

31. Dezember 2007:
01. Marz 2008:

Bis Ende 2008:

Start der Pilotprojekte.
Die Pilotprojekte sind abgeschlossen.
Evaluationsbericht liegt vor.

Aufbauend auf Evaluation - gezielte Information
zustandiger und interessierter Partner beziiglich
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29

verbesserter beruflicher Integration von

Flachtlingen.

Mit Gestitzt auf Art. 91 Abs. 4 AsylG Art. 45 Abs. 1 AsylV 2

welchen

Mitteln BFM 2007 2008 2009 2010

1.1 Mio.®>  [10'000.- |- -

Diese Mittel sind in Budget und Finanzplanung eingestellt.

Mit Erkenntnisgewinn, wie die berufliche Integration der Flichtlinge und

welchen vorlaufig Aufgenommenen verbessert werden kann.

Wirkungen

BFM M5 |Erarbeitung von Empfehlungen zum Anwendungsbereich und zu
den Inhalten von Integrationsvereinbarungen

Ziel Das BFM erarbeitet unter Beizug der Kantonalen Behérden
(Vollzugsbehérden: VSAA, VKM, KID) Empfehlungen mit konkreten
Angaben zum Anwendungsbereich und zu den Inhalten von
Integrationsvereinbarungen inkl. standardisierten
Integrationsvereinbarungen. Diese werden den zustéandigen kantonalen
Behdrden in geeigneter Weise zur Verfligung gestellt.

Wer macht | Projektverantwortung: Direktion BFM
Projektleitung: Sektion Integration
Begleitgruppe/Projektpartner: VSAA, VKM, KID

Was Per 1. Januar 2008 tritt Art. 54 des neuen Auslandergesetzes (AuG) in

Kraft welcher die Mdglichkeit vorsieht, die Erteilung oder Verldngerung
einer Aufenthaltsbewilligung vom Besuch eines Sprach- oder
Integrationskurses abhangig zu machen. Diese Verpflichtung kann in
einer Integrationsvereinbarung festgehalten werden.

Integrationsvereinbarungen sollen in erster Linie Anreize zu einer
nachhaltigen und erfolgreichen Integration der betroffenen
Auslanderinnen und Auslander schaffen und damit
Integrationsproblemen vorbeugen. Sie bezwecken den Erwerb einer
Landessprache sowie der Kenntnisse Uber die gesellschaftlichen
Verhéltnisse und Lebensbedingungen in der Schweiz. Anreize sind durch
die Berucksichtigung des Integrationsgrades bei Ermessensentscheiden
(z.B. Aussicht auf eine friihzeitige Erteilung einer
Niederlassungsbewilligung oder Umwandlung einer F- in eine B-
Bewilligung) gegeben. Der Nichtabschluss oder die Nichteinhaltung von
Integrationsvereinbarungen kann je nach Status (Drittstaatsangehdrige
ohne Rechtsanspruch auf Aufenthalt) aber auch zu Sanktionen fiihren.
Bei Flichtlingen und vorlaufig Aufgenommenen, die Sozialhilfe beziehen,
kénnen die Sozialhilfeleistungen gekiirzt werden, wenn sie trotz
Verpflichtung nicht an Integrationsmassnahmen teilnehmen.

® Dieser Betrag wurde flr die Finanzierung der Pilotprojekte eingesetzt.
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Um dieses Instrument in der Praxis anzuwenden, bedarf es der Klarung
bestimmter Fragen (Anwendungsbereich, Sanktionsmadglichkeiten) wie
auch der Diskussion und Empfehlung betreffend der mdglichen
Ausgestaltung (Erfolgskontrolle, Kostenbeteiligung).

Die Empfehlungen sollen bewirken, dass das Instrument
Integrationsvereinbarung in den Kantonen moglichst einheitlich und
sachgerecht gehandhabt wird. Zudem sollen sich die Kantone rechtzeitig
auf die Folgen der Anwendung dieses Instruments vorbereiten kdnnen
(gentigendes Angebot an Integrations- und Sprachkursen, Fragen der
Kosten der Teilnahme, der Uberprifung des Erfolges sowie der Folgen
der Nichterflllung).

Bis wann | 10. Mai 2007: Konzeptentwurf liegt vor.

24. Mai 2007: Besprechung des Konzeptentwurfs mit Vertretern der
VSAA, VKM, KID.

30. Juni 2007: Ggf. Anpassung aufgrund des Vernehmlassungs-
verfahrens zu den Ausflihrungsbestimmungen des
AuG (VIntA); Abstimmung intern; Information der
Projektgruppe bis 31. Juli 2007.

20. August 2007: Sitzung Projektgruppe, Konsolidierung definitiver
Version (Vorbehalt Amterkonsultation und
Mitberichtsverfahren).

15. Oktober 2007:Empfehlungen und standardisierte
Integrationsvereinbarung liegen vor.

Mit Gestutzt auf Art. 54 AuG und Art. 5 und 7 VIntA (in Kraft ab 01.01.2008).
welchen BFM 2007 | 2008 \ 2009 2010
Mitteln Im Rahmen bestehender Mittel.

Diese Mittel sind in Budget und Finanzplanung eingestellt.

Mit Bei Neuzugezogenen unterstiitzt die Integrationsvereinbarung die
welchen "Integration der ersten Stunde”, generell werden Erwartungen klar
Wirkungen | dargelegt. Sanktionen wirken praventiv. Raschere, ernsthaftere und
dadurch nachhaltigere Integration, bessere Chancen auf dem
Arbeitsmarkt.

3.2.1. Zusatzmassnahmen des BFEM

BFM ZM 1 | Krediterhdhung - Neue Schwerpunkteordnung 2008 - 2011 des
Integrationsforderungsprogramms des Bundes

Ziel Auslander und Auslanderinnen haben chancengleichen Zugang zu den
wirtschaftlichen und sozialen Ressourcen. Die Sprachkenntnisse werden
verbessert und erlauben eine verstéarkte Integration im Bereich Bildung,
Arbeit und soziale Integration.

Wer macht | Projektverantwortung: Direktionsbereich Blrgerrecht, Integration und
Bundesbeitrdge, BFM sowie Eidgendssische
Migrationskommission (Fusion EKA/EKF)

Projektleitung: Sektion Integration, BFM
Was Im Rahmen der geltenden Schwerpunkteordnung 2004-2007 des
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Integrationsférderungsprogrammes des Bundes konnte das
Forderungspotential nicht ausgeschopft werden. Im Jahre 2006 wurden
808 Projekte mit einem Unterstutzungsbeitrag rund 21 Millionen Franken
eingereicht — davon wurden 615 Projekte mit 14 Millionen Franken
unterstitzt. In vielen Fallen konnte an sinnvolle Integrationsprojekte,
welche auch von den Kantonen mitgetragen worden sind oder waren, aus
finanzpolitischen Grinden nur ein reduzierter oder gar kein Beitrag
gesprochen werden.

Zusatzliche Massnahmen im Bereich Sprachférderung: Eine
Untersuchung im Auftrag des BFM zur Sprachforderung hat klar ergeben,
dass namentlich in landlichen Regionen im Forderbereich des
Integrationsférderungsprogrammes (nicht erwerbstéatige Personen mit
erschwertem Zugang zu Regelkursen) noch Licken bestehen. Des
Weiteren besteht Handlungsbedarf im Bereich der Qualitatssicherung
und der Nachhaltigkeit (Dauer, Zielerreichung) von
Sprachférderungsangeboten.

Zusétzliche Massnahmen im Bereich Modellvorhaben: Mittels so
genannter Modellvorhaben wird das BFM seinen Auftrag zur Koordination
und strategischen Steuerung wahrnahmen, indem es die Entwicklung von
innovativen Instrumenten zur Integrationsférderung unterstiitzt. Beispiele
von bestehenden und geplanten Modellvorhaben sind: ,Projets urbains*
(siehe GM 1), Fruhférderung, Best practices der Integrationsférderung in
der Gemeinde, "Fluchtlingsanlehre”, etc.

Um dem integrationspolitischen Handlungsbedarf in den geplanten
Schwerpunkten 1: Sprache und Bildung und 3: Modellvorhaben
Integration angemessen zu entsprechen, muss der Kredit von 14
Millionen Franken um jahrlich 2 Millionen Franken erhdht werden.

Bis wann | Juli 2007: Erarbeitung des Schwerpunkteprogrammkonzepts.
Veroffentlichung der Ausschreibungsunterlagen.
1. Januar 2008: Beginn der Unterstiitzung von Projekten,
Programmvereinbarungen und Modellvorhaben.
Frihjahr 2008: Eingabe Krediterhdhung (Budgetprozess).
1. Januar 2009: Krediterh6hung.
Mit Gestitzt auf Art. 25 Abs. 1 ANAG (bzw. ab 1.1. 2008 neues AuG Art. 55)
welchen und Art. 15 VIntA.
Mitteln
! BFM 2008 |2009 2010 20114
-- 2 Mio. |2 Mio. 2 Mio.
Diese Mittel sind noch nicht im Budget eingestellit.
Mit Verbesserte soziale Integration der auslandischen Bevélkerung.
welchen
Wirkungen

31
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Die Massnahme ist unter Vorbehalt der Budget- und Finanzierungsplanung auch in den

Folgejahren weiterzufuhren (Finanzplan Legislatur ab 2012).
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3.3. Massnahmen des EJPD im Bereich der 6ffentlichen Sicherheit

3.2.2. Ausbau bestehender Massnahmen des BJ

BIJM1 Verkirzung der Verfahrensdauer im Bereich des
Jugendstrafprozessrechts und Verbesserung der
Behdrdenzusammenarbeit und Verfahrenskoordination

Ziel Steigerung der Effizienz der Strafverfolgung, dadurch erfolgt eine
Verkirzung der Verfahrensdauer. Verbesserung der Zusammenarbeit
und Abbau von Vorurteilen zwischen den Behdrden, dadurch
Vermeidung von Doppelspurigkeiten und Entwicklung einer koh&renten
Praxis.

Wer macht | projektverantwortung: BJ
Projektleitung: Fachbereich Straf- und Strafprozessrecht
Projektpartner: Kantonale Polizeibeh6érden, Kantonale

Schulbehdrden, Kantonale
Strafverfolgungsbehoérden, Kantonale
Migrationsbehérden, Eidgenossische
Erziehungsdirektorenkonferenz, Kantonale
Ansprechstellen Integration (Konferenz der
Integrationsdelegierten KID), FEDPOL, BFM,
weitere

Was

Das BJ regt in Zusammenarbeit mit den Projektpartnern einen Prozess
zur Optimierung des Jugendstrafprozesses an. Dabei stehen folgende
Massnahmen im Vordergrund:

1. Verkirzung der Verfahrensdauer: In der Praxis nehmen die
Strafverfahren oft viel Zeit in Anspruch. Namentlich im Bereich des
Jugendstrafrechts muss eine Sanktionierung mdglichst rasch erfolgen.
Das BJ arbeitet in Zusammenarbeit mit Projektpartnern darauf hin, die
Verfahrensdauer zu senken. Namentlich werden verschiedene
Regelungen im Rahmen der Jugendstrafprozessordnung geprift
(grundsétzliche Zustandigkeit der Behérden am gewoéhnlichen
Aufenthaltsort, Art. 10 E-JStPO; Mitwirkungspflicht aller Behérden bei
der Abklarung der personlichen Verhaltnisse, Art. 32 E-JStPO, weit
gehenden Zulassigkeit des Strafbefehlsverfahrens, Art. 33 JStPO,
u.a.m.).

2. Verbesserte Verfahrenskoordination zwischen Strafverfolgungs- und
Migrationsbehdorden: Strafverfahren, Strafvollzug- und
auslanderrechtliche Verfahren laufen oft vollig getrennt voneinander.
Das fuhrt nicht nur zu Doppelspurigkeiten, sondern teilweise gar zu
widersprichlichen Ergebnissen.

Das BJ arbeitet zusammen mit dem BFM sowie den kantonalen
Partnern darauf hin, diese Koordination zu verbessern.

3. Verbesserung der Behérdenzusammenarbeit: Die Zusammenarbeit
zwischen Schul-, Straf-, Migrations- und Vormundschaftsbehdrden ist
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teilweise von gegenseitigen Vorurteilen gepragt.
Das BJ prift in Zusammenarbeit mit den Projektpartnern geeignete
Massnahmen zum Abbau dieser Vorurteile.

Bis wann Punkte 1 und 3: Im Rahmen der Vereinheitlichung der
Jugendstrafprozessordnung.

Herbst 2007: Punkt 2 - Gemeinsam mit kantonalen Partnern und
BFM entwickeltes Vorgehenskonzept mit
Teilprojekten liegt vor.

Ab Winter 2007: Umsetzung des Konzepts.

Herbst 2008: Zwischenberichterstattung tGber die umgesetzten
Massnahmen und deren Wirkungen.

Mit welchen | Gestlitzt auf Art. 123 BV

Mitteln
BJ 2008 2009 2010 2011

Im Rahmen der bestehenden Mittel.

Diese Mittel sind in Budget und Finanzplanung eingestellt.

'V”_t welchen | pje Zusammenarbeit und Koordination zwischen den zustandigen
Wirkungen | Behgrden wird verbessert und bestehende Vorurteile werden abgebaut.

BIJM2 Vorkehrungen im Bereich der stationaren Jugendhilfe und dem
Freiheitsentzug fur Jugendliche

Ziel Im Rahmen seiner Ausrichtung der Betriebsbeitrage an
Erziehungseinrichtungen verstarkt das BJ seine Uberprifung
hinsichtlich der Qualitat der sozialpddagogischen Arbeit namentlich
auch in Bezug auf die Integration ausléndischer Jugendlicher.

Wer macht | Projektverantwortung: Direktor Bundesamt fur Justiz

Projektleitung: Fachbereich Straf- und Massnahmenvollzug
Begleitgruppe: Vertreter der Kantone und stationdren

Jugendhilfen, weitere Akteure (namentlich aus
dem Integrationsbereich: Kantonale
Integrationsdelegierte und Fachpersonen, BFM).

Was Die Eidgenossenschaft wendet jahrlich rund 70 Millionen Franken auf
zur Finanzierung des Straf- und Massnahmenvollzugs im Bereich des
Jugendstrafrechts. In den Uberwiegenden Féllen leisten die
unterstitzten Institutionen gute Arbeit. Im Sinne einer weiteren
Verbesserung der Massnahmen wird das BJ in drei Bereichen seine
Rolle als Geldgeber und Steuerungsinstanz kinftig starker
wahrnehmen. Folgende Massnahmen werden gepruft:

o Sicherung und Forderung der Qualitat: Nebst den regelméassigen
Uberprufungen der Anerkennungsvoraussetzungen durch das BJ
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werden die Kantone hinsichtlich der Qualitat der
sozialpadagogischen Arbeit in den Erziehungseinrichtungen
verstarkt in die Pflicht genommen und sie tbernehmen zusatzliche
Controlling-Aufgaben. Dies betrifft namentlich die Qualitat im
Bereich der Integration auslandischer Jugendlicher (z.B. hinsichtlich
Beizug von interkulturellen Dolmetschern oder Vermittlerinnen
zwecks konsequenten Einbezugs der Eltern der straffélligen
Jugendlichen, Interkulturelle Aus- und Weiterbildung von
Heimverantwortlichen und Sozialpddagogen, etc.).

o0 Neue Angebote: An die Qualitat der Bedarfsplanung der Kantone
setzt der Bund kinftig héhere Anforderungen. Werden aufgrund der
veranderten Verhaltensweisen von gewalttatigen Jugendlichen
zusatzliche Angebote erforderlich und lassen sich diese in der
Bedarfsplanung der Kantone nachweisen, wird sich der Bund im
Rahmen der Leistung von Bau- und Betriebsbeitragen auch kunftig
an den Kosten beteiligen.

0 Neue Methoden und Konzeptionen: Der Bund kann die
Durchfiihrung und Auswertung von neuen Methoden und
Konzeptionen beispielsweise zur Diagnostik, Therapie, Betreuung
oder Begleitung von gewalttatigen Jugendlichen im Rahmen von
Modellversuchen unterstiitzen. Werden die entsprechenden
Vorgaben erfiillt, kbnnen Beitrage bis 80 Prozent der anerkannten
Projekt- und/oder Auswertungskosten zugesichert werden.
Namentlich sind hier auch Methoden und Konzeptionen zum
effektiven und integrationsspezifischen Umgang mit ausgewahlten
Gruppen auslandischer Personen zu entwickeln.

Bis wann Bis Winter 2007/8: Konzept zur Uberprifung und allfallige Anpassung
der Kriterien zur Anerkennung liegt vor.

Mit welchen | Gestiitzt auf Art. 5 ff LSMG (SR 341) sowie Art. 3ff LSMV (SR 341.1):

Mitteln BJ 2008 2009 2010 2011

Im Rahmen der bestehenden Mittel.

Diese Mittel sind in Budget und Finanzplanung eingestellt.

Mit welchen | Die Integrationschancen von auslandischen Jugendlichen in stationaren
Wirkungen | Einrichtungen werden verbessert.

3.2.3. Ausbau bestehender Massnahmen des FEDPOL

FEDPOL Erstellung einer gesamtschweizerischen Lageeinschatzung mit

M1 Fokus auf jugendliche Tater. Erfassung von kantonalen
Massnahmen.
Ziel Ein gesamtschweizerisches Lagebild zu jugendlichen Intensivtatern ist

erstellt. Die bestehenden Massnahmen und Vorkehrungen der
kantonalen Behorden kénnen auf dieser Basis verbessert werden.
Entwicklung einer transparenten und sinnvollen Praxis im Umgang mit
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Intensivtatern.

Wer macht

Projektverantwortung: FEDPOL

Projektleitung: Dienst flr Analyse und Pravention

Projektpartner: In einem ersten Schritt kantonale Polizei- und
Straverfolgungsbehorden, evt. Einbezug weiterer
Partner wie kantonale Integrationsfachstellen zu
einem spateren Zeitpunkt.

Was

Bekannt ist, dass relativ wenige Jugendliche fir viele Delikte
verantwortlich sind. Massnahmen miissen in erster Linie diese
Jugendliche und ihr Umfeld betreffen.

Ein gesamtschweizerisches Lagebild zu jugendlichen Intensivtatern fehlt
hingegen. Um effektivere Massnahmen fir Intensivtatergruppen
ausarbeiten zu kénnen, muss eine Lage- und Problemanalyse erarbeitet
werden. Die bereits in die Wege geleitete Revision der PKS vermag die
bestehenden Wissenslicken nicht zu schliessen.

Es ist nicht bekannt, welche Massnahmen kriminellem Verhalten Einhalt
gebieten und eventuell hinsichtlich der Integrationswirkung bei
auslandischen jugendlichen Tatern vorbildlich sein kénnen. FEDPOL
erarbeitet deshalb einen Uberblick (gesamtschweizerisches Lagebild)
und stellt die kantonalen Massnahmen zusammen.

FEDPOL erstellt eine gesamtschweizerische Lageanalyse zu den
jugendlichen Intensivtatern in Zusammenarbeit mit den kantonalen
Strafverfolgungsbehorden.

1. FEDPOL erfasst die bestehende Praxis in den Kantonen zu den
jugendlichen Intensivtatern (sofern Uberhaupt vorhanden).

2. Die Lageanalyse sowie die vorbildlichen Massnahmen werden
gezielt und auf geeignete Weise den kantonalen
Strafvollzugsbehérden bekannt gemacht. Integrationsfachstellen
sind hier beizuziehen.

Bis wann

Ende 2007: Ein Konzept fir eine Lageanalyse und
Massnahmeubersicht liegt vor.

Herbst 2008: Die zusténdigen Partner werden gezielt Informiert.

Mit welchen
Mitteln

Gestutzt auf Art. 2 lit ¢ ZentG; Art. 3 Abs. 3 ZentVo:

FEDPOL 2008 2009 2010 2011

Im Rahmen der bestehenden Mittel.

Diese Mittel sind in Budget und Finanzplanung eingestellt.

Mit welchen
Wirkungen

Das Wissen um das Ausmass jugendlicher Intensivtéter in der Schweiz
liegt vor. Problemanalyse und Massnahmenkatalog ist erstellt. Evtl.
Vorschlage fur ,best practices” zuhanden der Kantone werden in
Zusammenarbeit mit den Kantonen (KKJPD) verteilt. Damit wird die
Grundlage fiur die Schaffung eines standardisierten "Frilhwarnsystems"
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geschaffen.

FEDPOL Revision der Polizeilichen Kriminalstatistik
M 2 (In Zusammenarbeit mit dem BFS 2 Siehe Massnahme BFS M 2)

3.2.4. Ausbau bestehender Massnahmen des BFM

BFM M 6 Konsequente Praxis der Kantone bei der Wegweisung von
straffalligen Auslanderinnen und Auslandern

Ziel Entwicklung von gemeinsamen Grundsatzen beim Entscheid Uber die
Wegweisung von straffélligen Auslanderinnen und Auslandern.

Wer macht  |projektverantwortung: BFM

Projektleitung: Stabsbereich Recht (FF)
Direktionsbereich Einreise, Aufenthalt &
Ruckkehr, Sektion Integration

Projektpartner: Vereinigung der kantonalen Migrationsbehdrden
(VKM). Bei Bedarf Beizug von weiteren Partnern
wie z.B. der Konferenz der
Integrationsdelegierten (KID).

Was Aufnahme der Grundsatze Wegweisung von straffalligen
Auslanderinnen und Auslandern in die Uberarbeiteten Weisungen und
Erlauterungen des BFM zum neuen Auslandergesetz (AuG).

Bis wann Herbst 2007: Erarbeitung der Grundsatze

1.1.2008: Geplante Inkraftsetzung des neuen Auslandergesetzes und
Erlass der Weisungen und Erl&uterungen.

Mit welchen | Gestiitzt auf Art. 62-68 sowie Art. 96 AuG.

Mitteln
BFM 2008 2009 2010 2011

Im Rahmen der bestehenden Mittel.

Diese Mittel sind in Budget und Finanzplanung eingestellt.

Mit welchen | Konsequente und nachvollziehbare Praxis der Kantone. Klares Signal
Wirkungen | der Behorden iber die aufenthaltsrechtlichen Konsequenzen von
strafbaren Handlungen. Die Erwartungen an das Verhalten von
Auslanderinnen und Auslandern, die in der Schweiz leben méchten,
sind bekannt.
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BFM M7 Bessere Prifung der Einblrgerungsvoraussetzungen durch
Kantone und Gemeinden

Ziel Verbesserte Uberpriifung der Einbiirgerungsvoraussetzungen durch die
Errichtung von verbindlichen Richtlinien sowie durch die
Institutionalisierung des Meinungs- und Erfahrungsaustauschs unter
den beteiligten Einblrgerungsbehérden. Die entwickelten Grundsatze
sollen insbesondere in den zustéandigen Gemeinden konsequent
angewandt werden.

Wer macht | projektverantwortung: BFM

Projektleitung: Sektion Burgerrecht (FF), Sektion Einblrgerung,
Stabsbereich Recht, Sektion Integration

Projektpartner: Kantonale Einbirgerungsbehérden, Kantonale
Aufsichtsbehérden im Zivilstandsdienst (KAZ),
Kantonale Migrationsbehdrden, Eidgendssische
Migrationskommission, Kantonale Ansprechstellen
Integration (Konferenz der Integrationsdelegierten KID).

Was Das BFM regt in Zusammenarbeit mit den Projektpartnern einen
Prozess zur Vereinheitlichung und Optimierung im Bereich der
Einburgerungspraxis an. Dabei stehen folgende Massnahmen im
Vordergrund:

1. Rundschreiben Abklarungspraxis: Mit dem Ziel, die teilweise
mangelnden Abklarungen der Einbirgerungsbehdrden tber den
Integrationsstand der Gesuchsteller zu lindern, erlasst das BFM ein
Rundschreiben an Kantone mit der Aufforderung, vermehrt Abklarungen
bei Polizei-, Gerichts und Schulbehérden durchzufiihren. Dabei ist
Jugendstrafen vermehrt Beachtung zu schenken.

2. Meinungs- und Erfahrungsaustausch: Das BFM fordert den
Meinungs- u. Erfahrungsaustauschs zwischen den Kantonen sowie
zwischen den Migrations- und Einbirgerungsbehdrden sowie den
Integrationsfachstellen und regt dort, wo sinnvoll und méglich eine
gemeinsame Entwicklung von Richtlinien auf nationaler Ebene an.

Bis wann Sommer 2007: Erarbeitung des Rundschreibens. Konsultation der
kantonalen Behorden.

Herbst 2007: Erlass des Rundschreibens.

Fruhjahr 2008: Erarbeitung eines Konzepts betreffend des Meinungs-
und Erfahrungsaustausches fir die nachsten 2 Jahre
gemeinsam mit Vertretern der Projektpartner.

Sommer 2008: Erste Fachtagung findet statt.

Mit welchen | Gestutzt auf Art. 37 BUG.

Mitteln BFM 2008 2009 2010 2011

20'000.- 20'000.- 20'000.-
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Diese Mittel sind in Budget und Finanzplanung eingestellt.

Mit welchen
Wirkungen

Eine verbesserter Vollzug und Abklarung im Bereich der Einblrgerung
zeigt damit die Erwartungen an den Beitrag der Ausléanderinnen und
Auslander von Seiten der Behdrden auf und tragt damit zur Integration
bei.

BFM M 8

Verbesserung des Datenaustausches zwischen den
Einburgerungsbehtrden und den Gbrigen von Integrationsfragen
betroffenen Behdrden.

Ziel

Es wird sichergestellt, dass die Einburgerungsbehdrden tber alle fur die
Einbirgerung wesentlichen Informationen verfugen.

Wer macht

Projektverantwortung: BFM

Projektleitung:

Sektion Burgerrecht (FF), Sektion Einburgerung,
Stabsbereich Recht

Projektpartner: Kantonale Einbiurgerungsbehérden, Kantonale
Aufsichtsbehdrden im Zivilstandsdienst (KAZ),
Kantonale Migrationsbehérden, Eidgendssische

Migrationskommission

Was

Das BFM arbeitet darauf hin, den teilweise fehlenden Zugang der
Einburgerungsbehdrden zu den Informationen tber den
Integrationsstand zu beseitigen. Namentlich werden folgende
Massnahmen gepruft:

1. Schaffung eines Zugriffsrechts im Birgerrechtsgesetz fir die
Einbirgerungsbehorden auf die Daten von Straf- und
Gerichtsbehdrden (Anliegen der vom Bundesrat gutgeheissenen
Motion Scherer).

2. Realisierung des direkten Anschlusses der Einburgerungsbehorden
an die neue zentrale Auslénderdatenbank (ZEMIS); die rechtlichen
Grundlagen fir diesen Anschluss sind vorhanden.

Bis wann

Herbst 2008: Bericht mit Massnahmenempfehlungen zu Handen des
Departementschefs EJDP/Bundesrates liegt vor.

Mit welchen
Mitteln

Gestutzt auf Art. 49a ff Burgerrechtsgesetz

BFM 2008 2009 2010 2011

Im Rahmen bestehender Mittel.

Diese Mittel sind in Budget und Finanzplanung eingestellt.

Mit welchen
Wirkungen

Eine optimierte und gut informierte Einblrgerungspraxis zeigt die
Erwartungen an den Beitrag der Ausléanderinnen und Auslénder von
Seiten der Behoérden auf und tragt damit zur Integration bei.
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3.3.  Massnahmen des Bundesamts fiir Raumentwicklung ARE
3.3.1. Ausbau bestehender Massnahmen des ARE

AREM1

Erarbeiten von Vorschlagen zur Umsetzung der Integrationspolitik
und -forderung auf Agglomerationsstufe, z.B. im Rahmen eines
Agglomerationsprogramms

Ziel

Mit dem Ziel, das Agglomerationsprogramm als politisch - strategisches
Instrument fir die Agglomerationen zu etablieren, werden Vorschlage
fur eine agglomerationsweit abgestimmte Integrationsférderungspolitik
erarbeitet. Dadurch soll die Wirksamkeit der Integrationsmassnahmen
erhoht werden.

Wer macht

Projektverantwortung: Direktion ARE
Projektleitung: Strategiegruppe Agglomerationspolitik

Begleitung/Projektpartner: BFM, Konferenz der Integrationsdelegierten,
kommunale und kantonale
Stadtentwicklungsverantwortliche

Was

Das ARE plant in Zusammenarbeit mit anderen Bundesdmtern sowie
mit den Kantonen und Gemeinden, die Mdéglichkeiten und
Zweckmassigkeit einer agglomerationsweiten Kooperation insbesondere
im Bereich der Integrationspolitik zu vertiefen. Dabei stehen
insbesondere folgende Fragen im Vordergrund:

¢ Gibt es integrationspolitischen Handlungsbedarf auf regionaler
Ebene? Welche Elemente der Bundespolitik sollen im Bereich
Integrationspolitik / Agglomerationspolitik auf regionaler Ebene
bertcksichtigt werden?

e Welche integrationspolitischen Themenbereiche kénnen und sollen
zweckmassigerweise auf Stufe der Agglomeration angegangen
werden? Wie kdnnen kommunale Erfahrungen, Ideen, Projekte und
Beispiele fur die Agglomeration nutzbar gemacht werden?

e Welche Akteure missen einbezogen werden? Wie kann ihre
Zusammenarbeit optimal organisiert werden?

e Welche inhaltlichen Schwerpunkte kénnen tber ein
Agglomerationsprogramm behandelt werden; wo sind andere
Massnahmen erforderlich?

e Kann dabei die Wirksamkeit und die Effizienz integrationspolitischer
Massnahmen verbessert werden?

e Wie kann der Bund, namentlich das BFM, eine bessere Koordination
und Kooperation auf regionaler Stufe fordern (z.B. tber
entsprechende finanzielle Anreize)?

Im Rahmen von Workshops sowie durch entsprechende punktuelle
Recherchen sollen konkrete Antworten auf diese Fragen gefunden und
den massgeblichen Stellen in geeigneter Weise kommuniziert werden.

Bis wann

1. Quartal 2008: Durchfihrung von Workshops: Préasentation und
Bestandesaufnahme konkreter Erfahrungen aus den
Agglomerationen. Diskussion des moglichen
Vorgehens zur Vertiefung.
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2. Quartal 2008: Festlegen des weiteren Vorgehens und der zu
erarbeitenden Ergebnisse.
Ende 2008: Abschluss der Arbeiten.
Mit welchen | Gestutzt auf die Agglomerationspolitik des Bundesrates.
Mitteln ARE 2008 2009 2010 2011
10'000.- 5'000.- -- --
Diese Mittel sind in Budget und Finanzplanung eingestellt.
Mit welchen | Erhéhung der Wirksamkeit der Integrationspolitik der Gemeinden durch
Wirkungen |regionale Kooperation in den Agglomerationen.
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3.4. Massnahmen des Bundesamts fiir Gesundheit BAG
3.4.1. Ausbau bestehender Massnahmen des BAG

BAGM1 Umsetzung der Strategie Migration und Gesundheit -
Phase Il (2008-2013)

Ziel Forderung eines chancengleichen Zugangs zum Gesundheitswesen flr
die auslandische Bevdlkerung soll gewahrleistet werden.

Wer macht | Projektverantwortung: Direktor BAG

Projektleitung: Sektion Chancengleichheit und Gesundheit
Projektpartner: BFM
Was Die vom BAG unter Einbezug des BFM und der EKA erarbeitete

Strategie Migration und Gesundheit Phase Il soll im Juni vom BR
verabschiedet werden. Anschliessend wird im Sommer 2007 auf dieser
Basis ein detaillierter Massnahmeplan erarbeitet. Das BAG plant, fur
den Bereich Migration und Gesundheit jahrlich rund 2.4 Mio. Fr.
einzusetzen.

Damit die Chancengleichheit im Gesundheitswesen verbessert werden
kann, muss auch inskinftig in mehreren Bereichen und auf verschie-
denen Ebenen gleichzeitig angesetzt werden. Fir die Jahre 2008-2013
definiert die Bundesstrategie ,Migration und Gesundheit* vier
Handlungsfelder und ein Querschnittsaufgabenfeld:

e Pravention und Gesundheitsférderung

e Gesundheitsversorgung

e Aus- und Weiterbildung im Gesundheitswesen
e Forschung

e Querschnittsaufgabe: Mainstreaming Migration (d.h. Aktivitaten, die
darauf abzielen, dass die Migrationsperspektive systematisch in die
Entscheide und das Handeln aller Akteure einbezogen wird — in den
Bereichen Politik, Datenerhebung, Forschung, Institutionen,
Programmen, Projekten etc.).

Bis wann Sommer 2007: Verabschiedung der Strategie durch den Bundesrat.
Sommer 2007: Detaillierter Massnahmeplan liegt vor.
Januar 2008:  Start Strategie Phase II.

Mit welchen | Gestltzt auf den Bundesratsbeschluss zur Strategie "Migration und
Mitteln Gesundheit" vom Mai 2007.

BAG 2009 2010 2011°

2.4 Mio. 2.4 Mio. 2.4 Mio.

Diese Mittel sind im Budget und in der Finanzplanung eingestellt.
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Die Massnahme ist unter Vorbehalt der Budget- und Finanzierungsplanung auch in den
Jahren 2012 und 2013 weiterzufuhren (Finanzplan Legislatur ab 2012).

41/55



Anhang Massnahmenpaket (Tabellarische Ubersicht) zum Bericht Integrationsmassnahmen:

Uiber den Handlungsbedarf und die Massnahmenvorschléage der zustéandigen Bundesstellen im Bereich der Integration von
Auslanderinnen und Auslandern per 30. Juni 2007

Referenz/Aktenzeichen: G193-0298

Mit welchen | Der Gesundheitszustand der Migrationsbevolkerung soll sich

Wirkungen |verbessern und demjenigen der einheimischen Bevoélkerung anndhern
(Chancengleichheit).
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3.5. Massnahmen des Bundesamts fur Sport BASPO
3.5.1. Zusatzmassnahmen des BASPO

BASPO ZM | Auf- und Ausbau eines Kompetenzzentrums "Sport und

1 Integration”

Ziel Durch den Aufbau und die Entwicklung eines Kompetenzzentrums
"Sport und Integration" sowie die Nutzung der bisherigen
Forderprogramme wird das Thema Integration nachhaltig im Bereich
Sport aufgenommen.

Wir macht | Projektverantwortung: Direktion BASPO
Projektleitung: BASPO / Eidgendéssische Hochschule fir Sport

Magglingen (EHSM)
Mdgliche Partner: Bildungsinstitutionen, Sportverbande,
Migrationsorganisationen, NGO's, etc.
Was 1. Durchfuhrung einer Datenerhebung (Survey) Sport Gber die

Freizeitgestaltung "Sport" der Kinder und Jugendlichen mit
Migrationshintergrund. Systematische Aufbereitung und Nutzung
bestehender Unterlagen als Wissens- bzw. Interventionsgrundlagen.
Schaffung einer Koordinations- und Austauschplattform.

Bereitstellung von methodisch-didaktischen Tools fiir bestehende
Forderprogramme wie J+S, Sportstudien, Allez Hop,
schweiz.bewegt, schule.bewegt, cool and clean, feelok.ch, Pallas -
Selbstverteidigung fur Frauen und Kinder, etc.

Mitfinanzierung innovativer Projekte von Partnern zwecks
Erkenntnis-Gewinns.

Bereitstellung der Interventionsansatze fur folgende Zielbereiche:

Offentliche Schulen: Integrationspotenzial des Sports nutzen; die
Schule fordert die aktive Freizeitgestaltung, insbesondere die der
Migrationsschuilerinnen bzw. -schiler, die Schule vermittelt
Schilerinnen und Schilern mit Migrationshintergrund aktiv in
Sportvereine.

Organisierter (vereins-gebundener) Sport: (Swiss Olympic /
Verbande / Vereine): Sportvereine mit hohem Migrantinnen- und
Migrantenanteil starken; Sportvereine ohne Migrantinnen- und
Migrantenanteil zur Rekrutierung und Eingliederung von
Migrantenkindern motivieren und beféhigen; eigen-ethnische
Vereine analysieren und unterstitzen.

Nicht-organisierter (vereins-ungebundener) Sport: Sport- und
Bewegungsforderung mit Migrantinnen und Migranten entwickeln;
(offene) Sozialarbeit durch sportspezifische Integrationsférderung
unterstiitzen; in Quartieren und Gemeinden
Sportférderungsangebote der migrierten Bevoélkerung zugénglich
machen.

Zwecks Qualitatssicherung werden im Rahmen von ausgewéhlten
Projekten wissenschaftliche Evaluationen durchgeftihrt.
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Bis wann ab 2008/9: Datenerhebung Kinder und Jugendliche mit
Migrationshintergrund (geschlechts-, alters- und
Sportarten spezifisch).

ab 2008: erarbeitete Interventionsgrundlagen in der Aus- und
Fortbildung einsetzen.

ab 2008/09: Interventionsgrundlagen (externen) Projekten zur
Verfligung stellen.

ab 2008/09: Qualitatssicherung und Evaluation.

Mit welchen | Gestitzt auf Art.10 Abs. 2 Bundesgesetz Uber die Forderung von

Mitteln Turnen und Sport (in Revision), SR 415.0.
BASPO 2009 2010 2011°
0.5 Mio. 0.5 Mio. 0.5 Mio.

Diese Mittel sind im Budget und in der Finanzplanung noch nicht
eingestellt.

Das BASPO sieht vor, mit der geplanten Erhéhung seines
Globalbudgets um zusatzliche 0.5 Millionen Franken ab 2009
zusatzliche Stellen im Umfang von 200 Prozent bzw 300'000 Franken
im neuen Kompetenzzentrum "Integration und Sport" zu schaffen

Mit welchen | Verbesserte soziale Einbindung der ausléandischen Bevdlkerung, vor
Wirkungen | allem von Jugendlichen, durch Massnahmen im Bereich des Sports.

Evaluation von ausgewahlten Projekten zwecks Qualitatssicherung.
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Die Massnahme ist unter Vorbehalt der Budget- und Finanzierungsplanung auch im Jahre
2012 weiterzufuhren (Finanzplan der Legislatur ab 2012).
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3.6.

Massnahmen des Bundesamts flur Statistik BFS

3.6.1. Ausbau bestehender Massnahmen des BFS

BFSM1

Indikatorenset zur Integration der Bevdlkerung mit
Migrationshintergrund

Ziel

Aufbau einer Integrationsberichterstattung, d.h. eines koharenten
Beobachtungssystems, welches Uber Strukturen und Prozesse der
Integration regelmassig, systematisch und fortschreibungsfahig
informiert.

Integrationsindikatoren informieren dartiber, wie und wo Migranten
einen Platz in der Gesellschaft finden. Sie geben Antwort auf folgende
Fragen: Welche Ausgangsposition haben Zugewanderte? Welche
Chancen und Mdglichkeiten stehen ihnen offen und wie nutzen sie
diese? Wo bestehen Schwierigkeiten und Barrieren? Wie gestalten sich
die Beziehungen zwischen zugewanderter und einheimischer
Bevolkerung? Unter welchen Bedingungen werden Autonomie,
Partizipation und Chancengleichheit Wirklichkeit?

Wer macht

Projektverantwortung: Abteilung Bevolkerungsstudien und
Haushaltssurveys (BFS)

Sektion Demografie und Migration (BFS)

Projektleitung:

Was

e Erstellen der Datenbasis fiir die Berechnung und Nachfiihrung von
Indikatoren.

e Erarbeitung und Umsetzung konzeptioneller Vorgaben fir
Anpassungen und Ergdnzungen bei bestehenden Erhebungen,
damit die Zielgruppen der Integration durch die Aufnahme
harmonisierter Schliisselmerkmale (z.B. Geburtsort,
Anwesenheitsdauer) identifiziert werden kdnnen

e regelmassige Berechnung einer je nach Mdglichkeit laufend zu
erweiternden Serie von Schlisselindikatoren (die erste Serie wird
ca. 15 Schlisselindikatoren umfassen)

Bis wann

ab 2008: Fur bereits verfugbare Daten ist die Datenbasis erstellt und
erste Indikatoren (strukturelle Integration, primar im
Arbeitsmarkt) sind berechnet.

Je nach Méglichkeit sukzessive Einbindung weiterer
Datenquellen in die Datenbasis; darauf abstitzend: laufende
Aufnahme von neuen Indikatoren ins Indikatorenset.

Mit welchen
Mitteln

Gestitzt auf das Bundesstatistikgesetz vom 9.10.1992 (SR 431.01), die
Verordnung vom 30.06.1993 Uber die Durchfiihrung von statistischen
Erhebungen (SR 431.012.1) und dem 1. Entwurf des Statistischen
Mehrjahresprogrammes des Bundes 2007-2011 im Rahmen der
bestehenden Mittel des BFS.

BFS

2007

2008

2009

2010

50'000.-

30'000.-

30'000.-

30'000.-
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Die Mittel sind in Budget und Finanzplanung eingestellit.

Mit welchen | Verfligbarkeit von statistischen Eckwerten, welche einerseits Gber den
Wirkungen | Erfolg der ergriffenen Integrationsmassnahmen informieren,
andererseits auf weiterhin bestehende oder neue Problembereiche
hinweisen kdénnen.

BFS M 2 Revision der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS)

Ziel Aufbau eines koharenten Beobachtungssystems, welches unter
anderem uber die Delinquenz von Personen aus der standigen
auslandischen Wohnbevdélkerung regelmassig, systematisch und
fortschreibungsfahig Auskunft gibt.

Entwicklung von Prufindikatoren, welche auf magliche
Integrationsdefizite aufmerksam machen sollen.

Wer Projektverantwortung: KKJPD, EJPD und EDI
Projektleitung: Sektion Kriminalitdt und Strafrecht (BFS)

Macht was |e Die kantonalen und nationalen polizeilichen Kriminalstatistiken
werden komplett revidiert.

e Es wird eine nationale Datenbank samtlicher definierten polizeilichen
Ereignisse aufgebaut, die die wichtigsten statistischen Angaben auf
Einzelfallebene enthalt.

¢ Anhand detaillierter Angaben zu den Tatverdéchtigen und Opfern
(Alter, Geschlecht, Nationalitat und Aufenthaltsstatus) sowie anhand
eines nationalen Personenidentifikators werden differenzierte
Analysen zum Aufkommen, zur Struktur und zur Entwicklung der
Delinquenz von auslandischen Personen durchgefinhrt.

e Mittels systematischer Vergleiche zwischen der Schweizer und der
standigen auslandischen Wohnbevdlkerung, werden Indikatoren zu
allfalligen Integrationsdefiziten erarbeitet.

Bis wann 2006 — Ende 2008: Umstellung auf die nétige Infrastruktur und
Harmonisierung der Erfassungspraxis bei den
Polizeistellen.

ab 2009: Verwaltung der nationalen Datenbank.

Frdhjahr 2010: Erste nationale Daten zur polizeilichen Registrierung
von auslandischen Personen.

ab 2010: Jahrliche Berechnung und Nachfiihrung von
Schlusselindikatoren.

Mit welchen | Die Realisierung des Vorhabens wird durch eine Co-Finanzierung
Mitteln zwischen der KKJPD, dem EJPD und dem EDI sichergestellt.

Unter den Projektpartnern wurde 2006 im Rahmen einer Vereinbarung
ein Finanzierungsplan festgehalten und genehmigt.

Mit welchen | Verfiigbarkeit von statistischen Eckwerten, welche zum einen fir die
Wirkungen | Entwicklung von préaventiven oder repressiven Massnahmen

Unterstlitzung bieten kénnen oder zum anderen Aussagen Uber die
Wirksamkeit bereits erfolgter Massnahmen Auskunft geben konnen.
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(in Zusammenarbeit mit dem Fedpol 2 Siehe auch Massnahmen Fedpol)

BFS M3 Weiterer Aufbau der Sozialhilfestatistik (SHS)

Ziel Aufbau eines Informationssystems, das regelmassig zu Umfang und
Struktur der Empfangerinnenund Empfanger der wichtigsten
bedarfsabhangigen Sozialleistungen (Sozialhilfe im weiteren Sinne:
Sozialhilfe und weitere bedarfsabhangige Leistungen) Indikatoren und
Auswertungen erstellen kann.

Wer Projektverantwortung: EDI (BFS)
Projektleitung: Sektion Soziale Sicherheit (BFS)

Macht was |e Weitere kantonale bedarfsabhangige Sozialleistungen werden in der
Sozialhilfestatistik erfasst und in die Datenbank integriert.

¢ Die Erhebung wird geméss neuen SKOS-Richtlinien angepasst, d.h.
neu werden Informationen zu Zulagen und sozialen bzw. beruflichen
Integrationsmassnahmen erfasst.

¢ Kantonale bzw. regionale Vergleiche werden mit dem Einbezug
weiterer Bedarfsleistungen ausgebaut und aussagekréaftiger.

¢ Indikatoren und Auswertungen hinsichtlich dem Verhaltnis von
spezifischen Risikogruppen, Bezugsdauer und sozialen/beruflichen
Integrationsmassnahmen in der Sozialhilfe werden erarbeitet.

Bis wann 2007-Ende 2008: Anpassung der Erhebungsinstrumente, Einflihrung
in den Kantonen bzw. Gemeinden.

ab Mitte 2009: Erste gesamtschweizerische Daten zur
Sozialhilfestatistik im weiteren Sinn (in Erganzung
der seit dem Berichtsjahr 2004 vorliegenden Statistik
der Sozialhilfe im engeren Sinne). Erstellen von
Indikatoren zu spezifischen Personengruppen.

Mit welchen | Der weitere Aufbau der Sozialhilfestatistik wird vom Bund (EDI)
Mitteln finanziert, mit einer Co-Finanzierung durch die Kantone
(Leistungsvereinbarungen).

Mit welchen | Gesamtschau der Fallzahlen zu allen wichtigen kantonalen
Wirkungen | bedarfsabhéangigen Sozialleistungen: Wirkung vorgelagerter
bedarfsabhangiger Leistungen auf Umfang/Struktur der Sozialhilfe im
engeren Sinn. Aussagen Uber die Bereitstellung von
sozialen/beruflichen Integrationsmassnahmen fiir spezifische
Personengruppen und deren Wirkung auf die Bezugsdauer.

3.6.2. Zusatzmassnahmen des BFS

BFSZM 1 |Ausbau und Weiterentwicklung des Indikatorensets zur Integration
der Bevdlkerung mit Migrationshintergrund

Ziel Die aktuell mangelhafte Datenlage durch die Einfiihrung neuer
Stichprobenerhebungen und die zusatzliche Auswertung von
Registerdaten sukzessive zu verbessern. Damit die Zielbevélkerung der
Integration und ihre verschiedenen Dimensionen in den Erhebungen im
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notwendigen Differenzierungsgrad erfasst werden kann, sind fachliche
Konzepte zu erstellen und Fragenkataloge auszuarbeiten, welche
insbesondere Uber die soziokulturelle Dimension der Integration
informieren kdnnen. Zudem ist die Datenbank der
Integrationsindikatoren auszubauen und zu erweitern.

Wer macht

Projektverantwortung: Abteilung Bevolkerungsstudien und
Haushaltssurveys (BFS)

Projektleitung: Sektion Surveys (BFS); Sektion Demografie und
Migration (BFS)

Was

e Verbesserung der unvollstdndigen und heterogenen Datenlage tber
Migration und Integration im Rahmen des aufzubauenden
integrierten statistischen Informationssystems tber Personen und
Haushalte auf der Grundlage von Registerdaten und
Stichprobenerhebungen.

e Erarbeitung und Umsetzung methodischer und inhaltlicher
Vorgaben fur neue Erhebungen, damit die Zielgruppen und die
Dimensionen der Integration in aussagekréftiger und vergleichbarer
Art und Weise bestimmt werden kénnen.

¢ Regelmassige Berechnung von Schltisselindikatoren der Integration
und Erweiterung der Datenbank.

Bis wann

ab 2009: Erarbeitung und Umsetzung methodischer und inhaltlicher
Vorgaben flr neue Stichprobenerhebungen und zusatzliche
Registerauswertungen. Weiterentwicklung des Konzeptes
zur Berechnung von Integrationsindikatoren.

ab 2010: Erstmalige Auswertung der Einwohner- und
Bundespersonenregister sowie Durchflihrung der
Strukturerhebung fir nicht in den Registern enthaltenen
Merkmale unter besonderer Berlcksichtigung der
Migrationsbevélkerung.

Sukzessive Einfuhrung der erganzenden
Stichprobenerhebungen, Einbezug von Wertehaltungen,
Einstellungen und der Thematik Diversitat und Integration.

Darauf abstitzend: Berechnung und laufende Aufnahme von
neuen Indikatoren ins Indikatorenset. Ausbau der
Datenbank.

Mit welchen
Mitteln

Gestitzt auf das Bundesstatistikgesetz vom 9.10.1992 (SR 431.01), die
Verordnung vom 30.06.1993 Uber die Durchfiihrung von statistischen
Erhebungen (SR 431.012.1).

BFS 2009 2010 2011’

140'000.- 140'000.- 140'000.-

Die Mittel sind im BFS-Budget noch nicht eingeplant, flr die

7

Die Massnahme ist unter Vorbehalt der Budget- und Finanzierungsplanung auch fir das Jahr
2012 weiterzufuhren (Finanzplan Legislatur ab 2012).
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zeitgerechte und adaquate Umsetzung des Zieles jedoch notwendig.

Mit diesen Mitteln ist die Finanzierung einer befristeten Stelle (2009-
2011) zulasten des Sachkredits A2111.0104 "Kosten fur Erhebungen™
vorgesehen.

3.7. Massnahmen des Bundesamts fur Sozialversicherungen BSV
3.7.1. Ausbau bestehender Massnahmen des BSV

(siehe auch die Massnahmen BSV M1 und M2 im Bereich Invaliditat in Kapitel

2.4))
BSV M 3 Forderung von integrationsrelevanten Projekten im Rahmen der
Altershilfe
Ziel Forderung von integrationsrelevanten Projekten, die den Bedurfnissen
der alteren Migrantinnen und Migranten entsprechen (nach Art. 101bis
AHVG).

Wer macht | Projektverantwortung: BSV, Bereich Kinder-, Jugend- und Altersfragen
im Geschaftsfeld Familien, Generationen und
Gesellschaftsfragen

Projektleitung: Diverse Projekttragerschaften
Projektpartner: Pro Senectute Schweiz, Spitex-Verband

Schweiz, Verband Heime und Institutionen
(Curaviva) und weitere schweizerische
Organisationen der Altershilfe

Was Das BSV kann im Rahmen laufender Leistungsvertrage die
Vertragspartner auffordern, gezielte Massnahmen fir die altere
Migrationsbevolkerung zu entwickeln und umzusetzen. Dort, wo sie
sowieso schon vorgesehen sind, wird das BSV auf deren Umsetzung
achten. Bei den Verhandlungen zu neuen Leistungsvertragen in diesem
und den nachsten Jahren wird von Anfang an ein entsprechender
Auftrag in den Leistungskatalog aufgenommen. Im Rahmen von
Leistungsvertragen kdnnen gewisse inhaltliche Schwerpunkte
vereinbart werden.

Bis wann Januar 2009: Berichterstattung zu den unterstitzten
integrationsrelevanten Projekten im Rahmen der
verschiedenen Leistungsvertréage.

Mit welchen | Gestutzt auf Art. 101bis AHVG im Rahmen der bestehenden Mittel des
Mitteln AHV-Fonds.

BSV 2008 2009 2010

Es werden keine zusatzlichen Mittel gebraucht.
Eine Zusammenstellung der konkreten integra-
tionsspezifischen Projekte und der zur Verfu-
gung stehenden Mittel in den verschiedenen
Leistungsvertragen kann bis Januar 2009
erfolgen. (Anmerkung: Projektunterstiitzung im
Rahmen der Altershilfe betrug im Jahre 2008
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gesamthaft 95 Mio. Fr.).

Mit welchen
Wirkungen

Verstarkte und besserte Beratung und Begleitung fur altere
Migrantinnen bzw. Migranten und ihre Angehdérigen.

BSV M 4

Ausbildung und Sensibilisierung der Jugendleiter und -leiterinnen
zum Thema Integration

Ziel

Die revidierte Vereinbarung fur Entschadigungen fur Jugendleiterinnen-
und Jugendleiterausbildungen von Jugendorganisationen beriicksichtigt
das Integrationsanliegen.

Wer macht

Projektverantwortung: BSV (Bereich Kinder, Jugend und Alter)

Projektleitung: Sektion Kinder-, Jugend- und Altersfragen (im
Bereich Familie, Generationen und Gesellschaft)

Projektpartner: Jugendorganisationen

Was

Bei der Jugendleiterausbildung (Jugendférderungsgesetz) werden die
Vereinbarungen mit den Jugendorganisationen revidiert. Eine
Evaluation der laufenden Vereinbarungen wird derzeit durchgefihrt. Die
Integrationsanliegen werden in den neuen Vereinbarungen
berticksichtigt. Die Sensibilisierung der Jugendleiterinnen und -leiter
zum Thema Integration wird im Rahmen der Ausbildung aufgenommen.
Hierzu ist das BSV jedoch auf die Kooperation der
Jugendorganisationen angewiesen, da dies aufgrund der bestehenden
Gesetzesgrundlage nicht zwingend vorgeschrieben werden kann.

Bereits jetzt hat eine Reihe von Jugendorganisationen dieses Thema im
Rahmen ihrer Schulungsarbeit aufgenommen bzw. entwickelt derzeit
Konzepte von Jugendlichen mit Migrationshintergrund in die
Jugendverbandsarbeit.

Bis wann

Im Mérz 2007: Die Jugendorganisationen werden zu den vom BSV
vorgeschlagenen Anderungen angehort. Die
Jugendorganisationen sind zuklnftig aufgefordert fir
Jugendleiterausbildungen Ausbildungskonzepte
vorzulegen. In mindestens einem Kurs pro Organisation
soll zukinftig eine Kurseinheit ,Interkulturelle
Kompetenzen/Integration von Jugendlichen mit
Migrationshintergrund® enthalten sein.

Bis Ende Juni 2007: Abschluss der Verhandlungen.
1. Januar 2008: Die neuen Vereinbarungen treten in Kraft.

Mit welchen
Mitteln

Gestutzt auf Art. 5ff JFG (Jugendforderungsgesetz) im Rahmen der
bestehenden Mittel.

BSV 2007 2008 2009

Es werden keine zusatzlichen Mittel
aufgebraucht. Insgesamt stehen fur
Jugendleiterausbildungen in 2007 1.79 Mio. Fr.
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fur zur Verfigung. Im Rahmen dieser Mittel
werden integrationsspezifische Projekte
unterstutzt.

Diese Mittel sind im Budget und in der Finanzplanung eingestellt.

Mit welchen | Die Jugendarbeiterinnen und —arbeiter haben die besten Kenntnisse
Wirkungen | Gber problematische Jugendthemen im Bereich Migration und sind
sensibilisiert zu Integrationsfragen.
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3.8. Massnahmen des Bundesamts fir Wohnungswesen BWO
3.8.1. Ausbau bestehender Massnahmen des BWO

BWO M 1

Erarbeiten und Verbreiten von Empfehlungen fir
Planungsfachleute, Bautrager, Vermieter sowie Mieter im Bereich
Integration und Wohnen

Ziel

Mit dem Ziel, Planungsfachleute, Bautrager und Vermieter flr Fragen
der Integration zu sensibilisieren, werden Empfehlungen fur mégliche
Massnahmen und Vorkehren in deren Tatigkeitsbereich erarbeitet und
vermittelt. Damit wird die Verbesserung des Zugangs zum
Wohnungsmarkt und der Abbau von Versorgungsdefiziten bezweckt
sowie ein Beitrag zu einer angemessenen, stabilen und langfristigen
Wohnsituation der Zielgruppen geleistet.

Wer macht

Projektverantwortung: Direktion BWO

Projektleitung: Bereich Grundlagen und Information

Projektpartner/Begleitung: SIA, Vermieter-, Mieter- und
Migrantenorganisationen etc.

Was

Bereits laufende Aktivitaten werden mit einem Schwerpunkt ,Integration®
im Forschungsprogramm 2008 — 2011 des BWO fortgesetzt. Folgende
Fragestellungen werden behandelt:

1. Bauliche und organisatorische Massnahmen:
Mit welchen baulichen und organisatorischen Vorkehrungen lassen
sich beim Neubau oder bei der Erneuerung von Wohnsiedlungen
sowie bei der Vermietung von Wohnungen Konfliktpotenziale
abbauen und ,tragfahige Nachbarschaften” férdern (dabei kann auf
bereits vorliegende Erkenntnisse aus der Analyse von
Mieterkonflikten zurtickgegriffen werden)?

2. Befahigung der Schlisselpersonen auf Vermieterseite:
Wie kbnnen die unterschiedlichen Vermietergruppen
(Privatpersonen, institutionelle Anleger, gemeinnitzige
Wohnbautrager) vermehrt fir die Zusammenhéange von
Wohnungsmarkt und Integration sowie ihren spezifischen
Integrationsbeitrag sensibilisiert werden? Gibt es mégliche Anreize
fur die starkere Berlcksichtigung auslandischer Haushalte bei der
Vermietung von Wohnungen?

3. Befahigung der Mieterseite:
Wie kann die Bewerbungs- und Wohnkompetenz der auslandischen
Zielgruppen verbessert werden? Was kann wie von den Betroffenen
eingefordert werden und welchen Beitrag sollen Begleitinstitutionen,
Auslanderorganisationen und andere Institutionen fur die
Wohnintegration leisten?

Ziel ist die Erarbeitung von Handreichungen mit Empfehlungen und

praktischen Beispielen zu Handen der genannten Akteure. Das BWO

gewabhrleistet die angemessene Bekanntmachung und Verbreitung der

Ergebnisse, wobei vor allem die bestehenden Kanale und Instrumente

genutzt werden sollen.

Bis wann

Februar 2008: Konzepte zur Bearbeitung der Fragestellungen und zur
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Umsetzung liegen vor.
Marz 2008: Start der Ausschreibung bzw. Projektumsetzung.

Frihjahr 2009: Erste Resultate sowie ein Konzept zur Verbreitung der
der Empfehlungen liegen vor.

Wirkungen

Mit welchen | Gestutzt auf das Wohnraumforderungsgesetz (WFG; SR 842) im
Mitteln Rahmen der jahrlichen Forschungskredite des BWO.
BWO 2008 2009 2010 2011
Wohnforschung
80'000.- 80'000.- 80'000.- 80'000.-
Diese Mittel sind in Budget und Finanzplanung eingestellt.
Mit welchen | Verhaltensanderungen sowohl bei der Planung von Neubauten und

Erneuerungen als auch bei der Vermietung und Bewirtschaftung von
Wohnungen; Starkung der ,Wohnkompetenz* der auslandischen
Bevolkerung; Verminderung von Segregationstendenzen.
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3.9.

Massnahmen der Fachstelle fir Rassismusbekdmpfung FRB
3.9.1. Ausbau bestehender Massnahmen der FRB

FRB M 1

Schaffung eines Monitoring Fremdenfeindlichkeit, Rassismus,
Antisemitismus sowie Rechtsextremismus und Gewalt

Ziel

Erarbeitung eines Monitoringsystems zur Erhebung fremdenfeindlicher,
rassistischer, antisemitischer und zu Gewalt aufrufender Tendenzen in
der schweizerischen Bevdlkerung.

Wer macht

Projektverantwortung: Fachstelle fir Rassismusbekampfung (FRB)
Projektpartner: BK, BFS, EDA, BFM, FEDPOL

Was

Auf der Basis einer Studie des Nationalfonds wird eine
Machbarkeitsstudie zur Schaffung eines Monitoring zur
Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Antisemitismus sowie
Rechtsextremismus und Gewalt durchgefiihrt und ein Konzept (Form,
Umfang, Zeitabstande) fir eine regelmassige Erhebung (evt. ab 2008)
erarbeitet. Jene Diskriminierungsaspekte, die Migrations- und
Integrationsfragen betreffen, sollen im Rahmen der bestehenden und
geplanten Vorhaben des BFS langfristig berticksichtigt werden. Diese
wirden erganzt durch spezifische Module, die etwa Gewalt,
Extremismus, Rassismus und Antisemitismus betreffen.

Bis wann

bis Ende 2007: Machbarkeitsstudie und Konzepterarbeitung
Monitoring.

Ab Anfang 2008: regelmassige Erhebungen.

Mit welchen
Mitteln

FRB 2007 2008 2009 2010

20'000.-- | -- - -

Auf der Grundlage eines ausgearbeiteten Projekts wird bis Ende 2007
ein Finanzierungskonzept erarbeitet.

Mit welchen
Wirkungen

Gemass Art. 4 AuG ist das Ziel der Integration das Zusammenleben der
einheimischen und auslandischen Wohnbevdlkerung auf der Grundlage
(...) gegenseitiger Achtung und Toleranz (Abs. 1). Dieses Ziel setzt
sowohl den entsprechenden Willen der Auslanderinnen und Auslander
als auch die Offenheit der schweizerischen Bevélkerung voraus.

Das Monitoringsystem dient dazu, konkrete Hinweise bezliglich der
gegenseitigen ,,Achtung und Toleranz" zu geben und die ,,Offenheit der
schweizerischen Bevdlkerung® aber auch den Willen zur Integration der
auslandischen Bevdlkerung regelmassig zu messen.
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FRB M 2

Publikation von Resultaten des NFP 40+ , Rechtsextremismus:
Ursachen und Gegenmassnahmen® fir ein breites Publikum

Ziel

Im Rahmen des NFP 40+ ,Rechtsextremismus: Ursachen und
Gegenmassnahmen” wurden 13 Projekte unterstitzt. 6 davon betreffen
unmittelbar den Wirkungsbereich der FRB und sollen in 3 Broschiiren zu
folgenden Themen publiziert werden: ,Préavention in der Schule®;
.Massnahmen und deren Evaluation auf Gemeindeebene”; ,Einsteiger,
Aussteiger, Opfer*

Wer

Projektverantwortung: FRB

Projektpartner:

Schweizerischer Nationalfonds, Forschende

Macht was

Es sollen Entstehungsbedingungen, Erscheinungsformen, Verbreitung
und Konsequenzen von rechtsextremen Aktivitaten und Einstellungen in
der Schweiz erforscht und insbesondere das gesellschaftliche Umfeld
des Rechtsextremismus beobachtet und mégliche Gegenmassnahmen
evaluiert werden. Diese Erkenntnisse werden in Form von
themenspezifischen Broschiren kommuniziert.

Bis wann

Winter 2007: Beginn Erarbeitung der Publikationen.

Mit
welchen
Mitteln

FRB 2007 2008 2009 2010

60'000.- |- - -

Die Mittel sind in Budget eingestellt.

Mit
welchen
Wirkungen

Allgemeinverstéandlich aufgearbeitet und in Broschirenform prasentiert,
konnen die Ergebnisse in die Praventions- und Interventionsarbeit von
Behdrden und Organisationen einfliessen und der interessierten
Offentlichkeit zuganglich gemacht werden. Dies tragt dazu bei, das
Zusammenleben verschiedener Bevolkerungsgruppen friedlicher zu
gestalten und die Integration zu beférdern. Sie sind insbesondere
geeignet im Jugendbereich aktiv zu werden.

55/55




	070630-anhang-integrationsmassnahmen-d.pdf
	Wer macht
	 A. Massnahmen RAV
	Wer
	Projektverantwortung:VSAA
	Projektleitung:  GL VSAA
	Koordination mit:  BFM, resp. Konferenz der Integrationsdelegierten KID

	B. Massnahmen AMM
	3.3.  Massnahmen des EJPD im Bereich der öffentlichen Sicherheit 


